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des Bebauungsplanes Nr. 49 gebilligt. Die konkreten Inhalte der Planung sind der Anlage zu 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen empfiehlt dem Bürgermeister, für den 
Bebauungsplan Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“ der 
Stadt Grevesmühlen weder Anregungen noch Bedenken zu äußern. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
 
 Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
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 unabweisbar und  

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
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Datum: 04.01.2024

Bauleitplanung der Stadt Grevesmühlen
Bebauungsplan Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“

 Aufforderung zur Äußerung im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB und Information über die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen hat in ihrer Sitzung am 23.11.2023 den Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 49 gebilligt. Die konkreten Inhalte der Planung sind der Anlage zu 
entnehmen.

Wir bitten Sie als Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange bzw. als 
Nachbargemeinde um Äußerung

bis spätestens zum 02.02.2024.

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme Ihrerseits vorliegen, geht die Stadt davon 
aus, dass Ihre Belange nicht betroffen sind bzw. Hinweise und Anregungen nicht bestehen. 

Gleichzeitig möchten wir Sie darüber informieren, dass der Entwurf der oben genannten 
Planung und die Begründung sowie die verfügbaren umweltbezogenen Informationen 
dazu in der Zeit vom 03.01.2024 bis zum 09.02.2024 öffentlich ausliegen. Die Unterlagen 
sind im Internet unter der Adresse https://www.grevesmuehlen-erleben.de/news/öffentliche-
bekanntmachungen einsehbar.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Sandra Bichbäumer
Sachbearbeiterin

Anlagen: 
Entwurf Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen einschließlich Begründung vom 
09.11.2023

Sandra  Bichbäumer
Datum::  0044..0011..22002244  1155::0055  Uhr
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STADT GREVESMÜHLEN 
 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 49 
„Interkommunaler Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“ 

 
gelegen nördlich der Bundesautobahn 20 und der Anschlussstelle Grevesmühlen, begrenzt 

im Norden, Osten und Westen durch landwirtschaftliche Nutzflächen, 
sowie im Süden durch die Grenze mit der Gemeinde Upahl 

 

Begründung 

 

ENTWURF 
 

Bearbeitungsstand 09.11.2023 
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Teil 1 – Begründung  
 
1. Einleitung 
 
1.1 Ziel und Zweck der Planaufstellung 
 
Die Stadt Grevesmühlen beabsichtigt die Entwicklung eines Großgewerbestandortes 
in Kooperation mit der Nachbargemeinde Upahl entsprechend der Ausweisung des 
Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern. Dazu stellt sie den 
Bebauungsplan Nr. 49 mit der Gebietsbezeichnung „Interkommunaler Großgewerbe-
standort Upahl-Grevesmühlen“ auf. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Upahl, die ihrerseits den Bebauungsplan Nr. 9 „Interkommunaler Großge-
werbestandort Upahl-Grevesmühlen“ aufstellt. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 will die Stadt Grevesmühlen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Neuausweisung eines Gewerbegebietes nach § 8 BauNVO 
im Süden des Stadtgebietes schaffen. Sie reagiert damit auf die anhaltende Nach-
frage, auch nach größeren Gewerbeflächen. Innerhalb des Stadtgebietes sind derzeit 
kaum noch Flächen für eine Vermarktung verfügbar. Um auch künftig Gewerbeflächen 
zur Verfügung stellen zu können, ist daher für das Mittelzentrum Grevesmühlen eine 
Ausweisung von weiteren Gewerbegebietsflächen unabdingbar.  
 
In Bezug auf die vorliegende Planung hat sich die Stadt Grevesmühlen entschieden, 
die Ausweisung des Großgewerbegebietes südlich des Siedlungsbereiches vorzuneh-
men. Die Standortentscheidung wurde im Vorfeld umfangreich vorbereitet und wird in 
Kapitel 2 näher erläutert.  
 
Ziel der Planung ist es, auch größere Gewerbegrundstücke anbieten zu können, die 
im Rest des Stadtgebietes nicht zur Verfügung stehen bzw. aufgrund von Emissionen 
nicht uneingeschränkt für Gewerbebetriebe nutzbar sind. Durch die räumliche Ver-
knüpfung mit der Gemeinde Upahl können Synergieeffekte geschaffen werden, die bei 
der Durchführung von Einzelplanungen nicht möglich sind. Aufgrund der Lage der Au-
tobahnanschlussstelle Grevesmühlen auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Upahl 
können die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl so beiderseitig von der Aus-
weisung eines Großgewerbestandortes profitieren. 
Die Neuausweisung von Gewerbeflächen an diesem Standort ist zudem Bestandteil 
des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern von 2016 und ist 
dadurch ein wichtiger Baustein der kommunalen sowie der landesweiten Wirtschafts-
politik. Durch die Lage direkt nördlich der Bundesautobahn 20 sollen zudem die 
Verkehrsströme sinnvoll geleitet werden. Für die Stadt Grevesmühlen, in Kooperation 
mit der Gemeinde Upahl, steht deshalb die Schaffung eines Großgewerbestandortes 
mit optimaler Verkehrsanbindung im Vordergrund. 
 
Die Stadt Grevesmühlen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Upahl hat sich auch 
intensiv mit den Auswirkungen der Planung auseinandergesetzt. Dazu zählen unter 
anderem wirtschaftliche, verkehrliche, städtebauliche, wohnungswirtschaftliche und 
soziale Belange sowie die Auswirkungen auf die Umwelt. Einige dieser Punkte wurden 
in Fachgutachten näher betrachtet und finden Berücksichtigung in dieser Begründung 
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sowie in den textlichen Festsetzungen. Im Kapitel 2.2 dieser Begründung wird die 
Standortwahl erläutert. Im Rahmen einer Standortanalyse wurden mehrere Standorte 
im Stadtgebiet für die Eignung eines Großgewerbestandortes geprüft. Die verkehrli-
chen Aspekte wurden im Zuge einer Verkehrstechnischen Untersuchung sowie der 
Erschließungsplanung berücksichtigt. Der Standort an der Autobahn kann in dieser 
Hinsicht gewährleisten, dass die Verkehrsströme die Ortschaften grundsätzlich weni-
ger belasten. Dies bietet wiederum Vorteile in Bezug auf Beeinträchtigungen durch 
Lärm sowie die Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen. 
Aus Sicht der Stadt Grevesmühlen und der Gemeinde Upahl ist der Standort zudem 
geeignet die wirtschaftliche Entwicklung in Nordwestmecklenburg positiv zu beeinflus-
sen. In Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklen- 
burg mbH werden die Flächen des Großgewerbestandortes vermarktet. 
Des Weiteren haben sich die planenden Kommunen nicht nur mit der Ansiedlung von 
Unternehmen beschäftigt, sondern ebenso mit den Konsequenzen daraus. Durch die 
Schaffung von Arbeitsplätzen ergibt sich auch der notwendige Ausbau von Wohnun-
gen und Wohnbaugebieten. Die Stadt Grevesmühlen hat in den vergangenen Jahren 
bereits einige Wohngebiete erschlossen. Derzeit wird ein abschließendes Erschlie-
ßungskonzept für den Bebauungsplan Nr. 43.1 „Wohnen am Börzower Weg“ 
erarbeitet. Die Stadt Grevesmühlen ist als Mittelzentrum in der Lage, Wohnraum zu 
schaffen, zu erweitern und kann auch die notwendige soziale Infrastruktur bereitstel-
len. Um die interkommunale Zusammenarbeit zu stärken, soll zudem auch die 
Gemeinde Upahl Möglichkeiten erhalten, Wohnbaugebiete zu planen und so ein 
Gleichgewicht zwischen Wohn- und Gewerbeansiedlung schaffen zu können.  
Die städtebaulichen Belange wurden im Rahmen der Bebauungspläne Nr. 49 der Stadt 
Grevesmühlen und Nr. 9 der Gemeinde Upahl berücksichtigt. Durch verbindliche Fest-
setzungen kann die Umsetzung gewährleistet werden. 
 
Des Weiteren hat sich die Stadt Grevesmühlen mit Möglichkeiten zur Ausweisung ei-
nes „Grünen Gewerbegebietes“ auseinandergesetzt. Für das Großgewerbegebiet sind 
dabei Energie- und Wärmekonzepte zu erstellen und Festsetzungen zu treffen, die 
nicht nur ein Einfügen des Gebietes ermöglichen, sondern in der Lage sind Eingriffe in 
den Bodenhaushalt zu minimieren und das Kleinklima am Standort zu verbessern. In 
Kapitel 6 dieser Begründung werden diese Punkte näher betrachtet. 
 
Für den Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen wurden umfangreiche Unter-
suchungen vorgenommen. Die entsprechenden Fachgutachten werden im Rahmen 
des Entwurfes der Planung berücksichtigt.  
 
1.2 Lage und Geltungsbereich 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 49 befindet sich im Süden des Stadtgebie-
tes von Grevesmühlen sowie südlich der Ortslage Grevesmühlen und wird derzeit 
ackerbaulich genutzt. Durch das Plangebiet verläuft im Osten die Landesstraße L 03 
zwischen Grevesmühlen und Schwerin. Südlich des Plangebietes verläuft die Auto-
bahn 20 mit der Anschlussstelle Grevesmühlen. 
 
Der Geltungsbereich hat eine Größe von rund 35 Hektar. Begrenzt wird das Plangebiet 
im Norden, Osten und Westen durch landwirtschaftliche Nutzflächen sowie im Süden 
durch die Gemarkungshecke, die als Grenze zur Gemeinde Upahl dient, und daran 
anschließend weiteren landwirtschaftlichen Flächen. Die Gesamtgröße des Großge-
werbestandortes beträgt rund 54,7 ha. 
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Abb. 1: Luftbild mit Lage des Plangebietes © GeoBasis DE/M-V 2022. 

 
1.3 Planverfahren 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen hat am 31. Januar 2022 in einer gemein-
samen Sitzung mit der Gemeindevertretung der Gemeinde Upahl die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 49 mit der Gebietsbezeichnung „Interkommunaler Großgewer-
bestandort Upahl-Grevesmühlen“ beschlossen. Die öffentliche Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses erfolgte am 23. März 2022 ortsüblich in der Ostsee-Zeitung. 
 
Der Vorentwurf der Planung wurde am 27. Oktober 2022 auf einer gemeinsamen Sit-
zung mit der Gemeindevertretung der Gemeinde Upahl durch die Stadtvertretung 
gebilligt. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist in der 
Zeit vom 22. November 2022 bis zum 23. Dezember 2022 durch eine öffentliche Aus-
legung der Planung im Bauamt Grevesmühlen durchgeführt worden. Von Seiten der 
Öffentlichkeit wurde eine Stellungnahme abgegeben. Diese behandelt überwiegend 
unternehmerische Aspekte. Ebenso wurden die drei privaten Stellungnahmen, die im 
Zuge der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Upahl ab-
gegeben wurden, in die Abwägung eingestellt. Diese sind durch die Stadtvertretung 
ausschließlich zur Kenntnis zu nehmen. Da es sich jedoch um einen interkommunalen 
Großgewerbestandort handelt und eine enge Zusammenarbeit angestrebt wird, ist es 
sinnvoll im Rahmen der Abwägung alle eingegangenen Belange zu berücksichtigen. 
Zum Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Upahl wurden zwei Stellungnahmen abge-
geben, die ebenfalls unternehmerische Belange von Ansiedlungsinteressenten 
abbilden sowie eine Stellungnahme einer Einwohnerin, die sich kritisch mit der Errich-
tung eines Großgewerbestandortes auseinandersetzt. Darin werden die Auswirkungen 
auf das Landschaftsbild sowie Umweltstrukturen kritisch hinterfragt. Diese Punkte wer-
den in den Umweltberichten der Planungen eingehend betrachtet und bewertet. 
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Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB), deren Aufgabenbe-
reich durch die Planung berührt werden kann, sind gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit 
Schreiben vom 24. November 2022 zur Abgabe einer Stellungnahme auch im Hinblick 
auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert 
worden.  
Seitens des Amtes für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg wurde mit 
Schreiben vom 21. Dezember 2022 mitgeteilt, dass die Planung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. Dies wurde in der 
Stellungnahme zum Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes vom 
28. Juni 2023 bekräftigt. Auch seitens der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin 
wird die Planung eines interkommunalen Großgewerbestandortes begrüßt und an die 
Gemeinden appelliert, diese nachdrücklich umzusetzen und durch enge Abstim-
mungsprozesse abzusichern. 
Nach der frühzeitigen Beteiligung ergeben sich folgende wesentliche Änderungen der 
Planung: 
 

- Anpassung und Erweiterung des Geltungsbereiches aufgrund der konkretisier-
ten Erschließungsplanung. 

- Ergänzung der Ausführungen zur Ver- und Entsorgung in der Begründung be-
züglich der gesamten technischen Erschließung. 

- Aufnahme des bekannten, vermuteten Bodendenkmals „Wotenitz, Fundplatz 
12“ in die Planzeichnung sowie die Anpassung der Hinweise zu Bodendenkmä-
lern.  

- Aufnahme verbindlicher Festsetzungen zur Nutzung von erneuerbaren Ener-
gien und Ausführungen in der Begründung dazu sowie zur Machbarkeitsstudie 
zum Thema Energiekonzept. 

- Prüfung und Konkretisierung der Ausgleichsmaßnahmen sowie Zuordnung die-
ser zu bestimmten Eingriffsflächen. 

- Aufnahme einer Fläche für die Landwirtschaft im Norden, um die Erreichbarkeit 
der nördlich angrenzenden Flurstücke weiterhin zu gewährleisten. 

- Ergänzung der Ausführungen bezüglich der Fachgutachten zu den Themen 
Hydrologie, Verkehr, Lärm und Artenschutz. 

- Ergänzende Ausführungen zu den wesentlichen Auswirkungen der Planung. 
- Festsetzung von Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen aufgrund des 

anstehenden Geländes. 
 
Parallel zum Vorentwurf wurden die notwendigen Fachgutachten zum Bebauungsplan 
Nr. 49 erstellt, sodass diese im Entwurf der Planung Berücksichtigung finden. Es han-
delt sich dabei um ein Verkehrsgutachten, eine Schalltechnische Untersuchung und 
eine Hydrogeologische Untersuchung. Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde 
ebenfalls abschließend erarbeitet. Die genannten Gutachten betrachten ausnahmslos 
den gesamten interkommunalen Großgewerbestandort. 
Das Bodengutachten fand bereits zum Vorentwurf der Planung Berücksichtigung. Die-
ses wurde ausschließlich für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 49 der 
Stadt Grevesmühlen erarbeitet. 
 
Die Planungen der Gemeinde Upahl laufen parallel zu den hier behandelten Planun-
gen. Die Aufstellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen 
Gemeinde Upahl sowie des Teillandschaftsplanes erfolgt zeitgleich mit den entspre-
chenden Planungen der Stadt Grevesmühlen. Wie bereits beschrieben wurden die 
Gutachten für das gesamte Großgewerbegebiet erarbeitet und können somit auch für 
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den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Upahl genutzt werden. Ledig-
lich die Bodenverhältnisse konnten zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund eigentums-
rechtlicher Gründe nicht untersucht werden, sodass eine parallele Bearbeitung der 
beiden Bebauungspläne aktuell nicht möglich war. Sofern für den Bebauungsplan 
Nr. 9 ein Bodengutachten vorliegt, kann dieser in den zuständigen Gremien beraten 
und beschlossen werden. 
 
Mit dem nun vorliegenden Entwurf soll die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden, TÖBs und Nachbargemeinden 
nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden. 
 
 
2. Planungsgrundlagen 
 
2.1 Planungsrechtliche Grundlagen und Vorgaben übergeordneter Planungen 
 
Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der Satzung sind: 
 

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184), 

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), 

- die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBL.1991 I 
S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802), 

- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Neufas-
sung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033) 

 
sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Die in der Satzung genannten Gesetze und Richtlinien können im Bauamt der Stadt-
verwaltung Grevesmühlen, Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen, eingesehen 
werden. 
 
Als Plangrundlagen dienen der Lage- und Höhenplan, mit Stand vom 29. Septem-
ber 2021, erstellt durch das Vermessungsbüro Siwek, Wismar; die digitale 
topographische Karte, GeoBasis - DE/M-V 2022, sowie eigene Erhebungen. 
 
Die Stadt Grevesmühlen verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan in der 
Fassung der 6. Änderung.  
Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Grevesmühlen wird im Zusam-
menhang mit dem Bebauungsplan Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbestandort 
Upahl-Grevesmühlen“ notwendig. Die mit dem Bebauungsplan überplanten Flächen 
werden im Flächennutzungsplan derzeit überwiegend als Flächen für die Landwirt-
schaft sowie zu kleineren Teilen als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie als sonstige überörtliche und 
örtliche Hauptverkehrsstraßen dargestellt. 
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Zur Berücksichtigung des Entwicklungsgebotes zwischen vorbereitender und verbind-
licher Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren gemäß § 8 
Abs. 3 BauGB geändert. Die Aufstellung der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
erfolgt parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49 „Interkommunaler Groß-
gewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“. Zusätzlich dazu wird die 1. Änderung des 
Landschaftsplanes der Stadt Grevesmühlen erarbeitet. 
 
Die Stadt Grevesmühlen hat derzeit 10 538 Einwohner (Stand Dezember 2022). Das 
Mittelzentrum Grevesmühlen ist durch seine geografisch günstige Lage zwischen den 
Hansestädten Lübeck und Wismar unmittelbar an der A 20 geprägt. Des Weiteren 
befindet sich das Stadtgebiet innerhalb der Metropolregion Hamburg. 
 
Als wichtige übergeordnete Planung wird das Landesraumentwicklungsprogramm 
Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 09. Juni 2016 berücksichtigt. Es dient als 
„querschnittsorientierte und fachübergreifende raumbezogene Rahmenplanung für die 
nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des Landes im Interesse seiner Men-
schen“ (LEP M-V, 2016, S. 17). 
Im LEP M-V werden der Stadt Grevesmühlen unterschiedliche Funktionen zugeordnet. 
Grevesmühlen wird zum einen als Mittelzentrum ausgewiesen: „Mittelzentren sollen 
als regional bedeutsame Infrastrukturstandorte gesichert und weiterentwickelt werden. 
Sie sollen in ihrer Funktion als Wirtschafts- und Arbeitsstandorte gestärkt werden“ 
(LEP M-V, S. 26). Das LEP M-V weist den Mittelzentren eine herausragende Funktion 
als wichtige Standorte für Wirtschaft, Handel, Dienstleistungen und Verwaltung im 
Land zu. Hier konzentrieren sich Arbeitsplätze und Versorgungseinrichtungen, Dienst-
leister und Verwaltungen, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Bildungs- und 
Sozialeinrichtungen in zumutbarer Entfernung von den Lebens- und Wohnstandorten 
der Bevölkerung. Die Nachbargemeinde Upahl befindet sich zudem im Nahbereich des 
Mittelzentrums Grevesmühlen. 
 
Vorteile der Stadt Grevesmühlen in Kooperation mit der Gemeinde Upahl sind dabei 
die Anbindung an das internationale Straßennetz über die Bundesautobahn 20 sowie 
an das internationale Eisenbahnnetz. Dies sind unter anderem Gründe für die Auswei-
sung eines Standortes für die Ansiedlung klassischer Industrie- und 
Gewerbeunternehmen im Bereich der Autobahnabfahrt Grevesmühlen-Upahl. Im LEP 
M-V von 2016 wurde der Standort in die Auflistung der Standorte für die Ansiedlung 
klassischer Industrie- und Gewerbeunternehmen aufgenommen, da nach Prüfung des 
Standortes die folgenden Kriterien erfüllt werden: 
 

 
Abb. 2: Kriterien für eine zusätzliche Aufnahme in die Kategorie „Standorte für die Ansiedlung klassi-
scher Industrie- und Gewerbeunternehmen, LEP M-V, S. 51. 
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Als Ziel der Raumordnung wird dazu unter Punkt 4.3.1 (2) Z LEP M-V folgendes defi-
niert: 
 
„An diesen Standorten hat die gewerbliche und industrielle Nutzung Vorrang vor an-
deren Nutzungen. Soweit raumbedeutsame Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, 
Funktionen und Nutzungen die Belange der gewerblichen und industriellen Nutzung 
beeinträchtigen, sind diese auszuschließen“ (LEP M-V, S. 50). 
Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben der Raumordnung und Landes-
planung und sind gemäß LEP M-V abschließend abgewogen und zu beachten (vgl. 
LEP M-V, S. 18). Die Stadt Grevesmühlen in Kooperation mit der Nachbargemeinde 
Upahl kommt mit der vorliegenden Planung somit ihrer landesplanerischen Pflicht 
nach, ein Gewerbe- und Industriestandort zu entwickeln. Im Rahmen der Bebauungs-
pläne wird zudem eine Standortanalyse der beiden Gemeinden durchgeführt. 
 
Weiterhin liegt die Stadt Grevesmühlen in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus im Hin-
terland der Ostseeküste. Die Stadt hat hier die Aufgabe, sowohl touristische 
Infrastruktur als auch Beherbergungskapazitäten zur Verfügung zu stellen. Die Stadt 
Grevesmühlen ist zwar bestrebt, auch touristische Einrichtungen auszubauen, sofern 
der Bedarf besteht. Im Bebauungsplan Nr. 49 wird diese Funktion jedoch nur unterge-
ordnet betrachtet. Touristische Einrichtungen und Beherbergungsangebote haben vor 
allem in den benachbarten Gemeinden an der Küste Priorität. 
 
Darüber hinaus liegt das Stadtgebiet in einem großräumig festgelegten Vorbehaltsge-
biet Landwirtschaft. In diesen Gebieten sollen dem Erhalt und der Entwicklung 
landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten ein besonderes Gewicht beige-
messen werden. Die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen darf ab der Wertzahl 50 
nicht in andere Nutzungen umgewandelt werden. Hiervon sind die in einem wirksamen 
Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen ausgenommen. Des Weiteren erläu-
tert das LEP M-V, dass eine weitere Ausnahme die ausgewiesenen landesweiten und 
regional bedeutsamen gewerblichen und industriellen Standorte bilden. Die Stadt Gre-
vesmühlen, in Kooperation mit der Nachbargemeinde Upahl, kommt mit der 
vorliegenden Planung somit ihrer landesplanerischen Pflicht nach, ein Gewerbe- und 
Industriestandort zu entwickeln. 
 
Das Plangebiet liegt zudem in einem Vorbehaltsgebiet Trinkwassersicherung. Zum 
Entwurf des Bebauungsplanes wurde ein Hydrogeologisches Gutachten durch einen 
Fachgutachter erarbeitet, das den aktuellen hydrologischen Zustand des Gebietes un-
tersucht und Festsetzungen zum Schutz der Trinkwasserschutzzonen trifft. Weitere 
Ausführungen dazu erfolgen im Kapitel 5.2. 
 
Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg vom 31. August 2011 
werden die Zielstellungen der übergeordneten Landesplanung auf der regionalen 
Ebene konkretisiert. Es ergeben sich gegenüber dem LEP allerdings keine wesentli-
chen zusätzlichen Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung 
bezüglich der vorliegenden Planung. 
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2.2 Standortanalyse 
 
Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, ist der in Aussicht genommene Groß-
gewerbestandort im Rahmen der Ausweisungen des Landesraumentwicklungs-
programm Mecklenburg-Vorpommern festgelegt worden. Dieser Standort bietet auf-
grund der Nähe zur Autobahn enorme Vorteile. Zudem können durch die 
interkommunale Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Upahl die innergebietli-
chen Verkehrswege an einem Standort koordiniert werden und Flächen zur Verfügung 
gestellt werden, die an anderen Standorten für größere Gewerbeunternehmen nicht 
zur Verfügung stehen. 
 
Dennoch hat sich die Stadt Grevesmühlen mit Standortalternativen auseinanderge-
setzt. Hierbei kommen vor allem die vorhandenen Gewerbegebiete in Betracht, um 
eine Konzentration dieser Flächen zu bewirken und überwiegend zu Wohnzwecken 
genutzte Bereiche nicht nachteilig zu beeinflussen. Folgende Gewerbegebiete sind in-
nerhalb des Stadtgebietes bereits vorhanden: 
 

• Gewerbegebiet am Grünen Weg 

• Gewerbegebiet am Langen Steinschlag 

• Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest 
 
Im Folgenden werden die Standortalternativen kurz vorgestellt und bewertet: 
 
Gewerbegebiet am Grünen Weg 
 

 
Abb. 3: Luftbild mit Lage der Gewerbeflächen am Grünen Weg in Grevesmühlen, © GeoBasis DE/M-V 
2022. 

 
Das Gewerbegebiet am Grünen Weg befindet sich im Südosten des Stadtgebietes von 
Grevesmühlen und wird im Norden durch Wohnbebauung und Grünflächen, im Osten 
durch die Landesstraße 03 sowie angrenzenden Ausgleichsflächen, im Süden durch 
die Bahnlinie Lübeck – Bad Kleinen sowie im Westen durch Wohnbebauung und Klein-
gärten begrenzt. 
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Dieses Gewerbegebiet wird teilweise durch die Bebauungspläne Nr. 21 „Südlicher Ka-
pellenberg“ sowie Nr. 22 Gewerbegebiet „Ton Weide“ südlich des Grünen Weges der 
Stadt Grevesmühlen planungsrechtlich gesichert. Die westlichen Bereiche sind nicht 
Bestandteil eines Bebauungsplanes. Die beiden genannten Bebauungspläne wurden 
in den Jahren 1999 und 2000 rechtskräftig.  
Innerhalb des Gebietes sind unterschiedliche Nutzungen vorhanden, diese reichen 
von Automobilverkäufern und -werkstätten über eine großflächige Metallbearbeitungs-
firma bis hin zu kleineren gewerblichen und dienstleistungsorientierten Unternehmen 
und Lagerflächen und -hallen. Das Gewerbegebiet ist nahezu vollständig bebaut, klei-
nere Restflächen sind für die Stadt Grevesmühlen nicht verfügbar. 
Das Gewerbegebiet am Grünen Weg liegt innerhalb der Trinkwasserschutzzone III B 
der Wasserschutzverordnung Grevesmühlen-Wotenitz. Die Bebauungspläne Nr. 21 
und Nr. 22 wurden nach Ausweisung des Wasserschutzgebietes rechtskräftig. Die an-
gesiedelten Unternehmen haben sich entsprechend an die Bestimmungen der 
übergeordneten Planungen zu halten. 
Aufgrund der Lage im Südosten der Stadt Grevesmühlen ist der Standort geeignet, die 
durch ein Gewerbegebiet erzeugten Verkehre sinnvoll zu lenken. Mit der Anbindung 
des Grünen Weges an die Landesstraße 03 besteht eine nahezu direkte Anbindung 
an die Autobahn 20. 
Allerdings ist eine Erweiterung aufgrund von fehlenden Erweiterungsflächen auszu-
schließen. Südlich befinden sich bereits Gewerbeflächen am Degtower Weg, auch 
diese werden vollständig genutzt. Des Weiteren befindet sich südöstlich des Gewer-
begebietes das Naturschutzgebiet „Kalkflachmoor und Mergelgruben bei Degtow“.  
Aus Sicht der Stadt Grevesmühlen ist dieser Standort nicht für die Ausweisung weite-
rer Gewerbeflächen geeignet. 
 
Gewerbegebiet am Langen Steinschlag 
 
Das Gewerbegebiet am Langen Steinschlag befindet sich im Osten des Siedlungsbe-
reiches von Grevesmühlen und wird im Norden durch die Bundesstraße 105 sowie 
landwirtschaftliche Nutzflächen, im Osten durch landwirtschaftliche Nutzflächen, im 
Süden durch Wald und Ausgleichsflächen sowie im Westen durch die Landes-
straße 03 und angrenzende Wohnbebauung sowie Kleingärten begrenzt. Für dieses 
Gewerbegebiet wurde zu Beginn der 1990er Jahr der Bebauungsplan Nr. 1 „Gewer-
begebiet B 105/Grüner Weg“ der Stadt Grevesmühlen aufgestellt. 
In diesem Gewerbegebiet sind die Stadtwerke Grevesmühlen, die Polizei, die Freiwil-
lige Feuerwehr, die NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH sowie der 
Entsorgungsbetrieb GER ansässig. Des Weiteren befinden sich am Langen Stein-
schlag ein großflächiger Baustoffhandel, produzierendes Gewerbe und kleinere 
gewerbliche und dienstleistungsorientierte Unternehmen. In den vergangenen Jahren 
hat zudem ein ortsansässiger Autohändler seinen Standort an die Landesstraße ver-
legt und ein Baumarkt hat den Standort eines Discounters nachgenutzt. Das Gebiet ist 
vollständig bebaut. 
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Abb. 4: Luftbild mit Lage der Gewerbeflächen am Langen Steinschlag in Grevesmühlen, © GeoBasis 
DE/M-V 2022. 

 
Das Gewerbegebiet am Langen Steinschlag liegt innerhalb der Trinkwasserschutz-
zone III B der Wasserschutzverordnung Grevesmühlen-Wotenitz. Zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes Nr. 1 galt die Wasserschutzverordnung 
noch nicht. Diese wurde im Jahr 1992 wirksam. Nichtsdestotrotz haben sich Gewer-
bebetriebe und Unternehmen an die wirksame Wasserschutzverordnung zu halten, 
sodass es zu keinen negativen Beeinträchtigungen der Trinkwasserschutzzone 
kommt. 
Aufgrund der Lage an der Bundes- sowie Landesstraße ist der Standort geeignet, die 
durch ein Gewerbegebiet erzeugten Verkehre sinnvoll zu lenken und Wohnbebauung 
weitestgehend von Beeinträchtigungen zu verschonen. Eine Erweiterung wäre auf-
grund der Gegebenheiten aber lediglich in nördliche oder östliche Richtung möglich. 
Eine Erweiterung nach Osten muss aufgrund der vorhandenen Ortslage Neu Degtow 
ausgeschlossen werden. Diese befindet sich etwa 230 m entfernt und ist fast aus-
schließlich durch Wohnnutzung gekennzeichnet. Ein Heranrücken ist mindestens aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht problematisch.  
Nördlich der Bundesstraße wäre eine Erweiterung der Gewerbeflächen denkbar. Hier 
befinden sich derzeit Ackerflächen, die eine Fläche von etwa 16 ha umfassen. Die 
Ackerwertzahlen variieren zwischen 31 und 58, ähnlich der am geplanten Großgewer-
bestandort. Allerdings wäre die Flächennutzung durch den vorhandenen Wald am 
Ploggensee und dem damit einhergehenden Waldabstand nur eingeschränkt nutzbar. 
Aus Sicht der Stadt Grevesmühlen wäre dieser Standort zwar für die Ausweisung wei-
terer Gewerbeflächen geeignet, allerdings nur in eingeschränktem Umfang. Unter 
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Berücksichtigung der Standortfaktoren, auch bezüglich des Verkehrsaufkommens ins-
gesamt, wird deshalb der Standort an der Autobahn als bevorzugt bewertet. 
 
Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 „Industrie- und Gewerbegebiet Gre-
vesmühlen Nordwest“ befindet sich im Nordwesten des Siedlungsbereiches von 
Grevesmühlen und wird im Norden durch Ackerflächen, Wald und den Vielbecker See, 
im Osten durch die Flächen des Zweckverbandes Grevesmühlen und Wohnbebauung, 
im Süden durch die Bundesstraße 105 und angrenzende Ackerflächen sowie im Wes-
ten durch Ackerflächen begrenzt. 
 

 
Abb. 5: Luftbild mit Lage der ausgewiesenen Gewerbeflächen innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 29 
der Stadt Grevesmühlen, © GeoBasis DE/M-V 2022. 

 
In diesem Gebiet befindet sich eine großflächige Photovoltaikanlage, Flächen des 
Zweckverbandes Grevesmühlen sowie Recyclingunternehmen. Der Stadt Greves-
mühlen stehen innerhalb der festgesetzten Gewerbeflächen noch etwa 0,8 ha zur 
Verfügung, weitere Flächen sind privat und stehen derzeit nicht für eine Vermarktung 
zur Verfügung.  
Das „Industrie- und Gewerbegebiet Grevesmühlen Nordwest“ befindet sich als einzi-
ger größerer Gewerbestandort innerhalb des Stadtgebietes von Grevesmühlen nicht 
innerhalb einer Trinkwasserschutzzone. Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 29 
grenzt westlich an die bestehende Trinkwasserschutzzone an.  
Eine Erweiterung wäre in nordwestliche oder westliche Richtung möglich, auch stün-
den hier ausreichend Flächen zur Verfügung. Die Ackerwertzahlen umfassen eine 
Spanne von 22 bis 48 und wären somit für die Ausweisung von Gewerbeflächen eher 
geeignet. Allerdings befinden sich auf den Flächen viele kleinere Moorflächen mit 
hochwertigen Bodenzahlen. Nördlich angrenzend befindet sich das Kiebitzmoor. Zu-
dem verlaufen durch das Gebiet mehrere Gräben, die in Verlängerung in den 

18 von 236 in Zusammenstellung



Stadt Grevesmühlen – Bebauungsplan Nr. 49  
„Interkommunaler Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“ – Entwurf  

 

15 
 

Vielbecker See fließen. Mögliche Erweiterungsflächen nach Westen würden keine 
Trinkwasserschutzzonen berühren. 
Die Lage an der Bundesstraße wirkt sich für das Gebiet positiv aus, für Fahrzeuge 
über 3,5 t ist die Zufahrt außerhalb der Ortslage Grevesmühlen verpflichtend. Die wei-
tere Zufahrt östlich des Gebietes ist aufgrund der angrenzenden Wohnbebauung für 
Fahrzeuge über 3,5 t gesperrt worden. Allerdings ist die Bundesstraße in Grevesmüh-
len eine Ortsdurchfahrt. Um die Anschlussstelle der Autobahn zu erreichen, ist es stets 
notwendig durch Grevesmühlen zu fahren. Bei einer Erweiterung in der geplanten 
Größe des Großgewerbegebietes würde dies zu einer enormen Erhöhung des bereits 
stark ausgeprägten Verkehrsaufkommens führen. Aufgrund dessen sieht die Stadt 
Grevesmühlen im Rahmen der Abwägung diesen Standort als nicht geeignet an. 
Durch eine Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes Nordwest würden nach-
teilige Entwicklungen für das gesamte Stadtgebiet sowie die Bevölkerung entstehen. 
Deshalb wird der Standort an der Autobahn als bevorzugt bewertet. 
 
Fazit 
 
Der Stadt Grevesmühlen stehen derzeit keine größeren gewerblichen Bauflächen zur 
Verfügung. Innerhalb des Gewerbegebietes Nordwest sind noch Flächen in Größe von 
0,8 ha verfügbar. Die beiden anderen Gewerbegebiete sind vollständig bebaut bzw. in 
privater Hand. Um auch künftig Gewerbeflächen zur Verfügung stellen zu können, ist 
daher für das Mittelzentrum Grevesmühlen eine Ausweisung von weiteren Gewerbe-
gebietsflächen unabdingbar. 
Wie zuvor dargelegt, sind Erweiterungen der bestehenden Gebiete als problematisch 
zu bewerten. Die Flächen im Norden des Siedlungsbereiches werden von Wald, Aus-
gleichsflächen oder Wohnbauflächen berührt. Die Anbindung des Industrie- und 
Gewerbegebietes Nordwest an die Autobahn 20 ist zwangsläufig nur durch die Stadt 
zu realisieren. 
Bezogen auf die vorhandenen Trinkwasserschutzzonen stellt die Stadt Grevesmühlen 
fest, dass, bis auf eine Ausnahme, alle Gewerbegebiete innerhalb von Trinkwasser-
schutzzonen liegen. Die damit einhergehenden Bestimmungen sind grundsätzlich 
einzuhalten und die Umsetzung von gewerblichen Ansiedlungen ist dennoch möglich. 
Die Stadt Grevesmühlen spricht sich deshalb für den gewählten Standort an der süd-
lichen Stadtgrenze aus. Zum einen wird dieser Standort im Landesraumentwicklungs-
programm aus dem Jahr 2016 ausgewiesen und als landesbedeutsam bewertet. Auch 
die Kooperation der Stadt Grevesmühlen mit der Gemeinde Upahl kann daraus abge-
leitet werden. Zum anderen besteht an diesem Standort die Möglichkeit, eine nahezu 
direkte Anbindung an die Bundesautobahn 20 zu schaffen. Dieser strategische Vorteil 
sollte unbedingt genutzt werden, da so nicht nur die Stadt Grevesmühlen, sondern 
auch die Gemeinde Upahl, ihre jeweilige Wohnbevölkerung vor negativen Beeinträch-
tigungen schützen kann. 
Zu guter Letzt sieht die Stadt Grevesmühlen eine enorme Chance in der Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde Upahl. Durch die interkommunale Zusammenarbeit können 
Synergieeffekte geschaffen werden, die bei der Durchführung von Einzelplanungen 
nicht möglich sind. Die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl können so bei-
derseitig von der Ausweisung eines Großgewerbestandortes profitieren. 
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2.3 Angaben zum Bestand 
 
Das Plangebiet befindet sich nördlich der Bundesautobahn 20 mit der Anschlussstelle 
Grevesmühlen und der Ortslage Upahl sowie westlich der Ortslage Groß Pravtshagen. 
Im Osten des Plangebietes verläuft die Landesstraße 03 mit einem parallel verlaufen-
den Radweg. Im Süden des Plangebietes befindet sich eine Feldhecke, die als 
Gemarkungshecke in den Bebauungsplan aufgenommen wird und zu großen Teilen 
erhalten bleiben kann.  
Zudem liegen südlich des Plangebietes die beiden Zufahrten zur Bundesautobahn 20 
mit der Anschlussstelle Grevesmühlen in Richtung Lübeck sowie Rostock. 
Derzeit wird der überwiegende Teil des Plangebietes landwirtschaftlich genutzt. West-
lich des Plangebietes grenzen Grünlandflächen sowie ein Graben an, der als Vorflut 
zum Poischower Mühlenbach nordwestlich des Gebietes verläuft. 
Des Weiteren wurde eine Fläche südwestlich des geplanten Großgewerbestandortes 
in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 49 aufgenommen. Diese befindet 
sich westlich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Upahl 
und soll durch den geplanten Wirtschaftsweg entlang der Gemarkungshecke erreich-
bar sein. Diese Fläche wird derzeit ebenfalls landwirtschaftlich genutzt und soll zum 
einen als Ausgleichsfläche sowie zum anderen als Retentionsfläche für das anfallende 
Niederschlagswasser vorgesehen werden. 
 
Im Bereich der Landesstraße L03 befindet sich das Bodendenkmal „Wotenitz, Fund-
platz 12“. Das Denkmal wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. Die 
Hinweise zu Boden- und Baudenkmälern sind entsprechend zu berücksichtigen. 
 

           
Abb. 6: Blick auf das Plangebiet von Nordosten, Abb. 7: Gemarkungshecke im Süden des Plan- 
im Vordergrund die Landesstraße 03, eigene Auf- gebietes, eigene Aufnahme August 2022. 
nahme Juni 2022. 

 
Das Gelände fällt von Osten nach Westen stetig ab. Die Höhen liegen im Osten bei 
maximal 49 m über Normalhöhennull (NHN) im Bereich der Landesstraße und im Wes-
ten nur noch bei etwa 37 m über NHN. Aufgrund der Größe des Plangebietes führt 
dies jedoch nicht zu wesentlichen Schwierigkeiten im Rahmen der Erschließung. Ein 
Anschluss an die Landesstraße im Osten kann aufgrund der nahezu gleichen Höhe 
von Landesstraße und Plangebiet vorgenommen werden. 
 
Angrenzend an das Plangebiet befinden sich weitere landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen sowie im Westen ein Grünzug mit Feldgehölzen entlang des vorhandenen 
Grabens. Die nächstgelegene Ortslage der Gemeinde Upahl ist Groß Pravtshagen. 
Diese befindet sich etwa 600 m Luftlinie vom Plangebiet entfernt. Die nächstgelegene 
Wohnbevölkerung des Ortes Upahl befindet sich in etwa 1,4 km Entfernung und die 
Ortslage Wotenitz ist ca. 1,3 km vom Plangebiet entfernt. 
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2.4 Eigentumsverhältnisse 
 
Die überwiegende Mehrheit der Flächen innerhalb des Plangebietes ist in privatem 
Besitz. Die Stadt Grevesmühlen plant deshalb den Erwerb der Flächen, sofern dies 
möglich ist (siehe auch Punkt 2.5).  Die Kosten für die Planung, die Erschließung und 
die Ausgleichsmaßnahmen trägt die Stadt Grevesmühlen. Die Refinanzierung erfolgt 
durch die Grundstücksverkäufe.  
 
2.5 Bodenordnende Maßnahmen 
 
Im Zuge der Planung zum Bebauungsplan Nr. 49 sind bodenordnende Maßnahmen er-
forderlich. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgte eine Grenzfeststellung des 
Plangebietes. 
Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes strebt die Stadt Grevesmühlen ein Um-
legungsverfahren an. Hierbei ist es möglich, durch die Änderung (Umlegung) von 
Grundstücksgrenzen für bauliche oder sonstige Nutzungen zweckmäßig gestaltete 
Grundstücke zu bilden und diese für die Erschließung benötigten Flächen bereit zu stel-
len. Zudem ist für die Realisierung der Planung die Neuaufteilung der Flurstücke 
entsprechend der geplanten Neubebauung notwendig.  
 
 
3. Inhalt des Bebauungsplanes 
 
3.1 Städtebauliches Konzept und Festsetzungen 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 beabsichtigt die Stadt Grevesmühlen, in Kooperation 
mit der Gemeinde Upahl, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuaus-
weisung eines interkommunalen Großgewerbestandortes nördlich der Autobahn 20 zu 
schaffen. Das städtebauliche Konzept begründet sich aus den Zielsetzungen der Stadt 
und aus den räumlichen und technischen Gegebenheiten im Bereich des Plangebiets. 
 
Die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl haben hierzu bereits umfangreiche 
Überlegungen vorgenommen, um die Flächen nördlich der Autobahn zum einen so 
effektiv wie möglich nutzen zu können sowie zum anderen ein Einfügen der Planung 
in den Bereich zu gewährleisten. Dazu werden unter anderem Ausgleichsmaßnahmen 
vorgesehen, die den Großgewerbestandort einfassen und begrünen sollen. Es ist vor-
gesehen, den Großgewerbestandort in zwei Bauabschnitte zu unterteilen.  
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Abb. 8: Luftbild mit städtebaulicher Konzeption, Stand: April 2021, © GeoBasis DE/M-V 2021. 

 
Die äußere verkehrliche Erschließung des Gewerbegebietes soll über einen Kreisver-
kehr erfolgen, der als Bestandteil der Landesstraße 03 geplant wird. Durch diesen 
Kreisverkehr können beide Bauabschnitte auf Upahler sowie Grevesmühlener Seite 
an die Landesstraße angeschlossen werden. Der Kreisverkehr ist Bestandteil des Be-
bauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Upahl. Eine weitere Zuwegung zur Landesstraße 
soll am vorhandenen Knotenpunkt nach Groß Pravtshagen vorgesehen werden. Die 
innere Erschließung erfolgt über die Planstraßen sowie über einen Wirtschaftsweg ent-
lang der Gemarkungshecke. Dabei muss im Rahmen der weiteren Planung vor allem 
die Topografie des anstehenden Geländes berücksichtigt werden. 
 
Die vorhandenen Gehölze der Feldhecke entlang der Gemeindegrenze bleiben über-
wiegend erhalten, lediglich für die Anbindung an den geplanten Kreisverkehr müssen 
Bereiche entnommen werden. 
 
Art der baulichen Nutzung 
 
In den festgesetzten Gewerbegebieten GE 1 – 3 sind gem. § 8 Abs. 2 BauGB Gewer-
bebetriebe aller Art, Lagerhäuser, öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und 
Verwaltungsgebäude, Tankstellen sowie Anlagen für sportliche Zwecke allgemein zu-
lässig. Lagerplätze sind nur zulässig, sofern sie im funktionalen Zusammenhang mit 
einem im Plangebiet ansässigen Gewerbebetrieb stehen und nicht größer als 5 000 m² 
sind. Die Stadt möchte durch diese Festsetzung größere offene Lagerplätze zum 
Schutze des Ortsbildes ausschließen, diese wären in der Lage das Erscheinungsbild 
des Gewerbegebietes negativ zu beeinflussen. Lagerplätze werden dabei definiert als 
bauliche Anlagen, die der Lagerung von Materialien (Gütern) dienen, wie zum Beispiel 
von Heiz- und Baumaterial, Holz oder Schrott. 
 
Die Zulässigkeit der Betriebe und Anlagen richtet sich des Weiteren nach den in der 
Schalltechnischen Untersuchung ermittelten Emissionskontingenten. Die 

N 
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festgesetzten Gewerbegebiete werden aufgrund dieser Festsetzung in drei Gebiete 
unterteilt, für die jeweils Emissionskontingente für den Tag- sowie Nachtbereich fest-
gesetzt werden. Zusätzlich dazu wurden mögliche Zusatzkontingente ermittelt, die in 
westliche, nördliche und östliche Richtung festgelegt werden. Weitere Erläuterungen 
erfolgen im Kapitel 7 zum Immissionsschutz. 
 
Folgende Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 sind in den festgesetzten Gewer-
begebieten zulässig: 
 
Tab. 1: Emissionskontingente LEK tags und nachts, © ALN Akustik Labor Nord GmbH, 2023. 

Teilflächenbe-
zeichnung 

Teilflächengröße 
in m² 

LEK, tags 
dB(A)/m² 

LEK, nachts 
dB(A)/m² 

GE 1 29 000 60 60 

GE 2 135 265 65 50 

GE 3 73 975 60 50 

 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.  
Für den in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektor A (300° - 277°) erhöhen 
sich die Emissionskontingente LEK der einzelnen Teilflächen um folgende Zusatzkon-
tingente LEK,zus: 
 
Tab. 2: Zusatzkontingente in dB für den Richtungssektor A, © ALN Akustik Labor Nord GmbH, 2023. 

Teilfläche Zusatzkontingent LEK,zus in dB 

 
GE 1 
GE 2 
GE 3 

tags 
0 
0 
0 

nachts 
0 
5 
10 

  
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5, wobei in den Glei-
chungen (6) und (7) LEK durch LEK,i + L EK,zus,j zu ersetzen ist. Als Referenzpunkt sind 
die folgenden Koordinaten (ETRS/89 UTM Zone 33N EPSG-Code: 25833) anzuge-
ben: X 33250405,00, Y 5972040,00. Die Festsetzung von eingeschränkten 
Gewerbegebieten ist aufgrund dieser Zusatzkontingente aus Sicht des Lärmschutz-
gutachters nicht notwendig. 
 
Ausnahmsweise können gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO im festgesetzten Gewerbegebiet 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse untergeordnet sind, zugelassen werden. Innerhalb des Großgewerbe-
standortes sollen große zusammenhängende Gewerbeflächen angeboten werden. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist es durchaus denkbar, dass Betriebsleiter- bzw. 
Schichtleiterwohnungen notwendig sind. Auch unter Berücksichtigung von Drei-
Schicht-Modellen kann dies notwendig werden, sodass diese Ausnahme für das Groß-
gewerbegebiet gelten soll. In der Schalltechnischen Untersuchung wurden diese 
Nutzungen in Bezug auf ihre Schutzbedürftigkeit berücksichtigt. 
 
Im gesamten Plangebiet sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO Anlagen für kirchliche, kul-
turelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten auch 
ausnahmsweise nicht zulässig, da die Stadt Grevesmühlen an diesem Standort keinen 
Bedarf für diese Nutzungen sieht. Im Stadtgebiet von Grevesmühlen stehen Flächen 
für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Nutzungen zur Verfügung. Aus 
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Sicht der Stadt sind diese zentrumsnah anzusiedeln, um die Erreichbarkeit für die Ein-
wohner zu gewährleisten. 
Einzelhandelsbetriebe sind im gesamten Plangebiet gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nur 
ausnahmsweise zulässig, wenn der Verkauf an Endverbraucher nach Art und Umfang 
im eindeutigen Zusammenhang mit der Produktion, der Ver- und Bearbeitung von Gü-
tern einschließlich Reparatur- und Serviceleistungen des im Plangebiet liegenden 
Betriebes liegt.  
 
Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 
 
Im festgesetzten Gewerbegebiet werden Festsetzungen zum Maß der baulichen Nut-
zung getroffen. Die Grundflächenzahl wird auf 0,8 festgesetzt. Gemäß § 19 
Abs. 4 BauGB darf die zulässige Grundfläche inklusive Garagen, Stellplätzen mit ihren 
Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauGB eine maximale Grundflä-
chenzahl von 0,8 nicht überschreiten. So kann im Rahmen des Bebauungsplanes 
Nr. 49 eine für Gewerbegebiete angemessene Bauflächenentwicklung angestrebt wer-
den. Regelungen zu Freiflächen sowie Maßnahmen zur Durchgrünung des 
Plangebietes werden unter Punkt 6 der Begründung sowie im Umweltbericht erläutert. 
 
Innerhalb des gesamten Plangebietes wird eine maximale Firsthöhe von 25 m festge-
setzt. Für die festgesetzte Firsthöhe in den GE wird gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO als 
Bezugspunkt die mittlere Höhenlage der vom Gebäude überdeckten Geländeoberflä-
che festgesetzt. Firsthöhe ist gleich die Höhenlage der oberen 
Dachbegrenzungskante, also der äußere Schnittpunkt der beiden Dachschenkel. Bei 
Flachdächern entspricht die Firsthöhe der Gebäudehöhe. Dachaufbauten, wie Entlüf-
tungsschächte von Filter- und Klimaanlagen, dürfen die zulässige Firsthöhe um bis zu 
2,5 m überschreiten. 
Mit der festgesetzten Firsthöhe von 25 m ist es am geplanten Großgewerbestandort 
möglich, verschiedenste Gewerbebetriebe anzusiedeln. Zudem ist es dadurch für die 
Unternehmen möglich in die Höhe zu bauen und die Flächen effektiver zu nutzen. 
 
Auch durch die Festsetzung, dass Büro- und Sozialgebäude mit einer Grundfläche 
über 100 m² zwingend mehrgeschossig zu errichten sind, soll eine effiziente Flä-
chenausnutzung erreicht werden. Ausgenommen werden lediglich (Lager-)Hallen und 
gastronomische Einrichtungen. Für größere Hallen ist es nur schwer möglich eine Ge-
schossigkeit festzusetzen. Zudem muss hierbei die Statik berücksichtigt werden. 
Angegliederte oder freistehende Bürogebäude können jedoch problemlos mehrge-
schossig errichtet werden. Hierdurch wird eine Flächeneinsparung erreicht. 
Gastronomische Einrichtungen werden von dieser Festsetzung ebenfalls ausgenom-
men, da aus Sicht der Stadt Grevesmühlen diese Art der Nutzung im geplanten 
Großgewerbegebiet nur eine untergeordnete Rolle spielen wird, eine Mehrgeschos-
sigkeit jedoch für manche Restaurationsbetriebe nicht umsetzbar ist.  
 
Die vorhandenen Geländehöhen dürfen auf den privaten Baugrundstücken generell 
nur um maximal +/-2,0 m verändert werden. Als Bezugspunkt gilt die vorhandene Ge-
ländehöhe über NHN (§ 16 Abs. 5 BauNVO). Dadurch lassen sich im Plangebiet die 
grundstücksbezogenen Höhenunterschiede überwiegend ausgleichen.  
Für die Bereiche, in denen die Höhenunterschiede des anstehenden Geländes we-
sentlich höher ausfallen, werden in der Planzeichnung Flächen für Abgrabungen sowie 
Aufschüttungen festgesetzt. Diese befinden sich zum einen im Südwesten, da das Ge-
lände hier von ca. 44 m auf bis zu 36 m abfällt. Innerhalb der festgesetzten Flächen 
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für Aufschüttungen und Abgrabungen 1 dürfen die vorhandenen Geländehöhen nur 

um maximal +/- 3,50 m verändert werden. Als Bezugspunkt gilt die vorhandene Ge-
ländehöhe über NHN gemäß Teil A des Bebauungsplanes. 
Zum anderen wird im Osten entlang der Landesstraße eine Fläche für Abgrabungen 

festgesetzt. Innerhalb der festgesetzten Fläche für Abgrabungen 2 dürfen die vor-

handenen Geländehöhen nur um maximal - 3,0 m verändert werden. Als Bezugs-
punkt gilt die vorhandene Geländehöhe über NHN gemäß Teil A des Bebauungspla-
nes. Das Gewerbegebiet 3 weist Höhenunterschiede von bis zu 6 m auf. Allerdings 
kann der westliche Bereich dieser Fläche ohne weitere Festsetzungen durch die ge-
plante innere Erschließung erschlossen werden.  
Durch diese Festsetzungen wird gewährleistet, dass auf den privaten Grundstücken 
Höhenunterschiede des anstehenden Geländes ausgeglichen werden können. Dies 
muss immer vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass Nachbargrundstücke und 
die öffentliche Erschließung nicht durch Grundstücksarbeiten beeinträchtigt werden. 
 
Für das Gewerbegebiet wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Gebäude und 
bauliche Anlagen sind auch in einer Länge von mehr als 50 m zulässig. Es gelten die 
Regelungen zum Grenzabstand der offenen Bauweise. Gebäude sind mit einem seit-
lichen Grenzabstand von mindestens 3,0 m zu errichten.  
Die überbaubare Grundstücksfläche wird im eingeschränkten Gewerbegebiet durch 
die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. In den festgesetzten Gewerbegebieten 
wurden die Baugrenzen mindestens 5,0 m von den Grundstücksgrenzen festgesetzt. 
 
Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen 
 
Innerhalb der Gewerbegebiete sind die ebenerdig angelegten Pkw-Stellplätze auf 
den privaten Grundstücksflächen auf 20 Stellplätze je angefangenem Hektar zu be-
grenzen. Darüber hinaus sind private Pkw-Stellplätze als Parkpaletten, Parkdecks 
oder Parkhäuser zu errichten. Durch diese Festsetzung soll zum einen die Errichtung 
ebenerdiger Stellplätze beschränkt werden, um die Flächen hauptsächlich für ge-
werbliche Nutzungen vorzuhalten. Zum anderen werden kleinere Betriebe durch 
diese Festsetzung gegenüber größeren Unternehmen nicht benachteiligt. Die Stadt 
Grevesmühlen hat sich mit dieser Festsetzung intensiv auseinandergesetzt. Die For-
mulierung ermöglicht z.B. einem Betrieb mit 2 000 m² Fläche ebenfalls 20 Stellplätze 
für Pkw ebenerdig zu errichten, da ansonsten anteilig nur 4 Pkw-Stellplätze zur Ver-
fügung stünden. Dies wäre für einen Handwerksbetrieb unter Umständen zu wenig. 
Der Bau einer Parkpalette ist in diesem Fall wirtschaftlich jedoch nicht sinnvoll. 
 
Die Errichtung von Kleinwindkraftanlagen und Funkantennen ist im gesamten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes zulässig. Ebenfalls sind Anlagen zur Nutzung der 
Sonnenenergie auf den Dachflächen und an Fassaden grundsätzlich zulässig. Der 
Einsatz erneuerbarer Energie soll innerhalb des Gebietes eine wichtige Rolle einneh-
men. Weiteres dazu wird in Kapitel 6 erläutert. 
 
Erneuerbare Energien 
 
Die Stadt Grevesmühlen hat sich im Zuge der Planungen des Bebauungsplanes 
Nr. 49 auch mit der Thematik der erneuerbaren Energien auseinandergesetzt. Um 
diese verbindlich innerhalb des Plangebietes zu regeln, werden Festsetzungen für 
Gebiete, in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen 
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baulichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die 
Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuer-
baren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen (§ 9 Abs. 1 
Nr. 23 BauGB), getroffen. 
Alle Hauptdachflächen innerhalb des Plangebietes ab einer Gesamtfläche von über 
100 m² sind auf mindestens 70 % der Fläche mit Anlagen zur Nutzung der Sonnen-
energie auszustatten. Notwendige Anlagen der technischen Gebäudeausstattung 
sind davon ausgenommen. Eine Kombination von Gründächern mit aufgeständerten 
Anlagen ist zulässig. Damit will die Stadt Grevesmühlen erreichen, dass die Unter-
nehmen möglichst viel Energie auf ihren Grundstücken erzeugen können und so den 
Energiebedarf weitestgehend aus erneuerbaren Energien zu decken. 
 
Windenergieanlagen bis zu einer Nabenhöhe von 25 m sind als Nebenanlagen ge-
nerell zulässig. Da innerhalb des Großgewerbegebietes eine maximale Firsthöhe bis 
zu 25 m zulässig ist, sollen auch Windenergieanlagen bis zu dieser Höhe möglich 
sein, um ggf. einen Mix der erneuerbaren Energien zu schaffen und somit die Ver-
sorgung zu sichern. Ebenso dürfen Dachaufbauten, die der Nutzung der Windenergie 
dienen, die festgesetzte Firsthöhe um bis zu 5,0 m überschreiten. Diese Anlagen sind 
auf den Dachflächen als untergeordnet zu betrachten und können trotzdem einen 
Beitrag zur Energieversorgung leisten. Aus Sicht der Stadt Grevesmühlen sind diese 
Anlagen nicht geeignet, das Landschaftsbild negativ zu beeinträchtigen, wenn sie auf 
den Hauptdachflächen montiert werden. 
 
Die Festsetzungen zu erneuerbaren Energien werden im Kapitel 6 dieser Begrün-
dung weiter erläutert. 
 
Sonstiges 
 
Entlang der Landesstraße 03 dürfen in einem Streifen von 20 m, gemessen vom äu-
ßeren Rand der befestigten Fahrbahn, Hochbauten jeglicher Art nicht errichtet werden. 
In dem Streifen gilt das Anbauverbot gemäß § 31 Straßenwegegesetz M-V (StrWG-
M-V). Für diesen Bereich wurden Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind 
(Anbauverbotszone) und Grünflächen festgesetzt. Die Grünflächen sind teilweise als 
Verkehrsgrün Bestandteil der Fläche der L03. 
 
Im Bereich des Knotenpunktes Groß Pravtshagen werden Sichtdreiecke festgesetzt. 
Hier dürfen Nebenanlagen und Einrichtungen gem. § 14 Abs. 1 und 2 BauNVO nicht 
errichtet werden. Grundstückseinfriedungen und Strauchwerk dürfen eine Höhe von 
0,8 m über Fahrbahnoberkante nicht überschreiten. Davon ausgenommen sind vor-
handener und zu erhaltender Baumbestand sowie Neuanpflanzungen mit einer 
Kronenansatzhöhe über 2,40 m. 
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3.2 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die Festsetzungen zur äußeren Gestaltung wurden auf das von der Stadt verfolgte 
städtebauliche Konzept abgestimmt. Sie sollen zusammen mit den Festsetzungen zu 
Art und Maß der baulichen Nutzung ein Einfügen in die städtebauliche Situation ge-
währleisten. Die Zielstellung liegt dabei in der Gewährleistung einer hochwertigen 
Bebauung in Anpassung an die örtlichen Verhältnisse, ohne jedoch die Gestaltungs-
möglichkeiten bezüglich der festgesetzten gewerblichen Nutzungen zu sehr 
einzuschränken. Vor diesem Hintergrund regelt die Stadt Grevesmühlen mit den Fest-
setzungen über die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen im Wesentlichen die 
Gliederung und Materialverwendung für Fassaden und Werbeanlagen. Die Stadt Gre-
vesmühlen strebt die Entwicklung eines Grünen Gewerbegebietes an, durch die 
Festsetzungen zur äußeren Gestaltung kann diese Entwicklung teilweise gefördert 
werden. 
 
Im festgesetzten Gewerbegebiet beträgt die zulässige Dachneigung der Hauptdach-
flächen 0° - 10°. Die Stadt Grevesmühlen hat sich im Zuge der Planung dazu 
entschieden ausschließlich flache Dächer im Großgewerbegebiet zuzulassen. Eine 
Gestaltung mit z.B. spitzen Satteldächern, wie sie in Mecklenburg für Wohnnutzungen 
üblich ist, erscheint im Großgewerbegebiet nicht sinnvoll. Aufgrund der vorhandenen 
Gewerbebauten im Stadtgebiet sind auch an diesem Standort flache Dächer zu erwar-
ten. Da aufgeständerte Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie nicht ausgeschlossen 
werden, ist die Nutzung für PV-Anlagen somit sichergestellt. 
Zudem kann durch flacher geneigte Dächer die folgende Festsetzung gewährleistet 
werden. Dachflächen mit einer zusammenhängenden Größe über 10 m², die nicht der 
Erzeugung erneuerbarer Energien dienen oder durch Anlagen der technischen Ge-
bäudeeinrichtung genutzt werden, sind als Gründach anzulegen und dauerhaft zu 
erhalten. 
Im Zuge der Entwurfsplanung hat sich die Stadt Grevesmühlen erneut mit der ver-
pflichtenden Anlage von Gründächern beschäftigt. Für sehr große Hallenbauten sind 
Gründächer auf 80 Prozent der Fläche (vgl. Vorentwurf) aufgrund der Statik kaum um-
setzbar. Zudem müssten dazu erhebliche Mengen mehr Baustoffe verwendet werden, 
die wiederum die Klimabilanz der Gebäude verschlechtern. Aus diesem Grund sollen 
nur die Dachflächen, die nicht zur Erzeugung erneuerbarer Energien genutzt werden 
zwingend begrünt werden. Dies schließt Garagen und Carports mit ein. 
 
Im gesamten Plangebiet sind weiche Bedachungen auf den Hauptdachflächen unzu-
lässig. Dies wird als Maßnahme des vorbeugenden Brandschutzes festgesetzt. 
Unbeschichtete Metalldächer aus Kupfer, Zink oder Blei sind generell unzulässig, um 
einen Eintrag der Stoffe in den Stoffkreislauf ausschließen zu können.  
 
Die notwendigen PKW- sowie LKW-Stellplätze für Angestellte, Kunden und Lieferan-
ten sind auf den jeweiligen privaten Grundstücken vorzuhalten. Die Stadt 
Grevesmühlen möchte vermeiden, dass entlang der öffentlichen Straße wartende 
Fahrzeuge über längere Zeit abgestellt werden bzw. diese den Straßenverkehr be-
einträchtigen. Im Rahmen der Baugenehmigung müssen die Unternehmen 
nachweisen, dass auf den privaten Flächen ausreichend Stellplätze, ggf. auch vor 
den Zäunen und Toren, vorgehalten werden. 
 
Gebäudefassaden über 25 m Länge sind alle 20 m gestalterisch, baulich oder durch 
eine Fassadenbegrünung zu untergliedern. Ausnahmen sind nur für Gebäude mit einer 
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maximalen Firsthöhe von 10,0 m zulässig. Ausnahmen müssen durch die Stadt ge-
nehmigt werden.  Die Festsetzung dient der Gestaltung des Plangebietes und soll 
vermeiden, dass große Gewerbebetriebe bzw. -hallen als massive Baukörper erschei-
nen. Durch Untergliederungen kann der optische Eindruck solcher Anlagen wesentlich 
verbessert werden. Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind generell zulässig. 
 
Stark reflektierende Materialien, mit Ausnahme von Anlagen zur Nutzung der Sonnen-
energie, sind zur Fassadengestaltung unzulässig. Mit dieser Festsetzung werden 
Belange zum Schutz des Ortsbildes sowie der angrenzenden Verkehrswege beachtet. 
 
Wesentliches Element der örtlichen Bauvorschriften ist die Einschränkung der Wer-
beflächen. Werbeanlagen mit wechselndem oder sich bewegendem Licht sind 
generell unzulässig, ausgenommen hiervon sind betriebsnotwendige Hinweissys-
teme mit z.B. Monitoren. Die Beurteilung der Betriebsnotwendigkeit obliegt der 
planenden Gemeinde. Auf eine Beschränkung der Größe von Werbeanlagen wird 
aufgrund der geplanten Nutzungen verzichtet. 
Es wird auf § 84 der Landesbauordnung M-V verwiesen, wonach ordnungswidrig han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser nach § 86 Landesbauordnung 
Mecklenburg-Vorpommern erlassenen Satzung über die örtlichen Bauvorschriften zu-
widerhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro 
geahndet werden. 
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3.3 Flächenbilanz 
 
Die Gesamtfläche innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 49  
beträgt rund 35 ha. Die Fläche unterteilt sich folgendermaßen:  
 
Tab. 3: Flächenbilanz, gerundete Werte. 

Flächennutzung 
Flächengröße 

in m² 

Gewerbegebiete 
 davon GE 1 
  GE 2 
  GE 3 

238 240 
29 000 

135 265 
73 975 

Verkehrsflächen 
          davon Landesstraße L03 
  Planstraße  
  Wirtschaftsweg Süd 
  Wirtschaftsweg Nord 
  Parkplatz, öffentlich 

38 785 
11 450 
20 410 

2 920 
1 285 
2 720 

Grünflächen 
          davon Naturnahe Wiese 
  davon geschütztes Biotop 
  Abschirmgrün  
  Verkehrsgrün 
  Abstandsgrün 
  Zäsurgrün 
  Gemarkungshecke 

56 870 
37 310 

310 
5 190 

780 
7 445 

565 
5 580 

Fläche für die Landwirtschaft 2 295 

Flächen für Versorgungsanlagen 1 275 

Wasserflächen -Regenrückhaltebecken- 16 355 

Plangebiet – Gesamt  353 820 
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4. Verkehrskonzept und verkehrliche Erschließung 
 
Das Plangebiet befindet sich im Süden des Stadtgebietes von Grevesmühlen. Im Os-
ten des Plangebietes verläuft die Landesstraße 03 zwischen Grevesmühlen und der 
Landeshauptstadt Schwerin. Südlich des Plangebietes befindet sich die Anschluss-
stelle Grevesmühlen der Bundesautobahn 20, die Auffahrten führen von der 
Landesstraße auf die Autobahn. Am Knotenpunkt in Richtung Rostock wurde vor eini-
gen Jahren bereits eine Lichtsignalanlage errichtet, um den Verkehrsfluss zu 
begünstigen. In Richtung Upahl befindet sich ein weiterer Ampelknotenpunkt, der in 
das Gewerbegebiet „An der Silberkuhle“ führt. 
Für die verkehrliche Erschließung des Großgewerbestandortes ist es geplant, zwei 
Knotenpunkte mit der Landesstraße vorzusehen. Einen davon im Norden auf Höhe 
der Zufahrt nach Groß Pravtshagen sowie einen als Kreisverkehr auf etwa der Hälfte 
des Großgewerbestandortes. Dadurch kann eine Durchfahrt durch das Gewerbegebiet 
gewährleistet werden, wodurch der Verkehr innerhalb des Gebietes sowie auf der pa-
rallel verlaufenden Landesstraße besser fließen kann. 
Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen wird die Planstraße 
so geplant, dass sie im Norden an dem vorhandenen Knotenpunkt anbindet und im 
Süden im weiteren Verlauf zum geplanten Kreisverkehr führt. Innerhalb des Gebietes 
wird ein Knotenpunkt im öffentlichen Straßenraum vorgesehen. 
 

 
Abb. 9: Städtebauliches Konzept, Stand: Oktober 2023. 

 
Für den Bebauungsplan wurden bereits zum Vorentwurf durch das Ingenieurbüro 
Klaeser & Partner Beratende Ingenieure PartG bmH mit Sitz in Waren (Müritz) 
Verkehrszählungen durchgeführt und erste Prognosefälle berechnet, die sowohl die 
allgemeine als auch die spezifische Verkehrsentwicklung berücksichtigen. 
Der Endbericht der Verkehrstechnischen Untersuchung liegt mit Stand Oktober 2023 
vor. Im spezifischen Teil der Prognose wurden konkrete Entwicklungen, insbesondere 

N 
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Siedlungsentwicklungen, im Untersuchungsraum und dessen direktem Umfeld behan-
delt. Der Prognosehorizont ist das Jahr 2035. Diese lassen sich in zwei Schwerpunkte 
gliedern: der geplante interkommunale Gewerbestandort und die Restflächen im be-
stehenden Gewerbegebiet „An der Silberkuhle“. Das gesamte Verkehrsaufkommen 
bestehend aus Quell- und Zielverkehr, wurde für beide Gebiete bestimmt und anschlie-
ßend auf das Netz umgelegt. 
Aus der Verkehrszählung ergibt sich, dass die aktuelle Verkehrsbelastung auf der Lan-
desstraße ca. 9 000 Kfz/24 h beträgt. Im Planfall P0, der eine Prognose für das Jahr 
2035 ohne Großgewerbestandort abbildet, beträgt die Verkehrsbelastung auf der Lan-
desstraße zwischen Autobahnabfahrt und der Stadt Grevesmühlen ca. 9 350 Kfz/24 h. 
Im Planfall P1, der eine Prognose für das Jahr 2035 mit Großgewerbestandort abbil-
det, ergibt sich eine Verkehrsbelastung zwischen Autobahnabfahrt und 
Großgewerbestandort von rund 15 770 Kfz/24 h, weiter in Richtung Grevesmühlen von 
ca. 10 200 Kfz/24 h.  
In der Verkehrstechnischen Untersuchung wurden zudem die vorhandenen und ge-
planten Knotenpunkte betrachtet. Daraus ergibt sich unter anderem, dass auch für die 
Autobahnauffahrt nach Lübeck am Knotenpunkt mit der Landesstraße sowie am Kno-
tenpunkt Groß Pravtshagen Lichtsignalanlagen notwendig werden. Die geplanten 
Straßen innerhalb des Plangebietes erweisen sich für den Prognosefall P1 als leis-
tungsfähig. 
 
Die Planstraße erhält eine Ausbaubreite von insgesamt 17,50 m inklusive Bankett von 
0,75 m und 1,0 m. Die Fahrbahn erhält eine Breite von 6,50 m und wird durch einen 
3,0 m breiten Fuß- und Radweg ergänzt. Ein Sicherheitsstreifen von 0,50 m wurde 
bereits berücksichtigt. 
Aufgrund des Regenwasserkonzepts für den Großgewerbestandort werden entlang 
der Planstraße offene Entwässerungsgräben vorgesehen, die zum einen als Rückhal-
tung dienen sollen und zum anderen eine Verdunstung von Regenwasser 
ermöglichen, um somit die Wasserhaushaltsbilanz am Standort zu verbessern. Die 
Gräben haben eine Breite von bis zu 4,0 m. Zudem werden Abstandsflächen vorgese-
hen, die es ermöglichen, den Straßenverlauf im Rahmen der nachgelagerten 
konkreten Erschließungsplanung bei Bedarf zu optimieren. 
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Abb. 10: Mögliche Straßenquerschnitte. 

 
Im Süden des Plangebietes wird entlang der Gemarkungshecke ein Wirtschaftsweg 
festgesetzt. Dieser erhält eine Ausbaubreite von 6,0 m inklusive Bankett und dient 
hauptsächlich als Zuwegung zu den westlich angrenzenden Flächen, dem geplanten 
Regenrückhaltebecken sowie der Unterbringung der Ver- und Entsorgungsleitungen 
von Trinkwasser, Abwasser und Niederschlagswasser. Zusätzlich dazu sind von die-
sem Wirtschaftsweg aus eventuell notwendige Pflegemaßnahmen der 
Gemarkungshecke durchführbar. 
Ebenso wird im Norden des Plangebietes ein Weg festgesetzt, der nach Westen zum 
Graben führt und hauptsächlich der Niederschlagswasserbeseitigung dient. Dieser 
Weg wird teilversiegelt mit Schotterrasen ausgebaut, die Befahrbarkeit für die Ver- und 
Entsorgungsbetriebe muss gewährleistet werden. Der Weg wird mit einer Breite von 
4,0 m festgesetzt. 
 
Öffentliche Stellplätze werden in Form eines öffentlichen (Pendler-)Parkplatzes für 
Pkw vorgesehen. Dieser wird im Südosten des Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt 
Grevesmühlen festgesetzt und befindet sich damit in der Nähe des geplanten Kreis-
verkehrs sowie zentral im Großgewerbegebiet. Auf einer Fläche von rund 2 700 m² 
können ca. 75 Stellplätze realisiert werden. Aktuell gibt es in der Nähe der Autobahn-
auffahrt keinen Pendlerparkplatz. Gegenüber der Tankstelle in Upahl wird das 
Pendlerparken auf einer privaten Fläche derzeit geduldet. Das Straßenbauamt Schwe-
rin, das für die Landesstraße L03 zuständig ist, hatte sich bereits bei der Stadt 
Grevesmühlen erkundigt, ob Flächen für eine bessere Lösung zur Verfügung stünden. 
Als Orientierung wurde ein Bedarf von 50 Parkplätzen beraten. Die Festsetzung des 
Pendlerparkplatzes ist aus Sicht der Stadt Grevesmühlen daher notwendig und aus-
reichend dimensioniert. 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich derzeit zwei Haltestellen des ÖPNV, diese 
befinden sich in der Nähe des Abzweiges nach Groß Pravtshagen in Richtung 
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Grevesmühlen sowie in Richtung Schwerin. Im Rahmen der vorliegenden Planung ist 
es vorgesehen, das Gewerbegebiet an den ÖPNV anzuschließen und eine Anbindung 
bis in das Gebiet zu ermöglichen. Dadurch sollen Anreize geschaffen werden, den 
ÖPNV für den Arbeitsweg zu nutzen. Mit der NAHBUS GmbH sollen dazu zu geeigne-
ter Zeit Abstimmungen stattfinden, um für die Linienpläne eventuell auch Schichtzeiten 
berücksichtigen zu können. Vorgesehen sind Haltestellen an der Landesstraße im Be-
reich des Knotenpunktes Groß Pravtshagen sowie im Plangebiet in der Nähe des 
geplanten Pendlerparkplatzes. 
Entlang der Landesstraße verläuft zwischen Grevesmühlen und Upahl ein Radweg. 
Dieser ist Bestandteil des Nordwestmecklenburgischen Radwanderweges R1  
zwischen Boltenhagen und Schwerin. Der Radweg bleibt im Wesentlichen bestehen, 
wird jedoch im Bereich des geplanten Kreisverkehrs an die Verkehrsführung ange-
passt und führt dann ebenfalls in das Großgewerbegebiet. 
 
 
5. Ver- und Entsorgung 
 
Die technische Ver- und Entsorgung des Gebietes erfolgt über den Anschluss an die 
vorhandenen Anlagen entlang der Landesstraße L03 sowie über einen Ausbau der 
notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen.  
Die zwingend erforderlichen Leitungserweiterungen bzw. die Grundstücksanschlüsse 
sind im Rahmen der Erschließung herzustellen. Die Träger der Ver- und Entsorgung 
sind bei Ausbauplanungen frühzeitig in die Ausführungsplanung einzubeziehen, um 
die gleichzeitige Einbringung der Ver- und Entsorgungsleitungen zu gewährleisten und 
um ggf. vorhandene Leitungen zu berücksichtigen. Die genaue Lage der Leitungen ist 
im Vorfeld von Bauarbeiten zu ermitteln. Vor dem Beginn von Tiefbauarbeiten sollte 
eine genaue Ortung vorhandener Leitungen vorgenommen werden. Die Mindestab-
stände zu vorhandenen Leitungen sind bei Bau- und Anpflanzungsmaßnahmen zu 
beachten.  
 
Im Folgenden werden die wichtigsten Parameter der Ver- und Entsorgungsinfrastruk-
tur grob erläutert. 
 
5.1 Trink- und Löschwasserversorgung 
 
Die Trinkwasserversorgung wird innerhalb des Stadtgebietes vom Zweckverband Gre-
vesmühlen als Versorgungsträger geregelt. Eine Erschließung mit Trinkwasser soll 
zum einen über den Anschluss an vorhandene Leitungen entlang der Landesstraße 
im Osten erfolgen. Entlang der Landesstraße befinden sich Trinkwasserleitungen mit 
einem Durchmesser von 315 mm. Diese sind als Übergangslösung auch für die Bau-
zeiten nutzbar. Zum anderen wird jedoch ein Neuanschluss des Großgewerbegebietes 
notwendig. Dieser wird im Rahmen der äußeren Erschließung vom Wasserwerk in 
Wotenitz zum Großgewerbestandort geführt.  
 
Hinsichtlich des sparsamen Umganges mit Trinkwasser sollte der Einsatz von wasser-
sparenden Technologien bevorzugt werden. Zur Bewässerung von Außenbereichen 
empfiehlt sich die Nutzung des Wassers von den Dachflächen. Zur Wasserspeiche-
rung werden Zisternen empfohlen.  
 
Die Löschwasserversorgung soll über Hydranten und Löschwasserzisternen erfolgen, 
die im Rahmen der Erschließungsplanung vorgesehen werden. Für Gewerbegebiete 
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wird allgemein eine Löschwassermenge von 96 m³ pro Stunde für einen Zeitraum von 
zwei Stunden benötigt. Im Plangebiet werden zwei Löschwasserzisternen vorgesehen, 
eine befindet sich am innergebietlichen Knotenpunkt, die zweite im Bereich des Park-
platzes. Dadurch können ausreichend große Radien vorgesehen werden. 
Die Stadt Grevesmühlen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Betriebe, 
die eine höhere Löschwassermenge oder anderweitige Löschmittel benötigen, diese 
jeweils selbst vorhalten und im Genehmigungsverfahren nachzuweisen haben. 
 
Alle Straßen im Plangebiet weisen eine ausreichende Breite für Löschfahrzeuge auf, 
am Ende der Planstraße wird eine ausreichend dimensionierte Wendeanlage vorge-
sehen. 
 
5.2 Hydrogeologisches Gutachten 
 
Im Rahmen der Entwurfserarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 49 wurde zudem ein 
Hydrogeologisches Gutachten beauftragt. Dieses wurde durch die Hydro-Geologie-
Nord PartGmbB (HG Nord) im Zusammenhang mit einem Fachbeitrag zur Wasserrah-
menrichtlinie erarbeitet und liegt mit Stand vom 28. September 2023 vor. 
Das geplante Großgewerbegebiet befindet sich im Grundwasserkörper Stepe-
nitz/Maurine. Die Stepenitz als Hauptvorfluter fließt rund 1,5 km westlich des 
Plangebietes von Süden nach Norden. Im Ortsteil Wotenitz der Stadt Grevesmühlen 
mündet der aus nordöstlicher Richtung kommende Poischower Mühlenbach in die 
Stepenitz. Die geplante Regenentwässerung des Gewerbegebietes soll über die Ge-
wässer zweiter Ordnung 4:7/16/B1 westlich des Plangebietes sowie 4:7/16/B1/B1, das 
im Bereich der Gemarkungsgrenze liegt, erfolgen. Diese münden nördlich des Plan-
gebietes in den Poischower Mühlenbach. Der Graben im Bereich der 
Gemarkungsgrenze war zum Zeitpunkt der Begehungen trockengefallen.  
 
Zum Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung wurden im Jahr 2010 Trinkwas-
serschutzzonen für die rund 1,2 km nordwestlich des geplanten Großgewerbegebietes 
gelegen Wasserfassung Wotenitz festgesetzt. Das Plangebiet befindet sich überwie-
gend innerhalb der Trinkwasserschutzzone III B sowie im Nordwesten in der 
Trinkwasserschutzzone III A der Wasserschutzgebietsverordnung Grevesmühlen-Wo-
tenitz (MV_WSG_2133_08).  
Es wird darauf hingewiesen, dass daher die Richtlinie für Trinkwasserschutzgebiete 
aus dem Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) 
einzuhalten sind. Bei allen Baumaßnahmen sind Maßnahmen zum Schutz des Grund-
wassers zu beachten und durchzuführen. 
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Abb. 11: Darstellung der Lage der Trinkwasserschutzzone Grevesmühlen-Wotenitz, © WebAtlasDE,  
Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern 2023. 

 
Das geplante Großgewerbegebiet Upahl-Grevesmühlen befindet sich im Grundwas-
serkörper Stepenitz/Maurine, der sich auf einer Fläche von knapp 750 km² zwischen 
den Ortschaften Dassow und Selmsdorf im Nordwesten und der nordwestlichen Stadt-
grenze von Schwerin im Südosten erstreckt. Der mengenmäßige Zustand des GWK 
Stepenitz/Maurine wird im 3. Bewirtschaftungsplan der Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) als gut eingestuft, wohingegen erhöhte Nährstoffkonzentrationen aufgrund 
von landwirtschaftlichen Einträgen sowie Nachweise von Pflanzenschutzmitteln bzw. 
deren Metaboliten zu einem schlechten chemischen Zustand geführt haben. 
 
Im Bereich des geplanten Großgewerbegebiets ist von Grundwasserständen zwischen 
rund +26 und +30 m über NHN auszugehen, sodass Flurabstände zwischen ca. 15 
und 20 m vorliegen. Im Rahmen des Grundwassermonitorings des Zweckverbandes 
Grevesmühlen mit regelmäßigen, vierteljährlichen Wasserstandsmessungen wurde an 
der Vorfeldmessstelle „Hy Gvm 3/2000“ für den Messzeitraum von 2005 bis 2022 ein 
mittlerer Grundwasserstand von +26,33 m über NHN ermittelt, wobei Schwankungen 
zwischen +25,83 und +26,90 m über NHN auftreten. 
 
Zur Bewertung des Einflusses des Bauvorhabens auf den Wasserhaushalt erfolgte 
eine Bilanzierung der Wasserhaushaltsgrößen nach dem DWA-Merkblatt 102-4 für 
den aktuellen und den geplanten Zustand, es werden drei Planfälle betrachtet. In ei-
nem ersten Schritt sind die geplanten Flächenanteile der Gewerbe-, Straßen- und 
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Grünflächen eingegangen. Bei den Straßen und Gewerbefläche wurde eine vollstän-
dige Versiegelung angenommen, wobei auf den Gewerbefläche die Grundflächenzahl 
von 0,8 berücksichtigt wurde. Im zweiten Planzustand wurden zusätzlich die Straßen-
gräben sowie die Versickerung am Regenrückhaltebecken RRB III als 
Versickerungsmulden berücksichtigt. Die Straßengräben stellen mit rund 1,0 ha Flä-
che einen Anteil von ca. 17 % der Straßenflächen dar. Das Regenrückhaltebecken 
RRB III entspricht mit einer Fläche von rund 1,1 ha einem Anteil von ca. 13 % der 
Grünflächen. Beim dritten Planzustand wurde zusätzlich zur Versickerung auf den 
Straßen- und Grünflächen eine Versickerung auf den Gewerbeflächen angesetzt, wo-
bei 10 % der Gesamtfläche als Versickerungsmulden in die Berechnung eingegangen 
sind. 
 
Während die Wasserhaushaltsgrößen Direktabfluss und reale Verdunstung nur in ein-
geschränktem Maß beeinflusst werden können und vor allem die gedrosselte, 
gewässerverträgliche Ableitung der anfallenden Niederschläge aus dem Gewerbege-
biet einen Wasserrückhalt im Betrachtungsraum ermöglicht, führen als 
Versickerungsmulden gestaltete Straßengräben (Planzustand 2) und ggf. auf den Ge-
werbeflächen geschaffene Versickerungsmöglichkeiten (Planzustand 3) zu einer 
Annäherung der Grundwasserneubildung im geplanten Gewerbegebiet an den Aus-
gangszustand. Der Anteil der Grundwasserneubildung am Jahresniederschlag 
reduziert sich gegenüber dem Ausgangszustand um 8,0 % im Planzustand 2 und 
2,7 % im Planzustand 3, sodass der Toleranzbereich für die Grundwasserneubildung 
bei der Schaffung von Versickerungsmöglichkeiten eingehalten wird. Eine vollständige 
Versickerung der anfallenden Niederschläge ist durch den oberflächennah anstehen-
den Geschiebemergel nicht möglich, sodass Rückhalteanlagen und Überläufe 
geschaffen werden müssen, die auf den geplanten maximalen Drosselabfluss von 
1,2 l/(s·ha) ausgelegt sind. Dies entspricht dem natürlichen Abfluss von Ackerflächen. 
 
Die Versiegelung von Fläche im Rahmen des Bauvorhabens verändert das Grundwas-
serdargebot und kann sich damit auf den mengenmäßigen Zustand des GWK 
Stepenitz/Maurine auswirken. In Bezug auf den Grundwasserkörper stellen die versie-
gelten Flächen im Bauvorhaben von rund 38,2 ha einen Flächenanteil von ca. 0,05 % 
dar. Die lokal reduzierte Grundwasserneubildung hat daher keine erheblich nachteilige 
Auswirkung auf den mengenmäßigen Zustand im GWK Stepenitz/Maurine. Die Rand-
gräben, in die die Straßenentwässerung eingeleitet wird, und das geplante Regenrück-
haltebecken RRB III werden mit offener Sohle gestaltet, sodass eine Versickerung 
möglich ist. Aufgrund des oberflächennah anstehenden Geschiebemergels sind aller-
dings nur sehr geringe Sickerraten zu erwarten.  
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine Flächennutzug als Gewerbegebiet 
im regulären Betrieb keinen Einfluss auf die Grundwasserbeschaffenheit und den che-
mischen Zustand des Grundwasserkörpers hat. Mit Ausnahme des Anteils an Sicker-
wasser aus den Straßengräben und den Regenrückhaltebecken nach der Regenwas-
serbehandlung bzw. einer möglichen Versickerung aus Zwischenspeichermulden auf 
den Gewerbeflächen bestehen keine Eintragspfade in das Grundwasser. 
 
Zum Schutz des Grundwassers wird diesbezüglich festgesetzt, dass in den festgesetz-
ten Gewerbegebieten aufgrund der Trinkwasserschutzzonen III A und III B nur 
Betriebe und Anlagen zulässig sind, in denen keine grundwassergefährdenden Stoffe 
hergestellt, verarbeitet oder gelagert werden. Davon ausgenommen ist die Errichtung 
und der Betrieb eines Tankstellenunternehmens innerhalb des Plangebietes. Ggf. not-
wendige Ausnahmegenehmigungen sind vom Betreiber einzuholen. Hintergrund ist, 
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dass sich in der Stadt Grevesmühlen bereits Tankstellen innerhalb der ausgewiesenen 
Trinkwasserschutzzonen befinden. Diese waren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
entsprechenden Verordnung bereits vorhanden. Bisher führte dieser Sachverhalt zu 
keinen Problemen, ein Ausschluss von Tankstellen erscheint der Stadt Grevesmühlen 
deshalb nicht notwendig. 
Abweichend von der Wasserschutzgebietsverordnung Grevesmühlen-Wotenitz wird 
im Gutachten empfohlen den Einsatz von Auftausalzen und Pflanzenschutzmitteln im 
geplanten Großgewerbegebiet vollständig zu untersagen, da insbesondere Auf-
tausalze gut löslich sind und mit der konzentrierten Fassung des 
Niederschlagsabflusses von den versiegelten Flächen ein größeres Gefährdungspo-
tenzial für das Oberflächen- und Grundwasser besteht. Außerdem sollten die in den 
weiteren Schutzzonen III A und III B zulässigen Bohrungen zur Baugrunderkundung 
auf eine maximale Endteufe von 10 m beschränkt werden, um den Erhalt der Schutz-
funktion der Grundwasserüberdeckung sicherzustellen.  
 
Bei Berücksichtigung der vorstehenden Hinweise und Empfehlungen insbesondere in 
Bezug auf die besonderen Anforderungen an Baumaßnahmen und Bauwerke in Was-
serschutzgebieten sowie auf die Niederschlagswasserbehandlung und -rückhaltung 
steht das geplante Großgewerbegebiet Upahl-Grevesmühlen den Belangen der Was-
serrahmenrichtlinie hinsichtlich des Verschlechterungsverbots und des 
Zielerreichungsgebots in den betroffenen Wasserkörpern OWK Poischower Mühlen-
bach und GWK Stepenitz/Maurine nicht entgegen. 
 
5.3 Schmutz- und Regenwasserentsorgung 
 
Schmutzwasser 
Die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers soll über Anlagen des Zweckverban-
des Grevesmühlen erfolgen. Dafür müssen die Anlagen entsprechend erweitert bzw. 
neu errichtet werden. Der Zweckverband Grevesmühlen wurde dazu frühzeitig in die 
Planung des Großgewerbestandortes einbezogen. 
Entlang der Landesstraße befinden sich Abwasserleitungen mit einem Durchmesser 
von 315 mm. Diese sind zum derzeitigen Zeitpunkt bereits an der Leistungsgrenze, 
können jedoch für die ersten Baumaßnahmen als Übergangslösung genutzt werden. 
Entlang des südlichen Wirtschaftsweges ist ein Abwasserpumpwerk vorgesehen, das 
für die Entsorgung des Abwassers innerhalb des Plangebietes zwingend notwendig 
wird. 
 
Im Rahmen der äußeren Erschließung soll eine neue Leitung über Wotenitz bis zum 
Wasserwerk Grevesmühlen geführt werden. Die Trassenplanung erfolgt in enger Ab-
stimmung mit dem beauftragten Erschließungsplaner sowie mit den Stadtwerken 
Grevesmühlen, die entlang der Trasse auch die Stromversorgung planen. 
 
Eine Erweiterung des vorhandenen Systems ist zudem auch der Entsorgung des vor-
handenen Gewerbegebietes „An der Silberkuhle“ zweckdienlich. Die Ausbauplanung 
kann somit nicht nur die Erschließung des Großgewerbestandortes sichern. 
 
Regenwasser 
Um Aussagen über die Bodenverhältnisse sowie die Versickerungsfähigkeit zu erhal-
ten, wurde die Baustoff- und Umweltlabor GmbH mit Sitz in Friedrichsmoor beauftragt, 
ein Baugrundgutachten durchzuführen. Die ersten Bohrungen wurden im August 2022 
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im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen durchge-
führt. Für den Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Upahl stehen diese noch aus.  
Demnach ist eine Versickerung innerhalb des Plangebietes nicht möglich. Die Nieder-
schlagsentwässerung von den privaten Grundstücken und den Planstraßen soll zentral 
gesammelt werden und über Rückhalteanlagen gedrosselt in die Gräben 4:7/16/B1 
bzw. 4:7/16/B1/B1 geleitet werden. Es sind drei zentrale Regenrückhaltungen vorge-
sehen. Neben dem Ersatz für das bestehende an der Landstraße L03 gelegene 
Becken unmittelbar nördlich des geplanten Kreisverkehrs sollen im nordwestlichen Teil 
des Bebauungsplans Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen eine unterirdische Regenrück-
haltung erfolgen und westlich des Bebauungsplans Nr. 9 der Gemeinde Upahl, auf 
dem Stadtgebiet Grevesmühlen ein Regenrückhaltebecken errichtet werden. 
Entlang der Straßen werden Randgräben errichtet, die den Niederschlagsabfluss vor 
der Einleitung in die Rückhalteanlagen drosseln. Auf den Gewerbefläche soll das auf 
den Dach- und Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser ebenfalls soweit zu-
rückgehalten werden, dass der Abfluss von den Grundstücken den natürlichen Abfluss 
nicht überschreitet. 
 
Zur Reinigung des im geplanten Großgewerbegebiet anfallenden Niederschlagswas-
sers ist der Einbau von Filtersystemen in Schächte vor den Regenrückhalteanlagen 
vorgesehen, die DWA-A 102 konform sind und das Abfiltrieren von Feststoffen sowie 
das Abscheiden von Leichtstoffen und Ölen ermöglichen. Die zur Rückhaltung der 
Straßenentwässerung geplanten Randgräben werden mit 30 cm Oberboden verse-
hen, die das versickernde Niederschlagswasser reinigen, wobei aufgrund des 
oberflächennah anstehenden nur eingeschränkt versickerungsfähigen Geschiebemer-
gels nur geringe Sickerraten auftreten werden. 
 
5.4 Energieversorgung und Telekommunikation 
 
Die Stadt Grevesmühlen wird durch die Stadtwerke Grevesmühlen GmbH mit Elektro-
energie versorgt. Eine Versorgung des Gebietes soll durch den Ausbau des 
vorhandenen Versorgungsnetzes gewährleistet werden. Da die Gemeinde Upahl 
durch die E.DIS Netz GmbH mit Elektroenergie versorgt wird, ist im Rahmen des Groß-
gewerbestandortes eine enge Kooperation der beiden Stromversorger geplant. 
 
Die Stromversorgung innerhalb des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 49 soll 
über zwei Anschlusspunkte gesichert werden. Diese befinden sich zum einen an der 
Zufahrt zum Gewerbegebiet im Nordosten und zum anderen im Südwesten am Wirt-
schaftsweg. 
Der Einsatz erneuerbarer Energien wird in Kapitel 6 betrachtet. 
 
Die Versorgung mit Erdgas ist für den Großgewerbestandort derzeit nicht geplant. Es 
soll für den Standort jedoch eine Versorgung mit Fernwärme geprüft werden. Die Zu-
ständigkeit liegt demnach bei den Stadtwerken Grevesmühlen. Im weiteren Verfahren 
wird das Wärmekonzept für den Standort auf Grundlage der Machbarkeitsstudie der 
IWEN Energy Institute gGmbH konkretisiert. 
 
Die Breitbandversorgung wird im Landkreis Nordwestmecklenburg weiterhin ausge-
baut. Für den Großgewerbestandort kommen überwiegend Glasfaseranschlüsse in 
Betracht. Der Ausbau soll durch mehrere Anbieter erfolgen, um eine Versorgungssi-
cherheit zu gewährleisten. Die Abstimmungen hierzu sind frühzeitig mit den 
Versorgern zu führen. 
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Die Stadt Grevesmühlen weist zudem darauf hin, dass in allen Straßen und Gehwegen 
(oder ggf. befestigten Randstreifen) geeignete und ausreichende Trassen für die Un-
terbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen sind. 
 
5.5 Abfallentsorgung/Altlasten 
 
Die Abfallentsorgung erfolgt auf Grundlage der Abfallsatzung des Landkreises Nord-
westmecklenburg. Im Plangebiet ist die ordnungsgemäße Abfallentsorgung künftig 
über die Planstraßen gesichert. Die Abfallbehälter sind am Tage der Entsorgung an 
den öffentlichen Straßen bereitzustellen.  
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich der Satzung keine Alt-
ablagerungen oder Altlastenverdachtsflächen bekannt. Werden bei Bauarbeiten 
Anzeichen für bisher unbekannte schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten (un-
natürlicher Geruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, 
Ausgasungen, Altablagerungen) angetroffen, ist der Grundstücksbesitzer gemäß § 4 
Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung 
des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht bei der Unteren Ab-
fallbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg wird hingewiesen. Diese Pflicht 
gilt bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf 
den Boden und den Untergrund zusätzlich auch für die Bauherren und die von ihnen 
mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sachver-
ständige und Untersuchungsstellen.  
 
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, 
welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des Bodens, 
Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden 
werden.  
 
Gemäß der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) besteht die Verpflichtung, bei Bau 
und Betrieb Abfälle getrennt zu erfassen und zu entsorgen. Bau- und Abbruchabfälle 
sind i.d.R. in die Fraktionen Glas, Kunststoff, Metalle, Holz, Dämmmaterial, Bitumen-
gemische, Baustoffe auf Gipsbasis, Beton, Ziegel und Fliesen/Keramik einzuteilen. 
Betriebliche Abfälle sind, soweit sie anfallen, in den Fraktionen Papier, Pappe und 
Karton (mit Ausnahme von Hygienepapier), Glas, Kunststoffe, Metalle, Holz, Textilien, 
Bioabfälle zu erfassen und zu entsorgen. Weitere Fraktionen können bei Bedarf gebil-
det werden. Die Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV) und weitere Spezialgesetze 
bleiben zu beachten. 
 
6. Grünes Gewerbegebiet 
 
Im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern werden durch das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Digitalisierung Standorte, in denen Unternehmen besondere Maß-
nahmen in den Bereichen erneuerbare Energien, Ressourceneffizienz und beim 
sparsamen Flächenverbrauch umsetzen, mit dem Label „Grünes Gewerbe Gebiet“ 
ausgezeichnet. Ziel der Initiative ist, dass sich immer mehr Unternehmen in Gewerbe-
gebieten weitestgehend autark mit erneuerbaren Energien versorgen sollen. 
 
Die Stadt Grevesmühlen hat diese Auszeichnung bereits für das Industrie- und Ge-
werbegebiet Nordwest erhalten. Auch für den Großgewerbestandort sollen die 
Kriterien für ein Grünes Gewerbegebiet grundsätzlich erfüllt werden. Für 
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Gewerbeneuansiedlungen gelten die bisher getroffenen Kriterien jedoch nicht, seitens 
des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit werden diese der-
zeit erarbeitet. 
 
Einsatz erneuerbarer Energien 
 
Innerhalb des Plangebietes wird die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen ver-
bindlich festgesetzt. Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind auf den 
Dachflächen verpflichtend und an Fassaden ebenfalls zulässig. Einschränkungen be-
stehen für diese Anlagen nicht. 
Ebenso sind innerhalb des Plangebietes Windenergieanlagen bis zu 25 m Nabenhöhe 
zulässig. In der näheren Umgebung befinden sich bereits Windenergieanlagen ver-
schiedener Betreiber. Diese sind bisher nur in Sonstigen Sondergebieten zulässig. Der 
Bundesverband WindEnergie hat jedoch im Juni 2022 ein Positionspapier1 herausge-
bracht, in dem gefordert wird, dass WEA auch in Gewerbe- und Industriegebieten 
ausnahmsweise errichtet werden dürfen. Dies solle im Rahmen der Baunutzungsver-
ordnung geregelt werden. Für den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt 
Grevesmühlen lässt dies zum jetzigen Zeitpunkt keinen Handlungsspielraum. 
 
Eine weitere Energiequelle stellt die Nutzung der Geothermie dar. Diese soll grund-
sätzlich für das Plangebiet geprüft werden. Aufgrund der Trinkwasserschutzzone 
werden hierzu Abstimmungen mit der unteren Wasserbehörde des Landkreises Nord-
westmecklenburg zu führen sein. 
 
Auch die Durchführbarkeit einer Fernwärmeleitung der Stadtwerke Grevesmühlen soll 
im weiteren Planverfahren untersucht werden. Eine Trassenführung wäre grundsätz-
lich möglich. 
 
Zusätzlich kommt es bei der Nutzung von erneuerbaren Energien auf die Unternehmen 
an, die sich im Großgewerbegebiet ansiedeln werden. Diese müssen in einem abge-
stimmten Wärme- und Energiekonzept berücksichtigt werden. Dabei können Betriebe, 
die mehr Strom produzieren als sie verbrauchen mit anderen Unternehmen kooperie-
ren bzw. den überschüssigen Strom ins Netz einleiten. Da Anlagen zur Nutzung der 
Sonnenenergie auf den Dachflächen verpflichtend sind und auf den Flächen des Ge-
werbegebietes somit hohe Mengen an Strom produziert werden können, sind auch 
Elektrolyseverfahren zur Speicherung dieser Energie denkbar. Im weiteren Verfahren 
ist dies mit den ansiedlungswilligen Unternehmen in engen Abstimmungen zu verfol-
gen. 
Hierzu hat die Stadt Grevesmühlen eine Machbarkeitsstudie zum Thema Energiekon-
zept beauftragt. Erarbeitet wird die Studie durch das IWEN The Energy Transformation 
Institute mit Sitz in Rostock. Die Machbarkeitsstudie wird parallel zum Bebauungsplan 
erarbeitet, die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2024 geplant. 
Inhalt der Machbarkeitsstudie soll es sein, eine Reihe von Versorgungsvarianten zu 
bewerten und vergleichen, um den Energiebedarf der anzusiedelnden Betriebe wei-
testgehend mit erneuerbaren Energien decken zu können. Folgende Punkte werden 
innerhalb der Machbarkeitsstudie bearbeitet: 

 
1 https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/01-
mensch-und-umwelt/02-planung/20220617_BWE_Empfehlungen_WEA_in_Gewerbegebieten.pdf 
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1. Ermittlung von Energiepotentialen: Nach dem aktuellen Planungsstand wird das 
Potential für die Nutzung von Wind- und Sonnenenergie vor Ort ermittelt. Diese 
Daten dienen als Ausgangspunkt für eine weiterführende Analyse. 

2. Bedarfsanalyse: Die Bedarfe der angesiedelten Unternehmen können je nach 
Betriebsart stark variieren. Die Bedarfe der einzelnen Unternehmen werden 
möglichst genau abgeschätzt, um den thermischen und elektrischen Energie-
bedarf im Jahresverlauf für das gesamte Gewerbegebiet zu ermitteln. 

3. Variantenvergleich möglicher Energieversorgungsstrukturen: Auf Basis der ers-
ten beiden Punkte kann eine physikalische Modellbindung des Quartiers 
erfolgen. Verschiedene Versorgungsvarianten werden ermittelt und miteinander 
verglichen und eine Vorzugsvariante ermittelt. 

4. Umsetzungskonzept: Die Vorzugsvariante stellt die Basis für ein Energiekon-
zept dar, dessen Umsetzung abschließend beschrieben wird. 

Die Ergebnisse der Studie liefern dann eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die 
weitere Entwicklung des Gewerbegebietes. 
 
Auf der Grundlage der getroffenen Festsetzungen hat das IWEN The Energy Trans-
formation Institute zum Entwurf des Bebauungsplanes außerdem geprüft, ob die 
verpflichtende Festsetzung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie auf den 
Dachflächen umsetzbar ist. Da mit den Anlagen auch die notwendige Versorgungs-
infrastruktur außerhalb des Plangebietes einhergeht, sollte geprüft werden, ob die ge-
plante äußere Erschließung mit der zu erwartenden Netzbelastung durch die 
entstehenden PV-Anlagen im Einklang stünde. 
Das Institut kommt zu dem Ergebnis, dass bei einer entsprechenden Dachbelegung 
gemäß der textlichen Festsetzung eine summierte Nennleistung von fast 16 MWp zu 
erwarten ist. Würden zusätzlich auch Parkplätze mit PV-Anlagen überdeckt, wäre eine 
Gesamtleistung von bis zu 20 MWp möglich.  Seitens der Stadtwerke Grevesmühlen 
wird aktuell eine Anschlussleistung von 10 MW geplant. Sollte es zu Situationen kom-
men, in denen mehr überschüssige Erzeugungsleistung als 10 MW zur Verfügung 
stünde, müssten die PV-Anlagen heruntergeregelt werden. Dies jedoch ohne den lo-
kalen Energieverbrauch oder eine Überschussspeicherung zu berücksichtigen. Die 
Stellungnahme des IWEN kommt deshalb zu dem Schluss, dass eine Einspeisegrenze 
von 10 MW am Netzanschlusspunkt des Gewerbegebietes nicht mit hohen Verlusten 
von Erzeugungspotentialen verbunden wäre.  
Gemäß dem aktuellen Wissensstand spricht für das IWEN aus technischer Sicht nichts 
gegen eine Verpflichtung zur Bebauung der Gebäudedächer ab 100 m² Dachfläche 
mit PV-Anlagen in den Bebauungsplänen des Großgewerbestandortes Upahl-Greves-
mühlen. 
 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und Steigerung der Flächeneffizienz 
 
Neben Energie- und Wärmekonzepten spielen für die Stadt Grevesmühlen auch Maß-
nahmen zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, zur Steigerung der 
Flächeneffizienz sowie zur Eingriffsminimierung eine wichtige Rolle. 
 
Mit der Festsetzung einer maximalen Firsthöhe von 25 m ist es Unternehmen möglich, 
in die Höhe statt in die Fläche zu bauen. Im Beispiel von Logistikunternehmen kann 
dies zu einer deutlichen Reduzierung der benötigten Flächen führen. 
Zwar setzt die Stadt Grevesmühlen dennoch eine Grundflächenzahl von 0,8 fest, wie 
sie in Gewerbegebieten üblich ist, jedoch können die Flächen durch die großzügige 
Firsthöhe effizienter bzw. von mehreren Unternehmen genutzt werden. 
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Ähnliches gilt bei den Festsetzungen zu Nebenanlagen. Die Stadt Grevesmühlen setzt 
eine maximal zulässige Anzahl an ebenerdig errichteten Pkw-Stellplätzen auf den pri-
vaten Grundstücken fest. Diese werden je Unternehmen auf 20 Stellplätze je 
angefangenem Hektar beschränkt. Darüber hinaus müssten zum Beispiel Parkdecks 
oder Parkpaletten errichtet werden. Die Stadt kann dadurch eine Regelung finden, die 
kleine und größere Unternehmen gleichstellt. Zudem wäre es auch denkbar, dass Un-
ternehmen ihre Stellplätze teilen oder die Kosten für Parkdecks zusammen 
investieren. 
 
Ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang ist die Festsetzung von Gründächern 
auf Dachflächen über 10 m². Die Festsetzung zu verpflichteten Gründächern, wie sie 
zum Vorentwurf vorgesehen war, musste im Rahmen der Prüfung der frühzeitig eige-
gangenen Stellungnahmen angepasst werden. Für sehr große Logistikhallen ist die 
zusätzliche Last durch Gründächer kaum umsetzbar. Die Lasten führen dazu, dass 
erheblich mehr Baustoffe, wie Beton, eingesetzt werden müssten, um die Dachlasten 
abzustützen. Dies wiederum führt zu schlechteren CO2-Bilanzen der Gebäude an sich.  
Die Stadt Grevesmühlen hat nach umfassenden Beratungen mit Planern, Ansiedlungs-
interessenten und dem IWEN Institut entschieden, dass die Festsetzung angepasst 
werden soll. Nunmehr wird festgesetzt, dass Dachflächen mit einer zusammen-
hängenden Größe über 10 m², die nicht der Erzeugung erneuerbarer Energien dienen 
oder durch Anlagen der technischen Gebäudeeinrichtung genutzt werden, als 
Gründach anzulegen und dauerhaft zu erhalten sind. 
Aus Sicht der Stadt Grevesmühlen ist es grundsätzlich wichtig, die Dachflächen zu 
nutzen. Dies kann durch PV-Anlagen, Gründächer oder generell notwendige Anlagen 
der technischen Gebäudeeinrichtung erfolgen. Sofern Dachflächen über 10 m² nicht 
anderweitig zur Erzeugung erneuerbarer Energien oder technischen Anlagen genutzt 
werden, müssen sie somit begrünt werden. Dies gilt auch für z.B. Garagen.  
Durch die Anlage von Gründächern kann grundsätzlich Regenwasser gespeichert wer-
den und der Abfluss dessen wird verzögert. Die Gebäude sind besser vor extremen 
Temperaturbedingungen geschützt und der Wärme- und Schallschutz wird verbessert. 
Zusätzlich kann innerhalb des Gewerbegebietes das Kleinklima verbessert und ein 
Ersatzlebensraum für Pflanzen und Tiere, insbesondere bei Anpflanzung heimischer, 
standortgerechter Stauden geschaffen werden. 
 
Außerdem ist auch die Kombination von Gründächern und PV-Anlagen im gesamten 
Plangebiet generell zulässig. Nachweislich können Gründächer die Ausbeute der An-
lagen begünstigen. Durch die Begrünung wird verhindert, dass sich das Dach durch 
die Sonne zu stark aufheizt. Gleichzeitig kann dadurch eine Temperatur erreicht wer-
den, bei der die Solarmodule die maximale Ausbeute erzielen. 
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Abb. 12: Aufgeständerte PV-Anlagen auf einem Gründach, Quelle: https://www.enbw.com/blog/energie 
wende/solarenergie/photovoltaik-auf-dem-flachdach-geht-das/ 

 
Empfehlungen: 
Unter Beachtung der Ziele des Klima- und Ressourcenschutzes sollte das auf den 
Dachflächen anfallende Niederschlagswasser vor der Versickerung auf den jeweiligen 
Grundstücken in eine unterirdische Regenwasserzisterne eingeleitet und z.B. zum 
Zwecke der Grünflächenbewässerung genutzt werden. Ebenfalls ist die Anlage von 
Retentionsbecken möglich, um den Wasserhaushalt des Plangebietes positiv zu be-
einflussen. 
 
Die weiteren Möglichkeiten alternativer Energieversorgung sollten unternehmensbe-
zogen geprüft werden (z.B. Erd- oder Luftwärmetauscher). 
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7. Immissionsschutz 
 
Aufgabe von Bauleitplanungen im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, abschlie-
ßend die Frage nach den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen zu 
beantworten und dafür zu sorgen, dass die Anforderungen an gesunde Arbeitsverhält-
nisse beachtet werden. 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde die ALN Akustik Labor Nord GmbH mit 
Sitz in Lübeck beauftragt, eine Schalltechnische Untersuchung für die beiden sich er-
gänzenden Bebauungspläne zu erstellen. Die Schalltechnische Untersuchung liegt mit 
Datum vom 01. August 2023 vor. Mit Datum vom 14. November 2023 wurde eine er-
gänzende Stellungnahme bezüglich der Flächengrößen der Entwurfsplanung verfasst. 
 

 
Abb. 13: Lageplan der Immissionsorte, © ALN Akustik Labor Nord GmbH, 2023. 
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Die Immissionsorte werden wie folgt definiert: 
 
Tab. 4: Ausgewählte maßgebliche Immissionsorte in der Nachbarschaft des Großgewerbestandortes. 

Immissionspunkt Nutzungsgebiet* Art der Nutzung 

IO 1 Gewerbegebiet Wohnhaus 

IO 2 Allgemeines Wohngebiet Wohnhaus 

IO 3 Allgemeines Wohngebiet Wohnhaus 

IO 4 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 5 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 6 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 7 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 8 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 9 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 10 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 11 Allgemeines Wohngebiet Wohnhaus 

IO 12 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

*Schutzbedürftigkeit ermittelt nach vorhandenen Flächennutzungs- bzw. Bebauungsplänen sowie nach 
Rücksprache mit dem Bauamt Grevesmühlen 

 
7.1 Gewerbelärm 
 
Im Untersuchungsgebiet sind weitere gewerbliche Nutzungen in der Umgebung (z. B. 
Gewerbegebiet im Geltungsbereich von Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Upahl, 
Tankstelle, Gewerbeflächen am Degtower Weg) vorhanden. Die Einwirkung von Ge-
räuschen aus diesen Gewerbebetrieben ist als Vorbelastung zu berücksichtigen. 
Soweit planungsrechtlich festgesetzte Emissionsbeschränkungen o. ä. für dem Vorha-
ben benachbarte Gebiete vorhanden sind, werden diese für die Ermittlung der 
Vorbelastung genutzt (z. B. Gewerbegebiet Bebauungsplan Nr. 4 Gemeinde Upahl). 
Für die Gewerbeflächen, für die keine solchen Beschränkungen festgesetzt sind, 
wurde auf die Emissionsansätze der DIN 18005 zurückgegriffen.  
 
Die Flächen des Piraten Open Air werden im Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Greves-
mühlen als Gewerbegebiet festgesetzt. Die Baugenehmigung der Freilichtbühne 
enthält jedoch Auflagen zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach Freizeitlärm-
Richtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Aufgrund der ausschließlichen Nut-
zung durch den Veranstaltungsbetrieb beabsichtigt die Stadt Grevesmühlen, den 
bestehenden Bebauungsplan Nr. 15 als Sondergebiet „Theater“ zu überplanen. In der 
Schalltechnischen Untersuchung zum Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen 
wird aufgrund der tatsächlichen und zukünftig geplanten Nutzung der Flächen inner-
halb des Bebauungsplanes Nr. 15 von keiner gewerblichen Vorbelastung 
ausgegangen. 
 
Windenergieanlagen 
Nach Rücksprache mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt West-
mecklenburg (StALU) wurden die sieben Windenergieanlagen (WEA) des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 „Bürgerwindpark Groß Pravtshagen“ der 
Gemeinde Upahl sowie die drei WEA südlich des geplanten Großgewerbegebietes in 
der Gemarkung Kastahn berücksichtigt. 
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Für die WEA innerhalb des Bürgerwindparkes liegen dem StALU keine Daten zum 
Schallleistungspegel vor. Auf Grundlage der vom StALU bereitgestellten Eckdaten 
(WKA Typ, NH, RD, Leistung) wurden Schallemissionsdaten aus den Herstelleranga-
ben herangezogen. 
 
Ergebnis 
Im Ergebnis zeigt sich, dass die maßgeblichen, gebietsbezogenen Orientierungswerte 
der DIN 18005 bzw. die Immissionsrichtwerte der TA Lärm unter Berücksichtigung ei-
ner bestimmungsgemäßen Nutzung der vorhandenen Gewerbegebietsflächen 
innerhalb des hier betrachteten Plangebiets eingehalten werden. 
Somit ist mit keinen Einschränkungen für die bestehenden Gewerbegebietsflächen 
durch die heranrückenden Bebauungsplangebiete zu rechnen. 
 
7.2 Verkehrslärm 
 
Weiterhin wird das Plangebiet durch Verkehrsgeräusche (Bundesautobahn A 20, Lan-
desstraße L 03) beaufschlagt. Hierzu wurden in der Schalltechnischen Untersuchung 
die Geräuscheinwirkungen auf das Plangebiet durch Verkehrsgeräusche auf Grund-
lage der Verkehrstechnischen Untersuchung prognostiziert. Darüber hinaus war die 
schalltechnische Auswirkung des planinduzierten Mehrverkehrs auf den öffentlichen 
Straßen in der Nachbarschaft zu beurteilen. Zur Beurteilung der zusätzlichen planin-
duzierten Straßenverkehrsgeräuschimmission werden die prognostizierten 
Geräuscheinwirkungen der relevanten Straßenabschnitte mit und ohne planinduzier-
ten Mehrverkehr gegenübergestellt, um Aussagen zu den zu erwartenden 
Pegelerhöhungen der relevanten Straßenabschnitte zu treffen. Für den Prognose-
Planfall wird neben den vorhandenen lichtzeichengeregelten Knotenpunkten zusätz-
lich ein lichtzeichengeregelter Knotenpunkt an der Kreuzung der L 03 Abzweigung 
Groß Pravtshagen sowie ein Kreisverkehr als südliche Zufahrt zum Gewerbestandort 
an der L 03 berücksichtigt. 
Zusätzlich dazu wurde auch der geplante (Pendler-)Parkplatz im Südosten des Plan-
gebietes des Bebauungsplanes Nr. 49 mit einer Gesamtfläche von 5 000 m² und einer 
Anzahl von 200 Parkplätzen berücksichtigt. Die Stadt Grevesmühlen weist darauf hin, 
dass aufgrund der Notwendigkeit der Errichtung eines Regenrückhaltebeckens für die 
Landesstraße 03, der Parkplatz zum Entwurf (Stand 09. November 2023) um etwa die 
Hälfte der Fläche reduziert wurde. 
 
Innerhalb des Plangebiets werden an den entlang der L 03 gelegenen Baugrenzen 
Beurteilungspegel bis rund 69 dB(A) am Tag und bis rund 62 dB(A) in der Nacht prog-
nostiziert. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete am Tag werden 
um bis zu 4 dB und in der Nacht um bis zu 7 dB überschritten. 
 
Planinduzierter Verkehr 
Zur Beurteilung des planinduzierten Mehrverkehrs wird in vorliegender schalltechni-
scher Untersuchung die Zunahme der nach RLS-19 prognostizierten längen-
bezogenen Schallleistungspegel L'WA der relevanten Straßenabschnitte vom Prog-
nose-Nullfall zum Prognose-Planfall bewertet. 
Aufgrund dieser Berechnungen ergibt sich, dass durch den planinduzierten Mehrver-
kehr an den untersuchten maßgeblichen Immissionsorten Pegelerhöhungen bis zu 
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0,7 dB zu erwarten sind. Pegelerhöhungen in dieser Größenordnung liegen unterhalb 
der Wahrnehmungsschwelle und sind daher aus schalltechnischer Sicht hinnehmbar.2 
An den Immissionsorten, an denen die Orientierungswerte der DIN 18005 im Prog-
nose-Planfall überschritten werden, liegt bereits im Prognose-Nullfall eine 
Überschreitung der Orientierungswerte in ähnlicher Größenordnung vor. 
 
7.3 Festsetzungen 
 
Für die geplanten Gewerbeflächen wurde zunächst untersucht, ob tags und nachts 
eine uneingeschränkte gewerbliche Nutzung möglich ist. Dazu wird der Planungswert 
nach DIN 18005 für die flächenbezogene Schallleistung in Gewerbegebieten von 
60 dB(A)/m2 tags und nachts herangezogen. Ist eine uneingeschränkte Nutzung nicht 
möglich, wird ein geringeres Emissionskontingent bestimmt, welches in einem iterati-
ven Verfahren ermittelt wird. 
Es zeigte sich zunächst, dass bereits die Vorbelastung LVor an zwei Immissionsorten 
(IO 2 und IO 3) zu Überschreitungen im Bestand führt. Die Überschreitungen sind auf 
die genehmigten Windenergieanlagen sowie die Emissionskontingente des rechtskräf-
tigen Bebauungsplans Nr. 4 der Gemeinde Upahl zurückzuführen. 
 
Wie bereits zum Punkt Art der baulichen Nutzung beschrieben, sind nur Vorhaben 
(Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräusche die in der folgenden Tabelle ange-
gebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (06:00-22:00 Uhr) 
noch nachts (22:00-06:00 Uhr) überschreiten. 
 
Tab. 5: Emissionskontingente LEK tags und nachts, © ALN Akustik Labor Nord GmbH, 2023. 

Teilflächenbe-
zeichnung 

Teilflächengröße 
in m² 

LEK, tags 
dB(A)/m² 

LEK, nachts 
dB(A)/m² 

GE 1 29 000 60 60 

GE 2 135 265 65 50 

GE 3 73 975 60 50 

 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.  
 
Richtungsunabhängige Emissionskontingente werden häufig durch nur einen beson-
ders kritischen Immissionsort bestimmt, während an anderen Immissionsorten die 
Planwerte nicht ausgeschöpft werden. Um das Gebiet besser zu nutzen, können dann 
im Bebauungsplan zusätzliche oder andere Festsetzungen getroffen werden. 
Die Einhaltung der Emissionsbeschränkungen ist im vorhabenbezogenen Genehmi-
gungsverfahren nachzuweisen. Die Beurteilungspegel sind entsprechend TA Lärm zu 
ermitteln und mit den zulässigen Immissionskontingenten zu vergleichen. 
  

 
2 Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht, Az.: 1 MR 10/17 Beschluss vom 29.12.2020, 

Streitgegenstand: Außervollzugsetzung des Bebauungsplans Nr. 67, Antrag gemäß § 47 Abs. 6 i.V.m. 
§ 80 Abs. 7 VwGO 
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Für den in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektor A (300° - 277°) erhöhen 
sich die Emissionskontingente LEK der einzelnen Teilflächen um folgende Zusatzkon-
tingente LEK,zus: 
 
Tab. 6: Zusatzkontingente in dB für den Richtungssektor A, © ALN Akustik Labor Nord GmbH, 2023. 

Teilfläche Zusatzkontingent LEK,zus in dB 

 
GE 1 
GE 2 
GE 3 

tags 
0 
0 
0 

nachts 
0 
5 
10 

  
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5, wobei in den Glei-
chungen (6) und (7) LEK durch LEK,i + L EK,zus,j zu ersetzen ist. Als Referenzpunkt sind 
die folgenden Koordinaten (ETRS/89 UTM Zone 33N EPSG-Code: 25833) anzuge-
ben: X 33250405,00, Y 5972040,00. 
 

 
Abb. 14: Darstellung der Geräuschkontingentierung sowie des Richtungssektors, © ALN Akustik Labor 
Nord GmbH, 2023. 

 
Des Weiteren wurden in der Schalltechnischen Untersuchung aktive und passive 
Schallschutzmaßnahmen geprüft. Für eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte ent-
lang der L 03 wäre eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von mindestens 4 m über 
Straßenniveau auf die volle Länge des Geltungsbereiches entlang der Landesstraße 
erforderlich. Entlang der BAB 20 wären für eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte 
eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von > 5 m über Gelände auf der vollen Länge 
des Geltungsbereiches entlang der Autobahn erforderlich. In Summe müssten die 
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Lärmschutzwände eine Länge von mindestens 1,5 km betragen. Im Zuge der Abwä-
gung sind dem Nutzen der Maßnahme die entstehenden Kosten sowie städtebauliche 
Gesichtspunkte gegenüberzustellen. Aus diesen Gesichtspunkten scheint eine Lärm-
schutzwand nicht zielführend. 
 
Stattdessen werden folgende Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen getroffen: 
 

• In dem in der Planzeichnung gekennzeichnetem Bereich 1 sind keine lüf-
tungstechnisch notwendigen Fenster von Aufenthaltsräumen im Sinne der 
DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau“ Ausgabe Januar 2018 zulässig. 
In dem in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereich 1 sind lüftungstech-
nisch notwendige Fenster von Wohnräumen nur zulässig, wenn spezielle 
bauliche Maßnahmen wie vorgelagerte Loggien bzw. Wintergärten vorgese-
hen werden, die ausreichend belüftet sind und mit denen erreicht wird, dass 
vor dem geöffneten Fenster des Aufenthaltsraums Beurteilungspegel von 
weniger als 60 dB(A) nachts vorliegen. Sofern nachgewiesen wird, dass Be-
urteilungspegel von 60 dB(A) nachts durch Verkehrslärm eingehalten sind  
(z. B. in den unteren Stockwerken oder aufgrund vorgelagerter Gebäude), 
kann auf diese Festsetzung verzichtet werden. 

• In dem in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereich 2 mit Beurteilungspe-
gel Lr > 65 dB(A) dürfen Außenwohnbereiche nur zugelassen werden, wenn 
diese durch bauliche Maßnahmen (z. B. vorgelagerte Loggien, unbeheizte Win-
tergärten) geschützt werden oder ein weiterer Freibereich der Wohnung zu 
einer lärmabgewandten Seite orientiert ist, in dem 65 dB(A) tags eingehalten 
sind.  
Von der oben genannten Festsetzung kann abgesehen werden, soweit im Bau-
genehmigungsverfahren bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis erbracht 
wird, dass unter Berücksichtigung der konkreten Planung in dem geplanten Au-
ßenwohnbereich der Beurteilungspegel von Lr ≤ 65 dB(A) eingehalten ist. 

• Im gesamten Plangebiet sind bei der Errichtung und der Änderung von Ge-
bäuden die erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile von 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach den in den Beiplänen Nr. 1 und 
2 bezeichneten Außenlärmpegeln der DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau 
– Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“ Ausgabe 
Januar 2018, Abschnitt 4.4.5 bzw. der zum Zeitpunkt des Baugenehmigungs- 
bzw. Kenntnisgabeverfahrens gültigen Fassung auszubilden.  
Der Nachweis der erforderlichen Schalldämm-Maße hat im Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. Kenntnisgabeverfahren nach dem in der DIN 4109-1 
„Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“ Ausgabe Januar 
2018 bzw. zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Fassung vorgeschrie-
benen Verfahren in Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und Raumgröße 
zu erfolgen. 

• Von den in den Beiplänen Nr. 1 und 2 dargestellten Außenlärmpegeln kann 
abgewichen werden, soweit im Baugenehmigungsverfahren bzw. Kenntnis-
gabeverfahren der Nachweis erbracht wird, dass ein geringerer 
maßgeblicher Außenlärmpegel vorliegt, als in den Beiplänen dokumentierten 
Situation unter Berücksichtigung freier Schallausbreitung. Die Anforderun-
gen an die Schalldämmung der Außenbauteile können dann entsprechend 
den Vorgaben der DIN 4109-1 reduziert werden.  
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Grundlage für die Dimensionierung der Schalldämm-Maße der Außenbau-
teile bildet die Schallimmissionsprognose der ALN Akustik Labor Nord GmbH 
vom 01.08.2023 (Gutachten 2227.22152023 G/V). 

• Innerhalb des gesamten Bebauungsplanes ist für Schlaf- und Kinderzimmer 
durch ein entsprechendes Lüftungskonzept ein ausreichender Mindestluftwech-
sel sicher zu stellen. Entweder kann die Belüftung über eine schallabgewandte 
Fassade erfolgen, an der die Orientierungswerte der DIN 18005 (Verkehr) ein-
gehalten sind oder ein ausreichender Luftwechsel ist auch bei geschlossenem 
Fenster durch technische Be- und Entlüftungssysteme/lüftungstechnische Maß-
nahmen sichergestellt.  
Von dieser Festsetzung kann abgesehen werden, soweit im Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis erbracht wird, dass 
unter Berücksichtigung der konkreten Planung die Orientierungswerte der DIN 
18005 (Verkehr) eingehalten werden. 

 

 
Abb. 15: Darstellung resultierender Außenlärmpegel La,res für sonstige Aufenthaltsräume (tags), © ALN 
Akustik Labor Nord GmbH, 2023. 
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Abb. 16: Darstellung resultierender Außenlärmpegel La,res für zum Schlafen geeignete Räume 
(nachts), © ALN Akustik Labor Nord GmbH, 2023. 

 
Hinweis 
Die ALN Akustik Labor Nord GmbH hat im Rahmen des Bauleitverfahrens zum Groß-
gewerbestandort Upahl-Grevesmühlen eine schalltechnische Untersuchung für den 
Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen mit Datum vom 01. August 2023 er-
stellt. Im Entwurf der Begründung sind Teilflächengrößen für die Gewerbeflächen 
GE 1, GE 2 und GE 3 benannt, die von dem in der schalltechnischen Untersuchung 
zugrunde gelegten Planstand zum Bebauungsplan Nr. 49 (Planstand 07.06.2023) ab-
weichen. Folgende Tabelle 7 zeigt, dass für alle Gewerbeflächen eine Flächen-
reduzierung zu verzeichnen ist. Die ALN Akustik Labor Nord GmbH gibt hierzu eine 
schalltechnische Stellungnahme ab. 
 
Tab. 7.: Vergleich der Teilflächengrößen, © ALN Akustik Labor Nord GmbH, 14.11.2023. 

Teilflächen-
bezeichnung 

Teilflächen-
größe in m² 

(07.06.2023) 

Teilflächen-
größe in m² 

(09.11.2023) 

Reduzierung 
in m² 

Minderung Schallleis-
tungspegel LWA der 
gesamten Gewerbe-
fläche in dB 

GE 1 32 642 29 000 - 3 642 - 0,51 

GE 2 137 309 135 265 - 2 044 - 0,07 

GE 3 75 631 73 975 - 1 656 - 0,10 

 
Aus schalltechnischer Sicht sind die Flächenreduzierungen wie folgt zu bewerten: 

• Bei unveränderten Emissionskontingenten LEK sind aus den Flächenreduzierun-
gen Minderungen der Gesamt-Schallleistungspegel LWA der einzelnen 
Teilflächen von maximal 0,5 dB zu erwarten. Siehe Tabelle 1. Damit ist auch für 
die prognostizierte Zusatzbelastung durch die Gewerbeflächen von B-Plan Nr. 49 
an den untersuchten Immissionsorten eine Reduzierung um rund 0,5 dB zu 
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erwarten. Für die betrachteten Immissionsorte kann dementsprechend von einer 
(geringen) Reduzierung der Geräuschimmission ausgegangen werden. 

• Die Zusatzkontingente der einzelnen Teilflächen können unverändert bleiben. 

• Aus den reduzierten Teilflächengrößen sind gegenüber der schalltechnischen 
Untersuchung keine relevanten Änderungen zur prognostizierten Geräuschsitu-
ation zu erwarten. Aus schalltechnischer Sicht ergibt sich dementsprechend kein 
Anpassungsbedarf der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan 
Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen. 

 
8. Durchführungsrelevante Hinweise 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
keine Baudenkmale bekannt. 
Im Geltungsbereich ist das Bodendenkmal „Wotenitz, Fundplatz 12“ auf den Flurstü-
cken 228, 229, 230, 235, Flur 13 in der Gemarkung Grevesmühlen betroffen.  
Alle Maßnahmen an Denkmalen sind genehmigungspflichtig gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 
und Nr. 2 des Denkmalschutzgesetzes – DSchG M-V in der aktuell geltenden Fassung. 
Eine denkmalrechtliche Genehmigung bzw. andere Genehmigungen können nur auf 
Antrag und nach Anhörung bzw. im Einvernehmen gemäß § 7 Abs. 6 DSchG M-V mit 
der Landesfachbehörde (Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V, Abteilung 
Landesarchäologie) erteilt werden. 
Wer während der Baumaßnahmen Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen 
(Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung gemäß § 2 Abs. 
1 des DSchG M-V ein öffentliches Interesse besteht, hat dies unverzüglich anzuzei-
gen. Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den 
Grundeigentümer, zufälligen Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen. 
Die Anzeige hat gegenüber der unteren Denkmalschutzbehörde zu erfolgen. Sie leitet 
die Anzeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde weiter. 
 
Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflich-
tung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige 
spätestes nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im 
Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die 
Bergung des Denkmals dies erfordert – vgl. § 11 Abs. 1, 2, 3 DSchG M-V.  
 
Der Geltungsbereich ist als nicht kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht aus-
zuschließen, dass bei Tiefbaumaßnahmen Munitionsfunde auftreten können. Aus 
diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Soll-
ten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition 
aufgefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der 
unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu be-
nachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde 
hinzuzuziehen. 
 
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, 
welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des Bodens, 
Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden 
werden. 
Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Unter-
grundes (unnatürlicher Geruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter 
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Flüssigkeiten, Ausgasungen, Altablagerungen) angetroffen, ist der Grundstücksbesit-
zer gemäß § 4 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) zur 
ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Auf die An-
zeigepflicht bei der unteren Abfallbehörde des Landkreises wird hingewiesen. 
 
Der vorliegende Entwurf ist nicht rechtsverbindlich. Alle Rechtsgeschäfte, die auf 
Grundlage dieses Entwurfes getätigt werden, geschehen auf eigene Verantwortung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grevesmühlen, den .......................... 
                 Der Bürgermeister 
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Teil 2 – Umweltbericht  
 
1. Einleitung 
 
1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 
 
1.1.1 Anlass der Planung 
 
Die Stadt Grevesmühlen beabsichtigt derzeit die Entwicklung eines Großgewerbe-
standortes in Kooperation mit der Nachbargemeinde Upahl entsprechend der Auswei-
sung des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern. Dazu stellt 
sie den Bebauungsplan Nr. 49 mit der Gebietsbezeichnung „Interkommunaler Groß-
gewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“ auf. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde Upahl, die ihrerseits den Bebauungsplan Nr. 9 „Interkommunaler 
Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“ aufstellt. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 will die Stadt Grevesmühlen, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Neuausweisung eines Gewerbegebietes nach § 8 BauNVO 
im Süden des Stadtgebietes, schaffen. Sie reagiert damit auf die anhaltende Nach-
frage, auch nach größeren Gewerbeflächen. Innerhalb des Stadtgebietes sind derzeit 
kaum noch Flächen für eine Vermarktung verfügbar. Um auch künftig Gewerbeflächen 
zur Verfügung stellen zu können, ist daher für das Mittelzentrum Grevesmühlen eine 
Ausweisung von weiteren Gewerbegebietsflächen unabdingbar.  
 
In Bezug auf die vorliegende Planung hat sich die Stadt Grevesmühlen entschieden, 
die Ausweisung des Großgewerbegebietes südlich des Siedlungsbereiches vorzuneh-
men.  
 
Ziel der Planung ist es, auch größere Gewerbegrundstücke, anbieten zu können, die 
im Rest des Stadtgebietes nicht zur Verfügung stehen bzw. aufgrund von Emissionen 
nicht uneingeschränkt für Gewerbebetriebe nutzbar sind. Durch die räumliche Ver-
knüpfung mit der Gemeinde Upahl können Synergieeffekte geschaffen werden, die bei 
der Durchführung von Einzelplanungen nicht möglich sind. Aufgrund der Lage der Au-
tobahnanschlussstelle Grevesmühlen auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Upahl 
können die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl so beiderseitig von der Aus-
weisung eines Großgewerbestandortes profitieren. 
Die Neuausweisung von Gewerbeflächen an diesem Standort ist zudem Bestandteil 
des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern von 2016 und ist 
dadurch ein wichtiger Baustein der kommunalen sowie der landesweiten Wirtschafts-
politik. Durch die Lage direkt nördlich der Bundesautobahn 20 sollen zudem die 
Verkehrsströme sinnvoll geleitet werden. Für die Stadt Grevesmühlen, in Kooperation 
mit der Gemeinde Upahl, steht deshalb die Schaffung eines Großgewerbestandortes 
mit optimaler Verkehrsanbindung im Vordergrund. 
 
Die Stadt Grevesmühlen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Upahl hat sich auch 
mit den Auswirkungen der Planung intensiv auseinandergesetzt. Dazu zählen unter 
anderem wirtschaftliche, verkehrliche, städtebauliche, wohnungswirtschaftliche und 
soziale Belange sowie die Auswirkungen auf die Umwelt. Einige dieser Punkte wurden 
in Fachgutachten näher betrachtet und finden Berücksichtigung in dieser Begründung 
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sowie in den textlichen Festsetzungen. Im Kapitel 2.2 dieser Begründung wird die 
Standortwahl erläutert. Im Rahmen einer Standortanalyse wurden mehrere Standorte 
im Stadtgebiet für die Eignung eines Großgewerbestandortes geprüft. Die verkehrli-
chen Aspekte wurden im Zuge einer Verkehrstechnischen Untersuchung sowie der 
Erschließungsplanung berücksichtigt. Der Standort an der Autobahn kann in dieser 
Hinsicht gewährleisten, dass die Verkehrsströme die Ortschaften grundsätzlich weni-
ger belasten. Dies bietet wiederum Vorteile in Bezug auf Beeinträchtigungen durch 
Lärm sowie die Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen. 
Aus Sicht der Stadt Grevesmühlen und der Gemeinde Upahl ist der Standort zudem 
geeignet die wirtschaftliche Entwicklung in Nordwestmecklenburg positiv zu beeinflus-
sen. In Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg 
mbH werden die Flächen des Großgewerbestandortes vermarktet. 
Des Weiteren haben sich die planenden Kommunen nicht nur mit der Ansiedlung von 
Unternehmen beschäftigt, sondern ebenso mit den Konsequenzen daraus. Durch die 
Schaffung von Arbeitsplätzen ergibt sich auch der notwendige Ausbau von Wohnun-
gen und Wohnbaugebieten. Die Stadt Grevesmühlen hat in den vergangenen Jahren 
bereits einige Wohngebiete erschlossen. Derzeit wird ein abschließendes Erschlie-
ßungskonzept für den Bebauungsplan Nr. 43.1 „Wohnen am Börzower Weg“ 
erarbeitet. Die Stadt Grevesmühlen ist als Mittelzentrum in der Lage, Wohnraum zu 
schaffen, zu erweitern und kann auch die notwendige soziale Infrastruktur bereitstel-
len. Um die interkommunale Zusammenarbeit zu stärken, soll zudem auch die 
Gemeinde Upahl Möglichkeiten erhalten, Wohnbaugebiete zu planen und so ein 
Gleichgewicht zwischen Wohn- und Gewerbeansiedlung schaffen zu können.  
Die städtebaulichen Belange wurden im Rahmen der Bebauungspläne Nr. 49 der Stadt 
Grevesmühlen und Nr. 9 der Gemeinde Upahl berücksichtigt. Durch verbindliche Fest-
setzungen kann die Umsetzung gewährleistet werden. 
 
Des Weiteren hat sich die Stadt Grevesmühlen mit Möglichkeiten zur Ausweisung ei-
nes „Grünen Gewerbegebietes“ auseinandergesetzt. Für das Großgewerbegebiet sind 
dabei Energie- und Wärmekonzepte zu erstellen und Festsetzungen zu treffen, die 
nicht nur ein Einfügen des Gebietes ermöglichen, sondern in der Lage sind, Eingriffe 
in den Bodenhaushalt zu minimieren und das Kleinklima am Standort zu verbessern. 
 
Für den Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen wurden umfangreiche Unter-
suchungen vorgenommen. Die entsprechenden Fachgutachten wurden im Rahmen 
der Entwurfserarbeitung berücksichtigt.  
 

1.1.2 Lage des Plangebietes 
 
Allgemeine Lage 
Das Gebiet wird naturräumlich dem Höhenrücken und der mecklenburgischen Seen-
platte zugeordnet. Das Stadtgebiet wird begrenzt:  

- im Norden durch die Gemeinden Damshagen und Warnow,  
- im Osten durch die Gemeinden Hohenkirchen und Gägelow,  
- im Süden durch die Gemeinde Upahl sowie 
- im Westen durch die Gemeinden Bernstorf und Stepenitztal. 

 
Durch das Plangebiet verläuft im Osten die Landesstraße L 03 zwischen Grevesmüh-
len und Schwerin. Südlich des Plangebietes verläuft die Autobahn 20 mit der 
Anschlussstelle Grevesmühlen. 
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Beschreibung des Plangebietes 
Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen eine intensiv landwirtschaftlich genutzte 
Ackerfläche. Im Süden wird das Plangebiet durch eine Hecke begrenzt. Außerdem 
befindet sich die Landesstraße 03 im Geltungsbereich. Das Plangebiet befindet sich 
südliche der Stadt Grevesmühlen und nördlich der Bundesautobahn 20 im Landkreis 
Nordwestmecklenburg des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Es besitzt eine Flä-
chengröße von rund 35 ha. 
 

 
Abb. 1: Luftbild mit Lage des Plangebietes © GeoBasis DE/M-V 2022. 
 

1.1.3 Inhalt und Ziel des Bebauungsplanes 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 will die Stadt Grevesmühlen, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Neuausweisung eines Gewerbegebietes nach § 8 BauNVO 
im Süden des Stadtgebietes, schaffen. Sie reagiert damit auf die anhaltende Nach-
frage, auch nach größeren Gewerbeflächen. Innerhalb des Stadtgebietes sind derzeit 
kaum noch Flächen für eine Vermarktung verfügbar. Um auch künftig Gewerbeflächen 
zur Verfügung stellen zu können, ist daher für das Mittelzentrum Grevesmühlen eine 
Ausweisung von weiteren Gewerbegebietsflächen unabdingbar. 
 
1.2 Rahmenbedingungen der Umweltprüfung 
 
1.2.1 Rechtliche Grundlagen des Umweltberichtes 
 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne ist gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) für 
die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt werden und in 
einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Hinsichtlich der Prüfungs-
dichte kann sich die Umweltprüfung folglich auf Umweltaspekte und Schutzgüter 
beschränken, auf die sich der Bauleitplan erheblich auswirkt. Der Umweltbericht bildet 
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nach § 2a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung, dieser ist – dem jeweiligen 
Verfahrensstand entsprechend – inhaltlich anzupassen. 
 
1.2.2 Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
 
Die Stadt bzw. Gemeinde legt nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB im Rahmen der Umwelt-
prüfung fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Umwelt-
Belange für die Abwägung erforderlich ist. Darüber hinaus bezieht sich die Umweltprü-
fung auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten 
Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplanes in ange-
messener Weise verlangt werden kann (§ 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB). Zum 
Detailierungsgrad fanden bereits zum Vorentwurf Abstimmungen mit der unteren Na-
turschutzbehörde (uNB) des Landkreises Nordwestmecklenburg statt. Diese werden 
im vorliegenden Umweltbericht zum Vorentwurf berücksichtigt. Aus der betreffenden 
Rechtsnorm ergibt sich auch hier eine Begrenzung der Prüfungsdichte, insbesondere 
in Abhängigkeit von Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplanes. Das Ergebnis der 
Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.  
 
Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege ergeben sich aus § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB; ergänzende Vorschriften zum 
Umweltschutz sind in § 1a BauGB dargelegt.  
 
Umweltrelevante Prüfkriterien und Schutzgüter entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
 

- die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

- umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit so-
wie die Bevölkerung insgesamt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB) 

- umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7d BauGB) 

- die Wechselwirkungen zwischen den vorstehenden, d. h. in § 1 Abs. 6 Nr. 7a, 
c und d BauGB benannten Belangen des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7i 
BauGB) 

- die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete (Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete) im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes – BNatSchG (§ 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB) 

- die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 
und Abwässern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB) 

- die Nutzung der erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB 

- die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbeson-
dere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts (§ 1 Abs. 6 Nr. 7g 
BauGB) 

- die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen 
Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten wer-
den (§ 1 Abs. 6 Nr. 7h BauGB) 
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Umweltrelevante Grundsätze und Prüfkriterien sowie Schutzgüter entsprechend 
§ 1a BauGB: 
 

- Mit Grund und Boden soll durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nach-
verdichtung und anderen Maßnahmen zur Innenentwicklung sparsam und 
schonend umgegangen werden (§ 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB). 

- Die Bodenversiegelung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen (§ 1a 
Abs. 2 Satz 1 BauGB). 

- Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur 
im notwendigen Umfang umgenutzt werden (§ 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB). 

- Die Anwendung der Eingriffsregelung, d. h. Vermeidung und Ausgleich voraus-
sichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind in der Abwägung zu 
berücksichtigen (§ 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB). 

- Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden (§ 1a Abs. 5 Satz 1 BauGB). 
Die betreffenden Erfordernisse sind nach § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB in der Ab-
wägung zu berücksichtigen und wurden mit der jüngsten Anpassung des 
Baugesetzbuches im Katalog der Aufgaben der Bauleitplanung entsprechend § 
1 Abs. 5 Satz 2 BauGB ergänzt. Nunmehr sollen die Bauleitpläne entsprechend 
§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB neben dem Beitrag, eine menschenwürdige Umwelt 
zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-
ckeln, auch dem Klimaschutz und der Klimaanpassung dienen. 

 
1.2.3 Methodik der Umweltprüfung 
 
Für den Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen werden innerhalb des Um-
weltberichtes die ermittelten voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf Grundlage 
der Anlage 1 des BauGB beschrieben und bewertet.  
 
Der Umweltbericht beschreibt und bewertet die projektbedingten Auswirkungen auf 
Mensch, Natur und Umwelt einschließlich der entstehenden Wechselwirkungen ge-
mäß den gesetzlichen Vorgaben des § 2 Abs. 4 BauGB. Als geeignete 
Untersuchungsmethode wird zunächst die Bilanzierung der festgesetzten Flächennut-
zungen gegenüber dem Bestand angesehen. Hieraus wird als 1. Schritt der Analyse 
deutlich, inwieweit es zu nachteiligen Wirkungen auf die zu untersuchenden Schutz-
güter kommt. In weiteren Analyseschritten erfolgt eine naturschutzfachliche und 
artenschutzrechtliche Bewertung der sich aus dem Vorhaben ergebenden Verände-
rungen. Die methodische Vorgehensweise zur Beschreibung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen durch das Projekt erfolgte im Regelfall verbal argumentativ. 
 
Neben diesen regulären Schritten wurden für den vorliegenden Bebauungsplan wei-
tere Fachuntersuchungen durchgeführt. Diese stehen im Wesentlichen im 
Zusammenhang mit den Schutzgebietsausweisungen und gesetzlich geschützten  
Biotopen.  
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1.2.4 Verfahrensablauf der Planung 
 
Im Zusammenhang mit den naturschutzfachlichen Belangen fanden im Vorfeld des 
Vorentwurfes des Bebauungsplanes Nr. 49 Abstimmungen mit der unteren Natur-
schutzbehörde (uNB) statt. Aus Sicht der uNB ist die Verträglichkeit des Vorhabens 
mit den Natura 2000-Gebieten, die sich in näherer Umgebung des Plangebietes befin-
den, zu untersuchen. Daneben spielt die mögliche Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes eine wesentliche Rolle für die Erarbeitung des Bebauungsplanes. 
Nachfolgend ist eine Zusammenfassung der Abstimmungsinhalte wiedergegeben. 
 

- Die Biotopkartierung ist über den üblichen 200 m-Radius hinaus zu erweitern, 

um mögliche Störwirkungen hochwertiger Biotopstrukturen und Arten zu erfas-

sen und artenschutzrechtlich zu bewerten. Die mehr kartierten Biotoptypen 

haben keine Relevanz für die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung. Die Kartie-

rungen über den 200 m Radius hinaus sind ausschließlich für den Artenschutz 

entscheidend. 

- Im Rahmen der Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange sind die Tier-
arten nach den Angaben der Anlage 2 der HzE (2018) aufzunehmen.  

- Das Wohnhaus und alle Strukturen im Plangebiet (Gemeinde Upahl) sind auf 

die Eignung als Quartier für verschiedene Tierarten zu betrachten und zu be-

werten. 

- Liegt keine Nutzung des Wohnhauses als Quartier vor, ist dieses so zu ver-

schließen, dass eine spätere Nutzung ausgeschlossen werden kann. 

- Vor dem Abriss des Wohnhauses hat erneut eine artenschutzrechtliche Unter-

suchung zu erfolgen. 

- Eine artenschutzrechtliche Untersuchung hat ebenfalls für das Gebäude 200 m 
östlich des Plangebietes zu erfolgen. 
 

- Aussagen zum Landschaftsbild: 

Der Eingriff in das Landschaftsbild durch das Vorhaben hat nach den Rege-
lungen der HzE (2018) zu erfolgen. Eine Landschaftsbildbewertung hat erst ab 
einer Gebäudehöhe von 25 m zu erfolgen. 
Gestalterische Maßnahmen zur Einbindung in die freie Landschaft werden emp-
fohlen. 

- Der Poischower Mühlenbach ist nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zu 
betrachten. 

- Die Schutzgüter Boden und Fläche sind umfangreich zu betrachten und zu be-

werten. 

Im Zusammenhang mit den naturschutzfachlichen Belangen fanden Abstimmungen im 
Rahmen der formalen Beteiligung im Planverfahren statt. Die Abstimmungsinhalte sind 
nachfolgend zusammengefasst:  
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Vorentwurf 
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde zum Vorentwurf vom 06. Januar 2023 
Eingriffsregelung 

- Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung hat nach den Regelungen der „Hinweise 
zur Eingriffsregelung“ aus dem Jahre 2018 zu erfolgen. 

Baum- und Alleenschutz 
- Verweis auf die gesetzlichen Bestimmungen des § 18 Abs. 1 NatSchAG M-V 

zu Einzelbäumen. 
Landschaftsplanung 

- Es wurde der Hinweis zu dem Erwerb der Zusatzqualifikation „Nachhaltiges 
Flächenmanagement und Freiraumgestaltung“ gegeben. 

Artenschutz 
- Es ist ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu erarbeiten 
- Die allgemeinen Hinweise zur Untersuchung des Vorliegens von Verbotstatbe-

ständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG werden aufgeführt. 
Biotopschutz 

- Es ist ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 20 Abs. 3 
NatSchAG M-V zu stellen. 

Natura 2000/GGB 
- Es ist ein Nachweis der Verträglichkeit der Planung mit dem Natura 2000 Ge-

biet zu erbringen. 

- Ebenso ist ein Nachweis der Verträglichkeit der Planung mit dem GGB zu er-

bringen. 

 

 

2. Umweltbezogene Ziele der Fachgesetze und Fachplanung 
 
2.1 Fachgesetze 
 
2.1.1 Fachgesetze in der Schutzgutbetrachtung 
 
In der nachfolgenden Tabelle sind die zu beachtenden einschlägigen Fachgesetze, 
aufgeschlüsselt nach den im nachfolgenden Kapitel behandelten Schutzgütern, dar-
gestellt. Im Anschluss erfolgt eine Darstellung der einschlägigen Fachgesetze und 
ihrer Berücksichtigung in dem hier behandelten Bebauungsplan.  
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Tab. 1: Fachgesetze für die Schutzgutbetrachtung 

Schutzgut Fachgesetzliche Vorgaben 

Mensch 
▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
▪ Verordnung zur Durchführung des BImSchG in der aktuellen 

Fassung (BImSchV) 

Fläche ▪ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Pflanzen und 
Tiere 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
▪ Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V)  
▪ Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)  
▪ FFH-Richtlinie (FFH-RL) 

Landschaft 
▪ BNatSchG  
▪ NatSchAG M-V 

Boden 
▪ BBodSchG  
▪ Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) 

Wasser 
▪ Landeswassergesetz M-V (LWaG M-V)  
▪ EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU WRRL)  
▪ Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG)  

Klima/Luft 
▪ BImSchG 
▪ BImSchV 

Kultur- und Sach-
güter 

▪ Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) 

 
2.1.2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 
Eingriffsregelung 
Für das Bebauungsplanverfahren ist die Eingriffsregelung nach § 1a Absatz 3 BauGB 
in Verbindung mit dem Bundesnaturschutzgesetz (§§ 18 ff. BNatschG) zu beachten. 
Im Kapitel 5 erfolgt die Darstellung einer Eingriffsbilanzierung. Daraus abgeleitet wer-
den Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation dieser Eingriffe 
festgelegt.  
 
Mit § 12 Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V) werden die Eingriffe in Natur 
und Landschaft in Landesrecht übertragen. Die Eingriffs- und Ausgleichsdarstellung 
erfolgt auf der Grundlage der „Hinweise zur Eingriffsregelung“ des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern aus dem Jahr 2018.  
Die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen wird, sofern es sich um Maßnahmen 
innerhalb des Plangebietes handelt, durch Festsetzungen sichergestellt. Die externen 
Kompensationsmaßnahmen werden über vertragliche Regelungen in Form von städ-
tebaulichen Verträgen oder Verträgen mit beispielsweise Anbietern von Ökopunkten 
rechtlich verbindlich definiert.  
 
Artenschutz 
Die §§ 44 und 45 des Bundesnaturschutzgesetzes regeln Vorschriften zum Umgang 
mit besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten. Demnach ist es unter anderem 
verboten, wild lebende Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten zu verlet-
zen, zu töten oder deren Entwicklungsformen zu beschädigen oder zu zerstören, 
streng geschützte Arten und europäische Vogelarten während bestimmter Zeiten 
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erheblich zu stören oder Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders geschützten 
Arten zu beschädigen oder zu zerstören. Für europäisch geschützte Arten gelten dar-
über hinaus bestimmte Bedingungen zum Erreichen von Verbotstatbeständen und 
möglichen Ausgleichsmaßnahmen. 
 
Sollten entsprechende Vorkommen festgestellt werden und durch das Vorhaben die 
im § 44 BNatSchG definierten Zugriffs- und Störungsverbote eintreten, kann die Pla-
nung von vorgezogenen Maßnahmen nach § 44 Abs. 5, eine artenschutzrechtliche 
Ausnahme nach § 45 oder einer Befreiung nach § 67 BNatSchG durch die oberste 
Naturschutzbehörde nötig werden. 
 
Die Beseitigung von Bäumen oder anderen Vegetationsbeständen hat nach den ge-
setzlichen Regelungen zum Schutz besonders geschützter Arten (insbes. Vögel) 
sowie aus Gründen des Artenschutzes außerhalb der Fortpflanzungsperiode (Anfang 
März bis Ende September) zu erfolgen (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG). Unter bestimm-
ten Voraussetzungen sind Befreiungen möglich. 
 
Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird ein Artenschutzrecht-
licher Fachbeitrag (STADT LAND FLUSS PARTNERSCHAFT mbB HELLWEG & 
HÖPFNER, Rabenhorst) erarbeitet, der die Grundlage für den Nachweis der Einhal-
tung der benannten gesetzlichen Vorschriften bildet.  
 
2.1.3 Naturschutzausführungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(NatSchAG M-V) 
 
Das seit dem 22. Februar 2010 geltende Naturschutzgesetz des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (Naturschutzausführungsgesetz) ist das Gesetz des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes.  
 
Baumschutz 
Die §§ 18 und 19 NatSchAG M-V regeln den gesetzlichen Schutz von Einzelbäumen, 
Alleen und Baumreihen.  
 
Der § 18 NatSchAG M-V besagt, dass Bäume mit einem Stammumfang von mindes-
tens 100 Zentimetern, gemessen in einer Höhe von 1,30 Metern über dem Erdboden, 
gesetzlich geschützt sind. Des Weiteren werden folgende Ausnahmen definiert:  

- Bäume in Hausgärten, mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und 
Buchen 

- Obstbäume, mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie, 
- Pappeln im Innenbereich, 
- Bäume in Kleingartenanlagen im Sinne des Kleingartenrechts, 
- Wald im Sinne des Forstrechts, 
- Bäume in denkmalgeschützten Parkanlagen, sofern zwischen der unteren Na-

turschutzbehörde und der zuständigen Denkmalschutzbehörde einvernehmlich 
ein Konzept zur Pflege, Erhaltung und Entwicklung des Parkbaumbestands er-
stellt wurde. 

 
Der § 19 NatSchAG M-V besagt, dass Alleen und einseitige Baumreihen an öffentli-
chen oder privaten Verkehrsflächen und Feldwegen gesetzlich geschützt sind. Die 
Beseitigung von Alleen oder einseitigen Baumreihen sowie alle Handlungen, die zu 
deren Zerstörung, Beschädigung oder nachteiligen Veränderung führen können, sind 
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verboten. Dies gilt nicht für die Pflege und Rekultivierung vorhandener Garten- und 
Parkanlagen entsprechend dem Denkmalschutzrecht. 
 
Ebenso werden jeweils die Regelungen zu Ausnahmetatbeständen dargestellt.  
 
Biotopschutz 
Im § 20 NatSchAG M-V sind die gesetzlichen Grundlagen zu geschützten Biotopen 
verankert. Gemäß § 20 NatSchAG M-V werden Ausnahmetatbestände beschrieben.  
 
In der Anlage 2 zu diesem Paragraphen sind die gesetzlich geschützten Biotope defi-
niert. Es erfolgt folgende Untergliederung: Feuchtbiotope, Gewässerbiotope, 
Trockenbiotope und Gehölzbiotope.  
 
2.1.4 Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) 
 
Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) setzt den rechtlichen Rahmen für die Wasserpo-
litik innerhalb der EU mit dem Ziel, die Wasserpolitik innerhalb der EU zu 
vereinheitlichen und stärker auf eine nachhaltige und umweltverträgliche Wassernut-
zung auszurichten. Hierzu werden unter anderem Umweltziele für den Schutz des 
Grundwassers und der Oberflächengewässer in der Richtlinie aufgestellt und so eine 
rechtliche Basis dafür geschaffen, wie das Wasser auf hohem Niveau zu schützen ist. 
Als Hauptziel wird angestrebt, dass Flüsse, Seen, Küstengewässer und Grundwasser 
nach Möglichkeit bis 2015 - spätestens bis 2027 - einen guten Zustand erreichen. Als 
Referenz gilt die natürliche Vielfalt an Pflanzen und Tieren in den Gewässern, ihre 
unverfälschte Gestalt und Wasserführung und die natürliche Qualität des Oberflächen- 
und Grundwassers. In Deutschland ist die Wasserrahmenrichtlinie durch das Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) in nationales Recht umgesetzt. 
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) koordiniert die für die 
EG-Wasserrahmenrichtlinie aufgrund § 107 Abs. 2 LWaG M-V erforderlichen Arbeiten. 
Dazu gehört die Aufstellung und Fortschreibung der Bewirtschaftungspläne, Maßnah-
menprogramme und sonstigen Berichte gegenüber der EU. Es schafft insbesondere 
im Zusammenwirken mit den Staatlichen Ämtern für Landwirtschaft und Umwelt 
(StALU) und anderen Landesbehörden für die hierzu notwendigen fachlichen Voraus-
setzungen. Es stimmt die fachlichen Belange mit den zuständigen Behörden in den 
übrigen, an den Flussgebietseinheiten beteiligten Ländern ab. 
 
2.2 Fachplanungen 
 
Nachfolgend werden die Zielaussagen der übergeordneten Fachplanungen hinsicht-
lich der regionalen Entwicklung der Stadt Grevesmühlen zusammenfassend 
dargestellt. 
 
2.2.1 Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) 
 
Für den planungsrelevanten Bereich werden die nachfolgenden Aussagen im RREP 
WM getroffen. Die Stadt Grevesmühlen bzw. das Plangebiet befindet sich: 
 

• im Tourismusentwicklungsraum (RREP WM, 2011) 

• im Ländlichen Raum mit günstiger Wirtschaftsbasis (siehe Karte 3, RREP WM, 
2011),  

• sowie im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (siehe Karte 3, RREP WM, 2011) 
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2.2.2 Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg (GLRP WM) 
 
Naturräumliche Gliederung: 
Landschaftszone:  Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte (4) 
Großlandschaft:  Westmecklenburgische Seenlandschaft (40) 
Landschaftseinheit:  Westliches Hügelland mit Stepenitz und Radegast (401) 
 
Es erfolgt eine Zusammenfassung der allgemeinen Darstellungen für die planungsre-
levanten Bereiche.  
 

• In Bezug auf die Schutzwürdigkeit der Arten und Lebensräume ist der 
Poischower Mühlenbach (nördlich des Plangebietes) und die Stepenitz (west-
lich des Plangebietes) als Bereich mit sehr hoher Schutzwürdigkeit dargestellt. 
Die umliegenden Bereiche und der Geltungsbereich selbst unterliegen keiner 
Schutzwürdigkeit (siehe Karte 3, GLRP WM, 2008). 

• Der Boden im Plangebiet ist als „Bereich mit mittlerer bis hoher Schutzwürdig-
keit“ (siehe Karte 4, GLRP WM, 2008) dargestellt. 

• In Bezug auf die Schutzwürdigkeit des Grund- und Oberflächenwassers ist das 
Plangebiet als „Bereich mit mittlerer bis hoher Schutzwürdigkeit“ verzeichnet 
(siehe Karte 6, GLRP WM, 2008). 

• Das Plangebiet ist niederschlagsbegünstigt dargestellt (siehe Karte 7, GRLP 
WM, 2008). 

• Das Plangebiet weist im Hinblick auf die Schutzwürdigkeit des Landschaftsbil-
des eine mittlere bis hohe Schutzwürdigkeit auf (siehe Karte 8, GLRP WM, 
2008). Die Funktionsbewertung der landschaftlichen Freiräume ist mit Stufe 1-
gering bewertet.  

• Der Poischower Mühlenbach, nördlich des Plangebietes und die Stepenitz, 
westlich des Plangebietes sind als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(GGB) DE 2132-303 „Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ aus-
gewiesen. Ebenso ist dieser Bereich als Europäisches Vogelschutzgebiet 
(SPA) DE 2233-401 „Stepenitz-Poischower Mühlenbach-Radegast-Maurine“ 
gekennzeichnet (siehe Karte 10, GLRP WM, 2008).  

• Nordöstlich des Plangebietes befindet sich das Naturschutzgebiet 280 „Kalk-
flachmoor und Mergelgruben bei Degtow“ (siehe Karte 11, GLRP WM, 2008). 

 
Generell kann dem Gebiet zwischen Grevesmühlen und Upahl aufgrund der Auswei-
sung von Gewässerabschnitten als Natura 2000-Gebiete eine mittlere Bedeutung in 
Bezug auf den Naturschutz zugeordnet werden. Die wertvollen Naturbereiche befin-
den sich außerhalb des Plangebietes.  
 
2.2.3 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) 
 
Als wichtige übergeordnete Planung wird das Landesraumentwicklungsprogramm 
Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 09. Juni 2016 berücksichtigt. Es dient als 
„querschnittsorientierte und fachübergreifende raumbezogene Rahmenplanung für die 
nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des Landes im Interesse seiner Men-
schen“ (LEP M-V, 2016, S. 17). 
Im LEP M-V werden der Stadt Grevesmühlen unterschiedliche Funktionen zugeordnet. 
Grevesmühlen wird zum einen als Mittelzentrum ausgewiesen: „Mittelzentren sollen 
als regional bedeutsame Infrastrukturstandorte gesichert und weiterentwickelt werden. 
Sie sollen in ihrer Funktion als Wirtschafts- und Arbeitsstandorte gestärkt werden“ 
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(LEP M-V, S. 26). Das LEP M-V weist den Mittelzentren eine herausragende Funktion 
als wichtige Standorte für Wirtschaft, Handel, Dienstleistungen und Verwaltung im 
Land zu. Hier konzentrieren sich Arbeitsplätze und Versorgungseinrichtungen, Dienst-
leister und Verwaltungen, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Bildungs- und 
Sozialeinrichtungen in zumutbarer Entfernung von den Lebens- und Wohnstandorten 
der Bevölkerung. Die Nachbargemeinde Upahl befindet sich zudem im Nahbereich des 
Mittelzentrums Grevesmühlen. 
 
Vorteile der Stadt Grevesmühlen in Kooperation mit der Gemeinde Upahl sind dabei 
die Anbindung an das internationale Straßennetz über die Bundesautobahn 20 sowie 
an das internationale Eisenbahnnetz. Dies sind unter anderem Gründe für die Auswei-
sung eines Standortes für die Ansiedlung klassischer Industrie- und 
Gewerbeunternehmen im Bereich der Autobahnabfahrt Grevesmühlen-Upahl. Im LEP 
M-V von 2016 wurde der Standort in die Auflistung der Standorte für die Ansiedlung 
klassischer Industrie- und Gewerbeunternehmen aufgenommen, da nach Prüfung des 
Standortes die folgenden Kriterien erfüllt werden: 
 

 
Abb. 2: Kriterien für eine zusätzliche Aufnahme in die Kategorie „Standorte für die Ansiedlung klassi-
scher Industrie- und Gewerbeunternehmen, LEP M-V, S. 51. 

 
Als Ziel der Raumordnung wird dazu unter Punkt 4.3.1 (2) Z LEP M-V folgendes defi-
niert: 
„An diesen Standorten hat die gewerbliche und industrielle Nutzung Vorrang vor an-
deren Nutzungen. Soweit raumbedeutsame Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, 
Funktionen und Nutzungen die Belange der gewerblichen und industriellen Nutzung 
beeinträchtigen, sind diese auszuschließen“ (LEP M-V, S. 50). 
Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben der Raumordnung und Landes-
planung und sind gemäß LEP M-V abschließend abgewogen und zu beachten (vgl. 
LEP M-V, S. 18). Die Stadt Grevesmühlen in Kooperation mit der Nachbargemeinde 
Upahl kommen mit der vorliegenden Planung somit ihrer landesplanerischen Pflicht 
nach, ein Gewerbe- und Industriestandort zu entwickeln. Im Rahmen der Bebauungs-
pläne wird zudem eine Standortanalyse der beiden Gemeinden durchgeführt. 
 
Weiterhin liegt die Stadt Grevesmühlen in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus im Hin-
terland der Ostseeküste. Die Stadt hat hier die Aufgabe, sowohl touristische 
Infrastruktur als auch Beherbergungskapazitäten zur Verfügung zu stellen. Die Stadt 
Grevesmühlen ist zwar bestrebt, auch touristische Einrichtungen auszubauen, sofern 
der Bedarf besteht. Im Bebauungsplan Nr. 49 wird diese Funktion jedoch nur unterge-
ordnet betrachtet. Touristische Einrichtungen und Beherbergungsangebote haben vor 
allem in den benachbarten Gemeinden an der Küste Priorität. 
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Darüber hinaus liegt das Stadtgebiet in einem großräumig festgelegten Vorbehaltsge-
biet Landwirtschaft. In diesen Gebieten sollen dem Erhalt und der Entwicklung 
landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten ein besonderes Gewicht beige-
messen werden. Die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen darf ab der Wertzahl 50 
nicht in andere Nutzungen umgewandelt werden. Hiervon sind die in einem wirksamen 
Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen ausgenommen. Des Weiteren erläu-
tert das LEP M-V, dass eine weitere Ausnahme die ausgewiesenen landesweiten und 
regional bedeutsamen gewerblichen und industriellen Standorte bilden. Die Stadt Gre-
vesmühlen in Kooperation mit der Nachbargemeinde Upahl kommen mit der 
vorliegenden Planung somit ihrer landesplanerischen Pflicht nach, ein Gewerbe- und 
Industriestandort zu entwickeln. 
 
Das Plangebiet liegt zudem in einem Vorbehaltsgebiet Trinkwassersicherung. Zum 
Entwurf des Bebauungsplanes wurde ein Hydrogeologisches Gutachten durch einen 
Fachgutachter erarbeitet, das den aktuellen hydrologischen Zustand des Gebietes un-
tersucht und Festsetzungen zum Schutz der Trinkwasserschutzzonen trifft. 
 
Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg vom 31. August 2011 
werden die Zielstellungen der übergeordneten Landesplanung auf der regionalen 
Ebene konkretisiert. Es ergeben sich gegenüber dem LEP allerdings keine wesentli-
chen zusätzlichen Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung 
bezüglich der vorliegenden Planung. 
 
Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 49 erfolgten umfangreiche Untersu-
chungen mit den betroffenen Natura 2000 - Schutzgebieten.  
 
2.2.4 Flächennutzungsplan 
 
Die Stadt Grevesmühlen verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan i.d.F. der 
6. Änderung. Im wirksamen Flächennutzungsplan wird der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans Nr. 49 teilweise als Fläche für die Landwirtschaft und teilweise im 
westlichen Randbereich als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung der Landschaft dargestellt. Die Darstellungen des wirksamen Flächennut-
zungsplanes decken sich somit nicht mit den Zielen des Bebauungsplanes Nr. 49. 
 
Um dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen, befindet sich die 
7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Grevesmühlen parallel zum hier 
behandelten Bebauungsplan im Aufstellungsverfahren.  
 
2.2.5 Landschaftsplan 
 
Für die Stadt Grevesmühlen liegt ein Landschaftsplan vor. Aufgrund der Veränderun-
gen in Natur und Landschaft, die durch die vorliegende Planung entstehen, erfolgt 
parallel zum Bebauungsplan die Änderung des Landschaftsplanes der Stadt Greves-
mühlen für den planungsrelevanten Bereich. 
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2.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte 
 
2.3.1 Schutzgebiete 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Schutzgebiete. 

Schutzgebiete in der Umgebung des Plangebietes: 

• NSG Nr. N 280 „Kalkflachmoor und Mergelgruben bei Degtow“ (Entfernung 
ca. 730 m)  

• Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) DE 2132-303 „Stepenitz-, Ra-
degast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ (Entfernung zum Plangebiet 
ca. 730 m) 

• EU – Vogelschutzgebiet (SPA) DE 2233-401 „Stepenitz-Poischower Mühlen-
bach-Radegast-Maurine“ (Entfernung zum Plangebiet ca. 650 m)  

 
Aufgrund der mittelbaren Betroffenheit von Schutzgebieten sind weitere Untersuchung 
erforderlich. Diese werden im Folgenden benannt:  

- Unterlagen zur Natura 2000 Verträglichkeit für die Schutzgebiete GGB DE 
2132-303 „Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ und SPA DE 
2233-401 „Stepenitz-Poischower Mühlenbach-Radegast-Maurine“  

 
Unterlagen zur Natura 2000 Verträglichkeit  
Zeitgleich mit Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 49 bzw. der parallel erarbeiteten 
7. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgen Untersuchungen zur Natura 2000 
Verträglichkeit der vorliegenden Planung. 
 
Diese Untersuchungen beziehen sich auf das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung DE 2132-303 „Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ und das 
Europäische Vogelschutzgebiet DE 2233-401 „Stepenitz-Poischower Mühlenbach-Ra-
degast-Maurine“. Die Natura 2000-Prüfungen sind als Anlage diesem Dokument 
beigefügt. 
 
Die Stadt Grevesmühlen hat sich insbesondere mit den betriebsbedingten Auswirkun-
gen des Lärms, der durch die Gewerbebetriebe verursacht wird, sowie mit 
Auswirkungen auf den Poischower-Mühlenbach, der nördlich des Plangebietes zum 
GGB gehört, auseinandergesetzt 
 
2.3.2 Schutzobjekte 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich folgende gemäß § 20 NatSchAG M-V unter 
Schutz stehende Biotope: 

- NWM09255 – Naturnahe Feldhecke (Kartierungsjahr 1996) – am südlichen 
Rand des Plangebietes  

- NWM09261 – Naturnahe Feldhecke (Kartierungsjahr 1996) – am südlichen 
Rand des Plangebietes  

- NWM09266 – Naturnahe Feldhecke (Kartierungsjahr 1996) – am südöstlichen 
Rand des Plangebietes 

- NWM09250 – Stehendes Kleingewässer einschließlich der Ufervegetation (Kar-
tierungsjahr 1996) – Nördlich angrenzend an die Mähwiese mit integriertem 
Regenrückhaltebecken im südwestlichen Teil des Plangebietes. Stehlt sich 
nach aktueller Kartierung als Feldgehölz und nicht mehr als Gewässer dar. 
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Die drei Feldhecken, die im Jahr 1996 aufgenommen wurde, stellen nach der aktuellen 
Kartierung eine Feldhecke dar. Diese Hecke befindet sich direkt zwischen der Stadt 
Grevesmühlen und der Gemeinde Upahl. 
 
In einem Umkreis von ca. 50 m (Wirkzone I) befinden sich 3 gemäß § 20 NatSchAG 
M-V geschützte Biotope: 

- NWM09261 – Naturnahe Feldhecke (Kartierungsjahr 1996) – südöstlich direkt 
angrenzend an das Plangebiet. Diese Feldhecke ist in der Ausprägung von 
1996 nicht mehr vorhanden. Ihre Größe ist wesentlich reduziert und sie schließt 
sich an die oben genannte Hecke an.  

- NWM09254 – Naturnahe Feldhecke (Kartierungsjahr 1996) – südwestlich direkt 
an das Plangebiet angrenzend. Die Feldhecke befindet sich im Wesentlichen 
im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Upahl. Mögliche Be-
einträchtigungen werden demnach mit dem Bebauungsplan Nr. 9 untersucht. 
Aus diesem Grund entfällt eine Wirkzonenberechnung für dieses Biotop im Rah-
men des Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen.  

 
In einem Umkreis von ca. 200 m (Wirkzone II) befinden sich 9 gemäß § 20 NatSchAG 
M-V geschützte Biotop: 

- NWM09276 – Stehendes Kleingewässer einschließlich der Ufervegetation (Kar-
tierungsjahr 1996) – nördlich des Plangebietes in ca. 170 m Entfernung. 
Dieses Kleingewässer ist nach der aktuellen Kartierung nicht mehr vorhanden. 
An dieser Stelle befindet sich jetzt Ackerfläche. NWM09290 – Naturnahes Feld-
gehölz (Kartierungsjahr 1996) – nordöstlich des Plangebietes in ca. 150 m 
Entfernung. Das Feldgehölz findet keine Berücksichtigung bei der Berechnung 
der Wirkzonen, da es sich vollständig in der Wirkzone I der Landesstraße 03 
befindet und somit vorbelastet ist. 

- NWM09285 – Naturnahes Feldgehölz (Kartierungsjahr 1996) – nordöstlich des 
Plangebietes in ca. 60 m Entfernung, größere Ausprägung als zur Biotopkartie-
rung 1996 und verbunden mit dem Biotop NWM 09288. Das Feldgehölz findet 
keine Berücksichtigung bei der Berechnung der Wirkzonen, da es sich vollstän-
dig in der Wirkzone I der Landesstraße 03 befindet und somit vorbelastet ist. 

- NWM09288 – Naturnahes Feldgehölz (Kartierungsjahr 1996) – nordöstlich des 
Plangebietes in ca. 130 m Entfernung, größere Ausprägung als zur Biotopkar-
tierung 1996 und verbunden mit dem Biotop NWM 09285  

- NWM09277 – Naturnahes Feldgehölz (Kartierungsjahr 1996) – östlich des Plan-
gebietes in ca. 150 m Entfernung  

- NWM09263 – Stehendes Kleingewässer einschließlich der Ufervegetation (Kar-
tierungsjahr 1996) – südöstlich des Plangebietes in ca. 100 m Entfernung. Das 
Feldgehölz findet keine Berücksichtigung bei der Berechnung der Wirkzonen, 
da es sich vollständig in der Wirkzone I der Landesstraße 03 und der vorhan-
denen Wohnbebauung befindet und somit vorbelastet ist. 

- NWM09254 – Naturnahe Feldhecke (Kartierungsjahr 1996) – westlich des Plan-
gebietes in ca. 115 m Entfernung. Die Feldhecke befindet sich im Wesentlichen 
im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Upahl. Mögliche Be-
einträchtigungen werden demnach mit dem Bebauungsplan Nr. 9 untersucht. 
Aus diesem Grund entfällt eine Wirkzonenberechnung für dieses Biotop im Rah-
men des Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen. 

- NWM09267 - Naturnaher und unverbauter Bach- und Flussabschnitt, ein-
schließlich der Ufervegetation (Kartierungsjahr 1996) – nordwestlich des 
Plangebietes in ca. 175 m Entfernung  
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- Röhricht (Bei der Biotopkartierung für den Bebauungsplan Nr. 9 aufgenommen) 
– westlich des Plangebietes in ca. 100 m Entfernung 

 
Innerhalb des Plangebietes ist am Plangebietsrand eine geschützte Heckenstruktur 
vorhanden. Zum einen handelt es sich um eine Hecke, die an der südlichen Grenze 
des Geltungsbereiches verläuft und im Geoportal MV nach der Kartierung aus dem 
Jahr 1996 noch als mehrere Einzelhecken aufgenommen wurde. Zum anderen befin-
det sich ein gesetzlich geschütztes Biotop innerhalb des Plangebietes in dem Bereich 
(südöstliches Plangebiet), der als Fläche für einen Teilausgleich genutzt wird. Im Ge-
oportal MV wird dieses Biotop als Kleingewässer dargestellt. Die aktuelle Kartierung 
zum Bebauungsplan Nr. 49 hat ergeben, dass es sich jetzt um ein Feldgehölz handelt. 
 
Die Hecke kann im Zuge der Planung teilweise erhalten werden. Unter Berücksichti-
gung der Biotopkartierung im Zusammenhang mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 9 konnten weitere gesetzlich geschützten Biotope bzw. Verän-
derungen der vorhandenen gesetzlich geschützten Biotope festgestellt werden. 
 
Im Umfeld des Plangebietes befinden sich mehrere Feldgehölze, Feldhecken und 
Kleingewässer. Zudem befindet sich der Bachlauf des Poischower Mühlenbachs im 
nahen Umfeld des Geltungsbereiches. 
 
Gemäß § 20 Abs. 1 sind Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Verän-
derung des charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder 
nachhaltigen Beeinträchtigung der benannten geschützten Biotope führen, unzulässig: 
 
Aufgrund der mittelbaren und unmittelbaren Betroffenheit von gesetzlich geschützten 
Biotopen (Wirkzone I) wird ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung von den Verboten 
des § 20 Abs. 1 NatSchAG M-V bei der unteren Naturschutzbehörde eingereicht.  
 
In § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V werden die Ausnahmen von den Verboten des gesetz-
lichen Biotopschutzes geregelt. Demnach kann die untere Naturschutzbehörde auf 
Antrag im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die Beeinträchtigungen der Biotope 
ausgeglichen werden können oder die Maßnahme aus überwiegenden Gründen des 
Gemeinwohls notwendig ist. Im vorliegenden Fall ist die Maßnahme aus überwiegen-
den Gründen des Gemeinwohls notwendig. 
 
 
3. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
3.1 Grundlagen und Methodik der Umweltprüfung 
 
Die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt auf Grundlage der 
im § 2 Absatz 4 BauGB benannten Aspekte. Demnach wird für die Belange des Um-
weltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a eine Umweltprüfung durchgeführt, in der 
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen unter Beachtung der Anlage 1 
(zu § 2 Absatz 4 und §§ 2a und 4c) ermittelt werden. Nachstehend erfolgt eine Be-
standsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
(Basisszenario) schutzgutbezogen. Die Bewertungskriterien für die einzelnen Schutz-
güter sind jeweils vorangestellt. Im Anschluss wird eine Prognose über die Entwicklung 
des Umweltzustandes bei der Durchführung der Planung dargestellt. Ebenso wird die 
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voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Pla-
nung beschrieben und bewertet.  
 
3.2 Schutzgut Mensch 
 
3.2.1 Bewertungskriterien 
 

- Lärmimmissionen 
- Visuelle Wahrnehmung 
- Erholungsnutzung 
- Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

 
3.2.2 Basisszenario 
 
Das Schutzgut Mensch umfasst die Beurteilung der Aspekte Leben, Gesundheit und 
Wohlbefinden des Menschen. Die räumliche Erfassung der Umwelt für das Schutzgut 
Mensch orientiert sich an den Grunddaseinsfunktionen des Menschen - Wohnen, Ar-
beiten, Versorgung, Bildung, in Gemeinschaft leben und sich erholen. Diese 
Funktionen werden überwiegend innerhalb von Siedlungsbereichen realisiert. Als Flä-
chen mit freizeitrelevanter Infrastruktur innerhalb von Siedlungsräumen, die für die 
Erholung der Wohnbevölkerung oder als Standort freizeitinfrastruktureller Einrichtun-
gen Bedeutung haben, kommen Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, spezielle 
Freizeitanlagen (Sportplätze, Freibäder, etc.) sowie Flächen für die naturbezogene Er-
holungsnutzung wie Wald- und Seengebiete, in Betracht. 
 
Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen eine intensiv landwirtschaftlich genutzte 
Ackerfläche.  
 
Lärmemissionen 
Zur Beurteilung der Lärmsituation in diesem Bereich und die nähere Umgebung des 
Plangebietes wird zum Entwurf eine Schalltechnische Untersuchung vom Büro Akustik 
Labor Nord angefertigt. Diese Untersuchung bezieht Geräuschimmissionen durch 
Straßenverkehr und Gewerbe mit ein.  
 
Ergänzende Untersuchungen werden bezüglich der Lärmbelastung auf das Europäi-
sche Vogelschutzgebiet im Rahmen der Unterlage zur Natura 2000-Verträglichkeit für 
das SPA durchgeführt. Diese beziehen sich jedoch im Wesentlichen auf die Beein-
trächtigungen empfindlicher Vogelarten und werden somit unter Schutzgut Tiere und 
Pflanzen behandelt.  
 
Visuelle Wahrnehmung  
Die nächste Wohnbebauung befindet sich südöstlich in ca. 380 m Entfernung zum 
Plangebiet. Diese Wohnnutzung wird aufgegeben bevor das Großgewerbegebiet ent-
steht. Südöstlich des Geltungsbereichs befindet sich in ca. 340 m ein Gewerbebetrieb. 
Die nächstgelegene Ortslage Groß Pravtshagen befindet sich in ca. 800 m Entfernung, 
östlich des Geltungsbereichs. Südlich des Plangebietes schließt sich eine intensiv ge-
nutzte Ackerfläche an, welche im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde 
Upahl für den interkommunalen Großgewerbestandort überplant wird. Im Westen 
grenzt der Geltungsbereich an den Poischower Mühlenbach und im Norden schließt 
sich eine intensiv genutzte Ackerfläche an. 
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Erholungsnutzung 
Das Plangebiet selbst besitzt aufgrund der aktuellen Ausprägung und Nutzung als in-
tensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche keine Eignung als Erholungsraum. 
  
3.2.3 Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
Lärmemissionen 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde die ALN Akustik Labor Nord GmbH mit 
Sitz in Lübeck beauftragt, eine Schalltechnische Untersuchung für die beiden sich er-
gänzenden Bebauungspläne zu erstellen. Die Schalltechnische Untersuchung liegt mit 
Datum vom 01. August 2023 vor. Mit Datum vom 14. November 2023 wurde eine er-
gänzende Stellungnahme bezüglich der Flächengrößen der Entwurfsplanung verfasst. 
 

 
Abb. 3: Lageplan der Immissionsorte, © ALN Akustik Labor Nord GmbH, 2023. 
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Die Immissionsorte werden wie folgt definiert: 
 
Tab. 2: Ausgewählte maßgebliche Immissionsorte in der Nachbarschaft des Großgewerbestandortes. 

Immissionspunkt Nutzungsgebiet* Art der Nutzung 

IO 1 Gewerbegebiet Wohnhaus 

IO 2 Allgemeines Wohngebiet Wohnhaus 

IO 3 Allgemeines Wohngebiet Wohnhaus 

IO 4 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 5 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 6 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 7 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 8 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 9 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 10 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 11 Allgemeines Wohngebiet Wohnhaus 

IO 12 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

*Schutzbedürftigkeit ermittelt nach vorhandenen Flächennutzungs- bzw. Bebauungsplänen sowie nach 
Rücksprache mit dem Bauamt Grevesmühlen 

 
Gewerbelärm 
 
Im Untersuchungsgebiet sind weitere gewerbliche Nutzungen in der Umgebung (z. B. 
Gewerbegebiet im Geltungsbereich von Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Upahl, 
Tankstelle, Gewerbeflächen am Degtower Weg) vorhanden. Die Einwirkung von Ge-
räuschen aus diesen Gewerbebetrieben sind als Vorbelastung zu berücksichtigen. 
Soweit planungsrechtlich festgesetzte Emissionsbeschränkungen o. ä. für dem Vorha-
ben benachbarte Gebiete vorhanden sind, werden diese für die Ermittlung der 
Vorbelastung genutzt (z. B. Gewerbegebiet Bebauungsplan Nr. 4, Gemeinde Upahl). 
Für die Gewerbeflächen, für die keine solchen Beschränkungen festgesetzt sind, 
wurde auf die Emissionsansätze der DIN 18005 zurückgegriffen.  
 
Die Flächen des Piraten Open Air werden im Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Greves-
mühlen als Gewerbegebiet festgesetzt. Die Baugenehmigung der Freilichtbühne 
enthält jedoch Auflagen zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach Freizeitlärm-
Richtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Aufgrund der ausschließlichen Nut-
zung durch den Veranstaltungsbetrieb beabsichtigt die Stadt Grevesmühlen, den 
bestehenden Bebauungsplan Nr. 15 als Sondergebiet „Theater“ zu überplanen. In der 
Schalltechnischen Untersuchung zum Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen 
wird aufgrund der tatsächlichen und zukünftig geplanten Nutzung der Flächen inner-
halb des Bebauungsplanes Nr. 15 von keiner gewerblichen Vorbelastung 
ausgegangen. 
 
Windenergieanlagen 
Nach Rücksprache mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt West-
mecklenburg (StALU) wurden die sieben Windenergieanlagen (WEA) des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 „Bürgerwindpark Groß Pravtshagen“ der 
Gemeinde Upahl sowie die drei WEA südlich des geplanten Großgewerbegebietes in 
der Gemarkung Kastahn berücksichtigt. 
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Für die WEA innerhalb des Bürgerwindparkes liegen dem StALU keine Daten zum 
Schallleistungspegel vor. Auf Grundlage der vom StALU bereitgestellten Eckdaten 
(WKA Typ, NH, RD, Leistung) wurden Schallemissionsdaten aus den Herstelleranga-
ben herangezogen. 
 
Ergebnis 
Im Ergebnis zeigt sich, dass die maßgeblichen, gebietsbezogenen Orientierungswerte 
der DIN 18005 bzw. die Immissionsrichtwerte der TA Lärm unter Berücksichtigung ei-
ner bestimmungsgemäßen Nutzung der vorhandenen Gewerbegebietsflächen 
innerhalb des hier betrachteten Plangebiets eingehalten werden. 
Somit ist mit keinen Einschränkungen für die bestehenden Gewerbegebietsflächen 
durch die heranrückenden Bebauungsplangebiete zu rechnen. 
 
Verkehrslärm 
 
Weiterhin wird das Plangebiet durch Verkehrsgeräusche (Bundesautobahn A 20, Lan-
desstraße L 03) beaufschlagt. Hierzu wurden in der Schalltechnischen Untersuchung 
die Geräuscheinwirkungen auf das Plangebiet durch Verkehrsgeräusche auf Grund-
lage der Verkehrstechnischen Untersuchung prognostiziert. Darüber hinaus war die 
schalltechnische Auswirkung des planinduzierten Mehrverkehrs auf den öffentlichen 
Straßen in der Nachbarschaft zu beurteilen. Zur Beurteilung der zusätzlichen planin-
duzierten Straßenverkehrsgeräuschimmission werden die prognostizierten 
Geräuscheinwirkungen der relevanten Straßenabschnitte mit und ohne planinduzier-
ten Mehrverkehr gegenübergestellt, um Aussagen zu den zu erwartenden 
Pegelerhöhungen der relevanten Straßenabschnitten zu treffen. Für den Prognose-
Planfall wird neben den vorhandenen lichtzeichengeregelten Knotenpunkten zusätz-
lich ein lichtzeichengeregelter Knotenpunkt an der Kreuzung der L 03 Abzweigung 
Groß Pravtshagen sowie ein Kreisverkehr als südliche Zufahrt zum Gewerbestandort 
an der L 03 berücksichtigt. 
Zusätzlich dazu wurde auch der geplante (Pendler-)Parkplatz im Südosten des Plan-
gebietes des Bebauungsplanes Nr. 49 mit einer Gesamtfläche von 5 000 m² und einer 
Anzahl von 200 Parkplätzen berücksichtigt. Die Stadt Grevesmühlen weist darauf hin, 
dass aufgrund der Notwendigkeit der Errichtung eines Regenrückhaltebeckens für die 
Landesstraße 03, der Parkplatz zum Entwurf (Stand 09. November 2023) um etwa die 
Hälfte der Fläche reduziert wurde. 
 
Innerhalb des Plangebiets werden entlang der L 03 gelegenen Baugrenzen Beurtei-
lungspegel bis rund 69 dB(A) am Tag und bis rund 62 dB(A) in der Nacht prognostiziert. 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete am Tag werden um bis zu 
4 dB und in der Nacht um bis zu 7 dB überschritten. 
 
Planinduzierter Verkehr 
Zur Beurteilung des planinduzierten Mehrverkehrs wird in vorliegender schalltechni-
scher Untersuchung die Zunahme der nach RLS-19 prognostizierten längen-
bezogenen Schallleistungspegel L'WA der relevanten Straßenabschnitte vom Prog-
nose-Nullfall zum Prognose-Planfall bewertet. 
Aufgrund dieser Berechnungen ergibt sich, dass durch den planinduzierten Mehrver-
kehr an den untersuchten maßgeblichen Immissionsorten Pegelerhöhungen bis zu 
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0,7 dB zu erwarten sind. Pegelerhöhungen in dieser Größenordnung liegen unterhalb 
der Wahrnehmungsschwelle und sind daher aus schalltechnischer Sicht hinnehmbar.1 
An den Immissionsorten, an denen die Orientierungswerte der DIN 18005 im Prog-
nose-Planfall überschritten werden, liegt bereits im Prognose-Nullfall eine 
Überschreitung der Orientierungswerte in ähnlicher Größenordnung vor. 
 
Visuelle Wahrnehmung  
Mit der Überplanung erfolgt die Bebauung einer Ackerfläche. Durch die Bebauung 
kommt es zu einer Verschlechterung der visuellen Wahrnehmung. Die nächste Orts-
lage befindet sich allerdings in ca. 800 m Entfernung. Aufgrund der Entfernung wird 
die Beeinträchtigung der visuellen Wahrnehmung gemildert. Zudem sind bereits Stö-
rungen der visuellen Wahrnehmung durch die naheliegende Autobahn, die 
Landesstraße und mehrere Windkraftanlagen vorhanden. Zur Gestaltung des Gewer-
begebietes verläuft zwischen dem Plangebiet und der Landesstraße ein Grünstreifen. 
Dieser ist als Blühstreifen zu entwickeln. Diese Beeinträchtigung wird unter dem 
Schutzgut Landschaftsbild ausführlich betrachtet und bewertet. 
 
Erholungsnutzung 
Die Freizeit- und Erholungsnutzung ist für die Umsetzung der Planungsziele unbedeu-
tend. Das Plangebiet erhält mit der Durchführung der Planung keine Freizeit- und 
Erholungsfunktion.  
 
3.2.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Das Plangebiet unterliegt aktuell, mit der Ausnahme der Bewirtschaftung der Ackerflä-
che, kaum einer menschlichen Nutzung.  
 
Bei einer Nichtdurchführung der Planung blieben Lärm- und Lichtimmissionen sowie 
die visuelle Wahrnehmung des Plangebietes unverändert.  
 
3.2.5 Bewertung – Schutzgut Mensch 
 
Mit der Umsetzung der Planung steht die Schaffung eines Großgewerbestandortes mit 
optimaler Verkehrsanbindung im Vordergrund. 
 
Für die geplanten Gewerbeflächen wurde zunächst untersucht, ob tags und nachts 
eine uneingeschränkte gewerbliche Nutzung möglich ist. Dazu wird der Planungswert 
nach DIN 18005 für die flächenbezogene Schallleistung in Gewerbegebieten von 
60 dB(A)/m2 tags und nachts herangezogen. Ist eine uneingeschränkte Nutzung nicht 
möglich, wird ein geringeres Emissionskontingent bestimmt, welches in einem iterati-
ven Verfahren ermittelt wird. 
Es zeigte sich zunächst, dass bereits die Vorbelastung LVor an zwei Immissionsorten 
(IO 2 und IO 3) zu Überschreitungen im Bestand führt. Die Überschreitungen sind auf 
die genehmigten Windenergieanlagen sowie die Emissionskontingente des rechtskräf-
tigen Bebauungsplans Nr. 4 der Gemeinde Upahl zurückzuführen. 
 

 
1 Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht, Az.: 1 MR 10/17 Beschluss vom 29.12.2020, 

Streitgegenstand: Außervollzugsetzung des Bebauungsplans Nr. 67, Antrag gemäß § 47 Abs. 6 i.V.m. 
§ 80 Abs. 7 VwGO 
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Wie bereits zum Punkt Art der baulichen Nutzung beschrieben, sind nur Vorhaben 
(Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräusche die in der folgenden Tabelle ange-
gebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (06:00-22:00 Uhr) 
noch nachts (22:00-06:00 Uhr) überschreiten. 
 
Tab. 3: Emissionskontingente LEK tags und nachts, © ALN Akustik Labor Nord GmbH, 2023. 

Teilflächenbe-
zeichnung 

Teilflächengröße 
in m² 

LEK, tags 
dB(A)/m² 

LEK, nachts 
dB(A)/m² 

GE 1 29 000 60 60 

GE 2 135 265 65 50 

GE 3 73 975 60 50 

 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.  
 
Richtungsunabhängige Emissionskontingente werden häufig durch nur einen beson-
ders kritischen Immissionsort bestimmt, während an anderen Immissionsorten die 
Planwerte nicht ausgeschöpft werden. Um das Gebiet besser zu nutzen, können dann 
im Bebauungsplan zusätzliche oder andere Festsetzungen getroffen werden. 
Die Einhaltung der Emissionsbeschränkungen ist im vorhabenbezogenen Genehmi-
gungsverfahren nachzuweisen. Die Beurteilungspegel sind entsprechend TA Lärm zu 
ermitteln und mit den zulässigen Immissionskontingenten zu vergleichen. 
 
Für den in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektor A (300° - 277°) erhöhen 
sich die Emissionskontingente LEK der einzelnen Teilflächen um folgende Zusatzkon-
tingente LEK,zus: 
 
Tab. 4: Zusatzkontingente in dB für den Richtungssektor A, © ALN Akustik Labor Nord GmbH, 2023. 

Teilfläche Zusatzkontingent LEK,zus in dB 

 
GE 1 
GE 2 
GE 3 

tags 
0 
0 
0 

nachts 
0 
5 
10 

  
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5, wobei in den Glei-
chungen (6) und (7) LEK durch LEK,i + L EK,zus,j zu ersetzen ist. Als Referenzpunkt sind 
die folgenden Koordinaten (ETRS/89 UTM Zone 33N EPSG-Code: 25833) anzuge-
ben: X 33250405,00, Y 5972040,00. 
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Abb. 4: Darstellung der Geräuschkontingentierung sowie des Richtungssektors, © ALN Akustik Labor 
Nord GmbH, 2023. 

 
Des Weiteren wurden in der Schalltechnischen Untersuchung aktive und passive 
Schallschutzmaßnahmen geprüft. Für eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte ent-
lang der L 03 wäre eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von mindestens 4 m über 
Straßenniveau auf die volle Länge des Geltungsbereiches entlang der Landesstraße 
erforderlich. Entlang der BAB 20 wären für eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte 
eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von > 5 m über Gelände auf der vollen Länge 
des Geltungsbereiches entlang der Autobahn erforderlich. In Summe müssten die 
Lärmschutzwände eine Länge von mindestens 1,5 km betragen. Im Zuge der Abwä-
gung sind dem Nutzen der Maßnahme die entstehenden Kosten sowie städtebauliche 
Gesichtspunkte gegenüberzustellen. Aus diesen Gesichtspunkten scheint eine Lärm-
schutzwand nicht zielführend. 
 
Stattdessen werden folgende Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen getroffen: 
 

• In dem in der Planzeichnung gekennzeichnetem Bereich 1 sind keine lüf-
tungstechnisch notwendigen Fenster von Aufenthaltsräumen im Sinne der 
DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau“ Ausgabe Januar 2018 zulässig. 
In dem in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereich 1 sind lüftungstech-
nisch notwendige Fenster von Wohnräumen nur zulässig, wenn spezielle 
bauliche Maßnahmen wie vorgelagerte Loggien bzw. Wintergärten vorgese-
hen werden, die ausreichend belüftet sind und mit denen erreicht wird, dass 
vor dem geöffneten Fenster des Aufenthaltsraums Beurteilungspegel von 
weniger als 60 dB(A) nachts vorliegen. Sofern nachgewiesen wird, dass 
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Beurteilungspegel von 60 dB(A) nachts durch Verkehrslärm eingehalten sind  
(z. B. in den unteren Stockwerken oder aufgrund vorgelagerter Gebäude), 
kann auf diese Festsetzung verzichtet werden. 

• In dem in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereich 2 mit Beurteilungspe-
gel Lr > 65 dB(A) dürfen Außenwohnbereiche nur zugelassen werden, wenn 
diese durch bauliche Maßnahmen (z. B. vorgelagerte Loggien, unbeheizte Win-
tergärten) geschützt werden oder ein weiterer Freibereich der Wohnung zu 
einer lärmabgewandten Seite orientiert ist, in dem 65 dB(A) tags eingehalten 
sind.  
Von der oben genannten Festsetzung kann abgesehen werden, soweit im Bau-
genehmigungsverfahren bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis erbracht 
wird, dass unter Berücksichtigung der konkreten Planung in dem geplanten Au-
ßenwohnbereich der Beurteilungspegel von Lr ≤ 65 dB(A) eingehalten ist. 

• Im gesamten Plangebiet sind bei der Errichtung und der Änderung von Ge-
bäuden die erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile von 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach den in den Beiplänen Nr. 1 und 
2 bezeichneten Außenlärmpegeln der DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau 
– Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“ Ausgabe 
Januar 2018, Abschnitt 4.4.5 bzw. der zum Zeitpunkt des Baugenehmigungs- 
bzw. Kenntnisgabeverfahrens gültigen Fassung auszubilden.  
Der Nachweis der erforderlichen Schalldämm-Maße hat im Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. Kenntnisgabeverfahren nach dem in der DIN 4109-1 
„Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“ Ausgabe Januar 
2018 bzw. zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Fassung vorgeschrie-
benen Verfahren in Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und Raumgröße 
zu erfolgen. 

• Von den in den Beiplänen Nr. 1 und 2 dargestellten Außenlärmpegeln kann 
abgewichen werden, soweit im Baugenehmigungsverfahren bzw. Kenntnis-
gabeverfahren der Nachweis erbracht wird, dass ein geringerer 
maßgeblicher Außenlärmpegel vorliegt, als in den Beiplänen dokumentierten 
Situation unter Berücksichtigung freier Schallausbreitung. Die Anforderun-
gen an die Schalldämmung der Außenbauteile können dann entsprechend 
den Vorgaben der DIN 4109-1 reduziert werden.  
Grundlage für die Dimensionierung der Schalldämm-Maße der Außenbau-
teile bildet die Schallimmissionsprognose der ALN Akustik Labor Nord GmbH 
vom 01.08.2023 (Gutachten 2227.22152023 G/V). 

• Innerhalb des gesamten Bebauungsplanes ist für Schlaf- und Kinderzimmer 
durch ein entsprechendes Lüftungskonzept ein ausreichender Mindestluftwech-
sel sicher zu stellen. Entweder kann die Belüftung über eine schallabgewandte 
Fassade erfolgen, an der die Orientierungswerte der DIN 18005 (Verkehr) ein-
gehalten sind oder ein ausreichender Luftwechsel ist auch bei geschlossenem 
Fenster durch technische Be- und Entlüftungssysteme/lüftungstechnische Maß-
nahmen sichergestellt.  
Von dieser Festsetzung kann abgesehen werden, soweit im Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis erbracht wird, dass 
unter Berücksichtigung der konkreten Planung die Orientierungswerte der DIN 
18005 (Verkehr) eingehalten werden. 
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Abb. 5: Darstellung resultierender Außenlärmpegel La,res für sonstige Aufenthaltsräume (tags), © ALN 
Akustik Labor Nord GmbH, 2023. 

 

 
Abb. 6: Darstellung resultierender Außenlärmpegel La,res für zum Schlafen geeignete Räume (nachts), 
© ALN Akustik Labor Nord GmbH, 2023. 
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Hinweis 
Die ALN Akustik Labor Nord GmbH hat im Rahmen des Bauleitverfahrens zum Groß-
gewerbestandort Upahl-Grevesmühlen eine schalltechnische Untersuchung für den 
Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen mit Datum vom 01. August 2023 er-
stellt. Im Entwurf der Begründung sind Teilflächengrößen für die Gewerbeflächen 
GE 1, GE 2 und GE 3 benannt, die von dem in der schalltechnischen Untersuchung 
zugrunde gelegten Planstand zum Bebauungsplan Nr. 49 (Planstand 07.06.2023) ab-
weichen. Folgende Tabelle 5 zeigt, dass für alle Gewerbeflächen eine Flächen-
reduzierung zu verzeichnen ist. Die ALN Akustik Labor Nord GmbH gibt hierzu eine 
schalltechnische Stellungnahme ab. 
 
Tab. 5: Vergleich der Teilflächengrößen, © ALN Akustik Labor Nord GmbH, 14.11.2023. 

Teilflächen-
bezeichnung 

Teilflächen-
größe in m² 

(07.06.2023) 

Teilflächen-
größe in m² 

(09.11.2023) 

Reduzierung 
in m² 

Minderung Schallleis-
tungspegel LWA der 
gesamten Gewerbe-
fläche in dB 

GE 1 32 642 29 000 - 3 642 - 0,51 

GE 2 137 309 135 265 - 2 044 - 0,07 

GE 3 75 631 73 975 - 1 656 - 0,10 

 
Aus schalltechnischer Sicht sind die Flächenreduzierungen wie folgt zu bewerten: 

• Bei unveränderten Emissionskontingenten LEK sind aus den Flächenreduzierun-
gen Minderungen der Gesamt-Schallleistungspegel LWA der einzelnen 
Teilflächen von maximal 0,5 dB zu erwarten. Siehe Tabelle 1. Damit ist auch für 
die prognostizierte Zusatzbelastung durch die Gewerbeflächen von B-Plan Nr. 49 
an den untersuchten Immissionsorten eine Reduzierung um rund 0,5 dB zu er-
warten. Für die betrachteten Immissionsorte kann dementsprechend von einer 
(geringen) Reduzierung der Geräuschimmission ausgegangen werden. 

• Die Zusatzkontingente der einzelnen Teilflächen können unverändert bleiben. 
Aus den reduzierten Teilflächengrößen sind gegenüber der schalltechnischen Unter-
suchung keine relevanten Änderungen zur prognostizierten Geräuschsituation zu 
erwarten. Aus schalltechnischer Sicht ergibt sich dementsprechend kein Anpassungs-
bedarf der schalltechnischen Untersuchung zu Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt 
Grevesmühlen. 
 
Die visuelle Wahrnehmung des Plangebietes wird durch die Errichtung des Gewerbe-
gebietes beeinträchtigt. Es werden im Rahmen des Bebauungsplanes Festsetzungen 
getroffen, die die visuellen Beeinträchtigungen minimieren. 
 
3.3 Schutzgut Tiere, Pflanzen sowie biologische Vielfalt 
 
3.3.1 Bewertungskriterien 
 
Tiere 

➢ Vorkommen gefährdeter Arten 
➢ Vielfalt von Tieren  

 
Pflanzen 

- Baumbestand/Biotope mit gesetzlichem Schutzstatus 
- Geschützte Pflanzen 
- Biotoptypen  
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Biologische Vielfalt 
➢ Naturnähe 
➢ Vielfalt  
➢ Biotopverbund 
➢ Lage in Schutzgebieten 

 
3.3.2 Basisszenario 
 
Tiere 
 
Naturschutzrechtliche Bewertung der Erheblichkeit des Vorhabens 
 
Bei baulichen Planvorhaben sind artenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen. 
Es ist abzuprüfen, inwiefern das Planvorhaben Auswirkungen auf europarechtlich ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten hat. 
 
In § 44 Bundesnaturschutzgesetz Abs.1 Nr.1- 4 ist Folgendes dargelegt: 

 
Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-
arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert. 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 
In § 44 BNatSchG ist weiterhin jedoch auch Folgendes vermerkt: 

- Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder euro-
päische Vogelarten betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 
1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigun-
gen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 

- Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-
haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

- Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festge-
setzt werden.  

- Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, 
Besitz- und Vermarktungsverbote nicht vor.  

- Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vorbereitung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung.  
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Somit sind nachfolgende Arten zu berücksichtigen: 
- sämtliche europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VogelSchRL und den dazuge-

hörigen Anlagen einschl. regelmäßig auftretende Zugvögel n. Art. 4 Abs. 2 
VogelSchRL, 

- sämtliche Arten des Anhangs IV a FFH-RL, 
- Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV b der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Arten. 
Nach Vogelschutzrichtlinie (VogelSchRL) Artikel 1 unterliegen alle europäischen wild-
lebenden Vogelarten den gesetzlichen Bestimmungen der Vogelschutzrichtlinie. 
Entsprechend ist § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) anzuwenden. 
 
Auswirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Arten und Artengruppen 
 
Innerhalb des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (AFB) wird für alle europarecht-
lich geschützten Arten (alle Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II und IV der FFH-
Richtlinie und alle europäischen Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutzrichtlinie) sowie 
für sämtliche weitere streng geschützten Arten geprüft, ob Verbotstatbestände gemäß 
§ 44 BNatSchG zu treffen sind.  
 
Sollten geschützte Arten betroffen sein, so ist zu prüfen, ob sich der Erhalt der lokalen 
Populationen durch die Förderung der ökologischen Funktionalität sichern lässt (CEF-
Maßnahmen). 
Letztendlich ist zu überprüfen, ob eventuelle Voraussetzungen für eine Befreiung nach 
§ 67 BNatSchG gegeben sind. Für Vorhaben innerhalb der Bebauungsplanung ist ge-
mäß § 45 Abs. 7 BNatSchG die nach Landesrecht berechtigte Behörde für die 
eventuelle Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zuständig.  
Sollte sich der Erhaltungszustand einer europarechtlich geschützten Art trotz Kompen-
sationsmaßnahmen verschlechtern, ist eine Baumaßnahme unzulässig. 
 
Zur Beachtung der artenschutzrechtlichen Belange wurde von dem Gutachterbüro 
STADT LAND FLUSS PARTNERSCHAFT mbB HELLWEG & HÖPFNER mit Sitz in 
Rabenhorst ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. 
 
Pflanzen 
Baumbestand 
Gemäß Baumschutzkompensationserlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz vom 15. Oktober 2007 ist der Bestand an geschützten 
Bäumen für das Plangebiet zu erheben. Neben der vorliegenden Vermessungsgrund-
lage wurden Bestandserfassungen im Plangebiet durchgeführt. 
 
Die gesetzliche Grundlage für die Behandlung von gesetzlich geschützten Bäumen 
bildet der § 18 des Naturschutzausführungsgesetzes des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern (NatSchAG M-V). 
 
Innerhalb des Plangebietes sind keine Bäume vorhanden, die gemäß § 18 NatSchAG 
M-V gesetzlich geschützt sind. 
 
Geschützte Pflanzen 
Von den in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden nach Anhang IV der FFH-RL 
geschützten Pflanzenarten sind im Ergebnis der Überblickskartierung im Rahmen der 
artenschutzfachlichen Untersuchungen keine auf der zur Bebauung vorgesehenen 
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Fläche zu erwarten. Das Vorkommen von in Anhang IV aufgeführten Moos- und Flech-
tenarten ist für Mecklenburg-Vorpommern nicht bekannt und daher für eine weitere 
Prüfung nicht relevant. 
 
Biotoptypen  
Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplanes wurde eine Biotoptypenkartierung 
durch das Büro STADT LAND FLUSS PARTNERSCHAFT mbB HELLWEG & 
HÖPFNER mit Sitz in Rabenhorst erstellt. Der wesentliche Teil des Plangebietes wird 
durch den Biotoptyp Lehmacker charakterisiert. Dieser Biotoptyp besitzt eine geringe 
Wertigkeit. 
 
Biologische Vielfalt 
Im Bereich der Ackerfläche mit einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung kann die 
biologische Vielfalt als gering eingestuft werden.  
 
Eine höhere Bewertung in Bezug auf die biologische Vielfalt ist den Heckenstrukturen 
zuzuordnen.  
 
3.3.3 Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Tiere 
 
Relevante Projektwirkungen 
 
Unter Beachtung der Fallkonstellationen (Punkt 7.1 bis 7.7) der „Hinweise zum gesetz-
lichen Artenschutz gem. § 44 BNatSchG bei der Planung und Durchführung von 
Eingriffen“ des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vor-
pommern werden nachfolgende Eingriffswirkungen abgearbeitet: 
 
➢ Gebäudeabbruch 
 
Innerhalb des Plangebietes sind keine Gebäude vorhanden. Somit kommt es nicht zu 
einem Gebäudeabbruch und es sind keine artenschutzrechtlichen Maßnahmen not-
wendig um das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu 
verhindern. 
 
➢ Beseitigung von Bäumen, Hecken und Buschwerk 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches ist eine Hecke vorhanden.  
Soweit möglich bleibt diese Hecke erhalten. Dennoch ist mit der Umsetzung der Pla-
nungsziele ein geringer Anteil der Hecke für die neue Erschließungsstraße zu 
entnehmen.  
 
Generell sind die Bestimmungen des § 39 BNatSchG zu beachten, wonach die Ent-
fernung von Gehölzen und sonstigen Vegetationsstrukturen nur außerhalb der 
Brutperiode der Vögel (vom 01. Oktober bis 28. Februar) erfolgen darf. 
 
Vor der Fällung der Bäume in der Hecke sind die Bäume fachgutachterlich auf den 
Besatz mit Fledermäusen zu prüfen. 
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➢ Umnutzung von Flächen 
 
Mit der Umsetzung der Planungsziele findet eine komplette Neuordnung des Plange-
bietes statt. Aufgrund der bestehenden Habitatausstattung konnte die Betroffenheit 
der Artengruppen Brutvögel und Fledermäuse ermittelt werden.  
 
➢ Lärm 
 
Die Auswirkungen der Planung auf die im Umfeld vorhandenen sensibleren Bereiche 
des SPA sind nicht erheblich. 
 
Die Arten innerhalb der Heckenstruktur oder auf der derzeitigen Ackerfläche werden 
als wenig lärmempfindlich eingestuft. 
 
➢ Kollision von Tieren mit mobilen oder immobilen Einrichtungen 
 
Die Planung beinhaltet keine mobilen oder immobilen Einrichtungen, die zur Kollision 
mit Tieren führen können.  
 
Zusammenfassung Artengruppen - Abprüfung der Verbotstatbestände 
 
Säugetiere ohne Fledermäuse 
Im Ergebnis der Relevanzprüfung wurde das Vorkommen der meisten Säugetiere 
nach Anhang IV der FFH-Richtlinie im Untersuchungsraum ausgeschlossen. Die in 
Mecklenburg-Vorpommern potentiell vorkommenden Arten, wie beispielsweise Biber 
(Castor fiber) und Haselmaus (Muscardinus avellanarius), sind aufgrund fehlender Ha-
bitatstrukturen im Untersuchungsgebiet nicht festzustellen. Für die Haselmaus fehlen 
im Plangebiet strauchbestandene geeignete Waldbereiche mit einem vorzugsweise 
hohen Haselanteil. 
Der Fischotter (Lutra lutra) kann potentiell im Umfeld des Plangebietes vorkommen. 
Es ist jedoch festzustellen, dass das Vorhaben keine über die Vorbelastung durch die 
umliegende Bundesautobahn BAB 20 sowie die Landstraße L 03 hinausgehenden Ge-
fahren oder Konflikte generiert. 
Aufgrund der dargestellten Argumentation (Biotopausstattung, Nähe zum Siedlungs-
raum) ist keine Betroffenheit der Artengruppe Säugetiere gegeben. Eine Prüfung der 
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG entfällt. 
 
Fledermäuse 
Bei den zu fällenden Bäumen kann eine Quartiereignung ohne weitere Vorabuntersu-
chung nicht ausgeschlossen werden. Sollten die Fällungen in der Zeit vom 1.11. bis 
zum 28.2. vorgenommen werden, kann eine Gefährdung der Fledermäuse ausge-
schlossen werden, da ausreichend große, innen hohle Bäume mit entsprechender 
Eignung als Winterquartier im Plangebiet nicht vorkommen. Sollte die Fällzeitenbe-
schränkung zugunsten der Fledermäuse nicht eingehalten werden können, kann eine 
Vorabuntersuchung unmittelbar vor Fällung der betroffenen Gehölze durch ein geeig-
netes Gutachterbüro durchgeführt werden. Wenn keine Quartiere festgestellt werden 
sollten, können die Fällungen auch außerhalb des Zeitraums 1.11.-28.2. vorgenom-
men werden. Werden bei der Kontrolle Fledermausquartiere nachgewiesen, sind die 
Fällungen bis zum Verlassen der Quartiere auszusetzen. Ggf. sind vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Form des Angebotes von Ersatzquartieren 
(„Fledermauskästen“) erforderlich.  
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Reptilien 
Ein Vorkommen von Reptilien im Plangebiet kann auf der Grundlage der 2022 durch-
geführten Gebietserfassungen und des Habitatpotentials aufgrund des Ackerstand-
ortes ausgeschlossen werden das Plangebiet bietet keine geeigneten Habitate für die 
nach Anhang IV der RRH-Richtlinie geschützten und in Mecklenburg-Vorpommern 
vorkommenden Reptilienarten wie Zauneidechse, Europäische Sumpfschildkröte und 
Schling- bzw. Glattnatter. 
 
Das Eintreten eines Verbotstatbestandes nach § 44 BNatSchG ist somit auszuschlie-
ßen.  
 
Amphibien 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Laichgewässer oder sonstige maß-
gebliche Habitatbestandteile. Es handelt sich um die Schaffung eines 
Großgewerbegebietes in einem derzeit im Wesentlichen als Ackerfläche genutzten 
Bereich 
Aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen (temporäre Gewässer, Klein- bzw. 
Stillgewässer) konnte im Ergebnis der Relevanzprüfung festgestellt werden, dass der 
Untersuchungsraum keine Bedeutung für Amphibien besitzt. Das Eintreten eines Ver-
botstatbestandes nach § 44 BNatSchG ist somit auszuschließen.  
 
Fische und Rundmäuler 
Die spezifischen Habitatansprüche der Artengruppe werden im Untersuchungsraum 
nicht erfüllt. Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine relevanten Gewässer vorhan-
den. Das Vorkommen geschützter Arten im Plangebiet ist auszuschließen, zumal der 
Europäische Stör als einzige Anhang IV- Art dieser Artengruppe in Mecklenburg-Vor-
pommern als ausgestorben oder verschollen gilt.  
Aufgrund der dargestellten Argumentation ist keine Betroffenheit der Artengruppe Fi-
sche und Rundmäuler gegeben. Eine Prüfung der Verbotstatbestände gemäß  
§ 44 BNatSchG entfällt. 
 
Libellen 
Innerhalb des Plangebietes fehlen geeigneten Habitatstrukturen der nach Anhang IV 
der FFH-Richtlinie geschützten Libellenarten. Das Eintreten von Verbotstatbeständen 
nach § 44 BNatSchG Abs. 1 kann somit ausgeschlossen werden.  
 
Käfer 
Der planungsrelevante Bereich stellt kein geeignetes Habitat für Käferarten dar. Es 
fehlen blütenreiche Säume als Nahrungshabitat und geeignete Gehölze als 
Wohnstätte. Gerade die Arten Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Eremit (Os-
moderma eremita) sind auf das Vorhandensein älterer Gehölze, im Falle des Großen 
Eichenbocks speziell Eichen mit ausreichendem Mulmanteil, angewiesen. Der 
Schmalbindige Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) und die Schwimmkä-
fer-Art Breitrand (Dytiscus latissimus) benötigen hingegen permanent wasserführende 
Stillgewässer. 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch Eintreten der nach § 44 BNatSchG festgelegten 
Verbotstatbestände sind auszuschließen. Die weitere Analyse potentieller Beeinträch-
tigungen entfällt.  
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Tag- und Nachfalter 
Innerhalb des Plangebietes fehlen geeignete Habitatstrukturen der nach Anhang IV 
der FFH-Richtlinie geschützten Schmetterlingsarten. Es fehlen u.a. geeignete Futter-
pflanzen. Das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG Abs. 1 kann 
somit ausgeschlossen werden. 
 
Weichtiere 
Der relevante Planungsbereich weist keine geeigneten Habitatstrukturen für die Arten-
gruppe der Weichtiere auf. Klare Stillgewässer, wie sie die zierliche Tellerschnecke 
(Anisus vorticulus) besiedelt, und schnell fließende Bäche als Habitat der Gemeinen 
Flussmuschel (Unio crassus) sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Erhebli-
che Beeinträchtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
können eindeutig ausgeschlossen werden. Eine Prüfung der Verbotstatbestände ge-
mäß § 44 BNatSchG entfällt. 
 
Zug und Rastvögel 
Zusammenfassend betrachtet, ergaben sich im Laufe der erfolgten Begehungen im 
Rahmen der Zug- und Rastvogelkartierung 2022/2023 keinerlei Hinweise auf verstärkt 
genutzte Zugkorridore über den Vorhabenstandort hinweg. Ziehende Trupps in bedeu-
tender Größenordnung in für den Vogelzug typischen Höhenregionen wurden im 
Rahmen der Erfassung nicht nachgewiesen. 
 
Vorhabenbedingte Beeinträchtigungen, d.h. eine artenschutzrechtliche Relevanz des 
Vorhabens i.S.v. § 44 Abs. 1 BNatSchG in Bezug auf Rast- und Zugvögel können 
somit ausgeschlossen werden. 
 
Brutvögel 
Für das gesamte Untersuchungsgebiet wurde im Jahr 2022 eine Brutvogelkartierung 
vorgenommen. Dabei wurden Arten der Gehölz-, Boden-, und Höhlenbrüter festge-
stellt. Die nachgewiesenen Brutvogelarten sind dem Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag (siehe Anlage zum Umweltbericht) zu entnehmen.  
 
Für Brutvögel sind CEF-Maßnahmen und Vermeidungsmaßnahmen notwendig, um 
den Verlust von Habitatstrukturen auszugleichen. Baudingte Störungen während der 
Rodungsarbeiten können durch Bauzeitenregelungen vermieden werden. Es ist im 
Wesentlichen der Erhalt von Gehölzbeständen vorgesehen.  
 
Vermeidungsmaßnahmen 
Gegebenenfalls notwendige Vermeidungsmaßnahmen werden mit der Entwurfserar-
beitung und dem damit vollständig vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
ergänzt. 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
Gegebenenfalls notwendige Ausgleichsmaßnahmen werden mit der Entwurfserarbei-
tung und dem damit vollständig vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
ergänzt. 
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Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion – Continuous ecological 
functionality (CEF) 
 
CEF-Maßnahmen 
 

➢ Verlust von Ackerfläche, die ein Feldlerchenhabitat darstellen 
➢ Neuanlage von Feldlerchenhabitaten in ausreichendem Umfang 

 
Mit der Umsetzung der Planungsziele sollen Grünstrukturen (Mähwiese, Hecke) inner-
halb des Plangebietes geschaffen werden 
 
Festsetzungen 
Um den Verlust vorkommender Feldlerchen Bruthabitate durch die Überplanung der 
Intensivackerfläche auszugleichen, ist im Südwesten des Plangebietes auf der Fläche 
mit der Zweckbestimmung „Naturnahe Wiese“ eine extensive Mähwiese anzulegen 
und dauerhaft zu erhalten. Die extensive Mähwiese ist gemäß der Kompensations-
maßnahm 2 (Festsetzung 6.2) anzulegen. 
 
Pflanzen 
Baumbestand 
Innerhalb des Plangebietes befindet sich kein geschützter Baumbestand. 
 
Biologische Vielfalt 
Im Wesentlichen ist das Plangebiet durch eine intensiv landwirtschaftlich genutzte 
Ackerfläche geprägt. Dementsprechend ist die biologische Vielfalt innerhalb des Plan-
gebietes bereits jetzt begrenzt.  
 
Mit der Überplanung werden überwiegend bereits anthropogen überformte Bereiche 
weiter genutzt. Durch den Erhalt von wertvollen Biotopbereichen bzw. die Schaffung 
von Grünstrukturen und Ersatzhabitaten für betroffene Tierarten wird von keiner signi-
fikanten Minderung der biologischen Vielfalt ausgegangen.  
 
3.3.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei der Nichtdurchführung der Planung bliebe die bisherige Nutzung als intensiv land-
wirtschaftlich genutzte Ackerfläche erhalten. Die Anzahl der vorhandenen Arten würde 
erhalten bleiben. 
 
Bei der hier vorliegenden Planung steht jedoch die Erfüllung der Ziele der Raumord-
nung im Vordergrund. 
 
3.3.5 Bewertung – Schutzgut Tiere, Pflanzen sowie biologische Vielfalt 
 
Tiere  
Mit der Umsetzung der Planungsziele sind Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 
zu erwarten. Aus diesem Grund wurde Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet, 
der Vermeidungsmaßnahmen und CEF-Maßnahmen vorsieht, um Verbotstatbestände 
zu vermeiden.  
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Pflanzen 
Streng geschützte Arten sind aufgrund der aktuellen Ausprägung und aktuellen Nut-
zung des Plangebietes nicht zu erwarten. 
 
Mit der Umsetzung der Planung werden zahlreiche Neupflanzungen von Bäumen, z.B. 
entlang der Landesstraße, vorgesehen.  
 
Biologische Vielfalt 
In Bezug auf die biologische Vielfalt sind nur geringe Auswirkungen zu erwarten. In-
nerhalb des Plangebietes befindet sich eine hochwertige Heckenstruktur. Diese bleibt 
mit der vorliegenden Planung nahezu vollständig erhalten und wird durch einen umlie-
genden Grünstreifen von den Gewerbeflächen abgegrenzt. Es ist lediglich eine 
Teilbeseitigung für die Erschließungsstraße vorgesehen. Für die Teilbeseitigung wird 
zum Entwurf eine Ausnahmeantrag gemäß § 20 an die untere Naturschutzbehörde 
gestellt.  
 
3.4 Schutzgut Boden 
 
3.4.1 Bewertungskriterien  
 

- Filter- und Pufferfunktion 
- Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
- Wertvoller Boden, Kulturgut 
- Anthropogene Beeinträchtigungen 
- Altlasten 

 
3.4.2 Basisszenario 
 
In der LINFOS-Datenbank sind für den Bereich des Plangebietes folgende Bodentypen 
verzeichnet: Lehm-/ Tieflehm- Pseudogley (Staugley)/ Parabraunerde- Pseudogley 
(Braunstaugley)/ Gley- Pseudogley (Amphigley); Grundmoränen, mit starkem Stau-
wasser- und/oder mäßigem Grundwassereinfluß, eben bis kuppig. 
 
3.4.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Um Aussagen über die Bodenverhältnisse sowie die Versickerungsfähigkeit zu erhal-
ten, wurde die Baustoff- und Umweltlabor GmbH mit Sitz in Friedrichsmoor beauftragt, 
eine Hydrogeologische Untersuchung durchzuführen. Die ersten Bohrungen wurden 
im August 2022 im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt Greves-
mühlen durchgeführt. Für den Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Upahl stehen diese 
noch aus. Demnach ist eine Versickerung innerhalb des Plangebietes nicht möglich.  
 

Innerhalb des Plangebietes wird der Boden großflächig landwirtschaftlich genutzt. 
Dadurch ist von anthropogenen Veränderungen der Bodenstruktur auszugehen. 
 
Es erfolgt die Nutzung einer landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackerfläche. Durch 
diese Nutzung ist der Boden im Plangebiet bereits anthropogen beeinträchtigt. Die 
vom Projekt ausgehenden potentiellen Konflikte bestehen somit in der zusätzlichen 
Versiegelung und Überbauung. Durch die Umsetzung der Planung erfolgt eine Versie-
gelung von rund 21 ha. Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden durch 
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Versiegelung oder Biotopveränderungen und Funktionsverluste werden im Rahmen 
der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt.  
 
Die Wirksamkeit der Bodenfunktion nach § 2 des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) im Plangebiet unter Berücksichtigung vorhandener Beeinträchtigungen 
sind nachfolgend zusammengefasst: 
 
Tab. 6: Bodenfunktionen nach § 2 BBodSchG und ihre Wirksamkeit im Plangebiet 

Bodenfunktion nach § 2 BBodSchG Wirksamkeit im Untersuchungsgebiet 

1. Natürliche Funktion als   

a) Lebensgrundlage und Lebens-
raum für Menschen, Tiere, Pflanzen und 
Bodenorganismen 

Die Lebensraumfunktion für Tiere ist auf und im Boden 
im Bereich der intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Ackerfläche eingeschränkt.  
In der artenschutzfachlichen Ersteinschätzung werden 
potentielle Wirkfaktoren/potentielle Beeinträchtigungen 
für die dauerhafte Flächeninanspruchnahme von Boden 
bzw. Biotopen als Habitatverlust benannt. Als potentiell 
gefährdete Arten sind insbesondere Bodenbrüter zu er-
wähnen.  
 

b) Bestandteil des Naturhaushalts, 
insbesondere mit seinen Wasser- und 
Nährstoffkreisläufen 

Zum Entwurf des Bebauungsplanes wird ein hydrogeo-
logisches Gutachten erstellt. Mithilfe des 
hydrogeologischen Gutachtens wird dieser Punkt weiter 
ausgeführt. 
 

c) Abbau-, Ausgleichs- und aufbau-
medium für stoffliche Einwirkungen auf 
Grund der Filter-, Puffer- und Stoffum-
wandlungseigenschaften insbesondere 
auch zum Schutz des Grundwassers 

Zum Entwurf des Bebauungsplanes wird ein hydrogeo-
logisches Gutachten erstellt. Mithilfe des 
hydrogeologischen Gutachtens wird dieser Punkt weiter 
ausgeführt. 
 

2. Funktion als Archiv der Natur- 
und Kulturgeschichte 

Im Plangebiet sind nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine Bodendenkmale vorhanden.   

 
Als dritte Bodenfunktion werden im BBodSchG die Nutzungsfunktionen aufgezählt. 
Diese wurden nicht berücksichtigt, da sie nicht der Einschätzung der ökologischen Bo-
denqualität dienen und zudem im gesamten Plangebiet nicht von Belang sind. 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind keine Altlasten oder altlastenverdächtige 
Flächen in vom Vorhaben betroffenen Gebiet bekannt.  
 
3.4.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Ohne die Durchführung der Maßnahme würde die landwirtschaftliche Nutzung des 
Plangebietes weiter bestehen bleiben. Die bestehende Bodenfunktion würde keine 
weitere Verschlechterung erfahren. Auf die bestehende Vorbelastung wurde bereits 
eingegangen, so dass von einer beeinträchtigten Bodenfunktion auszugehen ist.  
 
Bei der hier betrachteten Planung steht die Wahrung der Funktionen als Mittelzentrum 
der Stadt Grevesmühlen und die Umsetzung der Ziele der Raumordnung im Vorder-
grund. 
 
3.4.5 Bewertung – Schutzgut Boden 
 
Mit der Umnutzung einer Ackerfläche kann dem Ziel der Raumordnung und Landes-
planung entsprochen werden in diesem ausgewählten Bereich einen interkommunalen 
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Großgewerbestandort zu entwickeln. Es wurden Maßnahmen zur Reduzierung der 
Versiegelung geprüft, diese sind im Kapitel 4.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
näher erläutert. 
 
Durch die entstehende Versiegelung ist mit erheblichen Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Boden zu rechnen. Der Eingriff in die Bodenfunktionen und die Versiege-
lung werden durch den notwendigen Ausgleich für Versiegelung berücksichtig. 
 
3.5 Schutzgut Wasser 
 
3.5.1 Bewertungskriterien  
 
Grundwasser 

- Verschmutzungsgefahr des Grundwassers 
- Grundwasserneubildung, -dynamik 
- Grundwasserbeschaffenheit 

 
Oberflächengewässer 

- Selbstreinigungsfunktion Oberflächengewässer 
- Lebensraumfunktion der Gewässer und ihrer Uferbereiche 
- Gewässerbeeinträchtigungen durch ufernahe Nutzung 

 
Trinkwasserschutzzone 

- Schutzstatus 
 
3.5.2 Basisszenario 
 
Grundwasser 
Der Grundwasserflurabstand wird in der LINFOS-Datenbank für den Geltungsbereich 
mit >10 m angegeben. Somit kann von einer mittleren bis geringeren Verschmutzungs-
gefahr des Grundwassers ausgegangen werden. Die Grundwasserressourcen werden 
im Plangebiet als genutztes Dargebot angegeben. 
 
Oberflächengewässer 
Innerhalb des Plangebietes befindet sich kein Oberflächengewässer.  
 
Trinkwasserschutzzone 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Trinkwasserschutzzonen 3a und 3b. 
 
3.5.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Grundwasser 
Generell besteht die Möglichkeit einer Erhöhung der Grundwassergefährdung durch 
die Errichtung eines Gewerbegebietes. Das Plangebiet wird derzeit als Ackerfläche 
genutzt. Durch die großflächigen Versiegelungen, die durch das interkommunale Ge-
werbegebiet möglich sind, ist von einer Verringerung der Grundwasserneubildung 
innerhalb des Plangebietes zu rechnen.  
 
Um Aussagen über die Bodenverhältnisse sowie die Versickerungsfähigkeit zu erhal-
ten, wurde die Baustoff- und Umweltlabor GmbH mit Sitz in Friedrichsmoor beauftragt, 
eine Hydrogeologische Untersuchung durchzuführen. Die ersten Bohrungen wurden 
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im August 2022 im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt Greves-
mühlen durchgeführt. Für den Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Upahl stehen diese 
noch aus.  
Demnach ist eine Versickerung innerhalb des Plangebietes nicht möglich. Die Nieder-
schlagsentwässerung von den privaten Grundstücken und den Planstraßen soll zentral 
gesammelt werden und über Rückhalteanlagen gedrosselt in die Gräben 4:7/16/B1 
bzw. 4:7/16/B1/B1 geleitet werden. Es sind drei zentrale Regenrückhaltungen vorge-
sehen. Neben dem Ersatz für das bestehende, an der Landstraße L03 gelegenen 
Beckens unmittelbar nördlich des geplanten Kreisverkehrs sollen im nordwestlichen 
Teil des Bebauungsplans Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen eine unterirdische Regen-
rückhaltung erfolgen und westlich des Bebauungsplans Nr. 9 der Gemeinde Upahl, auf 
dem Stadtgebiet Grevesmühlen ein Regenrückhaltebecken errichtet werden. 
Entlang der Straßen werden Randgräben errichtet, die den Niederschlagsabfluss vor 
der Einleitung in die Rückhalteanlagen drosseln. Auf den Gewerbefläche soll das auf 
den Dach- und Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser ebenfalls soweit zu-
rückgehalten werden, dass der Abfluss von den Grundstücken den natürlichen Abfluss 
nicht überschreitet. 
 
Zur Reinigung des im geplanten Großgewerbegebiet anfallenden Niederschlagswas-
sers ist der Einbau von Filtersystemen in Schächte vor den Regenrückhalteanlagen 
vorgesehen, die DWA-A 102 konform sind und das Abfiltrieren von Feststoffen sowie 
das Abscheiden von Leichtstoffen und Ölen ermöglichen. Die zur Rückhaltung der 
Straßenentwässerung geplanten Randgräben werden mit 30 cm Oberboden verse-
hen, die das versickernde Niederschlagswasser zu reinigen, wobei aufgrund des 
oberflächennah anstehenden nur eingeschränkt versickerungsfähigen Geschiebemer-
gels nur geringe Sickerraten auftreten werden. 
 
Im Rahmen der Entwurfserarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 49 wurde zudem ein 
Hydrogeologisches Gutachten beauftragt. Dieses wurde durch die Hydro-Geologie-
Nord PartGmbB (HG Nord) im Zusammenhang mit einem Fachbeitrag zur Wasserrah-
menrichtlinie erarbeitet und liegt mit Stand vom 28. September 2023 vor. 
Das geplante Großgewerbegebiet befindet sich im Grundwasserkörper Stepe-
nitz/Maurine. Die Stepenitz als Hauptvorfluter fließt rund 1,5 km westlich des 
Plangebietes von Süden nach Norden. Im Ortsteil Wotenitz der Stadt Grevesmühlen 
mündet der aus nordöstlicher Richtung kommende Poischower Mühlenbach in die 
Stepenitz. Die geplante Regenentwässerung des Gewerbegebietes soll über die Ge-
wässer zweiter Ordnung 4:7/16/B1 westlich des Plangebietes sowie 4:7/16/B1/B1, das 
im Bereich der Gemarkungsgrenze liegt, erfolgen. Diese münden nördlich des Plan-
gebietes in den Poischower Mühlenbach. Der Graben im Bereich der Gemarkungs-
grenze war zum Zeitpunkt der Begehungen trockengefallen. 
 
Das geplante Großgewerbegebiet Upahl-Grevesmühlen befindet sich im Grundwas-
serkörper Stepenitz/Maurine, der sich auf einer Fläche von knapp 750 km² zwischen 
den Ortschaften Dassow und Selmsdorf im Nordwesten und der nordwestlichen Stadt-
grenze von Schwerin im Südosten erstreckt. Der mengenmäßige Zustand des GWK 
Stepenitz/Maurine wird im 3. Bewirtschaftungsplan der Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) als gut eingestuft, wohingegen erhöhte Nährstoffkonzentrationen aufgrund 
von landwirtschaftlichen Einträgen sowie Nachweise von Pflanzenschutzmitteln bzw. 
deren Metaboliten zu einem schlechten chemischen Zustand geführt haben. 
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Im Bereich des geplanten Großgewerbegebiets ist von Grundwasserständen zwischen 
rund +26 und +30 m über NHN auszugehen, sodass Flurabstände zwischen ca. 15 
und 20 m vorliegen. Im Rahmen des Grundwassermonitorings des ZV Grevesmühlen 
mit regelmäßigen, vierteljährlichen Wasserstandsmessungen wurde an der Vorfeld-
messstelle Hy Gvm 3/2000 für den Messzeitraum 2005 bis 2022 ein mittlerer 
Grundwasserstand von +26,33 m über NHN ermittelt, wobei Schwankungen zwischen 
+25,83 und +26,90 m über NHN auftreten. 
 
Zur Bewertung des Einflusses des Bauvorhabens auf den Wasserhaushalt erfolgte 
eine Bilanzierung der Wasserhaushaltsgrößen nach dem DWA-Merkblatt 102-4 für 
den aktuellen und den geplanten Zustand, es werden drei Planfälle betrachtet. In ei-
nem ersten Schritt sind die geplanten Flächenanteile der Gewerbe-, Straßen- und 
Grünflächen eingegangen. Bei den Straßen und Gewerbefläche wurde eine vollstän-
dige Versiegelung angenommen, wobei auf den Gewerbefläche die Grundflächenzahl 
von 0,8 berücksichtigt wurde. Im zweiten Planzustand wurden zusätzlich die Straßen-
gräben sowie die Versickerung am Regenrückhaltebecken RRB III als 
Versickerungsmulden berücksichtigt. Die Straßengräben stellen mit rund 1,0 ha Flä-
che einen Anteil von ca. 17 % der Straßenflächen dar. Das Regenrückhaltebecken 
RRB III entspricht mit einer Fläche von rund 1,1 ha einem Anteil von ca. 13 % der 
Grünflächen. Beim dritten Planzustand wurde zusätzlich zur Versickerung auf den 
Straßen- und Grünflächen eine Versickerung auf den Gewerbeflächen angesetzt, wo-
bei 10 % der Gesamtfläche als Versickerungsmulden in die Berechnung eingegangen 
sind. 
 
Während die Wasserhaushaltsgrößen Direktabfluss und reale Verdunstung nur in ein-
geschränktem Maß beeinflusst werden können und vor allem die gedrosselte, 
gewässerverträgliche Ableitung der anfallenden Niederschläge aus dem Gewerbege-
biet einen Wasserrückhalt im Betrachtungsraum ermöglicht, führen als 
Versickerungsmulden gestaltete Straßengräben (Planzustand 2) und ggf. auf den Ge-
werbeflächen geschaffene Versickerungsmöglichkeiten (Planzustand 3) zu einer 
Annäherung der Grundwasserneubildung im geplanten Gewerbegebiet an den Aus-
gangszustand. Der Anteil der Grundwasserneubildung am Jahresniederschlag 
reduziert sich gegenüber dem Ausgangszustand um 8,0 % im Planzustand 2 und 
2,7 % im Planzustand 3, sodass der Toleranzbereich für die Grundwasserneubildung 
bei der Schaffung von Versickerungsmöglichkeiten eingehalten wird. Eine vollständige 
Versickerung der anfallenden Niederschläge ist durch den oberflächennah anstehen-
den Geschiebemergel nicht möglich, sodass Rückhalteanlagen und Überläufe 
geschaffen werden müssen, die auf den geplanten maximalen Drosselabfluss von 
1,2 l/(s·ha) ausgelegt sind. 
 
Die Versiegelung von Fläche im Rahmen des Bauvorhabens verändert das Grundwas-
serdargebot und kann sich damit auf den mengenmäßigen Zustand des GWK 
Stepenitz/Maurine auswirken. In Bezug auf den Grundwasserkörper stellen die versie-
gelten Flächen im Bauvorhaben von rund 38,2 ha einen Flächenanteil von ca. 0,05 % 
dar. Die lokal reduzierte Grundwasserneubildung hat daher keine erheblich nachteilige 
Auswirkung auf den mengenmäßigen Zustand im GWK Stepenitz/Maurine. Die Rand-
gräben, in die Straßenentwässerung eingeleitet wird, und das geplante Regenrückhal-
tebecken RRB III werden mit offener Sohle gestaltet, sodass eine Versickerung 
möglich ist. Aufgrund des oberflächennah anstehenden Geschiebemergels sind aller-
dings nur sehr geringe Sickerraten zu erwarten.  
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Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine Flächennutzug als Gewerbegebiet 
im regulären Betrieb keinen Einfluss auf die Grundwasserbeschaffenheit und den che-
mischen Zustand des Grundwasserkörpers hat. Mit Ausnahme des Anteils an Sicker-
wasser aus den Straßengräben und den Regenrückhaltebecken nach der Regenwas-
serbehandlung bzw. einer möglichen Versickerung aus Zwischenspeichermulden auf 
den Gewerbeflächen bestehen keine Eintragspfade in das Grundwasser. 
 
Oberflächengewässer 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 
 
Trinkwasserschutzzone 
Zum Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung wurden im Jahr 2010 Trinkwas-
serschutzzonen für die rund 1,2 km nordwestlich des geplanten Großgewerbegebietes 
gelegen Wasserfassung Wotenitz festgesetzt. Das Plangebiet befindet sich überwie-
gend innerhalb der Trinkwasserschutzzone III B sowie im Nordwesten in der 
Trinkwasserschutzzone III A der Wasserschutzgebietsverordnung Grevesmühlen-Wo-
tenitz (MV_WSG_2133_08) befindet.  
Es wird darauf hingewiesen, dass daher die Richtlinie für Trinkwasserschutzgebiete 
aus dem Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) 
einzuhalten. Bei allen Baumaßnahmen sind Maßnahmen zum Schutz des Grundwas-
sers zu beachten und durchzuführen. 
 

 
Abb. 7: Darstellung der Lage der Trinkwasserschutzzone Grevesmühlen-Wotenitz, © WebAtlasDE,  
Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern 2023. 
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Zum Schutz des Grundwassers wird diesbezüglich festgesetzt, dass in den festgesetz-
ten Gewerbegebieten aufgrund der Trinkwasserschutzzonen III A und III B nur 
Betriebe und Anlagen zulässig sind, in denen keine grundwassergefährdenden Stoffe 
hergestellt, verarbeitet oder gelagert werden. Davon ausgenommen ist die Errichtung 
und der Betrieb eines Tankstellenunternehmens innerhalb des Plangebietes. Ggf. not-
wendige Ausnahmegenehmigungen sind vom Betreiber einzuholen. Hintergrund ist, 
dass sich in der Stadt Grevesmühlen bereits Tankstellen innerhalb der ausgewiesenen 
Trinkwasserschutzzonen befinden. Diese waren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
entsprechenden Verordnung bereits vorhanden. Bisher führte dieser Sachverhalt zu 
keinen Problemen, ein Ausschluss von Tankstellen erscheint der Stadt Grevesmühlen 
deshalb nicht notwendig. 
Abweichend von der Wasserschutzgebietsverordnung Grevesmühlen-Wotenitz wird 
im Gutachten empfohlen den Einsatz von Auftausalzen und Pflanzenschutzmittel im 
geplanten Großgewerbegebiet vollständig zu untersagen, da insbesondere Auf-
tausalze gut löslich sind und mit der konzentrierten Fassung des 
Niederschlagsabflusses von den versiegelten Flächen ein größeres Gefährdungspo-
tenzial für das Oberflächen- und Grundwasser besteht. Außerdem sollten die in den 
weiteren Schutzzonen IIIA und IIIB zulässigen Bohrungen zur Baugrunderkundung auf 
eine maximale Endteufe von 10 m beschränkt werden, um den Erhalt der Schutzfunk-
tion der Grundwasserüberdeckung sicherzustellen.  
 
3.5.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei der Nichtdurchführung der Planung würde die landwirtschaftliche Ackerfläche und 
damit geringfügige Beeinträchtigungen erhalten bleiben. 
 
3.5.5 Bewertung 
 
Grundwasser 
Bei Berücksichtigung der vorstehenden Hinweise und Empfehlungen insbesondere in 
Bezug auf die besonderen Anforderungen an Baumaßnahmen und Bauwerke in Was-
serschutzgebieten sowie auf die Niederschlagswasserbehandlung und -rückhaltung 
steht das geplante Großgewerbegebiet Upahl-Grevesmühlen den Belangen der Was-
serrahmenrichtlinie hinsichtlich des Verschlechterungsverbots und des Zieler-
reichungsgebots in den betroffenen Wasserkörpern OWK Poischower Mühlenbach 
und GWK Stepenitz/Maurine nicht entgegen. 
 
Oberflächengewässer 
Da es keine Oberflächengewässer im Plangebiet gibt, entstehen keine Beeinträchti-
gungen.  
 
Trinkwasserschutzzone 
Bezüglich der Trinkwasserschutzzonen werden entsprechende Festsetzungen getrof-
fen um Veränderungen dieser auszuschließen. Beeinträchtigungen können somit 
ausgeschlossen werden. 
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3.6 Schutzgut Fläche 
 
3.6.1 Bewertungskriterien 
 

- Größe der zusammenhängenden Freiflächen 
- Naturnähe der Freiflächen 
- Belastung der Freiflächen durch Lärm und Luftschadstoffe 
- Flächenverbrauch 

 
3.6.2 Basisszenario 
 
Mit dem hier betrachteten Bebauungsplan erfolgt im Wesentlichen die Überplanung 
einer landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackerfläche. In den übergeordneten Pla-
nungen (LEP) wird diese Fläche als Gewerbestandort genannt. Ein weiteres Kriterium 
für die Entwicklung eines Großgewerbestandortes in diesem Bereich ist die verkehrs-
günstige Lage direkt an der Bundesautobahn 20. Im südlichen Teil befindet sich zudem 
eine Hecke, die die Grenze zwischen der Stadt Grevesmühlen und der Gemeinde U-
pahl darstellt. Dementsprechend befinden sich keine versiegelten Flächen innerhalb 
des Geltungsbereiches. Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt rund 30 ha, davon 
sind ca. 27 ha Ackerfläche. Südlich angrenzend befindet sich der Bebauungsplan Nr. 9 
der Gemeinde Upahl, dieser wird zeitgleich mit dem Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt 
Grevesmühlen aufgestellt. Gemeinsam wird durch diese beiden Bebauungspläne die 
Schaffung eines Großgewerbegebietes ermöglicht. Dementsprechend sind bei dem 
Schutzgut Fläche kumulierende Wirkungen dieser Pläne zu betrachten. Die Gesamt-
fläche des Bebauungsplanes Nr. 49 beträgt rund 30 ha, davon sind ca. 27 ha 
Ackerfläche und ca. 3 ha weitere kleinteilige Strukturen (Hecken, Landesstraße). 
 
3.6.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Aufgrund der bisher unversiegelten Fläche ist bei der vorliegenden Planung von einer 
hohen zusätzlichen Versiegelung auszugehen. Es erfolgt mit der Umsetzung der Pla-
nung eine Versiegelung von ca. 21 ha. Zusätzlich erfolgt durch die Umsetzung des 
Bebauungsplanes Nr. 9 eine Versiegelung von ca. 15 ha. 
 
Mit der Umsetzung der genannten Bebauungspläne wird eine Ackerfläche und Grün-
strukturen in den Randbereichen in ein Großgewerbegebiet umgewandelt. Dadurch 
entstehen großflächige Versiegelungen und Bodenverdichtungen. Insgesamt werden 
ca. 30 ha überplant. Die Grünstrukturen des gesamten Großgewerbegebietes bleiben 
weitestgehend erhalten. Zusätzlich dazu werden im Norden Grünstrukturen in Form 
einer Hecke und einer Mähwiese geschaffen. Die nördliche Hecke markiert das Ende 
des Großgewerbegebietes Richtung Norden und verhindert die Ausweitung des Ge-
bietes in diese Richtung. In Richtung Süden begrenzen ebenfalls Heckenstrukturen 
und die Bundesautobahn 20 den Gewerbestandort. Im Osten stellt überwiegend die 
Landestraße 03 die Grenze des interkommunalen Großgewerbestandortes dar, die 
Ausnahme bildet der Bereich des ehemaligen Wohnhauses im Südosten des Großge-
werbegebietes. Die Zerschneidungswirkung des Großgewerbegebietes wird durch die 
vorhandene Zerschneidung der Flächen durch die A 20 und die L 03 gemindert. Eine 
Erweiterung des Großgewerbegebietes nach Westen ist möglich. Eine Minderung des 
Flächenverbrauchs stellt die Festsetzung von Parkpaletten, Parkdecks oder Parkhäu-
ser dar. Innerhalb der Gewerbegebiete sind die ebenerdig angelegten Pkw-Stellplätze 
auf den privaten Grundstücksflächen auf 20 Stellplätze je angefangenem Hektar zu 
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begrenzen. Darüber hinaus sind private Pkw-Stellplätze als Parkpaletten, Parkdecks 
oder Parkhäuser zu errichten. Dadurch soll eine Optimierung der Flächennutzung und 
eine Minderung des Flächenverbrauchs erzielt werden. 
 
3.6.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde die Nutzung der Fläche als Intensivacker-
fläche bestehen bleiben. 
 
3.6.5 Bewertung – Schutzgut Fläche 
 
Mit der Umsetzung der Planung sind Beeinträchtigungen des Schutzgutes Fläche zu 
erwarten. 
 
Mit dem hier vorliegenden Bebauungsplan erfolgt die Überplanung einer landwirt-
schaftlich intensiv genutzten Ackerfläche. Das LEP M-V sieht in diesem Bereich eine 
gewerbliche und industrielle Nutzung vor. Diese Nutzungen haben aufgrund der Be-
trachtung der Landesplanung Vorrang. Durch die Festsetzung von Parkpalletten, 
Parkdecks oder Parkhäusern auf 20 Stellplätzen je angefangenem Hektar erfolgt eine 
Minderung des Flächenverbrauchs. Zusätzlich ist pro angefangener 2 000 m² Gewer-
befläche ein standortgerechter Laubbaum innerhalb des interkommunalen 
Großgewerbegebietes zu pflanzen. Außerdem werden innerhalb des Großgewerbe-
gebietes Retentionsflächengeschaffen, um das Niederschlagswasser zu versickern. 
 
Die HzE (2018) Mecklenburg-Vorpommern schafft durch ihre Ausgleichsmaßnahmen 
und die Maßnahmen zur Kompensationsminderung keinen Anreiz Grünstrukturen in-
nerhalb des Plangebietes zu schaffen. Die Mindestflächengrößen der angegebenen 
Ausgleichsmaßnahmen lassen keine Anrechnung kleinflächiger Grünstrukturen, wie 
sie innerhalb des Geltungsbereiches umgesetzt werden könnten, zu. 
 
3.7 Schutzgut Luft und Klima 
 
3.7.1 Bewertungskriterien 
 

- Veränderung des Klimas 
- Veränderung der lufthygienischen Situation 
- Vegetation als klima- und lufthygieneregulierende Faktoren 
- Klimawandel 

 
3.7.2 Basisszenario 
 
Das Klima im Plangebiet ist dem maritim geprägten Binnenplanarklima zuzuordnen. 
Die mittlere Niederschlagsmenge liegt deutlich über 600 mm. Große Windstärken so-
wie eine hohe Luftfeuchtigkeit prägen das Klima entlang der Ostseeküste. 
 
Vorbelastungen des Schutzgutes Klima ergeben sich für den Untersuchungsbereich 
aus der intensiven landwirtschaftlichen Ackernutzung. Denn intensiv genutzte Acker-
flächen besitzen eine geringe Bedeutung in Bezug auf die Kaltluftproduktion. 
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3.7.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Als Folge der Errichtung von Baukörpern, Flächenversiegelungen und das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen können sich Auswirkungen auf das Regional- und Standortklima 
ergeben. Generell lässt sich jedoch die Aussage treffen, dass konventionell bewirt-
schafteten Ackerflächen kaum eine Bedeutung für die Kaltluftentstehung zuzuordnen 
ist. Grünstrukturen entstehen entlang der Landesstraße und im nördlichen Randbe-
reich des Plangebietes durch Heckenpflanzungen, Blühstreifen und das Anlegen einer 
Mähwiese. Ebenso werden Festsetzungen zu Baumpflanzungen innerhalb der Gewer-
beflächen getroffen. So ist pro angefangener 2 000 m² Gewerbefläche je ein Groß-
baum (Baum I. Ordnung) zu pflanzen.  
 
Alle Hauptdachflächen innerhalb des Plangebietes ab einer Gesamtfläche von über 
100 m² sind auf mindestens 70 % der Fläche mit Anlagen zur Nutzung der Sonnen-
energie auszustatten. Notwendige Anlagen der technischen Gebäudeausstattung sind 
davon ausgenommen. Eine Kombination von Gründächern mit aufgeständerten Anla-
gen ist zulässig. 
 
Durch das Gewerbegebiet entstehen großflächige Versiegelungen, die das Regional- 
und Standortklima beeinträchtigen. Außerdem erhöht sich der Verkehr in diesem Be-
reich. Dem soll mit einem möglichen ÖPNV Angebot entgegengewirkt werden. Im 
Rahmen der vorliegenden Planung ist es vorgesehen, das Gewerbegebiet an den 
ÖPNV anzuschließen und eine Anbindung bis in das Gebiet zu ermöglichen. Dadurch 
sollen Anreize geschaffen werden, den ÖPNV für den Arbeitsweg zu nutzen. Mit der 
NAHBUS GmbH sollen dazu zu geeigneter Zeit Abstimmungen stattfinden, um für die 
Linienpläne eventuell auch Schichtzeiten berücksichtigen zu können. Vorgesehen sind 
Haltestellen an der Landesstraße im Bereich des Knotenpunktes Groß Pravtshagen 
sowie im Plangebiet in der Nähe des geplanten Pendlerparkplatzes. Um diesen Be-
einträchtigungen entgegenzuwirken entstehen Grünstrukturen (Blühstreifen, 
Großbäume, Mähwiese, Hecke) innerhalb des Großgewerbegebietes. Aus den ge-
nannten Gründen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima 
und Luft zu erwarten.  
 
3.7.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung würden die derzeitigen Klimaparameter kaum ver-
ändert.  
 
3.7.5 Bewertung – Schutzgut Klima und Luft 
 
Mit der Umsetzung der Planungsziele wird nicht mit gravierenden Auswirkungen auf 
das Klima gerechnet.  
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3.8 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
 
3.8.1 Bewertungskriterien 
 

- Vorhandensein schützenswerter oder geschützter Kultur- und Sachgüter. 
 
3.8.2 Basisszenario 
 
Im Bereich der Landesstraße L 03 ist ein als Flächenumriss gekennzeichnetes vermu-
tetes Bodendenkmal vorhanden. Dieses ist gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich in 
den Bebauungsplan zu übernehmen. 
 
Zum gegenwärtigen Kenntnisstand befinden sich keine Baudenkmäler innerhalb des 
Geltungsbereiches. 
 
3.8.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation 
der Bodendenkmale sichergestellt werden. Die Kosten für diese Maßnahmen trägt der 
Verursacher des Eingriffs § 6 Abs. 5 Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V). Über die in 
Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation der Bodendenk-
male ist das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der 
Erdarbeiten zu unterrichten. Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmale unvermutet neu 
entdeckt, ist dies gemäß § 11 Abs. 2 DSchG M-V unverzüglich der unteren Denkmal-
schutzbehörde anzuzeigen. Fund und Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines 
Vertreters des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand 
zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 
3.8.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung entstehen ebenfalls keine Beeinträchtigungen. 
 
3.8.5 Bewertung – Schutzgut Kult. Erbe und sonst. Sachgüter 
 
Unter Beachtung der dargestellten Maßnahmen ist nicht mit erheblichen Beeinträchti-
gungen des Schutzgutes Kultur- und sonstige Sachgüter zu rechnen. 
 
3.9 Schutzgut Landschaft/Ortsbild 
 
3.9.1 Bewertungskriterien 
 

- Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie Natürlichkeit 
- Charakter/Erkennbarkeit 
- Erholung 

 
3.9.2 Basisszenario 
 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie Natürlichkeit 
Als Landschaftsbild wird die sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsform der Landschaft 
als Teil der Erdoberfläche in seiner räumlichen sowie zeitlichen Variabilität bezeichnet. 
Es ergibt sich aus der Art der Ausprägung der Landschaftselemente und deren 
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Zusammenstellung. Die Einschätzung der Landschaftsbildeinheiten unterliegt folgen-
den Bewertungskriterien: 
 
Vielfalt: 

- Vorhandensein landschaftsgliedernder Strukturelemente, auftretende Land-
nutzungsformen, Reliefvielfalt 

 
Eigenart und Schönheit: 

- Vorkommen gebietsspezifischer Landschaftselemente, landschaftstypische na-
türliche Erscheinungen und Strukturen, sinnlich wahrnehmbare Wirkungen 
ausgehend vom Relief, vom Wasser, von der Vegetation, von der Bebauung 
und der Nutzung 

 
Natürlichkeit: 

- Vorhandensein von Biotopstrukturen der traditionellen Kulturlandschaft, Inter-
pretation der Eingriffs- und Flächennutzungsintensität des Menschen, 
Wahrnehmung und Bewertung technischer Landschaftsbestandteile 

 
Eine Beschreibung der Charakteristik des Plangebietes ist im nächsten Punkt darge-
stellt. In Bezug auf die hier dargestellten Kriterien lassen sich für das Plangebiet 
folgenden Aussagen zusammenfassen: 
 
Vielfalt 
Das Plangebiet hat ein leichtes Gefälle von Ost nach West. Prägend sind die landwirt-
schaftliche Nutzung und die vorhandene Heckenstruktur. Aufgrund der 
verhältnismäßig monotonen Ausstattung wird die Vielfalt des Plangebietes als gering 
eingestuft.  
 
Eigenart und Schönheit 
Das Plangebiet besitzt mit der Ackerfläche und der Heckenstruktur landschaftstypi-
sche Erscheinungen und Strukturen. Durch das vorhandene Gefälle ist das Relief des 
Plangebietes und der näheren Umgebung wahrnehmbar. Die Vegetation ist aufgrund 
der landwirtschaftlichen Nutzung sehr eintönig und nur im Bereich der Hecke etwas 
vielfältiger. Im Westen wird das Plangebiet durch den Gewässerlauf, mit Gehölzen im 
Uferbereich, des Poischower Mühlenbachs begrenzt. An dieser Stelle erfolgt durch das 
Gewässer und seine Uferstrukturen eine klare Begrenzung des Geltungsbereiches. 
 
Natürlichkeit 
Wie bereits herausgestellt wurde, dominiert die landwirtschaftliche Nutzung. Als Bio-
topstruktur mit einer höheren Natürlichkeit ist nur die Hecke im Süden des 
Plangebietes vorhanden. 
 
Charakter/Erkennbarkeit 
Das Landschaftsbild ist aktuell durch die Ackerfläche und die Hecke im Süden geprägt. 
Das Gelände fällt von Osten nach West ab. 
 
Die derzeitige Nutzung fügt sich in die umgebene Landschaft ein. Diese wird ebenfalls 
durch Ackerflächen und Gehölzstrukturen geprägt. Das Umfeld des Plangebietes wird 
zudem durch Windkraftanlagen beeinflusst. 
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Erholung 
Derzeit unterliegt das Plangebiet kaum einer Freizeit und Erholungsnutzung. Aus-
nahme bildet ein Fahrradweg, der entlang der Landesstraße verläuft.  
 
3.9.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie Natürlichkeit 
Mit der Umsetzung der Planung entstehen Flächen und Gebäude für Gewerbebe-
triebe. Die Ackerfläche wird vollständig überplant. Die vorhandene Hecke im Süden 
des Plangebietes bleibt zu einem großen Teil erhalten. Außerdem dienen Grünstruk-
turen innerhalb des Gewerbegebietes und am Rand des Geltungsbereiches für eine 
Eingliederung in die Landschaft. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wer-
den Gebäude mit einer maximalen Höhe von 25 m ermöglicht. Die Eingriffsbewertung 
dafür erfolgt unter Punkt 5.3. Die vorhandenen Hecken im Randbereich des Plange-
bietes bleiben zu einem großen Teil erhalten. Außerdem dienen Grünstrukturen im und 
am Rand des Geltungsbereiches für eine Eingliederung in die Landschaft. Durch die 
Ergänzung von Gebäuden und Verkehrswegen etc. innerhalb des Plangebietes nimmt 
die Natürlichkeit innerhalb des Geltungsbereiches deutlich ab. Die Auswirkungen auf 
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes werden unter Berücksichti-
gung der Erhaltung bzw. Schaffung von Grünstrukturen insbesondere in den 
Randbereichen gemindert. 
 
Charakter/Erkennbarkeit 
Die Stadt Grevesmühlen hat sich mit der Entwicklung des Großgewerbegebietes mit 
dem vorhandenen Landschaftsbild auseinandergesetzt. 
 
Mit der vorliegenden Planung erfolgt eine Verschiebung der Wahrnehmung von land-
schaftstypischen Ackerflächen durch Heckenstrukturen gegliedert zu Bereichen mit 
Bebauung. Eine vorhandene Störung des Landschaftsbildes liegt durch die A20 vor. 
Zudem sind südlich der A20 bereits Gewerbebetriebe vorhanden. 
 
Wichtige Gestaltungselemente sind Grünstrukturen, die das Plangebiet zur freien 
Landschaft abgrenzen und es damit auch eingliedern. Soweit möglich wird die vorhan-
dene Hecke im Süden des Geltungsbereiches erhalten. Im Norden des Plangebietes 
soll eine neue Hecke gepflanzt werden. Diese wird das Plangebiet nach Norden zur 
freien Landschaft abgrenzen. Im Osten und somit im höchstgelegenen Bereich des 
Plangebietes wird der Randbereich zwischen dem Gewerbegebiet und der Landes-
straße als Blühstreifen gestaltet. 
 
Die Firsthöhe der Gewerbegebäude wird auf maximal 25 m festgesetzt. Diese Gebäu-
dehöhe verhindert eine starke Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und kann 
mithilfe der genannten Grünstrukturen in die Landschaft eingegliedert werden. Um die 
Eingliederung in die Landschaft zu verstärken werden Festsetzungen zur Gestaltung 
der Gebäude getroffen. 
 
Windenergieanlagen bis zu einer Nabenhöhe von 25 m sind als Nebenanlagen ge-
nerell zulässig. Da innerhalb des Großgewerbegebietes eine maximale Firsthöhe bis 
zu 25 m zulässig ist, sollen auch Windenergieanlagen bis zu dieser Höhe möglich 
sein, um ggf. einen Mix der erneuerbaren Energien zu schaffen und somit die Ver-
sorgung zu sichern. Ebenso dürfen Dachaufbauten, die der Nutzung der Windenergie 
dienen, die festgesetzte Firsthöhe um bis zu 5,0 m überschreiten. Diese Anlagen sind 
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auf den Dachflächen als untergeordnet zu betrachten und können trotzdem einen 
Beitrag zur Energieversorgung leisten. Aus Sicht der Stadt Grevesmühlen sind diese 
Anlagen nicht geeignet, das Landschaftsbild negativ zu beeinträchtigen, wenn sie auf 
den Hauptdachflächen montiert werden. 
 
Von höherer naturschutzfachlicher Bedeutung ist die Hecke im Süden des Plangebie-
tes. Diese wird überwiegend erhalten. Durch den Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde 
Upahl, welcher im Süden an das Plangebiet angrenzt, befindet sich diese Hecke in-
nerhalb des Großgewerbegebietes. Somit erfolgt durch diese Hecke eine Gliederung 
des Großgewerbegebietes. 
 
Zusammenfassend dargestellt, werden Grünstrukturen zur Einrahmung des Großge-
werbestandortes erhalten und geschaffen. Zusätzlich dazu ist es vorgesehen einen 
Anteil der Dächer zu begrünen. 
 
Die nächstgelegenen Ortslagen befinden sich westlich des Geltungsbereiches in einer 
Entfernung von ca. 1 300 m (Wotenitz) und östlich in ca. 800 m Entfernung (Groß 
Pravtshagen). Die Sichtachse von der Ortslage Wotenitz auf das Plangebiet wird durch 
verschiedene Gehölzstrukturen unterbrochen. Dadurch ist keine freie Sicht auf das 
geplante Großgewerbegebiet möglich und die Beeinträchtigungen werden in diesem 
Bereich als gering eingestuft. Von der Ortslage Groß Pravtshagen ist die Sichtachse 
auf das Großgewerbegebiet freier. Sie wird lediglich durch Gehölzstrukturen, die sich 
auf den westlichen Grundstücksgrenzen der Einwohner dieser Ortslage befinden, un-
terbrochen. Allerdings verläuft die Landesstraße 03 zwischen dem Plangebiet und der 
Ortslage Groß Pravtshagen, somit ergibt sich bereits eine Vorbelastung des Land-
schaftsbildes in diesem Bereich. Die Nutzer der Landesstraße erfahren durch die 
vorliegende Planung eine geringe Beeinträchtigung des Erlebens des Landschaftsbil-
des, da sie nur für einen kurzen Moment den Abschnitt der Landschaft wahrnehmen. 
Aufgrund der Entfernung der Ortslagen zum Plangebiet und den bestehenden Vorbe-
lastungen werden die Auswirkungen als mittel angesehen. 
 
Erholung 
Die Erholungsnutzung wird durch die Planung in diesem Bereich nicht gesteigert.  
 
3.9.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Die intensiv landwirtschaftliche Nutzung würde bei der Nichtdurchführung der Planung 
erhalten bleiben. Das Landschaftsbild bliebe unbeeinflusst. 
 
3.9.5 Bewertung – Landschaft/Ortsbild 
 
Im Vordergrund steht die Schaffung eines interkommunalen Gewerbegebietes mit ei-
ner guten verkehrlichen Anbindung in unmittelbarer Nähe zur Bundesautobahn 20. Zur 
Eingliederung des Großgewerbegebietes werden Festsetzungen zur Begrenzung der 
Gebäudehöhe und zur Schaffung von Grünstrukturen getroffen, um die Fernwirkung 
zu begrenzen. Unter Berücksichtigung der benannten Maßnahmen werden die Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Landschaft/Ortsbild als mittel eingeschätzt. 
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3.10 Wechselwirkungen der Umweltauswirkungen einzelner Schutzgüter 
 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB sind im Rahmen der Umweltprüfung die Wechselwir-
kungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes zu berücksichtigen. 
Wie den einzelnen Schutzgutkapiteln entnommen werden kann, erfüllen bestimmte 
Strukturen im Plangebiet vielfältige Funktionen. Umweltfachliche Entwicklungsziele 
und Wirkungen auf die Schutzgüter können sich gegenseitig sowohl positiv als auch 
negativ verstärken oder abschwächen.  
 
Für die vorliegende Planung ist die zusätzliche Überbauung bzw. Versiegelung maß-
geblich. Der Boden interagiert mit seinen spezifischen Funktionen des 
Wasserhaushaltes. Die Wechselwirkungen zwischen (klein-) klimatischen Verände-
rungen sind aufgrund der jetzigen Nutzung als Intensivackerfläche geringfügig. 
Bezüglich des natürlichen Wasserhaushalts durch Verdunstung und Versickerung ist 
die Beeinflussung stark. Allerdings wird mit Maßnahmen wie Regenrückhaltebecken 
und offenen Straßengräben diesen starken Beeinträchtigungen entgegengewirkt. 
 
Aufgrund der großflächigen Versiegelung entstehen Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern Boden, Fläche und Wasser. Diese werden Mithilfe verschiedener Maß-
nahmen reguliert. 
  
3.11 Störfälle 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im planungsrelevanten Umfeld keine Störfallbe-
triebe vorhanden. Aufgrund der aktuellen Nutzungen sind diese im planungsrelevanten 
Umfeld auch nicht zu erwarten.  
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4. Entwicklungsprognose zum Umweltzustand 
 
4.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung 
 
Bau und Vorhandensein des Vorhabens einschließlich Abrissarbeiten 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen ist die Schaffung eines Groß-
gewerbestandortes vorgesehen. Die Erschließung erfolgt über neue 
Erschließungsstraßen, die von der Landesstraße 03 abgehen. Derzeit befinden sich 
keine baulichen Anlagen innerhalb des Plangebietes. Aus diesem Grund sind keine 
Abrissarbeiten notwendig. Es sind überwiegend großformatige Gewerbegebäude so-
wie versiegelte Freiflächen (Stellplätze etc.) zu erwarten. 
 
Nutzung von natürlichen Ressourcen 
In dem hier betrachteten Bebauungsplan wird eine ackerbaulich genutzte Fläche über-
plant. Ebenso erfolgt eine geringfügige Beeinträchtigung der im Süden gelegenen 
Heckenstruktur. Die neuen Erschließungsstraßen befinden sich ebenfalls auf dieser 
Ackerfläche. Im Vordergrund steht die Schaffung eines Großgewerbestandortes mit 
der verkehrsgünstigen Anbindung zur Bundesautobahn 20 in einem Bereich, der ge-
mäß LEP dafür vorgesehen ist. Die Beeinträchtigungen durch die Entwicklung des 
Großgewerbegebietes werden durch verschiedene Maßnahmen geringgehalten. Es 
sind unterschiedliche Grünstrukturen innerhalb des Gewerbegebietes vorgesehen. Im 
Norden des Plangebietes ist eine Hecke zur Abgrenzung des Gewerbegebietes in die 
freie Landschaft festgesetzt. Ebenfalls in diesem Bereich entsteht eine extensive Mäh-
wiese. Entlang der Landesstraße 03 entsteht ein insektenfreudlicher Blühstreifen. Der 
Parkplatz im Süden des Geltungsbereiches wird durch Hecken abgegrenzt. Zudem 
wird die Gemarkungshecke im Süden des Plangebietes nahezu vollständig erhalten. 
Innerhalb der Gewerbeflächen sind außerdem Großbäume zu pflanzen. Außerdem 
wird die Anzahl der privaten Pkw-Stellplätze auf den privaten Grundstücksflächen be-
schränkt. 
 
Art und Menge an Emissionen 
Emissionen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG) sind vor al-
lem Luftverunreinigungen, die hauptsächlich von Anlagen und Fahrzeugen an die 
Umwelt abgegeben werden und dadurch die natürliche Zusammensetzung der Luft 
verändern, sowie Geräusche. Ein Teil der emittierten Stoffe verursacht schädliche Wir-
kungen bei Mensch, Tier, Pflanze oder Sachgut. Diese Schäden gilt es zu dezimieren 
oder ganz zu vermeiden.  
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde die ALN Akustik Labor Nord GmbH mit 
Sitz in Lübeck beauftragt, eine Schalltechnische Untersuchung für die beiden sich er-
gänzenden Bebauungspläne zu erstellen. Die Schalltechnische Untersuchung liegt mit 
Datum vom 01. August 2023 vor.  
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Abb. 8: Lageplan der Immissionsorte, © ALN Akustik Labor Nord GmbH, 2023. 

 
Gewerbelärm 
 
Im Untersuchungsgebiet sind weitere gewerbliche Nutzungen in der Umgebung (z. B. 
Gewerbegebiet im Geltungsbereich von Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Upahl, 
Tankstelle, Gewerbeflächen am Degtower Weg) vorhanden. Die Einwirkung von Ge-
räuschen aus diesen Gewerbebetrieben sind als Vorbelastung zu berücksichtigen. 
Soweit planungsrechtlich festgesetzte Emissionsbeschränkungen o. ä. für dem Vorha-
ben benachbarte Gebiete vorhanden sind, werden diese für die Ermittlung der 
Vorbelastung genutzt (z. B. Gewerbegebiet Bebauungsplan Nr. 4, Gemeinde Upahl). 
Für die Gewerbeflächen, für die keine solchen Beschränkungen festgesetzt sind, 
wurde auf die Emissionsansätze der DIN 18005 zurückgegriffen.  
 
Die Flächen des Piraten Open Air werden im Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Greves-
mühlen als Gewerbegebiet festgesetzt. Die Baugenehmigung der Freilichtbühne 
enthält jedoch Auflagen zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach Freizeitlärm-
Richtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Aufgrund der ausschließlichen Nut-
zung durch den Veranstaltungsbetrieb beabsichtigt die Stadt Grevesmühlen, den 
bestehenden Bebauungsplan Nr. 15 als Sondergebiet „Theater“ zu überplanen. In der 
Schalltechnischen Untersuchung zum Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen 
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wird aufgrund der tatsächlichen und zukünftig geplanten Nutzung der Flächen inner-
halb des Bebauungsplanes Nr. 15 von keiner gewerblichen Vorbelastung 
ausgegangen. 
 
Windenergieanlagen 
Nach Rücksprache mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt West-
mecklenburg (StALU) wurden die sieben Windenergieanlagen (WEA) des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 „Bürgerwindpark Groß Pravtshagen“ der 
Gemeinde Upahl sowie die drei WEA südlich des geplanten Großgewerbegebietes in 
der Gemarkung Kastahn berücksichtigt. 
 
Für die WEA innerhalb des Bürgerwindparkes liegen dem StALU keine Daten zum 
Schallleistungspegel vor. Auf Grundlage der vom StALU bereitgestellten Eckdaten 
(WKA Typ, NH, RD, Leistung) wurden Schallemissionsdaten aus den Herstelleranga-
ben herangezogen. 
 
Ergebnis 
Im Ergebnis zeigt sich, dass die maßgeblichen, gebietsbezogenen Orientierungswerte 
der DIN 18005 bzw. die Immissionsrichtwerte der TA Lärm unter Berücksichtigung ei-
ner bestimmungsgemäßen Nutzung der vorhandenen Gewerbegebietsflächen 
innerhalb des hier betrachteten Plangebiets eingehalten werden. 
Somit ist mit keinen Einschränkungen für die bestehenden Gewerbegebietsflächen 
durch die heranrückenden Bebauungsplangebiete zu rechnen. 
 
Verkehrslärm 
 
Weiterhin wird das Plangebiet durch Verkehrsgeräusche (Bundesautobahn A 20, Lan-
desstraße L 03) beaufschlagt. Hierzu wurden in der Schalltechnischen Untersuchung 
die Geräuscheinwirkungen auf das Plangebiet durch Verkehrsgeräusche auf Grund-
lage der Verkehrstechnischen Untersuchung prognostiziert. Darüber hinaus war die 
schalltechnische Auswirkung des planinduzierten Mehrverkehrs auf den öffentlichen 
Straßen in der Nachbarschaft zu beurteilen. Zur Beurteilung der zusätzlichen planin-
duzierten Straßenverkehrsgeräuschimmission werden die prognostizierten 
Geräuscheinwirkungen der relevanten Straßenabschnitte mit und ohne planinduzier-
ten Mehrverkehr gegenübergestellt, um Aussagen zu den zu erwartenden 
Pegelerhöhungen der relevanten Straßenabschnitten zu treffen. Für den Prognose-
Planfall wird neben den vorhandenen lichtzeichengeregelten Knotenpunkten zusätz-
lich ein lichtzeichengeregelter Knotenpunkt an der Kreuzung der L 03 Abzweigung 
Groß Pravtshagen sowie ein Kreisverkehr als südliche Zufahrt zum Gewerbestandort 
an der L 03 berücksichtigt. 
Zusätzlich dazu wurde auch der geplante (Pendler-)Parkplatz im Südosten des Plan-
gebietes des Bebauungsplanes Nr. 49 mit einer Gesamtfläche von 5 000 m² und einer 
Anzahl von 200 Parkplätzen berücksichtigt. Die Stadt Grevesmühlen weist darauf hin, 
dass aufgrund der Notwendigkeit der Errichtung eines Regenrückhaltebeckens für die 
Landesstraße 03, der Parkplatz zum Entwurf (Stand 09. November 2023) um etwa die 
Hälfte der Fläche reduziert wurde. 
 
Innerhalb des Plangebiets werden entlang der L 03 gelegenen Baugrenzen Beurtei-
lungspegel bis rund 69 dB(A) am Tag und bis rund 62 dB(A) in der Nacht prognostiziert. 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete am Tag werden um bis zu 
4 dB und in der Nacht um bis zu 7 dB überschritten. 
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Planinduzierter Verkehr 
Zur Beurteilung des planinduzierten Mehrverkehrs wird in vorliegender schalltechni-
scher Untersuchung die Zunahme der nach RLS-19 prognostizierten längen-
bezogenen Schallleistungspegel L'WA der relevanten Straßenabschnitte vom Prog-
nose-Nullfall zum Prognose-Planfall bewertet. 
Aufgrund dieser Berechnungen ergibt sich, dass durch den planinduzierten Mehrver-
kehr an den untersuchten maßgeblichen Immissionsorten Pegelerhöhungen bis zu 
0,7 dB zu erwarten sind. Pegelerhöhungen in dieser Größenordnung liegen unterhalb 
der Wahrnehmungsschwelle und sind daher aus schalltechnischer Sicht hinnehmbar.2 
An den Immissionsorten, an denen die Orientierungswerte der DIN 18005 im Prog-
nose-Planfall überschritten werden, liegt bereits im Prognose-Nullfall eine 
Überschreitung der Orientierungswerte in ähnlicher Größenordnung vor. 
 
Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 
Die Maßgaben der in der Landkreis Nordwestmecklenburg bestehenden Abfallentsor-
gung sind einzuhalten. 
 
Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe und die Umwelt 
Mit der Schaffung des Gewerbegebietes sind keine hervorzuhebenden Risiken für die 
menschliche Gesundheit verbunden.  
 
Unter Beachtung der dargestellten Maßnahmen ist nicht mit erheblichen Beeinträchti-
gungen des Schutzgutes Kultur- und sonstige Sachgüter zu rechnen. 
 
Kumulierung mit anderen Projekten 
Nach derzeitigem Kenntnisstand entstehen kumulierende Wirkungen mit dem Bebau-
ungsplan Nr. 9 der Gemeinde Upahl. Davon sind vor allem die Schutzgüter Fläche und 
Landschaft/Ortsbild betroffen. 
 
Auswirkungen der Planung auf das Klima 
Intensiv bewirtschafteten Ackerflächen wird keine signifikante Bedeutung für die Kalt-
luftproduktion zugeordnet. Aus diesem Grund sind keine beachtenswerten 
Auswirkungen auf das Klima zu erwarten. Genaue Ausführungen erfolgten unter dem 
Kapitel Schutzgut Luft und Klima (Punkt 3.7). 
 
Eingesetzte Techniken und Stoffe 
Für die Anlage der Gebäude und Nebenanlagen werden die geltenden gesetzlichen 
und technischen Vorschriften beachtet. Von negativen Beeinträchtigungen bzgl. ein-
gesetzter Techniken und Baustoffe wird daher nicht ausgegangen.  
 
4.2 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde die intensiv landwirtschaftliche Nutzung der 
Ackerfläche weiterhin bestehen. Von Seiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist 
eine gewerbliche Nutzung in diesem Bereich vorgesehen. 
 

 
2 Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht, Az.: 1 MR 10/17 Beschluss vom 29.12.2020, 

Streitgegenstand: Außervollzugsetzung des Bebauungsplans Nr. 67, Antrag gemäß § 47 Abs. 6 i.V.m. 
§ 80 Abs. 7 VwGO 
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Die Auswirkungen bzw. die Entwicklung des Plangebietes bei Nichtdurchführung der 
Planung wurden schutzgutbezogen betrachtet.  
 
4.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Standortwahl  
Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 beabsichtigt die Stadt Grevesmühlen, in Kooperation 
mit der Gemeinde Upahl, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuaus-
weisung eines interkommunalen Großgewerbestandortes nördlich der Autobahn 20 zu 
schaffen. Das städtebauliche Konzept begründet sich aus den Zielsetzungen der Stadt 
und aus den räumlichen und technischen Gegebenheiten im Bereich des Plangebiets. 
 
Die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl haben hierzu bereits umfangreiche 
Überlegungen vorgenommen, um die Flächen nördlich der Autobahn zum einen so 
effektiv wie möglich nutzen zu können sowie zum anderen ein Einfügen der Planung 
in den Bereich zu gewährleisten. Dazu werden unter anderem Ausgleichsmaßnahmen 
vorgesehen, die den Großgewerbestandort einfassen und begrünen sollen. Es ist vor-
gesehen, den Großgewerbestandort in zwei Bauabschnitte zu unterteilen.  
 

 
Abb. 9: Luftbild mit städtebaulicher Konzeption, Stand: April 2021, © GeoBasis DE/M-V 2021. 

 
Die äußere Erschließung des Gewerbegebietes soll über einen Kreisverkehr erfolgen, 
der als Bestandteil der Landesstraße 03 geplant wird. Durch diesen Kreisverkehr kön-
nen beide Bauabschnitte auf Upahler sowie Grevesmühlener Seite an die 
Landesstraße angeschlossen werden. Der Kreisverkehr ist Bestandteil des Bebau-
ungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Upahl. Eine weitere Zuwegung zur Landesstraße soll 
am vorhandenen Knotenpunkt nach Groß Pravtshagen vorgesehen werden. Die in-
nere Erschließung erfolgt über die Planstraßen sowie über einen Wirtschaftsweg 
entlang der Gemarkungshecke. Dabei muss im Rahmen der weiteren Planung vor al-
lem die Topografie des anstehenden Geländes berücksichtigt werden. 
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Die vorhandenen Gehölze der Feldhecke entlang der Gemeindegrenze bleiben über-
wiegend vorhanden, lediglich für die Anbindung an den geplanten Kreisverkehr 
müssen Bereiche entfernt werden.  
  
Städtebauliche Konzeption 
Im Laufe des Verfahrens wurden Anpassungen vorgenommen, die hochwertige Bio-
tope sowie einige gesetzlich geschützte Biotope nicht mehr innerhalb des 
Plangebietes vorsehen. Außerdem bleiben die Heckenstrukturen weitestgehend erhal-
ten und können von den vorhandenen Arten weiterhin genutzt werden. 
 
Vermeidungsgebot 
Gemäß § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffes verpflichtet vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen 
sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck 
am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft zu erreichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden 
können, ist dies zu begründen. 
 
Die Gemeinde Upahl sowie die Stadt Grevesmühlen haben sich im Zusammenhang 
mit der Erarbeitung eines Großgewerbestandortes mit dem benannten Vermeidungs-
gebot auseinandersetzt. 
 
Die GRZ wurde mit 0,8 so gewählt, dass das Gewerbegebiet maximal genutzt werden 
kann. Diese maximale Nutzung innerhalb des Plangebietes dient dem Zweck die Neu-
ausweisung weiterer Gewerbegebiete und damit die Überbauung weiterer 
unversiegelter Flächen zu minimieren. Zusätzlich dazu sind die gebäudehöhen so ge-
wählt, dass die maximal mögliche Nutzung gegeben ist ohne das Landschaftsbild 
enorm zu beeinträchtigen. 
 
Im Vordergrund steht hier die LEP-Entwicklung eines landesbedeutsamen Gewerbe-
gebietes an einem verkehrsgünstigen Standort. Während der Erarbeitung des 
Vorentwurfes wurden die Flächen für den interkommunalen Großgewerbestandort 
überprüft. Daraus ergeben sich folgende Maßnahmen: 

- Hochwertige und geschützte Biotope, soweit es möglich ist, bleiben erhalten 
- Erhalt der südlichen Heckenstruktur 
- Schaffung von Grünstrukturen (Hecke, Mähwiese) im Norden des Geltungsbe-

reiches 
- Baumpflanzungen 
- PV-Anlagen 

 
Im Stadtgebiet sind keine anderen sinnvollen Flächen für das interkommunale Groß-
gewerbegebiet vorhanden. In Bezug auf die Zunahme des Verkehrs in diesem Bereich 
ist nicht von nennenswertem Mehrverkehr auszugehen. 
 
Um den gesetzlichen Vorgaben des § 15 BNatSchG zu folgen, werden im nächsten 
Kapitel die Eingriffe und Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. 
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5. Eingriffsregelung 
 
5.1 Gesetzliche Grundlage und Methodik 
 
Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB werden die Ergebnisse der städtebaulichen Eingriffsrege-
lung nachfolgend abgearbeitet:  
„Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts in seinen in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen 
(Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 
1 Absatz 7 zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstellungen 
und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich. 
Soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der 
Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, kön-
nen die Darstellungen und Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des 
Eingriffs erfolgen. Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen können auch ver-
tragliche Vereinbarungen nach § 11 oder sonstige geeignete Maßnahmen zum 
Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen getroffen werden. § 15 Ab-
satz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes gilt entsprechend. Ein Ausgleich ist nicht 
erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind 
oder zulässig waren.“ 
 
Durch die Inhalte des Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen werden ge-
mäß der Begründung sowie den Ausführungen des Umweltberichtes Eingriffe in die 
Leistungs- oder Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes bzw. des Landschaftsbildes 
vorbereitet. Diese müssen im Rahmen der Eingriffsregelung bilanziert und ausgegli-
chen werden.  
 
Nachfolgende Berechnungen und Bilanzierungsabsichten wurden unter Zuhilfe-
nahme der „Hinweise zur Eingriffsregelung; 2018“ des LUNG erstellt. Diese Hinweise 
zur Bewertung von Eingriffen wurden als Grundlage für eine einheitliche Anwendung 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt 
und werden für die Eingriffsbewertung auch im Rahmen der Bauleitplanung empfoh-
len.  
 
Die Aufnahme der Biotoptypen erfolgte auf Grundlage der „Anleitung für die Kartierung 
von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern“, Schriften-
reihe des LUNG M-V 2013, Heft 2.  
 
5.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 
 
Um für die Eingriffs- und Ausgleichsbilanz nachvollziehbare und quantifizierbare Wert-
größen zu erhalten, werden die Biotoptypen bewertet. Die Bewertung erfolgt nach der 
vereinfachten Biotopwertansprache gemäß der benannten Fachschriften, da lediglich 
Funktionen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz und die Landschaftspflege 
betroffen sind. Nach den „Hinweisen zur Eingriffsregelung“ (HzE) werden die natur-
schutzfachlichen Wertstufen der Biotoptypen über die Kriterien 
„Regenerationsfähigkeit“ und „Gefährdung“ in Anlehnung an die Rote Liste der gefähr-
deten Biotoptypen Deutschlands (BfN, 2006) bestimmt. Demnach werden Wertstufen 
von 0 bis 4 vergeben. Die konkrete Bewertung des Biotoptyps erfolgt entsprechend 
der lokalen Ausprägung. Jeder Wertstufe wird bei der vereinfachten 
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Biotopwertansprache ein durchschnittlicher Biotopwert zugeordnet. Ausnahme bildet 
die Wertstufe 0, bei der sich der durchschnittliche Biotopwert nach der Formel 1 abzü-
glich Versieglungsgrad berechnet (HzE - 2.1 Ermittlung des Biotopwertes). 
 
Das Plangebiet befindet sich am südlichen Rand der Stadt Grevesmühlen, nördlich 
der Bundesautobahn 20. 
 
Gemäß der Anlage 5 der Hinweise zur Eingriffsregelung sind Wirkbereiche mittelbarer 
Beeinträchtigungen von Vorhabentypen aufgelistet. Für Gewerbe- und Industriege-
biete ist jeweils der Wirkbereich I von 50 m und der Wirkbereich II von 200 m 
festgelegt. Aus diesem Grund wurde ein Umfeld von 200 m um das Plangebiet be-
trachtet.  
 
In der nachfolgenden Tabelle sind die Biotoptypen des planungsrelevanten Bereiches 
(Geltungsbereich und direktes Umfeld) hinsichtlich der Bewertung der qualitativen 
Ausprägung der Werte und der Funktionen des jeweiligen Biotoptyps dargestellt.  
 
Tab. 7: Biotop- und Nutzungstypen des planungsrelevanten Bereichs und der Umgebung 

Nr. 
Bio-
toptyp 

 Biotoptyp M-V Wert-
stufe 

Kompen-
sationserf
ordernis 

1.7.1 WSA Ahorn-Steilhangmischwald 2 3 

2.1.4 BLR Ruderalgebüsch 2 3 

2.2.1 BFX Feldgehölz aus überwiegend heimischen 
Baumarten 

3 6 

2.3.1 BHF Strauchhecke 3 6 

2.3.2 BHS Strauchhecke mit Überschirmung 3 6 

4.3.1 FBN Naturnaher Bach 4 10 

4.5.3 FGX Graben, trockengefallen oder zeitweilig 
wasserführend, extensive oder keine In-
standhaltung 

2 3 

6.2.2 VRL Schilf-Landröhricht 2 3 

6.4.3 VHD Hochstaudenflur stark entwässerter Moor- 
und Sumpfstandorte 

1 1,5 

6.5./2.2.1 VW/BFX Feuchtgebüsch/Feldgehölz aus überwie-
gend heimischen Baumarten 

3 6 

6.5.2 VWD Feuchtgebüsch stark entwässerter Stand-
orte 

3 6 

9.2.1 GMF Frischwiese 4 10 

9.2.3 GMA Artenarmes Frischgrünland 2 3 

12.1.2 ACL Lehm- bzw. Tonacker 0 1 

13.10.2 PSJ Sonstige Grünanlage ohne Altbäume 1 1,5 
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Abb. 10: Legende zur Biotoptypenkarte 
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Abb. 11: Luftbild mit Biotoptypenkarte, © GeoBasis DE/M-V 2022. 
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5.3 Eingriffsbilanzierung 
 
Biotopbeseitigung 
Das Plangebiet besteht aus einer intensiv genutzten Ackerfläche und grenzt an die 
Landesstraße 03 an. Planungsziel ist die Schaffung eines Großgewerbegebietes im 
Süden der Stadt Grevesmühlen. Das Plangebiet wird als Gewerbegebiet ausgewie-
sen. 
Um für die Eingriffs- und Ausgleichsbilanz nachvollziehbare und quantifizierbare Wert-
größen zu erhalten, werden die Biotoptypen bewertet. Die Bewertung erfolgt nach der 
vereinfachten Biotopwertansprache (gem. Biotoptypenkatalog/ Biotopkartieranlei-
tung M-V), da lediglich Funktionen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz und 
die Landschaftspflege betroffen sind.  
 
Nach den „Hinweisen zur Eingriffsregelung" werden insbesondere die  

- Regenerationsfähigkeit des vorkommenden Biotoptyps und  
- die regionale Einstufung in die „Roten Listen der gefährdeten Biotoptypen BRD" 

als wertbestimmende Kriterien herangezogen. Demnach werden Wertstufen von 0 bis 
4 vergeben. Die konkrete Bewertung des Biotoptyps erfolgt entsprechend der lokalen 
Ausprägung. Bei einer durchschnittlichen Ausprägung wird ein mittlerer Bereich der 
möglichen Wertstufe angenommen. Bei negativen Beeinträchtigungen erfolgt eine Ab-
wertung und bei besonders hervorzuhebender Ausstattung des Biotops eine 
Aufwertung. 
 
Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung 
Die Lage der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen in wertvollen, ungestörten oder vor-
belasteten Räumen wird über Zu- bzw. Abschläge auf den ermittelten Biotopwert 
berücksichtigt: 
 

- < 100 m Abstand zu vorhandenen Störquellen = Lagefaktor 0,75 
- 100 m bis 625 m Abstand zu vorhandenen Störquellen = Lagefaktor 1,00 

 
Das Plangebiet befindet sich im unmittelbaren Umfeld der Bundesautobahn 20 und 
grenzt an die Landesstraße 03. Die angrenzenden Bereiche sind durch landwirtschaft-
liche intensive genutzte Ackerflächen und ein Gewerbe- und Industriegebiet geprägt. 
Dementsprechend wird ein Lagefaktor von 0,75 und 1 veranschlagt. 
 
Ein Eingriff in ein gesetzlich geschütztes Biotop gemäß § 14 BNatSchG erfolgt, wenn 
Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des 
mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild er-
heblich beeinträchtigen können, stattfinden. 
Die Heckenstruktur am südlichen Rand des Plangebietes bleibt mit dem Bebauungs-
plan Nr. 49 überwiegend erhalten. Es erfolgt nur kleinteilig eine Veränderung der 
Nutzung ihrer Grundfläche. Der überwiegende Teil der Hecke wird mit der vorliegen-
den Planung nicht unmittelbar verändert bzw. beeinträchtigt. Aus dem 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ergibt sich, dass die jetzt in den Hecken vorhan-
denen Vogelarten mit der Umsetzung der Planung weiterhin erhalten bleiben. Sie 
weisen vergleichbare Artenspektren auf und übernehmen ohne bemerkbare Ein-
schränkungen Funktionen als Nahrungshabitat für strukturgebunden Nahrung 
suchende Arten und Artengruppen. Die Funktion als Brut- und Nahrungshabitat geht 
durch die Errichtung eines Großgewerbegebietes demnach nicht verloren. Einzig der 
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Schutzstatus dieses Biotopes verändert sich mit der Ausführung der Planung, da sie 
mit dem Angrenzen an ein Gewerbegebiet nicht mehr in der freien Landschaft steht. 
Diese mittelbaren Beeinträchtigungen werden durch die HzE M-V 2018 mittels der 
Wirkzonenberechnung berücksichtigt: 
„2.4 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von 
Biotopen (mittelbare Wirkungen / Beeinträchtigungen) Neben der Beseitigung und Ver-
änderung von Biotopen können in der Nähe des Eingriffs gelegene Biotope mittelbar 
beeinträchtigt werden (Funktionsbeeinträchtigung), d. h. sie sind nur noch einge-
schränkt funktionsfähig. Soweit gesetzlich geschützte Biotope oder Biotoptypen ab 
einer Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt werden, ist dies bei der Ermittlung des 
Kompensationsbedarfes zu berücksichtigen. Da die Funktionsbeeinträchtigung mit der 
Entfernung vom Eingriffsort abnimmt, werden zwei Wirkzonen unterschieden, denen 
als Maß der Funktionsbeeinträchtigung ein Wirkfaktor zugeordnet wird (Tabelle). Die 
räumliche Ausdehnung (Wirkbereich) der Wirkzonen hängt vom Eingriffstyp ab. Die 
Eingriffstypen und die zu berücksichtigenden Wirkbereiche sind der Anlage 5 zu ent-
nehmen.“ 
Die HzE regelt über die Wirkzonen Funktionsbeeinträchtigungen von gesetzlich ge-
schützten Biotopen im Umfeld von Eingriffen. Die Hecke befindet sich zwar innerhalb 
des Plangebietes, allerdings in Randlage. Zudem findet nur eine geringe unmittelbare 
Beeinträchtigung statt, da sie nahezu vollständig erhalten bleibt. Aus den genannten 
Gründen erfolgt die Berücksichtigung der Heckenstrukturen über die Beachtung der 
mittelbaren Beeinträchtigungen in der Tabelle 6: Mittelbare Beeinträchtigungen - Wirk-
zonen. Diese mittelbaren Beeinträchtigungen werden in die Gesamtkompensation 
einbezogen. 
 
Die Ausgleichflächen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), welche durch 
den Wirtschaftsweg für das Regenrückhaltebecken im Südwesten des Geltungsberei-
ches überplant werden, werden im Norden des Plangebietes ausgeglichen. Dort 
entsteht mit der Umsetzung der vorliegenden Planung eine Grünlandfläche. Die über-
planten Ausgleichsflächen werden in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
berücksichtigt. 
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Abb. 12: Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Autobahnbau der 
A 20, © GeoBasis DE/M-V 2023. 
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Das Eingriffsäquivalent für Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung wird wie folgt 
berechnet: 
 

Fläche [m²] 

des  

betroffenen 

Biotoptyps 

X 

Biotopwert 

des  

betroffenen 

Biotoptyps 

X Lagefaktor = 

Eingriffsäquivalent für Bio-

topbeseitigung bzw. 

Biotopveränderung  

[m² EFÄ] 

 
Gemäß §12 Abs. 1 Nr. 2 NatSchAG M-V sind Abgrabungen, Aufschüttungen, Auf- 
oder Abspülungen von mehr als zwei Metern Höhe oder Tiefe oder mit einer Grundflä-
che von mehr als 300 Quadratmetern im Außenbereich als Eingriff in Natur und 
Landschaft zu werten.  
Innerhalb des Plangebietes sind ebenfalls Bereiche für Aufschüttungen dargestellt. 
Diese werden im Rahmen des Biotopverlustes bereits berücksichtigt. 
 
Tab. 8: Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung 

Biotoptyp M-V Fläche  Biotopwert Lagefaktor m² EFÄ 

Gewerbe 

ACL 51396 1 0,75 38547 

ACL 186860 1 1 186860 

Verkehrsfläche Straße 

ACL 8555 1 0,75 6416 

ACL 18704 1 1 18704 

BHS 153 6 0,75 689 

FGX 10 3 1 30 

GMA 487 3 1 1461 

GMB 115 3 1 345 

GMF 50 10 1 500 

PSJ 4968 1,5 0,75 5589 

VHD 48 1,5 1 72 

Regenrückhaltebecken 

ACL 1901 1 0,75 1426 

ACL 14454 1 1 14454 

Abstandsgrün 

BHS 1 369 6 075  

Gesamt: 276 462 

 
Versiegelung und Überbauung 
Das Eingriffsäquivalent für Versiegelung und Überbauung wird wie folgt berechnet: 
Die Lage der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen in wertvollen, ungestörten oder vor-
belasteten Räumen wird über Zu- bzw. Abschläge auf den ermittelten Biotopwert 
berücksichtigt:  
 
Teil-/Vollversie-

gelte bzw. 

überbaute Flä-

che [m²]  

X 

Zuschlag für Teil-/ 

Vollversiegelung 

bzw. Überbauung 

0,2/0,5 

= 

Eingriffsäquivalent für Teil-/ 

Vollversiegelung bzw. Überbauung 

[m² EFÄ] 
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Für das Gewerbegebiet ist eine Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt, die die maximal 
mögliche Versiegelung definiert.  
 
Tab. 9: Versiegelung 

Biotoptyp M-V Fläche  Biotopwert Zuschlag m² EFÄ 

Gewerbefläche 190605   0,5 95303 

Verkehrsfläche 33090   0,5 16545 

Regenrückhaltebecken 16355   0,5 8178 

Gesamt: 120026 

 
Wirkzonen 
In der Anlage 5 der Hinweise zur Eingriffsregelung werden Wirkbereiche mittelbarer 
Beeinträchtigungen von Vorhabentypen dargestellt. Für Gewerbegebiete ist jeweils 
der Wirkbereich I (50 m) und der Wirkbereich II (200 m) festgelegt.  
Gemäß den Ausführungen unter Punkt 2.4 „Berechnung des Eingriffsflächenäquiva-
lents für Funktionsbeeinträchtigung von Biotopen (mittelbare Wirkungen/Beein-
trächtigungen)“ wird ausgesagt, dass neben Beseitigungen und Veränderungen von 
Biotopen, auch mittelbare Beeinträchtigungen, d.h. Biotope sind nur noch einge-
schränkt funktionsfähig, zu betrachten sind. Soweit gesetzlich geschützte Biotope oder 
Biotoptypen ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt werden, ist dies bei der 
Ermittlung des Kompensationsbedarfes zu berücksichtigen.  
 
Im Rahmen der Biotoptypenkartierungen wurde ein Wirkbereich von 200 m um das 
Plangebiet aufgenommen. Dort befinden sich 10 nach § 20 NatSchAG MV gesetzlich 
geschützte Biotope. 
 
Das Eingriffsäquivalent für die Funktionsbeeinträchtigung von Biotopen (mittelbare 
Wirkungen/Beeinträchtigungen) wird wie folgt berechnet:  
 

Fläche des 
beein-

trächtigten 
Biotoptyps 

[m2] 

x 

Biotopwert 
des beein-
trächtigten 

Biotops 

x Wirkfaktor = 

Eingriffs-
äquivalent 
für Funkti-
onsbeeintr
ächtigung 
[m2 EFÄ] 

 
Im Rahmen der Auseinandersetzung mit möglichen zusätzlichen mittelbaren Beein-
trächtigungen wurden die bestehenden Vorbelastungen durch die Bundesautobahn 
20, die Landesstraße 03, die Wohnbebauung westlich des Plangebietes sowie des 
Gewerbegebietes südlich der Bundesautobahn 20 analysiert.  
 
Dazu wurden die Überlagerungen zwischen den bestehenden Wirkzonen durch die 
vorhandenen Störquellen sowie die zusätzlichen Wirkzonen der hier betrachteten Pla-
nung betrachtet und bewertet. Eine verbal-argumentative sowie eine graphische 
Darstellung sind nachfolgend wiedergegeben.  
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Abb. 13: Wirkzonen beider Bebauungspläne für das interkommunale Gewerbegebiet 

 
Für die gesetzlich geschützten Biotope, die sich innerhalb des Plangebietes des Be-
bauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Upahl befinden, werden keine Wirkzonen durch 
den Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen berechnet. Die Auswirkungen des 
Bebauungsplanes Nr. 9 auf dessen Geltungsbereich sind relevanter als die Wirkungen 
durch den angrenzenden Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen. 
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Ebenso werden für die gesetzlich geschützten Biotope sowie für die Biotope mit einem 
höheren Biotopwert, die sich in den Wirkzonen der bereits bestehenden Strukturen 
(Bundesautobahn 20, Landesstraße 03, Bebauung südwestlich des Plangebietes) be-
finden, keine zusätzlichen Wirkzonen berechnet. Für die Berechnung der Wirkbereiche 
werden daher nur die zusätzlich beeinträchtigten Bereiche herangezogen. 
 
Tab. 10: Mittelbare Beeinträchtigungen – Wirkzonen. 

Biotoptyp M-V Fläche Biotopwert Wirkfaktor m² EFÄ 

Wirkzone I 

GMF 10916 10 0,5 54580 

BHF 180 6 0,5 540 

BHS 5653 6 0,5 16959 

BLR 158 3 0,5 237 

Wirkzone II 

BFX 4573 6 0,15 4116 

BHF 3844 6 0,15 3460 

BHS 7210 6 0,15 6489 

FBN 120 10 0,15 180 

GMF 9497 10 0,15 14246 

VRL 337 3 0,15 152 

VWD 3014 6 0,15 2713 

WSA 5091 3 0,15 2291 

Gesamt 105963 

 
Aus den zuvor berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durch Addition 

der multifunktionale Kompensationsbedarf. 

Tab. 11: Zusammenstellung des multifunktionalen Eingriffs 
Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung 276 462 

Versiegelung 120 026 

Wirkzonen 105 961 

 
Multifunktionaler Gesamteingriff 

 
502 449 m² EFÄ  

 
5.4 Kompensationsmaßnahmen 
 
Für die Eingriffe in Natur und Landschaft, hervorgerufen durch die Vorhaben des hier 
betrachteten Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen, werden Kompensati-
onsmaßnahmen erforderlich, die diese Auswirkungen mindern bzw. ausgleichen. 
Direkte Eingriffe in wertvolle Biotopstrukturen erfolgen mit Umsetzung der Planungs-
ziele nicht. Innerhalb des Plangebietes stehen keine ausreichenden Flächen zur 
Verfügung, um den kompletten Eingriff auszugleichen. Ein Teil des Ausgleiches erfolgt 
dennoch im Plangebiet in Form der Maßnahmenvarianten 2.21 und 2.33 der HzE 
durch die Anlage einer Feldhecke sowie die Umwandlung von Acker in eine Brachflä-
che mit Nutzungsoption als Mähwiese. 
 
Unter Beachtung der Arten und der Aspekte des Landschaftsbildes innerhalb des Plan-
gebietes werden Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbereich festgelegt.  
Die Kompensationsmaßnahmen sind nachfolgend beschrieben:  
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Interne Kompensationsmaßnahmen 
 
Die Maßnahmenvariante 2.21 „Anlage von Feldhecken“ ist folgendermaßen durchzu-
führen: 

- Mindestlänge 50 m 
- Mindestbreite 7 m 
- Verwendung standortheimische Gehölzarten aus möglichst gebietseigenen 

Herkünften 
- Verwendung von mind. 5 Straucharten und mind. 2 Baumarten 
- Pflanzqualitäten und -größen: Sträucher 60/100, 3-triebig 
- Mindestreihenanzahl 3 im Abstand von 1,5 m inkl. Beidseitiger Saum von 2 m 

Abstand 
 

Die Feldhecke ist durch Schutzeinrichtungen gegen Wildverbiss zu sichern. Sie ist 
über einen Zeitraum von 5 Jahren zu pflegen. 
 
Die Maßnahmenvariante 2.31 „Umwandlung von Acker in extensive Mähwiese“ ist fol-
gendermaßen durchzuführen: 

- Mindestbreite 10 m 
- Mindestflächengröße: 2 000 m² 
- Spontane Begrünung (keine Einsaat) 
- Mahd nicht vor dem 1. September mit Abfuhr des Mähgutes 
- Mahdhöhe 10 cm über Geländeoberkante 

 
Das gesamte Flächenkompensationsäquivalent der internen Kompensationsmaß-
nahmen errechnet sich wie folgt: 
 
Tab. 12: Maßnahme 

Nr. Maßnahme  Maßnahme 
Nr. 

Flä-
che 
(m²) 

Kompensations-
wert 

Leistungs-
faktor 

m2 KFÄ 

1 Anlage einer 
Feldhecke 

2.21 5 190 2,5 0,5 6 488 

2 Umwandlung 
von Acker in 
Brachfläche mit 
Nutzungsoption 
als Mähwiese 

2.33 2 701 4,0 0,5 5 402 

2 Umwandlung 
von Acker in 
Brachfläche mit 
Nutzungsoption 
als Mähwiese 

2.33 34 136 4,0 0,85 116 062 

 Gesamtsumme 127 952 

 
Durch die Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes ergibt sich ein Ge-
samtkompensationswert von 127 952 m² EFÄ. Dieser Kompensationswert gleich die 
öffentlichen Flächen (74 409 m² EFÄ) innerhalb des Geltungsbereiches vollständig 
aus. Dabei bleibt ein Überschuss von 53 543 m² EFÄ bestehen, der zum Ausgleich 
der privaten Flächen (320 710 m² EFÄ) genutzt wird. Da ein vollständiger Ausgleich 
der privaten Flächen sowie der Wirkzonen (105 961 m² EFÄ) nicht mit den Kompen-
sationsmaßnahmen im Plangebiet abgedeckt werden kann, wird das verbleibende 
Kompensationsdefizit von 374 497 m² EFÄ wird durch den Ankauf von Ökopunkten 
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des Ökokontos NWM035 „Naturwald Travehang bei Selmsdorf“ behoben. Die Öko-
punkte sind verbindlich reserviert. Die rechtliche Sicherung der Kompensations-
maßnahme ist vor dem Satzungsbeschluss nachzuweisen. 
 
Die Stadt Grevesmühlen hat gegenüber der zuständigen unteren Naturschutzbehörde 
mit den Planunterlagen vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes die schriftliche 
Bestätigung des Maßnahmenträgers zur verbindlichen Reservierung der Ökokon-
tomaßnahmen vorzulegen (siehe § 9 Abs. 3 ÖkoKtoVO M-V). 
Gemäß der Bestimmung der Ökokontoverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern (ÖkoKtoVO M-V) ist für die Inanspruchnahme des Ökokontos die untere 
Naturschutzbehörde (uNB) nach Satzungsbeschluss über das Abwägungsergebnis zu 
informieren (Höhe der festgesetzten Kompensationsflächenäquivalente, genaue Be-
nennung des Ökokontos). Nach Satzungsbeschluss wird durch die uNB die 
Abbuchung der Ökopunkte vom dem jeweiligen Ökokonto vorgenommen bzw. deren 
Abbuchung veranlasst. (siehe § 9 Abs. 4 ÖkoKtoVO M-V). 
 
6. Grüngestalterische Maßnahmen 
 
Festsetzungen 
KM 1: Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Abschirmgrün“ 
ist eine naturnahe Feldhecke zu entwickeln. Die Anlage der Feldhecke ist nach den 
Vorgaben der HzE (2018), Maßnahme 2.21 anzulegen. Dabei sind folgende Vorgaben 
einzuhalten: 
Innerhalb der dafür festgesetzten Fläche ist eine mindestens dreireihige Hecke im 
Pflanzabstand für die Sträucher von 1,0 m x 1,5 m und Überhälter in einem Abstand 
von 15,0 m bis 20,0 m anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Breite der Hecke 
beträgt 7,0 m. Dabei ist beidseitig ein Saum von 1,50 m Breite anzulegen. Für die 
Hecke sind standortheimische Gehölze aus gebietseigenen Herkünften in den 
Pflanzqualitäten Sträucher 60/100 cm, 3-triebig; Bäume Stammumfang 12/14 cm und 
Zweibocksicherung zu verwenden. Es sind dabei mindestens 5 verschiedene Strauch-
arten und 2 verschiedene Baumarten zu verwenden. Eine Sicherung der Pflanzung 
durch Schutzeinrichtungen gegen Wildverbiss ist vorzunehmen. Bei der Fertigstellung 
und Entwicklungspflege ist darauf zu achten, dass Maßnahmen (Pflege der Gehölze, 
durch 1-2-malige Mahd, Verankerung der Bäume, Abbau der Schutzeinrichtungen bei 
gesicherter Kultur) über einen Zeitraum von 5 Jahren zu gewährleisten sind. Das 
Nachpflanzen bei jedem ausgefallenen Baum und bei Sträuchern bei einem Ausfall 
von mehr als 10 % sowie eine Bewässerung und Instandsetzung der Schutzeinrich-
tungen sind zu gewährleisten. 
 
KM 2: Innerhalb der öffentlichen Grünfläche „Naturnahe Wiese“ ist eine extensive Mäh-
wiese mit Einsaat von bis zu 50% der Maßnahmenfläche mit regional- und 
standorttypischem Saatgut („Regiosaatgut“) anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die 
Anlage der Mähwiese ist nach den Vorgaben der HzE (2018), Maßnahme 2.33 anzu-
legen. Dabei sind folgende Vorgaben einzuhalten: Die Mähwiese ist mit einer 
Mindestbreite von 10 m und einer Mindestfläche von 2 000 m² auszuführen. Es erfolgt 
dauerhaft kein Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln. Die Mähwiese wird 
nicht umgebrochen oder nachgesäht. Die Mahd der Wiese erfolgt nach dem 1. Sep-
tember. Das Mähgut ist abzuführen. 
 
Alle internen Kompensationsmaßnahmen sind im Vorfeld der Bebauung im Zusam-
menhang mit der Herstellung der Erschließung des Gewerbegebietes umzusetzen. 
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Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Abstandsgrün“ ist 
ein Blühstreifen mit gebietsheimischem, standortgerechtem Wildblumen-Saatgut an-
zulegen, zu erhalten und zu pflegen. Die Mahd des Blühstreifens erfolgt in zwei 
Mahdzeiträumen. Der 1. Mahdzeitraum wird für Ende Juni, der zweite Mahdzeitraum 
für Ende August festgesetzt. Das Mähgut ist abzuführen. Die vorhandenen Gehölze 
sind, mit Ausnahme der für die Erschließung benötigten Abschnitte, dauerhaft zu er-
halten und zu pflegen. 
 
Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ ist als Land-
schaftsrasen zu gestalten und dauerhaft zu erhalten. 
 
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche „Zäsurgrün“ ist eine Hecke mit standortgerech-
ten, heimischen Sträuchern zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
 
Innerhalb der zum Erhalt festgesetzten öffentlichen Grünfläche „Gemarkungshecke“ 
ist die vorhandene Hecke entlang des Wirtschaftsweges in ihrer derzeitigen Ausprä-
gung zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. 
 
Zur Gewährleistung einer naturschonenden und insbesondere insektenfreundlichen 
Beleuchtung sind die nachfolgenden Gestaltungsmaßnahmen umzusetzen: Im ge-
samten Plangebiet sind im Außenbereich Lampen mit Wellenlängen unter 540 nm 
(Blau- und UV-Bereich) und mit einer korrelierten Farbtemperatur > 3 000 K nicht zu-
lässig. Es sind ausschließlich voll abgeschirmte Leuchten mit gerader Glasabdeckung 
ohne Abstrahlung in den oberen Halbraum (URL = 0%) und in die Horizontalen zu 
verwenden. Die Abstrahlungsgeometrie ist in möglichst steilen Winkeln von oben nach 
unten und möglichst geringer Leuchtdichte zu gestalten. Abstrahlungswinkel > 70° sind 
unzulässig, Ausnahmen bedürfen besonderer sachlicher Gründe. Die Ausleuchtung 
angrenzender Bereiche ist zu vermeiden. Das Licht ist dem tatsächlichen menschli-
chen Bedarf im Bereich der Straßen, Wege, Stege und Gebäude (erforderliche 
Mindestbeleuchtungsstärke) anzupassen. Lichtimmissionen aus Innenräumen mit grö-
ßeren Fensterflächen sind während der Dunkelheit abzudecken. Ausnahmen sind nur 
für gastronomische Betriebe zulässig und müssen durch die Gemeinde genehmigt 
werden. 
 
Innerhalb der neu zu schaffenden Gewerbeflächen ist je angefangener 2 000 m² 
Grundstücksfläche ein standortgerechter, heimischer Laubbaum (I. Ordnung) mit der 
Mindestqualität Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16/18 cm zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. 
 
Innerhalb der festgesetzten Gewerbegebiete ist die Ausgestaltung der Freiflächen als 
Kies- bzw. Schottergärten unzulässig. 
 
Die Baustelleneinrichtungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Nach Be-
endigung der Bauarbeiten sind baubedingte Beeinträchtigungen (wie 
Bodenverdichtungen, Fahrspuren, Fremdstoffreste) zurückzunehmen. 
 
Bei den Erdarbeiten anfallender, unbelasteter Bodenaushub, insbesondere Mutterbo-
den, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten, vor Vernichtung oder Vergeudung zu 
schützen und an Ort und Stelle wieder zu verwerten oder einer Wiederverwertung zu-
zuführen. 
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Für alle neu angepflanzten öffentlichen Grünflächen gilt eine dreijährige Entwicklungs-
pflege. 
 
Sämtliche Bauarbeiten haben zum Schutz der etwaig auf der Fläche brütenden Arten, 
außerhalb des Zeitraumes 01.03. bis 31.08. eines Jahres zu erfolgen. Ist die Durch-
führung der Bauarbeiten während der Brutzeit unvermeidbar, sind die betreffenden 
Flächen bis zum Beginn der Brutzeit vegetationsfrei zu halten, oder mit Hilfe von ge-
eigneten Vergrämungsmaßnahmen das Anlegen einer Brutstätte zu verhindern. 
 
Die Fällung von Gehölzen innerhalb des Plangebietes hat zur Vermeidung baubeding-
ter Tötungen, außerhalb des Zeitraumes vom 28.02. bis 01.11. eines Jahres zu 
erfolgen. Zusätzlich sin die zu fällenden Bäume durch einen Fachgutachter auf das 
Vorkommen von Fledermäusen zu kontrollieren. Bei Negativbefund können Tötungen 
durch die Bauarbeiten ausgeschlossen werden. Bei Positivbefund sind die Bauarbei-
ten bis zum Verlassen der Quartiere auszusetzten und es werden CEF-Maßnahmen 
erforderlich. 
 
Um den Verlust vorkommender Feldlerchen Bruthabitate durch die Überplanung der 
Intensivackerfläche auszugleichen, ist im Südwesten des Plangebietes auf der Fläche 
mit der Zweckbestimmung „Naturnahe Wiese“ eine extensive Mähwiese anzulegen 
und dauerhaft zu erhalten. Die extensive Mähwiese ist gemäß der Kompensations-
maßnahm 2 (Festsetzung 6.2) anzulegen. 
 
Für alle neu angepflanzten öffentlichen Grünflächen gilt eine dreijährige Entwicklungs-
pflege. 
 
Hinweise 
Innerhalb der Wurzelschutzbereiche (Kronentraufbereich zzgl. 1,5 m) sind alle Hand-
lungen untersagt, die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen 
Beeinträchtigung führen können. Pflegeschnitte sind zulässig und zur Einhaltung der 
Verkehrssicherungspflicht fachgerecht auszuführen.  
 
Gehölzbeseitigungen sind gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) nur außerhalb der Brutzeiten von Vögeln und somit innerhalb des Zeit-
raumes vom 01.Oktober bis 28. Februar durchzuführen. 
 
Die Stadt Grevesmühlen weist darauf hin, dass die in der nachfolgenden Abbildung 
dargestellten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang mit 
dem Autobahnbau der A 20 während der Bauphase erkenntlich abgegrenzt werden 
müssen und nicht befahren werden dürfen. Ggf. sollte eine Ökologische Baubegleitung 
bzw. Überwachung durchgeführt werden. 
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Abb. 14: Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Autobahnbau der 
A 20, © GeoBasis DE/M-V 2023. 

 
Das durch die Eingriffe in Natur und Landschaft verbleibende Kompensationsdefizit 
von 374 497 m² KFÄ wird durch den Ankauf von Ökopunkten bei dem Ökokonto 
NWM035 „Naturwald Travehang bei Selmsdorf“ behoben. Die Sicherung erfolgt durch 
eine vertragliche Regelung zwischen dem Flächeneigentümer und den Ökokontobe-
sitzern.  
 
Die Stadt Grevesmühlen hat gegenüber der zuständigen unteren Naturschutzbehörde 
mit den Planunterlagen vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes die schriftliche 
Bestätigung des Maßnahmenträgers zur verbindlichen Reservierung der Ökokon-
tomaßnahmen vorzulegen (siehe § 9 Abs. 3 ÖkoKtoVO M-V). 
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Gemäß der Bestimmung der Ökokontoverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern (ÖkoKtoVO M-V) ist für die Inanspruchnahme des Ökokontos die untere 
Naturschutzbehörde (uNB) nach Satzungsbeschluss über das Abwägungsergebnis zu 
informieren (Höhe der festgesetzten Kompensationsflächenäquivalente, genaue Be-
nennung des Ökokontos). Nach Satzungsbeschluss wird durch die uNB die 
Abbuchung der Ökopunkte vom dem jeweiligen Ökokonto vorgenommen bzw. deren 
Abbuchung veranlasst. (siehe § 9 Abs. 4 ÖkoKtoVO M-V).  
 
 
7. Zusätzliche Angaben 
 
7.1 Technische Verfahren sowie Hinweise auf Schwierigkeiten 
 
Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
Im Umweltbericht erfolgt eine Abarbeitung der Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 
und ergänzend nach § 1a BauGB. Hierbei werden die einzelnen Schutzgüter, bezogen 
auf die Bestandssituation (Basisszenario) untersucht und anschließend wird eine 
Prognose für die Entwicklung mit Umsetzung der Planungsziele bzw. bei Nichtdurch-
führung der Planung erstellt. Zur Erfassung des Bestandes fanden Ortsbegehungen 
statt. Ebenso wurden Luftbilder und Kartenmaterialien ausgewertet.  
 
Umfang und Detaillierung orientieren sich dabei problembezogen an der vorliegenden 
Planungsaufgabe und dem gegenwärtigen Wissensstand. Im Zusammenhang mit der 
Erarbeitung des Vorentwurfes wurden erste Abstimmungen insbesondere mit der un-
teren Naturschutzbehörde geführt. Daraufhin wurden schwerpunktmäßig die 
Aussagen zur FFH-/SPA-Verträglichkeit untersucht. 
 
Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 
Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichtes auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung sind Grundlagendaten in einem der Planung angemessenen Umfang 
zu erheben. Spezielle Schwierigkeiten bei der Zusammensetzung der Unterlagen be-
standen nicht. Es wurden Kartierungen zur Beurteilung der artenschutzfachlichen 
Belange durchgeführt. Außerdem erfolgt die Erarbeitung einer Schalltechnischen Un-
tersuchung, eines Verkehrsgutachtens und eines hydrogeologischen Gutachtens.   
 
Im Hinblick auf die Belange des speziellen Artenschutzes ergibt sich die Notwendigkeit 
der Schaffung von Ersatzquartieren als Maßnahme zur Sicherung des Erhaltungszu-
standes. Konkrete Aussagen dazu erfolgen in der Entwurfserarbeitung. 
 
7.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 
 
Gemäß § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkun-
gen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne entstehen, zu überwachen, um 
insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in 
der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Des Weiteren sind laut 
Anlage 1 BauGB (Nr. 3 b) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwa-
chung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt 
unter zusätzliche Angaben in den Umweltbericht aufzunehmen.  
Hierzu werden die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter überprüft.  
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Die im Zuge der grünordnerischen Fachplanung ermittelte Maßnahme zur Kompen-
sation ist vor Ablauf der Gewährleistungsfrist der Entwicklungspflege von 3 Jahren 
zu überprüfen. Hierbei ist insbesondere auf den Anwachserfolg von Pflanzungen zu 
achten. Ausfälle an Pflanzen sind durch den ausführenden Betrieb zu ersetzen. Eine 
entsprechende Festsetzung wurde in den Bebauungsplan aufgenommen.  
 
 
8. Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Der Umweltbericht, als gesonderter Teil der Begründung, legt die Belange des Natur- 
und Umweltschutzes dar. Gemäß § 2 Abs. 4 und § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB wurden die 
Resultate der Umweltprüfung sowie nach § 1a Abs. 3 BauGB die Ergebnisse der Ein-
griffsregelung aufgezeigt. Für den Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen 
wurden innerhalb des Umweltberichtes die ermittelten voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen auf Grundlage der Anlage 1 des BauGB beschrieben und bewertet. 
 
Bereits in Vorbereitung des hier vorliegenden Vorentwurfes wurden zahlreiche Abstim-
mungen zwischen Fachplanern und Behörden geführt. Mit der Stellungnahme der 
zuständigen Naturschutzbehörden sollen wichtige Hinweise für die Weiterentwicklung 
des Entwurfes gegeben werden. Diese wurden bei der Erarbeitung des Entwurfes be-
rücksichtigt. 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Errichtung eines Großgewerbegebietes im Stadtge-
biet der Stadt Grevesmühlen in Kooperation mit der Gemeinde Upahl. Der im Rahmen 
des LEP M-V geprüften Ausweisung eines landesrelevanten Gewerbestandortes soll 
entsprochen werden.  
 
Das Plangebiet besitzt eine Flächengröße von rund 49 ha und befindet sich im Süden 
des Stadtgebietes von Grevesmühlen. Es umfasst im Wesentlichen eine intensiv land-
wirtschaftlich genutzte Ackerfläche in unmittelbarer Nähe zur Bundesautobahn 20. Im 
Süden befindet sich eine Hecke. Mit dem Umweltbericht wurde geprüft, ob von dem 
Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen erhebliche, nachteilige Auswirkungen 
auf die Umwelt zu erwarten sind.  
 
Im Rahmen der hier behandelten Planung erfolgte eine Auseinandersetzung mit den 
Belangen der übergeordneten Planungen. Dazu zählt die Bewertung des Plangebietes 
in der näheren Umgebung von Natura 2000-Gebieten. Im Bereich der Stadt Greves-
mühlen sind die Wasserläufe des Poischower Mühlenbachs und der Stepenitz, 
teilweise mit den umgebenden Uferbereichen, als Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung DE 2132-303 „Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ und als 
europäisches Vogelschutzgebiet DE 2233-401 „Stepenitz-Poischower Mühlenbach-
Radegast-Maurine“ ausgewiesen. Mit dem Vorentwurf wurden entsprechende Verträg-
lichkeitsuntersuchungen vorbereitet.  
Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Pläne und Pro-
jekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im 
Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet er-
heblich zu beeinträchtigen und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebietes dient. 
Durch diese Vorschrift wird Artikel 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie (FFH-RL) in nationales 
Recht umgesetzt. 
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Aus Sicht der Stadt wird im Rahmen der Untersuchungen festgestellt, dass erhebliche 
Beeinträchtigungen im Vorfeld ausgeschlossen werden können. 
 
Innerhalb des Plangebietes sind keine weiteren Schutzgebiete ausgewiesen. Im Um-
feld befinden sich zwei Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und ein 
Naturschutzgebiet, welches sich mit einem der Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung überlagert. Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
sind Pläne und Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit 
mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu überprüfen, wenn sie einzeln 
oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Ge-
biet erheblich zu beeinträchtigen und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebietes 
dient. Durch diese Vorschrift wird Artikel 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie (FFH-RL) in nati-
onales Recht umgesetzt. In Bezug auf das behandelte Plangebiet wird festgestellt, 
dass erhebliche Beeinträchtigungen im Vorfeld ausgeschlossen werden können. 
 
Es besteht keine Betroffenheit von gemäß § 18 NatSchAG M-V geschützten Einzel-
bäumen.  
 
Innerhalb des Plangebietes wurde eine Biotopstruktur kartiert, die einen Schutzstatus 
gemäß § 20 NatSchAG M-V besitzt. Dies ist die Hecke im südlichen Randbereich des 
Plangebietes. Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes sind gesetzlich geschützte 
Biotope nach § 20 Abs. 1 NatSchAG M-V unmittelbar oder mittelbar betroffen. In 
§ 20 Abs. 3 NatSchAG M-V werden die Ausnahmen von den Verboten des gesetzli-
chen Biotopschutzes geregelt. Demnach kann die untere Naturschutzbehörde auf 
Antrag im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die Beeinträchtigungen der Biotope 
ausgeglichen werden können oder die Maßnahme aus überwiegenden Gründen des 
Gemeinwohls notwendig ist. Im Rahmen des Entwurfs wird ein Ausnahmeantrag ge-
mäß § 20 NatSchAG M-V gestellt. 
 
Die Umweltbelange wurden ausführlich im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 49 
beschrieben und berücksichtigt. Es wurden die Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Mensch, Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima/Luft, 
Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter untersucht. Es sind insbesondere Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Tiere zu beachten. Es wurde ein Standort gewählt, der im 
Rahmen des LEP M-V als landesrelevanten Gewerbestandortes ausgewiesen ist. 
Anthropogene Vorbelastungen bestehen durch die südlich des Plangebiet gelegenen 
Autobahn und östlich verlaufende Landesstraße. 
 
Zu erwartende Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch die vorliegende Planung 
verursacht werden, sind unter Hinzunahme der Ausführungen der „Hinweise zur Ein-
griffsregelung für M-V; LUNG Neufassung 2018“ dargestellt und bewertet worden. Um 
das gesamte Kompensationserfordernis zu ermitteln, wurden die überplanten Biotop- 
und Nutzungstypen bilanziert. Die Versiegelung und der Verlust von Biotopflächen 
wurden berücksichtigt. Diese geplanten Eingriffe werden zu einem Teil durch geeig-
nete Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes kompensiert. Erhaltungs- 
und Pflanzgebote fördern die Einbindung der geplanten Bebauung in den Landschafts-
raum. Für das verbleibende Kompensationsdefizit wird ein Ökokonto genutzt. 
 
Zur Beachtung der artenschutzrechtlichen Belange wurde von dem Gutachterbüro 
STADT LAND FLUSS PARTNERSCHAFT mbB HELLWEG & HÖPFNER mit Sitz in 
Rabenhorst eine artenschutzfachliche Ersteinschätzung erarbeitet. Im Rahmen des 
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Vorentwurfes wurden Kartierungen von März bis Ende Juli 2022 durchgeführt. Diese 
umfasst die planungsrelevanten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie.  
Es werden Bauzeitenregelungen getroffen sowie Ersatzquartiere bzw. Habitate ge-
schaffen, um Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 zu vermeiden. Eine Betroffenheit 
der in M-V nach Anhang IV der FFH-RL vorkommender Pflanzenarten kann ausge-
schlossen werden. Durch den Erhalt von wertvollen Biotopbereichen bzw. die 
Schaffung von Grünflächen wird von keiner signifikanten Minderung der biologischen 
Vielfalt ausgegangen.  
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Eingriffe in Natur und Land-
schaft durch die Wahl eines vorbelasteten Standortes verringert werden. Für die 
Belange des speziellen Artenschutzes ist unter Beachtung entsprechender Maßnah-
men das Eintreten von Verbotstatbeständen § 44 Abs. 1 zu vermeiden.  
Eine Verträglichkeit der Planung mit den Erhaltungszielen der in der Umgebung vor-
handenen Natura 2000-Gebiete wurde erbracht.  
Aufgrund der dargestellten Argumentation verbleiben aus naturschutzfachlicher Sicht 
keine erheblichen Beeinträchtigungen auf Umweltbelange durch die Planung.  
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9. Literatur und Quellen  
 
Daten 

Artenschutzfachliche Ersteinschätzung zum B-Plan Nr. 49 „Interkommunaler Großge-
werbestandort Upahl-Grevesmühlen“, STADT LAND FLUSS PARTNERSCHAFT mbB 
HELLWEG & HÖPFNER, 07.09.2022 

Kartenportal Umwelt Mecklenburg- Vorpommern, Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie (LINFOS Datenbank), online unter: www.lung.mv-regierung.de 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) 
(2008): Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg. Erste Fortschrei-
bung.  

Landesamt für innere Verwaltung Koordinierungsstelle für Geoinformationswesen 
(KGeo) http://www.gaia-mv.de 

Regionaler Planungsverband Westmecklenburg (2011): Regionales Raumordnungs-
programm Westmecklenburg. Mecklenburg-Vorpommern (RREP WM). 169 Seiten. 

Literatur 

BAUER, G., BERTHOLD, P. (1996): Die Brutvögel Mitteleuropas – Bestand und Gefähr-
dung. Wiesbaden.  

HEYER, Ernst. (1972): Witterung und Klima: Eine allgemeine Klimatologie. Leipzig-Teu-
bner. 

LUNG M-V (2013): Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-
Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern, Schriftreihe des Landesamtes für 
Umwelt, Naturschutz und Geologie 2013, Heft 2. 

Gesetze/Verordnungen/Erlasse 

Neben den in Kap. 2.1 bereits aufgelisteten Gesetzen, werden hier folgende aufgeführt 
und beachtet: 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (2012): 
Hinweise zu den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Absatz 1 Bun-
desnaturschutzgesetz bei der Planung und Durchführung von Eingriffen.  

LUVPG M-V – Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Mecklenburg-Vor-
pommern (Landes-UVP-Gesetz) vom 01. November 2006 (GVOBl. M-V S. 814), 
einschließlich der rechtsgültigen Änderungen.  

LWaG M-V – Wassergesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 30. Septem-
ber 1992 (GVBl. Nr. 28, S. 669), einschließlich der rechtsgültigen Änderungen.  

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern (2018): Hin-
weise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE) 

UVPG –Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 24.02.2010 (BGBl. I 
S. 94), einschl. der rechtsgültigen Änderungen. 

Vogelschutzrichtlinie – Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. ABI. 
Nr. L 20/7 vom 26.01.2010.  
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WHG – Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli. 2009 (BGBI. I Nr. 51 S.2585), einschl. der 
rechtsgültigen Änderungen. 
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1. Einleitung 
 
1.1 Planungsziele und Planungsanlass 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen hat am 31. Januar 2022 die Aufstellung 
der Satzung über den Bebauungsplanes Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbestand-
ort Upahl-Grevesmühlen“ beschlossen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
befindet sich mit einer Fläche von ca. 30 ha südöstlich der Stadt Grevesmühlen. 
 
Das Planungsziel der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49 besteht in der Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Großgewerbege-
bietes am südlichen Rand der Stadt Grevesmühlen. In einem Bereich, der durch das 
Landesraumordnungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) für die Vor-
rangnutzung Industrie und Gewerbe definiert ist, soll auf einer Fläche mit guter Ver-
kehrsanbindung, ein Gewerbegebiet ausgewiesen werden. 
 

 
Abb. 1: Luftbild mit Lage des Plangebietes © GeoBasis DE/M-V 2022. 

 
1.2 Gesetzliche Grundlagen und Aufgabenstellung 
 
Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind Pläne und Projekte vor ihrer Zulassung oder 
Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Ge-
bietes zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projek-
ten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zur beeinträchtigen und nicht un-
mittelbar der Verwaltung des Gebietes diene. Durch diese Vorschrift wird Art. 6 Abs. 3 
der FFH-Richtlinie (FFH-RL) in nationales Recht umgesetzt.  
 
Maßstab für die Erheblichkeit von Gebietsbeeinträchtigungen sind die für das Gebiet 
maßgeblichen Erhaltungsziele, also die Festlegungen zur Erhaltung oder 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der in einem GGB vorkom-
menden Lebensräume und Arten nach den Anhängen I und II FFH-RL. Die Erhaltungs-
ziele ergeben sich aus der Schutzerklärung bzw. aus dem Managementplan für das 
Gebiet.  
 
Aus diesem Grund wird eine FFH-Untersuchung durchgeführt, um zu klären, ob die 
prüfungsrelevanten Natura 2000-Gebiete und die hier lebenden, Arten nach Art. 4 der 
Vogelschutzrichtlinie betroffen sein können und ob erhebliche Beeinträchtigungen der 
Schutzziele möglich sind. Hierbei sind sowohl bau-, anlage- als auch betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen zu betrachten und bewerten.  
 
Inhalt dieses Dokumentes ist die Prüfung der Verträglichkeit mit den Zielen des Euro-
päischen Vogelschutzgebietes.  
 

2. Beschreibung der Schutzgebiete und der Erhaltungsziele 

2.1 Erhaltungsziele – Allgemein 
 
Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 9 BNatschG sind die generellen Erhaltungsziele die Erhaltung 
oder Wiederherstellung bzw. Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
Lebensraumtypen des Anhangs I und der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie zu 
berücksichtigen. Ebenso ist die Betrachtung der in Artikel 4 Abs. 2 oder Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie aufgeführten Vogelarten von Bedeutung.  
Die im Standarddatenbogen und im Managementplan aufgeführten FFH-Lebensraum-
typen des Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie bilden als maßgeb-
liche Gebietsbestandteile die Erhaltungsziele des hier betrachteten Schutzgebietes. 
Detaillierte Angaben zu den Erhaltungszielen der einzelnen maßgeblichen Gebietsbe-
standteile sind den Standarddatenbögen, den ggf. vorhandenen Managementplänen 
der Natura 2000-LVO zu entnehmen. 
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2.2 Lage und allgemeine Beschreibung der Schutzgebiete 
 
Das Europäische Vogelschutzgebiet DE 2233-401 „Stepenitz – Poischower Mühlen-
bach – Radegast - Maurine“ erstreckt sich in nordwestliche Richtung ins Umfeld der 
Stadt Dassow und in südliche Richtung bis in das Gemeindegebiet der gemeinde Brü-
sewitz. Die östliche Grenze bildet die Umgebung der Stadt Grevesmühlen. 
 
Im Gemeindegebiet gehören die Wasserläufe der Stepenitz und des Poischower Müh-
lenbachs in das Europäische Vogelschutzgebiet „Stepenitz – Poischower Mühlenbach 
– Radegast - Maurine“. 
 
Das SPA wird fast vollständig vom Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung „Stepe-
nitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“) überlagert. Schutzgebietsbestandteile 
sind hier ebenfalls die Wasserläufe der Stepenitz und des Poischower Mühlenbachs, 
allerdings teilweise andere Bereiche als beim SPA. 
 

 
Abb. 2: Lage und Ausdehnung des SPA (braun);  
Lage des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 49 ist mit einem roten Punkt gekennzeichnet 
(Quelle Karte: www.umweltkarten.mv-regierung.de) 
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2.3 Allgemeine Beschreibung – SPA 
 
Die Fließgewässersysteme der Stepenitz, des Poischower-Mühlenbachs, der Rade-
gast und der Maurine wurden im Oktober 2007 als EU-Vogelschutzgebiet gemeldet. 
Das Vogelschutzgebiet hat eine Gesamtgröße von 1 460 ha.  
Das Vogelschutzgebiet „Stepenitz – Poischower Mühlenbach – Radegast – Maurine“ 
umfasst die Wasserläufe der Stepenitz, des Poischower-Mühlenbachs, der Radegast 
und der Maurine sowie teilweise daran angrenzende Lebensräume. Im Bereich der 
Stadt Grevesmühlen gehören die Wasserläufe der Stepenitz und des Poischower 
Mühlenbachs zum Europäischen Vogelschutzgebiet. Naturräumlich betrachtet wird 
das Schutzgebiet der Landschaftszone „Höhenrücken und mecklenburgische Seen-
platte“ zugeordnet. Es stellt ein umfangreiches Ökosystem vorrangig aus Fleißgewäs-
serbiotopen als ein Lebensraum für eine Vielzahl von Vogelarten dar. Nach den Anga-
ben des Standard-Datenbogens beträgt der Anteil der Salzsümpfe, -wiesen und –step-
pen 1 %, der Binnengewässer (stehend und fließend) 14 %, des anderen Ackerlandes 
6 %, der Trockenrasen und Steppen 1%, des feuchten und mesophilen Grünlandes 34 
%, der Moore, Sümpfe und des Unterbewuchses 14 %, des Laubwaldes 
13 %, des Nadelwaldes 2 %, der Heide 1 % und des Sonstigen 1 %. 
 
Schwerpunkt für die Schutzziele des Vogelschutzgebietes ist die Anhang I-Brutvogel-
art Eisvogel sowie andere Arten der Fließgewässer. Weiterhin gelten die radiären und 
marginalen, glazialen Schmelzwasserabflussrinnen und die Grundmoränenflüsse bzw. 
-bäche als bedeutsam. 
 
Nach dem Managementplan des GGB (fast vollständige Gebietsüberschneidung mit 
dem SPA), dem Standartdatenbogen für das SPA und der VSGLVO M-V sind für das 
Europäische Vogelschutzgebiet DE 2233-401 „Stepenitz-Poischower Mühlenbach-Ra-
degast-Maurine““ insgesamt 17 Brutvogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtli-
nie als Zielarten vermerkt. Für das SPA selbst liegt aktuell kein Managementplan vor. 
Nachfolgend werden diese aufgelistet und deren aktuell ermittelter Erhaltungszustand 
gemäß Angaben im Managementplan des GGB und im Standard-Datenbogen sowie 
deren Ansprüche gemäß Anlage I der VSGLVO M- V stichpunktartig erläutert. 
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Tabelle 1: Vogelarten des Anhangs I VSchRL 

Art Status lt. SDB 
(b=Brut, r=Rast) 

EHZ der Vogel-
habitate lt. SDB 

Aktueller EHZ der 
Vogelhabitate 

Alcedo atthis - Eisvogel b B A 

• Fließgewässersystem mit Uferbereichen  

Ciconia ciconia - Weißstorch b B A 

Nahrungshabitate: 

• Grünlandflächen  

Circus aeruginosus - Rohrweihe b B C 

• Niederungsflächen 

Crex crex - Wachtelkönig b B B 

• Niederungsflächen  

Dendrocopus medius – Mittel-
specht 

b B C 

• Keine Angabe 

Dryocopus martius - Schwarz-
specht 

b B C 

• Keine Angabe 

Grus grus – Kranich b B C 

• Niederungsflächen 

Lanius collurio - Neuntöter b B C 

• Niederungsflächen 

Luscinia svecica cyanecula – 
Weißsterniges Blaukehlchen 

b B C 

• Niederungsflächen 

Mergus merganser - Gänsesäger b B B 

• Niederungsflächen 

Milvus migrans - Schwarzmilan b B B 

• Niederungsflächen 

Milvus milvus - Rotmilan b B B 

• Niederungsflächen 

Pernis apivorus - Wespenbussard b B  

• Keine Angabe 

Porzana porzana – 
Tüpfelsumpfhuhn 

b C C 

• Niederungsflächen 

Sterna hirundo - Flusssee-
schwalbe 

b C C 

• Keine Angabe 

Sylvia nisoria - Sperbergrasmücke b B C 

• Niederungsflächen 

Tadorna tadorna - Brandgans b C C 

 

*EHZ = Erhaltungszustand 
A=hervorragend, B=gut, C=mäßig bis durchschnittlich 
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2.4 Lage des Geltungsbereiches – SPA 

- Bezeichnung: Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA) „Stepenitz – Poischower 
Mühlenbach – Radegast - Maurine“ (DE 2233-401) 

 
Abb. 3: Großgewerbestandort Grevesmühlen – Bebauungsplan Nr. 49, SPA-Grenze braun gekenn-
zeichnet (Quelle: © GeoBasis DE/M-V 2022) 

 
Die Wasserläufe der Stepenitz und des Poischower Mühlenbachs gehören in der Stadt 
Grevesmühlen zum Europäischen Vogelschutzgebiet. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 49 befindet sich in näherer Umgebung 
folgender Natura 2000-Schutzgebiete:  

• Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) DE 2132-303 „Stepenitz-, Ra-
degast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ (Entfernung ca. 760 m) 

• Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA- Special Protection Area) DE 2233-401 
„Stepenitz-Poischower Mühlenbach-Radegast-Maurine“ (Entfernung ca. 760 m) 

  

B-Plan Nr. 49 
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2.5 Managementplanung 
 
Für das Europäische Vogelschutzgebiet DE 2233-401 „Stepenitz-Poischower Mühlen-
bach-Radegast-Maurine“ liegt derzeit kein Managementplan vor. Die Informationen 
über das SPA werden dem Standartdatenbogen und dem Managementplan für das 
GGB entnommen. Die beiden Schutzgebiete überschneiden sich im Bereich der Stadt 
Grevesmühlen nahezu vollständig. 
Nachfolgend sind die im Managementplan zum GGB die für das Umfeld des Plange-
bietes dargestellten Habitate der Brutvögel wiedergegeben:  
 

 
Abb. 4: Auszug aus dem Managementplan zum GGB – Karte 2c: Habitate der Arten nach Art. 4 
Vogelschutz-RL, Brutvögel   
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Im Standartdatenbogen werden weiterhin folgende Vogelarten für das SPA benannt: 
- Wachtelkönig (Crex crex) 
- Mittelspecht (Dendrocopos medius) 
- Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
- Kranich (Grus grus) 
- Blaukehlchen (Luscinia svecica cyanecula) 
- Wespenbussard (Pernis apivorus) 
- Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) 
- Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) 
- Brandgans (Tadorna tadorna) 

 
2.5 Funktionale Beziehungen des Schutzgebietes im Netz Natura 2000 
 

 
Abb. 5:  Gesamtausdehnung SPA-Gebiet (braun)  
Quelle: Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern: 
www.umweltkarten.mv-regierung.de (2022) 

 

SPA „Stepenitz – Poischower Mühlenbach – 
Radegast - Maurine DE 2233-401  

SPA „Feldmark und Uferzone an Untertrave 
und Dassower See“ DE 2031-471 

SPA „Wismarbucht und Salzhaff“ DE 1934-401 

SPA „Schweriner 
Seen“ DE 2235-402 

SPA „Schaalsee-Land-
schaft“ DE 2331-471 
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Die Fläche des SPA sind im Wesentlichen als „Biotopverbund im engeren Sinne“ im 
Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg – Karte II dargestellt. West-
lich schließt sich im Bereich Dassow das SPA DE 2031-471 „Feldmark und Uferzone 
an Untertrave und Dassower See“ an.  
 
Die Ausweisung des SPA-Status bezieht sich vor allem auf die Wasserläufe der Stepe-
nitz, des Poischower Mühlenbachs, der Radegast und der Maurine. Daraus Schluss-
folgernd haben die anderen Bereiche ohne Schutzgebietsausweisung keine bedeu-
tende Funktion für das Natura 2000-Netz. 
 
 
3. Beschreibung des Vorhabens sowie der relevanten Wirkfaktoren 
 
3.1 Inhalte des Vorhabens 
 
Das Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49 besteht in der Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Großgewerbestandortes 
südlich der Stadt Grevesmühlen. In einem Bereich, der entlang der Landesstraße 03 
intensiv landwirtschaftliche genutzte Ackerflächen aufweist, soll durch die Ausweisung 
eines Gewerbegebietes mit einer Größe von 30 ha, die Möglichkeit eröffnet werden, 
an einer verkehrsgünstig angebundenen Fläche, Gewerbe zu etablieren.  
 
Der verkehrsgünstigen Lage soll durch ein großes Gewerbegebiet (30 ha) Rechnung 
getragen werden. Außerdem wird das Gewerbegebiet nach den heutigen Standdarts 
als Grünes Gewerbegebiet entwickelt. Das Ziel besteht in einer klimafreundlichen Ge-
staltung des Gebietes und somit in der Erbringung eines erkennbaren Beitrags zur 
umweltrelevanten Entwicklung von Gewerbegebieten. 
 
Diese Ziele sollen innerhalb der Festsetzung eines Gewerbegebietes gemäß § 8 
BauNVO mit der Zweckbestimmung „Gewerbegebiet“ erreicht werden. Nach Eintritt 
der Rechtskraft des Bebauungsplanes sollen somit Gewerbebetriebe planungsrecht-
lich zulässig sein.  
 
3.2 Wirkungen der Planung auf die Schutzgebiete 
 
Nachfolgend wird die Wirkung der Planung zunächst nach den Kriterien: Art, Intensität, 
Umfang, Dauer und Frequenz im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 
Nr. 49 betrachtet und bewertet. Diese Kriterien werden im Rahmen der Fachkonven-
tion nach Lambrecht und Trautner als generell wesentliche Kriterien unter B.2 Einord-
nung der Fachkonventionsvorschläge in allgemeine Grundsätze c) Ermittlung von Be-
einträchtigungen benannt. Des Weiteren werden auch Angaben zu Eintrittswahr-
scheinlichkeiten der Wirkungen und in diesem Zusammenhang anzunehmenden Prog-
nose(un)genauigkeiten für erforderlich gehalten.  
 
Nach dieser allgemeinen Beschreibung der Wirkung der Planung auf das hier behan-
delte Schutzgebiet wird detailliert im nachfolgenden Kapitel auf die prognostizierten 
Auswirkungen eingegangen.  
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Art 
Auf einer Fläche, die intensiv landwirtschaftlich genutzt wird und die sich entlang der 
Landesstraße 03 unweit der Bundesautobahn 20 befindet, soll ein Großgewerbege-
biet entstehen. 
 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 
09. Juni 2016 werden der Stadt Grevesmühlen unterschiedliche Funktionen zugeord-
net. Grevesmühlen wird zum einen als Mittelzentrum ausgewiesen: „Mittelzentren 
sollen als regional bedeutsame Infrastrukturstandorte gesichert und weiterentwickelt 
werden. Sie sollen in ihrer Funktion als Wirtschafts- und Arbeitsstandorte gestärkt 
werden“ (LEP M-V, S. 26).  
 
Vorteile der Stadt Grevesmühlen in Kooperation mit der Gemeinde Upahl sind dabei 
die Anbindung an das internationale Straßennetz über die Bundesautobahn 20 sowie 
an das internationale Eisenbahnnetz. Dies sind unter anderem Gründe für die Auswei-
sung eines Standortes für die Ansiedlung klassischer Industrie- und Gewerbeunter-
nehmen im Bereich der Autobahnabfahrt Grevesmühlen-Upahl. Im LEP M-V von 2016 
wurde der Standort in die Auflistung der Standorte für die Ansiedlung klassischer In-
dustrie- und Gewerbeunternehmen aufgenommen, da nach Prüfung des Standortes 
die folgenden Kriterien erfüllt werden: 
 

 
Abb. 6: Kriterien für eine zusätzliche Aufnahme in die Kategorie „Standorte für die Ansiedlung klassi-
scher Industrie- und Gewerbeunternehmen, LEP M-V, S. 51. 

 
Als Ziel der Raumordnung wird dazu unter Punkt 4.3.1 (2) Z LEP M-V folgendes defi-
niert: 
„An diesen Standorten hat die gewerbliche und industrielle Nutzung Vorrang vor an-
deren Nutzungen. Soweit raumbedeutsame Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, 
Funktionen und Nutzungen die Belange der gewerblichen und industriellen Nutzung 
beeinträchtigen, sind diese auszuschließen“ (LEP M-V, S. 50). 
 
Die Stadt Grevesmühlen in Kooperation mit der Nachbargemeinde Upahl kommen 
mit der vorliegenden Planung somit ihrer landesplanerischen Pflicht nach, ein Ge-
werbe- und Industriestandort zu entwickeln. 
 
Es erfolgt eine grundsätzliche Nutzungsänderung von einer Ackerfläche hin zu einem 
Gewerbegebiet. Dabei sind die Veränderungen durch Versiegelung, Immissionen 
etc. weiter zu entersuchen. 
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Intensität 
Es handelt sich um die Neuanlage eines Großgewerbegebietes. In diesem Gewerbe-
gebiet sind sowohl kleinere als auch größere Gewerbebetriebe möglich. Durch die 
dauerhafte Nutzung mit Bebauung erfolgt eine deutliche Intensivierung der Nutzung. 
Auf vorhandene und zu erwartende Immissionen wird in den nachfolgenden Punkten 
eingegangen daraus werden dann auch Prognosen zur Eintrittswahrscheinlichkeit für 
Beeinträchtigungen von sensiblen Schutzgebietsbereichen abgeleitet.  
 
Umfang 
Durch die hier betrachtete Planung wird, aufgrund der großflächigen Versiegelung des 
Gewerbegebietes, wird ein anderer Umgang mit Niederschlagswasser erfolgen mehr 
Niederschlagswasser anfallen als es derzeit bei der unversiegelten Ackerfläche der 
Fall ist. Neben der Eingrünung in den Randbereichen mit Grünstrukturen ist eine voll-
ständige Ausweisung des Plangebietes mit Gewerbeflächen vorgesehen. Die verkehr-
liche Erschließung erfolgt über die bestehende Landesstraße. 
 
Frequenz 
Die Nutzung des Gewerbegebietes erfolgt ganzjährig mit einer nahezu gleichbleiben-
den Intensität. Die Verkehrsbewegungen erfolgen nach jetzigem Kenntnisstand vor al-
lem in den Morgen- und Abendstunden. Dabei sind vor allem Lärmimmissionen von 
großer Bedeutung. Die Auswirkungen der Lärmimmissionen werden in einem schall-
technischen Gutachten zum Entwurf der vorliegenden Planung untersucht. 
 
3.3 Wirkfaktoren  
 
Bei der Ermittlung von Wirkungen werden bau-, anlagen- und betriebsbedingte Wirk-
faktoren (Primärwirkungen) und die durch sie verursachten Folgewirkungen unter-
schieden. Je nach Ausprägung und Vorbelastung der betroffenen Strukturen bzw. 
Funktionen können Wirkfaktoren zu keinen, nicht erheblichen oder erheblichen Beein-
trächtigungen führen.  
 
Baubedingte Wirkfaktoren  

- entstehen durch Maßnahmen, die zu temporären Beeinträchtigungen führen, 
- treten in der Regel nur während der Bauphase auf (z.B. Baulärm, Erschütterun-

gen), 
- können aber ggf. auch über die Bauphase hinaus (Bsp. Stoffeintrag) zu Beein-

trächtigungen führen. 
 
Anlagebedingte Wirkfaktoren 

- entstehen insbesondere durch dauerhafte Flächeninanspruchnahme infolge 
von Versiegelung, Überbauung oder sonstigen Nutzungsänderungen sowie 
durch Zerschneidung von Lebensräumen, Areal- und Habitatsverkleinerungen, 
sind in der Regel dauerhaft und nachhaltig. 

 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

- entstehen durch die Nutzung bzw. den Betrieb von Straßen, Gebäuden und 
sonstigen (Freizeit-)Einrichtungen, 

- werden hervorgerufen durch stoffliche Emissionen (z.B. Müll), Lärm, und opti-
sche Störwirkungen, die zur Beeinträchtigung der Fauna führen können. 
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4. Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele  
 
4.1 Methodik 
 
In Artikel 3 der FFH-RL ist als zentrales Ziel für das Schutzgebietsnetz festgeschrieben 
„den Fortbestand oder ggf. die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustan-
des der natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürlichen Ver-
breitungsgebiet (zu) gewährleisten.“ Artikel 6 Abs. 2 legt für die Schutzgüter in den 
Natura 2000-Gebietes darüber hinaus ein allgemeines Verschlechterungsverbot fest.  
 
Im Nachfolgenden werden zunächst mögliche bau-, anlage-, betriebsbedingte Beein-
trächtigungen dargestellt und bewertet.  
 
Zur Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele wurden die zur Ver-
fügung stehenden Daten der Gewerbebetriebe betrachtet.  
 
Es erfolgt eine verbal-argumentative Bewertung der Erheblichkeit. Zentrale Fragestel-
lung ist dabei, ob erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. 
Dazu wurden die Aussagen der Managementplanung des GGB sowie der Standard-
Datenbogen zum SPA genutzt. 
 
4.2 Auswirkungen der Planung 
 
Baubedingte Auswirkungen 
Mit der Umsetzung der Planungsziele des Bebauungsplanes Nr. 49 werden Gewerbe-
betriebe außerhalb des SPA (Entfernung ca. 750 m) errichtet. Die Arbeiten beziehen 
sich nur auf die speziell festgelegten Standorte und werden als temporär betrachtet. 
Es werden keine Teilflächen des SPA in der Bauphase in Anspruch genommen. Ein 
Befahren der Schutzgebiete mit Baustellenfahrzeugen wird ausgeschlossen. Die An-
näherung an Schutzgebiete während der Bauphase ist auch aus verkehrstechnischer 
Sicht nicht erforderlich. Wendeflächen im Schutzbereich werden nicht entstehen.  
 
Aufgrund der Entfernung zum Schutzgebiet sowie der temporären Wirkung werden 
baubedingte Beeinträchtigungen ausgeschlossen.  
 
Anlagebedingte Auswirkungen 
Es werden keine Flächen innerhalb des SPA beansprucht. Das SPA befindet sich in 
einer Entfernung von ca. 750 m. Die im SPA zu beachtenden FFH-Lebensraumtypen 
und FFH-Arten mit einem Schwerpunkt im Wasserlauf bzw. Uferbereich sind durch 
Gehölzstrukturen vom hier betrachteten Geltungsbereich abgeschirmt. Angrenzend 
existiert bereits teilweise Bebauung z.B. durch die Ortslage Wotenitz. 
 
Aufgrund der Entfernung zum Schutzgebiet und der vorhandenen vegetativen Struk-
turen werden anlagebedingte Beeinträchtigungen ausgeschlossen.  
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
Durch die Schaffung eines Gewerbegebietes ist von einer Erhöhung der Lärmimmis-
sionen auf das Europäische Vogelschutzgebiet und von einem Einfluss auf den Was-
serhaushalt auf das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung auszugehen. Im 
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Weiteren sind die dadurch zu erwartenden Beeinträchtigungen zu betrachten und zu 
bewerten. 
 
4.3 Kenntnislücken 
 
Die Art der Gewerbeunternehmen für das Großgewerbegebiet ist nicht bekannt. Die 
Annahmen der Auswirkungen auf das SPA beziehen sich auf Festsetzungen zu Be-
triebszeiten und der Ausgestaltung des Plangebietes. 
 
4.4 Betrachtung der relevanten Wirkfaktoren 
 
Mit der Umsetzung der Planungsziele des Bebauungsplanes Nr. 49 sind die möglichen 

betriebsbedingten Auswirkungen durch die Nutzung des Gewerbegebietes zu betrach-

ten. 

 

Im Managementplan zum GGB, welches sich im Bereich von Grevesmühlen nahezu 

mit dem SPA überschneidet, werden folgende Aussagen zu Siedlung, Industrie und 

Gewerbe getroffen: 

 

Ein rechtsverbindlicher Flächennutzungsplan liegt für die Gemeindegebiete der Stadt 
Dassow, Gadebusch, Grevesmühlen und Rehna sowie für die Gemeinden Börzow, 
Bülow, Holdorf, Köchelstorf, Löwitz, Mallentin, Plüschow, Roggenstorf, Rüting, Testorf-
Steinort, Upahl und Vitense vor. 
 
Die Stadt Grevesmühlen verfügt zudem über einen Landschaftsplan. Ebenso besteht 
ein gemeinsamer Landschaftsplan für die „Ökoregion Radegast“ mit den Gemeinden 
Holdorf, Wedendorfersee, Nesow, Vitense und der Stadt Rehna. Der Landschaftsplan 
der Stadt Dassow ist derzeit noch in Bearbeitung. Des Weiteren existieren zahlreiche 
B-Pläne und Satzungen im Bearbeitungsgebiet (siehe Kapitel Pläne und Projekte). 
 
Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) weist 
Schönberg sowie Upahl als bedeutsame Entwicklungsstandorte für Gewerbe und In-
dustrie dar. 
 
Laut Managementplan sind die Flächen zwischen dem GGB und dem Plangebiet des 

Bebauungsplanes Nr. 49 durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt. 
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Abb. 7: Karte 1a Aktueller Zustand, Planungen 

 

Das Gewerbegebiet weist durch seine Lärmimmissionen eine mögliche Beeinträchti-

gung des SPA auf. Zurzeit entstehen durch die jetzige landwirtschaftliche Nutzung 

kaum Lärmimmissionen. Dies verändert sich mit der Errichtung des Großgewerbege-

bietes. 

 

Mit der vorliegenden Prüfung werden die möglichen Beeinträchtigungen auf das Euro-

päische Vogelschutzgebiet untersucht. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf den Ver-

änderungen der Lärmimmissionen. 
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4.5 Prognostizierte Nutzung 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 beabsichtigt die Stadt Grevesmühlen, in Kooperation 
mit der Gemeinde Upahl, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuaus-
weisung eines interkommunalen Großgewerbestandortes nördlich der Autobahn 20 zu 
schaffen. Das städtebauliche Konzept begründet sich aus den Zielsetzungen der Stadt 
und aus den räumlichen und technischen Gegebenheiten im Bereich des Plangebiets. 
 
Die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl haben hierzu bereits umfangreiche 
Überlegungen vorgenommen, um die Flächen nördlich der Autobahn zum einen so 
effektiv wie möglich nutzen zu können sowie zum anderen ein Einfügen der Planung 
in den Bereich zu gewährleisten. Dazu werden unter anderem Ausgleichsmaßnahmen 
vorgesehen, die den Großgewerbestandort einfassen und begrünen sollen. Es ist vor-
gesehen, den Großgewerbestandort in zwei Bauabschnitte zu unterteilen.  
 

 
Abb. 6: Luftbild mit städtebaulicher Konzeption, Stand: April 2021, © GeoBasis DE/M-V 2021. 

 
Die äußere Erschließung des Gewerbegebietes soll über einen Kreisverkehr erfolgen, 
der als Bestandteil der Landesstraße 03 geplant wird. Durch diesen Kreisverkehr kön-
nen beide Bauabschnitte auf Upahler sowie Grevesmühlener Seite an die Landes-
straße angeschlossen werden. Der Kreisverkehr ist Bestandteil des Bebauungsplanes 
Nr. 9 der Gemeinde Upahl. Eine weitere Zuwegung zur Landesstraße soll am vorhan-
denen Knotenpunkt nach Groß Pravtshagen vorgesehen werden. Die innere Erschlie-
ßung erfolgt über die Planstraßen sowie über einen Wirtschaftsweg entlang der Ge-
markungshecke. Dabei muss im Rahmen der weiteren Planung vor allem die Topo-
grafie des anstehenden Geländes berücksichtigt werden. 
 
Die vorhandenen Gehölze der Feldhecke entlang der Gemeindegrenze bleiben über-
wiegend vorhanden, lediglich für die Anbindung an den geplanten Kreisverkehr müs-
sen Bereiche entfernt werden.  
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Diese Ziele sollen innerhalb der Festsetzung eines Gewerbegebietes gemäß § 8 
BauNVO mit der Zweckbestimmung „Gewerbegebiet“ erreicht werden. Nach Eintritt 
der Rechtskraft des Bebauungsplanes sollen somit Gewerbebetriebe planungsrecht-
lich zulässig sein.  
 
Die Stadt Grevesmühlen möchte gemeinsam mit der Gemeinde Upahl dem Ziel des 
Landesraumordnungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern entsprechen und auf den 
Flächen nahe der Autobahnausfahrt Grevesmühlen/Upahl eine Großgewerbegebiet 
realisieren. Die Stadt Grevesmühlen kommt damit ihrer Funktion als Mittelzentrum 
nach. 
 
Durch die Entwicklung von Ackerfläche in ein Gewerbegebiet verändert sich die Nut-
zung der Fläche und die Bodengegebenheiten. Für das wassergeprägte GGB ist vor 
allem der Umgang mit anfallendem Niederschlagswasser im Gewerbegebiet relevant. 
Es ist vorgesehen das unbelastete Niederschlagwasser des Gewerbegebietes gere-
gelt in den Poischower Mühlenbach einzuleiten und überschüssige Mengen in einem 
Regenrückhaltebecken zu speichern. Der Umgang mit dem Niederschlagswasser er-
folgt nach dem Regelwerk der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e.V. (DWA). Zudem ist für die Gebäude des Gewerbegebietes eine Dach-
begrünung (80 %) vorgesehen. Diese verbraucht einen Anteil des Niederschlagswas-
ser durch die Bepflanzung und die Verdunstung auf diesen Flächen. 
 
Die Nutzung der Fläche des Plangebietes nimmt mit der Entwicklung des Großgewer-
begebietes erheblich zu. Dadurch steigt auch die Anzahl der Nutzer in diesem Bereich. 
Die Bewertung dieses Nutzungsanstieges erfolgt im nachfolgenden Kapitel.  
 
4.6 Bewertung der Erheblichkeit 
 
Lebensraum Ackerfläche: 
Das Plangebiet befindet sich des Stadtgebietes von Grevesmühlen. Die Ackerfläche 
innerhalb des Geltungsbereiches ist nicht als Habitat von Brut- und Rastvögeln aus-
gewiesen. 
 
Gemäß des Managementplans des GGBs und des Standartdatenbogens des SPA 
sind für das SPA keine Rastvogelarten ausgewiesen. 
 
Lebensraum Gewässerbereich: 
Der Gewässerbereich befindet sich in einer Entfernung von ca. 700 m zum Plangebiet. 
Im Managementplan Karte 2c sind Habitat der folgenden Arten nach Art. 4 der Vogel-
schutzrichtlinie dargestellt (Abb. 4): 
 

- Brutvögel: Rohrweihe (A 081), Eisvogel (A 229), Gänsesäger (A 070), Neuntö-
ter (A 338), Rotmilan (A 074), Schwarzmilan (A 073), Sperbergrasmücke (A 
307), Weißstorch (A 031) 

 
Gemäß des Managementplans des GGBs und des Standartdatenbogens des SPA 
sind für das SPA keine Rastvogelarten ausgewiesen. 
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Gemäß GASSNER ET AL. (2010) sind für die hier betrachteten Brutvögel folgende Flucht-
distanzen angegeben: 

- Rohrweihe: keine Angabe 
- Eisvogel: 80 m 
- Gänsesäger: 300 m 
- Neuntöter: 30 m 
- Rotmilan: 300 m 
- Schwarzmilan: 300 m 
- Sperbergrasmücke: 40 m 
- Weißstorch: 100 m 
- Wachtelkönig: 50 m 
- Mittelspecht: keine Angabe 
- Schwarzspecht: keine Angabe 
- Kranich: keine Angabe 
- Blaukehlchen: 30 m 
- Wespenbussard: 200 m 
- Tüpfelsumpfhuhn: keine Angabe 
- Flussseeschwalbe: 200 m 
- Brandgans: 300 m 

 
Lärmimmissionen 
Einzig für die Zielart Wachtelkönig (Crex crex) besteht eine Empfindlichkeit gegenüber 
Schall. Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung zum Interkommunalen Groß-
gewerbestandort Upahl-Grevesmühlen wurde durch das Gutachterbüro ALN Akustik 
Labor Nord GmbH mit Sitz in Lübeck auch die Betroffenheit des Wachtelkönigs unter-
sucht. Rechnerisch befindet sich ein sehr geringer Teil des SPA im kritischen Schall-
bereich (47 dB(A)). Der Wachtelkönig (Crex crex) ist vor allem dämmerungs-/nachtak-
tiv. Die Hauptarbeitszeit und damit die Zeit in der vor allem von Lärmimmissionen aus-
zugehen ist, ist am Tag. In der Nacht entstehen durch das geplante Gewerbegebiet 
keine Beeinträchtigungen durch Schall, da der Wert im SPA-Gebiet deutlich unter 
47 dB(A) liegt. Zudem liegen bereits Vorbelastungen durch den Straßenverkehr vor, 
sodass die zusätzlichen Beeinträchtigungen durch das Gewerbegebiet nur marginal 
sind.  
Im Nachtzeitraum ist zum jetzigen Zeitpunkt durch die Bundesautobahn 20 eine Über-
schreitung des Wertes von 47 dB(A) ermittelt worden. In der Nacht und somit im Akti-
vitätszeitraum des Wachtelkönigs (Crex crex) erhöht sich der Wert für den geringen 
kritischen Bereich um 0,5 dB(A). Der Gewerbelärm spielt im Nachtzeitraum keine 
Rolle. Aufgrund der genannten Argumentation sowie der geringen Erhöhung des dB(A) 
Wertes im kritischen Bereich des SPA ist die Zusatzbelastung auf die Zielart Wachtel-
könig (Crex crex) vernachlässigbar. 
 
Zusammenfassende Bewertung der Erheblichkeit 
Das Plangebiet befindet sich zwischen der Bundesautobahn 20 und intensiv landwirt-
schaftlich genutzten Ackerflächen. Durch die A 20 existiert bereits eine Vorbelastung 
des SPA durch Schall. Die Lärmimmissionen erhöhen sich nur in einem geringen Teil 
des SPA über einen kritischen Wert und das nur minimal für die Schallempfindliche 
Zielart Wachtelkönig (Crex crex). Außerdem hat das Plangebiet eine Mindestentfer-
nung von 700 m zum Europäischen Vogelschutzgebiet. Diese Entfernung liegt weit 
über der Fluchtdistanz der Vogelarten, welche im SPA dargestellt sind. Aus den 
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genannten Gründen kommt es nicht zu Beeinträchtigungen durch Lärmimmissionen 
und Scheuchwirkungen vom Großgewerbegebiet auf das SPA. 
 
Die Auswirkungen der Lärmimmissionen werden mit der schalltechnischen Untersu-
chung zum Entwurf ergänzt. 
 
 
5. Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte 
 
Vorhaben können auch erst im Zusammenwirken (kumulative Effekte) mit anderen 
Plänen oder Projekten zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebie-
tes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen führen. Vorausset-
zung für diese mögliche Kumulation von Auswirkungen sind potentielle Auswirkungen 
anderer Pläne und Projekte auf das jeweils von dem zu prüfenden Vorhaben be-
troffene gleiche Erhaltungsziel. 
 
Parallel zu dem Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen wird der südlich direkt 
angrenzende Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Upahl aufgestellt. Die Stadt Gre-
vesmühlen kooperiert mit der Gemeinde Upahl, um mit den beiden genannten Bebau-
ungsplänen die Schaffung eines Großgewerbegebietes zu realisieren. Dadurch stehen 
beide Bebauungspläne in unmittelbarem Zusammenhang miteinander. 
 
Mit der Erarbeitung des Entwurfes wird für beide Bebauungspläne eine schalltechni-
sche Untersuchung erstellt. 
 
 
6. Vorhabenbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung dienen der Minderung bzw. Beseitigung nega-
tiver Wirkungen des Vorhabens, die während der Durchführung und nach dessen Ab-
schluss auf ein Schutzgebiet entstehen können. Diese Maßnahmen sind dann umzu-
setzen, wenn ein Vorhaben ansonsten erhebliche Beeinträchtigung eines Natura 
2000-Gebietes hervorruft und daher nicht zulässig ist. 
 
Aufgrund der noch unklaren Lärmimmissionen und dadurch möglichen Beeinträchti-
gungen können zum Vorentwurf noch keine Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
festgelegt werden. Genaue Aussagen werden somit zum Entwurf des Bebauungspla-
nes Nr. 49 getroffen. 
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7. Fazit  
 
Im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt Gre-
vesmühlen erfolgt die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Schaffung eines Großgewerbegebietes. Parallel zur Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 49 erfolgt die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes. Der Änderungsbereich 
umfasst das Plangebiet des hier behandelten Bebauungsplanes. 
 
Mit der vorliegenden SPA-Untersuchung sollte abgeklärt werden, ob es durch diese 
Entwicklung zu Beeinträchtigungen des in der Nähe befindlichen Europäischen Vogel-
schutzgebietes „Stepenitz-Poischower Mühlenbach-Radegast-Maurine“ kommen 
kann. Das Schutzgebiet befindet sich in einer Entfernung von 760 m. Dementspre-
chend kommt es zu keiner Inanspruchnahme von Schutzgebietsflächen. Schlussfol-
gernd sind keine Habitate der Vogelarten des Anhangs I VSchRL direkt betroffen. Bau- 
und anlagebedingte Auswirkungen lassen sich dementsprechend ausschließen. Be-
triebsbedingt ergibt sich eine potentielle Erhöhung der Lärmimmissionen auf das SPA. 
Die Lärmimmissionen erhöhen sich nur in einem geringen Teil des SPA über einen 
kritischen Wert und das nur minimal für die Schallempfindliche Zielart Wachtelkönig 
(Crex crex). 
 
Beeinträchtigungen durch Scheuchwirkungen können ausgeschlossen werden, da die 
Entfernung zum SPA (mindestens 700 m) die Fluchtdistanzen der dargestellten Vo-
gelarten (maximal 300 m) überschreitet. 
 
Dementsprechend entstehen keine Beeinträchtigungen auf das SPA. 
 
Die Betrachtung und Bewertung der potentiellen erheblichen Auswirkungen auf das 
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung „Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit 
Zuflüssen“ erfolgt in einer separaten FFH-Untersuchung.  
 

154 von 236 in Zusammenstellung



Unterlage zur Natura-2000 Verträglichkeit des SPA 
„Stepenitz – Poischower Mühlenbach – Radegast – Maurine“ 

im Rahmen der Satzung der Stadt Grevesmühlen über den Bebauungsplanes Nr. 49 
„Interkommunaler Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“  

 

21 

8. Literatur und Quellen 
 
BERNOTAT (2017): Vorschlag zur Bewertung der Erheblichkeit von Störwirkungen auf 
Vögel mit Hilfe planerischer Orientierungswerte für Fluchtdistanzen 
 
FROELICH & SPORBECK (2002): Leitfaden zur Durchführung von FFH-Verträglich-
keitsuntersuchungen 
 
LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ; LANDSCHAFTSPFLEGE 
UND ERHOLUNG – LANA (2004): Anforderungen an die Prüfung der Erheblichkeit 
von Beeinträchtigungen der Natura 2000-Gebiete gemäß § 34 BNatSchG im Rahmen 
einer FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP); Arbeitspapier 
 
STANDARDDATENBOGEN SPA DE2233-401 „Stepenitz-Poischower Mühlenbach-
Radegast-Maurine“, Erstellungsdatum: 10/2007, Aktualisierung: 05/2017 
 
MANAGEMENTPLAN für das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung DE 2132-303 
„Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“, Auftraggeber Staatliches Amt 
für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg April 2015 
 
LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG-
VORPOMMERN: Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan der Westmecklenburg, 
Erste Fortschreibung September 2008 
 
SCHREIBER, MATTHIAS: Der Papierkorb im Waldmeister-Buchenwald- Welche Be-
einträchtigungen sind in Natura 2000-Gebieten erheblich? aus Naturschutz und Land-
schaftsplanung 35, (5), 2004 
 
LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonven-
tionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFHVP – Endbericht zum 
Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. – FuE-Vorhaben im Rahmen des 
Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz - FKZ 804 82 004 [unter 
Mitarb. von K. KOCKELKE, R. STEINER, R. BRINKMANN, D. BERNOTAT, E. GASS-
NER & G. KAULE]. – Hannover, Filderstadt. 
 
NATURA 2000-GEBIETE-LANDESVERORDNUNG (Natura 2000- LVO M-V) 
https://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/schutzgebiete_portal/ 
schutzgebiete_eu/natura2000_lvo/natura2000_lvo1.htm 
 
Online – Dokumente 
 
http://www.lung.mv-regierung.de 
 
http://www.umweltkarten.mv-regierung.de 
 
http://www.gaia-mv.de 
 
 

155 von 236 in Zusammenstellung



 

 

 
 
 
 

Unterlage zur Natura 2000 - Verträglichkeit 
 
 

für das Gebiet von Gemeinschaftlicher Bedeutung „Stepenitz-, Radegast- 
und Maurinetal mit Zuflüssen“ 

(DE 2132-303) 

 
 

im Rahmen der Satzung der Stadt Grevesmühlen über den Bebauungsplan 
Nr. 49 „Interkommunaler Gewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“ 

 

Entwurf 

Bearbeitungsstand 09.11.2023 

156 von 236 in Zusammenstellung



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planverfasser: 

 
 

157 von 236 in Zusammenstellung



Unterlage zur Natura 2000-Verträglichkeit des GGB 
„Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ 

im Rahmen der Satzung der Stadt Grevesmühlen über den 
Bebauungsplan Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“  

 

3 

 
Inhalt          Seite

1. Einleitung ........................................................................................... 4 

1.1 Planungsziele und Planungsanlass ..................................................... 4 

1.2 Gesetzliche Grundlagen und Aufgabenstellung ................................... 4 

2. Beschreibung der Schutzgebiete und der Erhaltungsziele ........... 5 

2.1 Erhaltungsziele – Allgemein ................................................................ 5 

2.2 Lage und allgemeine Beschreibung der Schutzgebiete ....................... 5 

2.2 Allgemeine Beschreibung - GGB ......................................................... 7 

2.3 Lage des Änderungsbereiches – GGB .............................................. 11 

2.5 Managementplanung ......................................................................... 11 

2.6 Funktionale Beziehungen des Schutzgebietes .................................. 21 

3. Beschreibung des Vorhabens ........................................................ 22 

3.1 Inhalte des Vorhabens ....................................................................... 22 

3.2 Wirkungen der Planung auf das GGB ............................................... 22 

3.3 Wirkfaktoren ...................................................................................... 24 

4. Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele ... 25 

4.1 Methodik ............................................................................................ 25 

4.2 Auswirkungen der Planung ................................................................ 25 

4.3 Kenntnislücken .................................................................................. 26 

4.4 Betrachtung der relevanten Wirkfaktoren .......................................... 26 

4.5 Prognostizierte Nutzung .................................................................... 28 

4.6 Bewertung der Erheblichkeit .............................................................. 29 

5. Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte ............. 32 

6. Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ......................................... 32 

7. Fazit .................................................................................................. 33 

8. Literatur und Quellen ...................................................................... 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

158 von 236 in Zusammenstellung



Unterlage zur Natura 2000-Verträglichkeit des GGB 
„Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ 

im Rahmen der Satzung der Stadt Grevesmühlen über den 
Bebauungsplan Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“  

 

4 

1. Einleitung 
1.1 Planungsziele und Planungsanlass 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen hat am 31. Januar 2022 die Aufstellung 
der Satzung über den Bebauungsplanes Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbe-
standort Upahl-Grevesmühlen“ beschlossen. Der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes befindet sich mit einer Fläche von ca. 30 ha südöstlich der Stadt Grevesmüh-
len. 
 
Das Planungsziel der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49 besteht in der Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Großgewerbe-
gebietes am südlichen Rand der Stadt Grevesmühlen. In einem Bereich, der durch 
das Landesraumordnungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) für die 
Vorrangnutzung Industrie und Gewerbe definiert ist, soll auf einer Fläche mit guter 
Verkehrsanbindung, ein Gewerbegebiet ausgewiesen werden. 
 

 
Abb. 1: Luftbild mit Lage des Plangebietes © GeoBasis DE/M-V 2022. 
 
1.2 Gesetzliche Grundlagen und Aufgabenstellung 
 
Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind Pläne und Projekte vor ihrer Zulassung oder 
Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-
Gebietes zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 
Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zur beeinträchtigen und 
nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebietes dienen. Durch diese Vorschrift wird 
Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie (FFH-RL) in nationales Recht umgesetzt.  
 
Maßstab für die Erheblichkeit von Gebietsbeeinträchtigungen sind die für das Gebiet 
maßgeblichen Erhaltungsziele, also die Festlegungen zur Erhaltung oder Wiederher-
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stellung eines günstigen Erhaltungszustandes der in einem GGB vorkommenden Le-
bensräume und Arten nach den Anhängen I und II FFH-RL. Die Erhaltungsziele er-
geben sich aus der Schutzerklärung bzw. aus dem Managementplan für das Gebiet.  
 
Es ist eine FFH-Untersuchung durchzuführen, um zu klären, ob die prüfungsrelevan-
ten Natura 2000-Gebiete und die hier lebenden, FFH-relevanten Tierarten bzw. FFH-
Lebensraumtypen betroffen sein können und ob erhebliche Beeinträchtigungen der 
Schutzziele möglich sind. Hierbei sind sowohl bau-, anlage- als auch betriebsbeding-
te Beeinträchtigungen zu betrachten und bewerten.  
 
Inhalt dieses Dokumentes ist die Untersuchung der Verträglichkeit mit den Zielen des 
Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung. Eine FFH-Untersuchung für das Euro-
päische Vogelschutzgebiet erfolgt in einem gesonderten Dokument.  
 

2. Beschreibung der Schutzgebiete und der Erhaltungsziele 

2.1 Erhaltungsziele – Allgemein 
 
Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 9 BNatschG sind die generellen Erhaltungsziele die Erhal-
tung oder Wiederherstellung bzw. Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes 
der Lebensraumtypen des Anhangs I und der Arten des Anhangs II der FFH-
Richtlinie zu berücksichtigen. Ebenso ist die Betrachtung der in Artikel 4 Abs. 2 oder 
Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten Vogelarten von Bedeutung.  
Die im Standarddatenbogen und im Managementplan aufgeführten FFH-
Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie bilden 
als maßgebliche Gebietsbestandteile die Erhaltungsziele des hier betrachteten 
Schutzgebietes. Detaillierte Angaben zu den Erhaltungszielen der einzelnen maß-
geblichen Gebietsbestandteile sind den Standarddatenbögen, den ggf. vorhandenen 
Managementplänen sowie der Natura 2000-Landesverordnung zu entnehmen. 
 
2.2 Lage und allgemeine Beschreibung der Schutzgebiete 
 
Das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung DE 2132-303 „Stepenitz-, Radegast- 
und Maurinetal mit Zuflüssen“ (im weiteren GGB-SRM abgekürzt) erstreckt sich in 
nordwestliche Richtung ins Umfeld der Stadt Dassow und in südlich Richtung vorbei 
an der Stadt Rehna bis in die die Nähe von Gadebusch. Die östliche Grenze bildet 
die Umgebung der Stadt Grevesmühlen. 
 
Im Gemeindegebiet gehören die Wasserläufe der Stepenitz und des Poischower 
Mühlenbachs in das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung „Stepenitz-, Rade-
gast- und Maurinetal mit Zuflüssen“. 
 
Das GGB wird fast vollständig vom Europäischen Vogelschutzgebiet „Stepenitz – Po-
ischower Mühlenbach – Radegast - Maurine“ (SPA-Special Protection Area) überla-
gert. Schutzgebietsbestandteile sind hier ebenfalls die Wasserläufe der Stepenitz 
und des Poischower Mühlenbachs, allerdings teilweise andere Bereiche als beim 
GGB. 
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Abb. 2: Lage und Ausdehnung des GGB und ungefähre Lage des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes Nr. 49 ist mit einem roten Punkt gekennzeichnet (Quelle Karte: Managementplan Textkar-
te 1) 
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2.2 Allgemeine Beschreibung - GGB 
 
Das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung DE 2132-303 „Stepenitz-, Radegast- 
und Maurinetal mit Zuflüssen“ wurde mit Kabinettschluss vom Mai 2004 mit einer 
Fläche von 1 448 ha an die Europäische Union gemeldet.  
 
Für die hier vorliegende Untersuchung sind insbesondere die Stepenitz sowie der 
Poischower Mühlenbach von Bedeutung. Folgende Beschreibung ist im Manage-
mentplan zur Stepenitz dargelegt:  
Die Stepenitz entspringt nördlich von Schwerin bei Brüsewitz und mündet nach einer 
Lauflänge von ca. 50,5 km (Einzugsgebiet rd. 693 km²) bei Dassow in den Dassower 
See. Der Flussabschnitt im Betrachtungsgebiet erstreckt sich von Mühlen-Eichsen 
bis zur Brücke in Dassow. Größere Zuflüsse der Stepenitz sind Maurine, Mühlengra-
ben (Holmbach), Radegast und Poischower Mühlenbach. Das Quellgebiet der 
Stepenitz liegt auf der Nordsee-Ostsee-Wasserscheide und entwässert in nordwest-
liche Richtung über die Trave in die Ostsee. Bei hohen Außenwasserständen in Ost-
see und Trave dringt salzreiches Ostseewasser bis in den Mündungsbereich der 
Stepenitz vor. Insbesondere im Mittellauf stellt die Stepenitz ein stark mäandrieren-
des, naturnahes Fließ dar. Die Stepenitz wird entsprechend des Fachinformations-
systems Wasser (FIS-Wasser) im gesamten Ober- und Mittellauf bis zur Einmündung 
der Maurine als sand- oder lehmgeprägter Tieflandbach bzw. –fluss eingestuft (LA-
WA-Typ 14/15). Unterhalb der Einmündung in die Maurine wird die Stepenitz den or-
ganisch geprägten Bächen zugeordnet (LAWA Typ 11). Die Stepenitz weist entspre-
chend des FIS-Wasser mit Ausnahme weniger Gewässerabschnitte nur eine mäßige 
oder ungenügende Strukturgüte (Güteklasse 3-4) auf, so dass der von der WRRL 
geforderte gute ökologische Zustand in der Regel nicht erreicht wird. Die im FIS ein-
gestellten Daten zur Strukturgüte beruhen dabei auf einer Kartierung aus dem Jahr 
2013. Der ökologische Zustand wird im FIS-Wasser unterhalb von Hanstorf als unbe-
friedigend und oberhalb von Hanstorf als mäßig dargestellt, der chemische Zustand 
ist unterhalb von Hanstorf sogar als schlecht (Güteklasse 5) und oberhalb von 
Hanstorf als sehr gut (Güteklasse 1) angegeben. Entsprechend Gewässergütebericht 
2003 -2006 (LUNG 2008) erfolgt eine besonders hohe Nährstoffbelastung über den 
Dassower Mühlengraben (Dassower Bach) und die Maurine. Die 4 Gewässergüte-
messstellen innerhalb der Stepenitz zeigen alle erhöhte Phosphat- und Stickstoffbe-
lastungen (Güteklasse 3-5). Hierbei wurden auch regelmäßig die Orientierungswerte 
überschritten. Auffällige Konzentrationen von Schwermetallen, Industriechemikalien 
sowie Pflanzenschutzmitteln wurden in der Stepenitz nicht nachgewiesen. Der Sa-
probienindex spiegelt ähnlich wie die Überprüfung des Sauerstoffhaushaltes eine ge-
ringe Belastung mit organischer Substanz wieder. Den Gewässergütedaten 2007-
2011 ist eine Überschreitung der Umweltqualitätsnorm hinsichtlich der Parameter 
Quecksilber zu entnehmen (WK Stepe 0400), vereinzelt kamen erhöhte Konzentrati-
onen bei Blei, Trichlormethan und Nitrat vor (LUNG 2012). Trichlormethan (Chloro-
form) wurde früher u. a. als Pflanzenschutzmittel verwendet und ist inzwischen auf-
grund des Verdachtes, krebserregend zu sein, verboten. 
 
Folgende Beschreibung ist im Managementplan zum Poischower Mühlenbach darge-
legt: 
Der Poischower Mühlenbach ist ca. 20,5 km lang. Davon befindet sich der 12 km 
lange Unter- und Mittellauf zwischen Friedrichshagen und Einmündung in die Stepe-
nitz im Betrachtungsgebiet. Das Einzugsgebiet des Poischower Mühlenbachs beträgt 
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ca. 78 km². Er wird vollständig den sand- oder lehmgeprägten Tieflandbächen (LA-
WA-Typ 14) zugeordnet. Die Strukturgüte wurde im Betrachtungsgebiet als mäßig 
bis schlecht (Güteklasse 3-6) eingestuft. Der ökologische Zustand wurde nicht be-
wertet, der chemische Zustand wird als sehr gut bezeichnet. Der Gewässergütebe-
richt des Landes (LUNG 2008, 2012) trifft keine Aussagen zum Poischower Mühlen-
bach. 
 

Lebensraumtypen nach Anhang I innerhalb des GGBs und Erhaltungszustand nach 
Standarddatenbogen (SDB) und Managementplan (MaP), 

A=hervorragend, B=gut, C=mäßig bis durchschnittlich,  

 

EU- 
Code 

Bezeichnung aktueller 
Erhal-
tungs- 
zustand  

Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 
1330 

 
Atlantische Salzwiesen 

 
B 

 
3140 

 
Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation 

aus 

Armleuchteralgen 

 
B 

 
3150 

 
Natürliche eutrophe Seen mit Laichkraut- und Froschbissgesellschaften 

 
B 

 
3260 

 
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 

 
B 

 
6410 

 
Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-

schluffigen Böden 

 
C 

 
7230 

 
Kalkreiche Niedermoore 

 
C 

 
9130 

 
Waldmeister Buchenwald 

 
B 

 
9180* 

 
Schlucht- und Hangmischwälder 

 
C 

 
91E0* 

 
Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 

 
B 
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Zielarten nach Anhang II innerhalb des GGB und Erhaltungszustand nach SDB und 
MaP, A=hervorragend, B=gut, C=mäßig bis durchschnittlich,  
 

 
1355 

 
Fischotter 

 
B 

 
1166 

 
Kammmolch 

 
A 

 
1188 

 
Rotbauchunke 

 
A 

 
1149 

 
Steinbeißer 

 
B 

 
1163 Westgroppe 

 
C 

 
1099 Flussneunauge 

 
C 

 
1096 Bachneunauge 

 
C 

 
1145 

 
Schlammpeitzger 

 
B 

 
1014 

 
Schmale Windelschnecke 

 
C 

 
1016 

 
Bauchige Windelschnecke 

 
A 

 
1032 Gemeine Flussmuschel 

 
k. A. 

 
1013 Vierzähnige Windelschnecke 

 
B 

 
4056 Zierliche Tellerschnecke 

 
B 

 
1903 Sumpf-Glanzkraut 

 
B 

 
1042 

 
Große Moosjungfer 

 
nicht signifikant 
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Im Standard-Datenbogen sind für das GGB DE 2132 303 „Stepenitz-, Radegast- 
und Maurinetal mit Zuflüssen“ keine sonstigen Arten vermerkt. 
 
Schutzzweck 
Der Schutzzweck für das GGB ist die Erhaltung der vorkommenden Lebensraumty-
pen. Dies sind im Gebiet eutrophe Seen, Fließgewässer, Pfeifengraswiesen, Über-
gangs- und Schwingrasenmoore, Buchenwälder, Moorwälder und Auen-Wälder. Wei-
terhin sind die Habitate der Anhang-II-Arten zu erhalten.  
 
Dies bedeutet insbesondere die Sicherung und nach Möglichkeit auch die Entwick-
lung der Fließgewässersysteme mit naturnaher Gewässerdynamik, gewässertypi-
schen Uferstrukturen, hohen Sauerstoffkonzentrationen und geringen organischen 
Belastungen sowie der Bauchauen mit einem naturnahen Landschaftswasserhaus-
halt.  
 
Eine Sicherung und Wiederherstellung der LRT Fließgewässer, oligo- bis mesotro-
phe und eutrophe Seen (Kleingewässer, Altarme) sowie für das Habitat des Fischot-
ters zählt ebenfalls zu dem Schutzzweck des GGB. Die ökologische Durchgängigkeit 
ist für die Sicherung und Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
Fischarten nach Anhang II langfristig sicherzustellen. Gehölzbiotope am Ufer sind für 
die Sicherung der Fischarten nach Anhang II, der gemeinen Flussmuschel und für 
den Eisvogel zu sichern und zu fördern.  
 
Auch der Erhalt und die teilweise Entwicklung nutzungsabhängiger Lebensraumty-
pen (Salzwiesen, Pfeifergraswiesen und kalkreiche Niedermoore) ist Schutzzweck 
des Gebietes. Die Hainsimsen-Buchenwälder sowie Auwälder sind zu erhalten, der 
Schlucht- und Hangmischwald vorrangig zu entwickeln. Besondere Beachtung gilt 
dabei dem Auwald und dem Schlucht- und Hangmischwald als prioritärer Lebens-
raum. 
 
Der günstige Erhaltungszustand der Habitate der Fische (Steinbeißer, Schlamm-
peitzger), der Flussmuschel und des Fischotters ist zu sichern und zu entwickeln. Die 
Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer ist insbesondere für die Ent-
wicklung der Habitate von Bachneunauge sind vorrangig zu entwickeln. Die Habitate 
von Kammmolch und Rotbauchunke sind zu erhalten, die Habitate der Bauchigen 
und Schmalen Windelschnecke sind zu erhalten und zu entwickeln.  
 
Erhaltungsmaßnahmen 
Neben dem grundsätzlichen Schutz zum Erhalt der LRT und Habitate im Gebiet be-
stehen zwingend erforderliche Erhaltungsmaßnahmen zur Wahrung des günstigen 
Erhaltungszustandes bzw. des Vorkommens für die LRT 1330 (Salzwiesen), 6410 
(Pfeifengraswiese) und 7230 (kalkreiche Niedermoore). Zum Erhalt dieser LRT ist 
eine dem jeweiligen Lebensraumtyp angepasste Pflegenutzung erforderlich, um eine 
Verdrängung lebensraumtypischer Arten durch Sukzession zu vermeiden. Diese Flä-
chen sichern der Schmalen Windelschnecke (EU-Code 1014) gleichfalls geeignete 
Habitate.  
 
Weiterhin sind Erhaltungsmaßnahmen für die Fischarten Bachneunauge, Flussneun-
auge und die Westgroppe erforderlich. Dabei handelt es sich v.a. um den Schutz der 
derzeitigen Standortbedingungen. Ausbaumaßnahmen sind grundsätzlich unzuläs-

165 von 236 in Zusammenstellung



Unterlage zur Natura 2000-Verträglichkeit des GGB 
„Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ 

im Rahmen der Satzung der Stadt Grevesmühlen über den 
Bebauungsplan Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“  

 

11 

sig. Auf eine Gewässerunterhaltung derzeit nicht unterhaltener Abschnitte ist unbe-
dingt auch weiterhin zu verzichten. Insbesondere sind Grundräumungen und Sohl-
krautungen zu unterlassen. Eine Gewässerunterhaltung bei Bedarf kann nur erfol-
gen, wenn hierdurch keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes zu erwarten 
ist. 
 
2.3 Lage des Änderungsbereiches – GGB  
 

- Bezeichnung: Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung DE 2132 303 „Stepe-
nitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ 

 
 

 
Abb. 3: Gewerbestandort in Grevesmühlen  
GGB-Grenze blau gekennzeichnet (Quelle: © GeoBasis DE/M-V 2022) 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 49 befindet sich im näheren Umfeld 
folgenden Natura 2000-Schutzgebiete:  

• Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung DE 2132 303 „Stepenitz-, Rade-
gast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ (Entfernung ca. 760 m) 

• Europäisches Vogelschutzgebiet DE 2233-401 „Stepenitz-Poischower Müh-
lenbach-Radegast-Maurine“ (Entfernung ca. 760 m) 

2.5 Managementplanung 

Seit April 2016 liegt ein Managementplan für das Gesamtgebiet des Gebietes von 
gemeinschaftlicher Bedeutung „Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ 
vor.  

Im Managementplan sind Erhaltungsziele mit notwendigen Erhaltungs- und Wieder-
herstellungsmaßnahmen sowie wünschenswerten Entwicklungsmaßnahmen für Le-
bensraumtypen und Arten aufgezeigt. Vorhandene Nutzungen sowie geplante Vor-
haben und Nutzungen werden hinsichtlich ihrer Verträglichkeit mit den Schutzzwe-
cken und Erhaltungszielen beurteilt. 

B-Plan Nr. 49 
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Das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung umfasst die Niederungsgebiete von 
Stepenitz, Radegast und Maurine mit Zuflüssen im Landkreis Nordwestmecklenburg. 

Der Schutzzweck des GGB, wie er im Managementplan formuliert wurde, ist die Er-
haltung der vorkommenden Lebensraumtypen und der Habitate der Anhang II Arten.  
Dabei stehen die Sicherung und Entwicklung der Fleißgewässersysteme im Vorder-
grund. Dabei sind vor allem eine naturnahe Gewässerdynamik, gewässertypische 
Uferstrukturen, hohe Sauerstoffkonzentrationen, geringe organische Belastungen 
und Bachauen mit einem naturnahen Landschaftswasserhaushalt bedeutend. 

Nach der aktuellen Rechtsprechung ist bei GGBs, die sich ganz oder teilweise be-
reits in einem ungünstigen Erhaltungszustand befinden, sind grundsätzlich jegliche 
Zusatzbelastungen untersagt. 

Im Managementplan dargestellte Maßnahmen und Aussagen werden im Rahmen 
des Verträglichkeitsnachweises berücksichtigt. Bezüglich der notwendigen Maßnah-
men im planungsrelevanten Bereich werden im Managementplan folgenden Aussa-
gen getroffen: 
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Abb. 4:  Auszug aus der Karte 1a „Aktueller Zustand, Planungen“ des GGB-Managementplanes 
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Abb. 5: Auszug aus Karte 3, Blatt 7: Maßnahmen – Erhalt, Wiederherstellung und Entwicklung von 
Lebensraumtypen und Habitaten von Arten 
 
Es werden die folgenden Maßnahmen für den Bereich nördlich und westlich des 
Plangebietes benannt: 
 
058_1: Schutz des Gewässers durch Erhalt der Wasserstände; Erhalt der Pufferstrei-
fen und extensive Nutzflächen im Einzugsgebiet; Vermeidung von Stoffeinträgen; 
kein Besatz mit nicht heimischen Fischen, Zufütterung 
 
058_2: Offenhaltung der Uferbereiche 
 
059_1: Schutz des Gewässers durch Erhalt der Wasserstände; Erhalt der Pufferstrei-
fen und extensive Nutzflächen im Einzugsgebiet; Vermeidung von Stoffeinträgen; 
kein Besatz mit nicht heimischen Fischen, Zufütterung 
 
059_2: Offenhaltung der Uferbereiche 
 
060_1: Schutz des Gewässers durch Erhalt der Wasserstände; Erhalt der Pufferstrei-
fen und extensive Nutzflächen im Einzugsgebiet; Vermeidung von Stoffeinträgen; 
kein Besatz mit nicht heimischen Fischen, Zufütterung 
 
060_2: Offenhaltung der Uferbereiche 
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061_1: Schutz des Gewässers durch Erhalt der Wasserstände; Erhalt der Pufferstrei-
fen und extensive Nutzflächen im Einzugsgebiet; Vermeidung von Stoffeinträgen; 
kein Besatz mit nicht heimischen Fischen, Zufütterung 
 
061_2: Offenhaltung der Uferbereiche 
 
128_1: Erhalt naturnaher Strukturelemente/Ufergehölze/extensive Nut-
zung/Randstreifen; keine Entwässerungsmaßnahmen/Stoffeinträge 
 
005_1: Erhalt der Habitateignung durch Erhalt des in Teilen extensiv genutzten Ein-
zugsgebietes (Grünland, Wald), Er-halt vorhandener Uferrandstreifen 
 
005_2: Entwicklung der Habitate durch Anlage eines Puffers mit Bäumen vor allem 
linksseitig, Einstellung der Sohlkrautung, teilweiser Einbau von strukturverbessern-
den Maß-nahmen (s. u. WRRL M05), Beseitigung Querbauwerk ID 9381 Wehr Po-
ischower Mühle (s. u. WRRL M07) und Wehr ID 5433 unterhalb Poischower Mühle. 
Umsetzung der WRRL-Maßnahmen (STEP-0700): Ein-bringen von Störsteinen und 
Strömungslenkern (M05), Anlage eines naturnahen Umgehungsgerinnes (M07), an-
gepasste Gewässerunterhaltung (M19), Einrichten Gewässer-entwicklungsraum 
(M20) 
 
127_1: Erhalt naturnaher Strukturelemente, keine Entwässerungsmaßnah-
men/Stoffeinträge 
 
127_2: beidseitige Berme anlegen; Markierstrukturen als Laufbohle (oberste Prio) 
 
137_1: Erhalt naturnaher Strukturelemente, keine Entwässerungsmaßnah-
men/Stoffeinträge 
 
137_2: beidseitige Berme anlegen; Markierstrukturen als Laufbohle (Prio hoch) 
 
084_1: Schutz des Gewässers durch Erhalt naturnaher Struktur-elemente (Kies, Tot-
holz, Sandbänke), Ufergehölze, Randstreifen, keine Entwässerungsmaßnahmen 
 
084_2: Bedarfsgerechte Gewässerunterhaltung entsprechend GEEP des StALU 
(WRRL) 
 
082_1: Schutz des Gewässers durch Erhalt naturnaher Struktur-elemente (Kies, Tot-
holz, Sandbänke), Ufergehölze, Randstreifen, keine Entwässerungsmaßnahmen 
 
082_2: Bedarfsgerechte Gewässerunterhaltung entsprechend GEEP des StALU 
(WRRL) 
 
082_3: Einrichten Gewässerrandstreifen an Ackerflächen der Talränder 
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Abb. 6: Auszug aus Karte 2a, Blatt 7: Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL 
 
LRT 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions 
oder Hydrocharitions 
 
Zum Referenzzeitpunkt wurden 60 Kleingewässer im Gebiet dem LRT 3150 zuge-
ordnet. Es handelt sich überwiegend um ehemalige Torfstiche um Schönberg sowie 
Altarme in der Maurine-Niederung sowie Gewässer im NSG „Kalkflachmoor und 
Mergelgruben bei Degtow“. Im Rahmen der Vor-Ort- Überprüfung wurden 43 als Le-
bensraum bestätigt. Von den sieben gemeldeten Kleingewässern in der Radegast-
Niederung wurden zwei ehemalige Altarme bestätigt, die anderen Flächen im NSG 
Radegasttal sind inzwischen verlandet und konnten nicht mehr bestätigt werden. Im 
NSG „Kalkflachmoor und Tongruben bei Degtow“ wurden mit der Meldung fünf Teil-
flächen als LRT ausgewiesen, drei kleine Teilflächen sind im Luftbild bereits kaum 
erkennbar und nach Prüfung im Gelände inzwischen verlandet. 
 
Im FFH-Gebiet wurden 43 Kleingewässer mit einer Gesamtgröße von 12,81 ha dem 
LRT 3150 zugeordnet. Der überwiegende Teil der Gewässer (36 Stück) weist eine 
Flächengröße < 0,5 ha auf, nur zwei Gewässer sind größer als 1 ha: ein rd. 1,1 ha 
großes Flachgewässer im Offenland in den ehemaligen Torfstichflächen bei Schön-
berg und ein im Offenland südlich von Rüting gelegenes rd. 1,3 ha großes Gewäs-
ser. Die LRT-Gewässer liegen im Offenland in ehemaligen Abgrabungsflächen 
(Torfstich bei Schönberg, Tongruben bei Degtow) oder sind Altwässer in den Niede-
rungen von Maurine, Radegast und Stepenitz. 
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Vorkommen  
Entlang der Stepenitz wurden sechs Kleingewässer als LRT ausgewiesen, vier da-
von zeichnen sich durch Schwebematten- und Schwimmdeckenvegetationsformen 
mit Dominanz der Kleinen Wasserlinse aus und weisen jeweils lediglich zwei für den 
Lebensraum typische bzw. charakteristische Arten auf. Dazu zählen ein kleines fast 
vollständig verlandetes temporäres Gewässer bei Rodenberg (Teil-fläche 3150-30), 
ein ehemaliger Altarm im Grünland östlich Roxin (Teilfläche 3150-31), ein im Zuge 
des Brückenbaus der Landesstraße abgetrennter Altarm zwischen Vierhusen und 
Wüstenmark, welcher fast vollständig von Röhrichten und Gebüschen eingenommen 
ist (Teilfläche 3150-40) sowie ein Kleingewässer im Grünland am Ortsrand von Müh-
len Eichsen mit einem Saum aus Rohrkolben-Röhricht. Ein angelegtes Kleingewäs-
ser bei Diedrichshagen (Teilfläche 3150-38) verfügt über Laichkrautfluren und Was-
serlinsen-Schwebdecke. Der Mühlenteich bei Rüting liegt im Lauf der Stepenitz (Teil-
fläche 3150-39) und weist heute mit einem Röhrichtsaum und einer Schwimmde-
ckenausbildung keinen flächendeckenden Bestand der Krebsschere mehr auf, son-
dern nur noch Restbestände. Die Be-stände wurden vermutlich in Folge der intensi-
ven Angelnutzung deutlich reduziert. Die Kleingewässer in den Mergelgruben bei 
Degtow (Teilflächen 3150-32, -33, -34) sind geprägt durch steile Böschungen, die 
Ufer sind durch Röhricht, Gebüsch (Grauweide) bzw. Ufergehölze geprägt. Die Ge-
wässer verfügen über lebensraumtypische Arten, die z. T. aufgrund des Fischbesat-
zes nur fragmentarisch vorhanden sind. Zwei Gewässer wurden mit Fischen besetzt 
und werden illegal beangelt. In den Teilflächen 3150-10 und -11 wurde zudem der 
Kammmolch nachgewiesen, im Uferbereich kommen in den Röhrichten noch verein-
zelt Orchideen vor. Auf der Teilfläche 3150-11 kommt auch die Rotbauchunke vor. In 
das Gewässer wurden Seerosen-Hybriden eingesetzt. Ein temporäres Gewässer 
(Teilfläche 3150-38) ist lediglich 0,01 ha groß und aufgrund der Verlandung fast voll-
ständig verbuscht; hier ist lediglich noch das Wasserlebermoos als nennenswerte 
Pflanzenart vorhanden.  
 
Bewertung  
Die Kleingewässer bzw. ehemaligen Altarme entlang der Stepenitz wurden überwie-
gend mit B (gut) bewertet; aufgrund schlechter Ausprägung der Habitatstrukturen 
und des lebensraumtypischen Artinventars wurde die Teilfläche 3150-38 (Kleinge-
wässer bei Diedrichshagen) mit C (mittel-schlecht) bewertet. Der Mühlenteich bei Rü-
ting (Teilfläche 3150-39) erhält aufgrund der Ausprägung der Uferzonierung und der 
hohen Zahl besonders charakteristischer Arten die Gesamtbewertung A (hervorra-
gend). 
 
LRT 3260 - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und des Callitricho-Batrachion 
 
Im Standard-Datenbogen wurden 74,95 ha als LRT gemeldet und im Zuge der örtli-
chen Prüfung bestätigt. Zudem wurden Maurine und Poischower Mühlenbach als Le-
bensraum ausgegrenzt. Insgesamt wurden damit 29 Teilflächen mit rd. 80,52 ha be-
wertet. Dies betrifft den gesamten Verlauf der Stepenitz, der Radegast und der Mau-
rine innerhalb des FFH-Gebietes sowie den Poischower Mühlenbach von der Mün-
dung bis Hilgendorf und sieben weitere, kleine Zuflüsse. Positiv auf die Bewertung 
wirkt sich das Vorkommen von Fischotter und FFH-Fischarten aus. 
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Vorkommen 
Entlang der Stepenitz wird die Wasservegetation überwiegend durch Berlen-Flur, 
Pfeilkraut-Röhricht und Wasserlinsen-Schilf-Röhricht geprägt, die Anzahl der für den 
Lebensraum charakteristischen Arten ist mit 7-9 relativ hoch. Eine Ausnahme bildet 
der Mündungsbereich: aufgrund des Brackwasser-einflusses und der Verschlam-
mung kommen hier lediglich 5 charakteristischen Arten vor. Von der Einmündung in 
den Dassower See bis zur Maurinemündung (Teilfläche 3260-20) unterliegt die Ste-
penitz dem Einfluss von Brackwasser und regelmäßigen Überflutungsereignissen, so 
dass hier die Ausprägung von Brackwasser-Röhrichten vorzufinden ist. Im natürlich 
geschlängelten Verlauf grenzen überwiegend ungenutzte Feuchtbrachen bzw. groß-
flächige Röhrichte an, kleinflächig sind Ufer-gehölze vorhanden. Im Norden befindet 
sich ein Bootsanleger mit punktuell verbautem Uferabschnitt. Oberhalb der Mauri-
nemündung (Teilfläche 3260-19) werden die Überflutungsereignisse seltener und der 
Brackwassereinfluss geringer, bis er sich oberhalb der Brücke Hanstorf/Rodenberg 
verliert (Teil-flächen 3260-18 bis -13). Kleinflächige Ufergehölze sorgen für eine Teil-
beschattung des Gewässers und der Verlauf ist natürlich geschlängelt. Es grenzen 
überwiegend genutzte Feuchtwiesen bzw. kleinflächig Röhrichte an, bei Kirch Mum-
mendorf bilden sich im Übergang zu den Moränen abschnittsweise Prallufer und In-
selbildungen aus. Der Talraum von der Brücke Börzow bis Questin ist breit, oberhalb 
bis Büttlingen ist er nur schmal ausgebildet. Von Büttlingen bis Kastahn (Teilfläche 
3260-12) verläuft die Stepenitz weitgehend natürlich geschlängelt, z. T. innerhalb ei-
nes Kerbtales und es grenzen überwiegend Ufergehölze an. Von Kastahn bis Rüting 
(Teilfläche 3260-11) fließt die Stepenitz in einem schmalen Talraum im natürlichen, 
geschlängelten Verlauf und wird durch standorttypische Gehölze beschattet. Entlang 
der Ortslage Rüting (Teilfläche 3260-10) schließen Gehölze und Siedlungsflächen 
an, die Ufer und die Sohle sind teilweise durch die Anlieger verbaut worden. In das 
Flussbett wurde Bauschutt eingebracht. Oberhalb bis zum Mühlenteich (Teilfläche 
3260-09) fließt sie entlang östlich angrenzender Gartenflächen bzw. Grünländer im 
Westen. Die Ufer sind überwiegend mit einem einreihigen Gehölzsaum ausgebildet. 
Das Tosbecken des Wehrs am Mühlenteich ist ebenfalls Bestandteil dieses Abschnit-
tes. Der oberhalb liegende Abschnitt umfasst die Stepenitz vom Rütinger Mühlen-
teich bis Mühlen-Eichsen (Teilfläche 3260-08). Der Talraum mit anliegenden Grün-
ländern ist hier teilweise verbreitert, abschnittsweise ist ein teilweise lockerer Ge-
hölzsaum ausgebildet. Der Mühlenteich in der Stepenitz führt aufgrund des geringen 
Gefälles zu Rückstaubedingungen und wurde als LRT 3150 ausgewiesen. An der 
Stepenitz kommen vier gefährdete Pflanzen mit besonderer Bedeutung vor: Mit Aus-
nahme von zwei Abschnitten (Teilflächen 13 und 15) ist die bundesweit gefährdete 
und häufig dominierende gelbe Teichmummel (Nuphar lutea) überall zu finden, da-
neben kommt der in MV geschützte Pinselblättrige Wasserhahnenfuß (Ranunculus 
penicillatus) an allen Standorten vor und das Gewöhnliche Quellmoos (Fontinalis an-
tipyretica) findet sich ebenfalls überall mit Ausnahme des Mündungsbereiches. 
Bei den kleinen Zuflüssen zur Stepenitz (Teilflächen 3260-21 bis -27) handelt es sich 
um vollständig beschattete Seitenbäche der Stepenitz. Der Bachlauf verläuft in ei-
nem bewaldeten Kerbtal mit natürlichen Quellaustritten und beidseitigem Ufergehölz-
saum mit Erlen, Eschen und Weiden. 
 
Der Poischower Mühlenbach fließt von der Mündung in die Stepenitz bis zum Müh-
lenwehr (Teilfläche 3260-29) im gradlinigen bis gestrecktem Verlauf entlang von 
Grünländern, kleinflächig vorkommenden Brachen und einseitig beschattenden Ufer-
gehölzen. Der Unterlauf wurde inzwischen renaturiert. Vor Poischow grenzen die 
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Wotenitzer Tannen an. Oberhalb des Mühlenwehres Poischow bis Hilgendorf (TF 
3260-28) wird der Bach von zahlreichen Quellen gespeist, Ufergehölze sind ledig-lich 
vereinzelt ausgebildet. Vor Hilgendorf grenzt der Eselsbruch im Norden an. Die öko-
logische Durchgängigkeit ist durch einen Absturz im Eselsbruch eingeschränkt. Das 
Arteninventar ist mit sechs lebensraumtypischen Arten gut ausgebildet, vereinzelt 
kommt die bundesweit gefährdete gelbe Teichmummel (Nuphar lutea) vor, daneben 
treten das in MV geschützte Gewöhnliche Quellmoos (Fontinalis antipyretica) sowie 
Brunnenkresse (Nasturtium officinale) auf. 
 
Bewertung 
Die Stepenitz (Teilflächen 3260-08 bis -20) wird aufgrund des lebensraumtypischen 
Arteninventars und der teilweise naturnah ausgeprägten Habitatbedingungen über-
wiegend mit B (gut) bewertet. Die Abwertung resultiert aus der Sohlstruktur mit feh-
lenden Habitatstrukturen, am Mühlenteich bei Rüting treten Rückstaubedingungen 
auf (Teilfläche 3260-08). 
 
Der Erhaltungszustand am Poischower Mühlenbach wurde aufgrund der fehlenden 
Habitatstrukturen insgesamt mit C (mittel-schlecht) beurteilt. Dabei wurde die Fließ-
gewässerstrukturgüte am Unterlauf von der Mündung der Stepenitz bis zum Müh-
lenwehr Poischow aufgrund der im Jahr 2013 durchgeführten Renaturierung gut-
achterlich aufgewertet, so dass dieser Abschnitt mit B (gut) bewertet wurde. 
 
Relevante Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 
Gemäß der Karten 2b, Blatt 5 des Managementplanes „Habitate der Arten nach An-
hang II FFH-Richtlinie“ befinden sich die Arten Groppe (1163), Kammmolch (1166), 
Rotbauchunke (1188) und Fischotter (1355) nördlich und westlich des Plangebietes.  
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Abb. 7: Auszug aus Karte 2b, Blatt 7: Habitate der Arten nach Anhang II FFH-RL 
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Die Arten, die in der nahen Umgebung des Plangebietes im GGB vorkommen sind 
im Wesentlichen an die Gewässer gebunden. Es besteht kein Grund zu der Annah-
me, dass diese Arten den Bereich des Plangebietes als Habitat nutzen. Zudem be-
stehen keine Wanderbeziehungen, die durch den Geltungsbereich verlaufen. 
 
2.6 Funktionale Beziehungen des Schutzgebietes  
 
Die Niederungsflächen der Stepenitz, Radegast sowie Maurine sind als „Biotopver-
bund im engeren Sinne" im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg 
– Karte II dargestellt. Östlich schließen sich mit einer Unterbrechung die GGBs DE 
2133-303 „Wald- und Kleingewässerlandschaft Everstorf“, DE 2133-302 „Jameler 
Wald, Tressower See und Moorsee“ sowie das GGB DE 2234-302 „Wald- und Klein-
gewässerlandschaft Dambecker Seen und Buchholz“ an. Mittig zwischen den Niede-
rungsflächen befinden sich die GGBs DE 2132-302 „Bernstorfer Wald“ und DE 2232-
301 „Kleingewässerlandschaft südlich von Rehna“. Westlich befindet sich in einiger 
Entfernung das GGB DE 2231-304 „Wald- und Moorlandschaft um den Röggeliner 
See“.  
 

 
Abb. 8: Gesamtausdehnung der GGB (blau), Quelle: Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern 
(Meldestand 2016): www.umweltkarten.mv-regierung.de 
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3. Beschreibung des Vorhabens  
3.1 Inhalte des Vorhabens 
 
Das Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49 besteht in der Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Großgewerbestandortes 
südlich der Stadt Grevesmühlen. In einem Bereich, der entlang der Landesstraße 03 
intensiv landwirtschaftliche genutzte Ackerflächen aufweist, soll durch die Auswei-
sung eines Gewerbegebietes mit einer Größe von 30 ha, die Möglichkeit eröffnet 
werden, an einer verkehrsgünstig angebundenen Fläche, Gewerbe zu etablieren.  
 
Der verkehrsgünstigen Lage soll durch ein großes Gewerbegebiet (30 ha) Rechnung 
getragen werden. Außerdem wird das Gewerbegebiet nach den heutigen Standdarts 
als Grünes Gewerbegebiet entwickelt. Das Ziel besteht in einer klimafreundlichen 
Gestaltung des Gebietes und somit in der Erbringung eines erkennbaren Beitrags zur 
umweltrelevanten Entwicklung von Gewerbegebieten. 
 
Diese Ziele sollen innerhalb der Festsetzung eines Gewerbegebietes gemäß § 8 
BauNVO mit der Zweckbestimmung „Gewerbegebiet“ erreicht werden. Nach Eintritt 
der Rechtskraft des Bebauungsplanes sollen somit Gewerbebetriebe planungsrecht-
lich zulässig sein.  
 
3.2 Wirkungen der Planung auf das GGB 
 
Nachfolgend wird die Wirkung der Planung zunächst nach den Kriterien: Art, Intensi-
tät, Umfang, Dauer und Frequenz im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 
Nr. 49 betrachtet und bewertet. Diese Kriterien werden im Rahmen der Fachkonven-
tion nach Lambrecht und Trautner als generell wesentliche Kriterien unter B.2 Ein-
ordnung der Fachkonventionsvorschläge in allgemeine Grundsätze c) Ermittlung von 
Beeinträchtigungen benannt. Des Weiteren werden auch Angaben zu Eintrittswahr-
scheinlichkeiten der Wirkungen und in diesem Zusammenhang anzunehmenden 
Prognose(un)genauigkeiten für erforderlich gehalten.  
 
Nach dieser allgemeinen Beschreibung der Wirkung der Planung auf das hier be-
handelte Schutzgebiet wird detailliert im nachfolgenden Kapitel auf die prognostizier-
ten Auswirkungen bau-, anlage- und betriebsbedingter Art eingegangen.  
 
Art 
Auf einer Fläche, die intensiv landwirtschaftlich genutzt wird und die sich entlang 
der Landesstraße 03 unweit der Bundesautobahn 20 befindet, soll ein Großgewer-
begebiet entstehen. 
 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 
09. Juni 2016 werden der Stadt Grevesmühlen unterschiedliche Funktionen zuge-
ordnet. Grevesmühlen wird zum einen als Mittelzentrum ausgewiesen: „Mittelzen-
tren sollen als regional bedeutsame Infrastrukturstandorte gesichert und weiterent-
wickelt werden. Sie sollen in ihrer Funktion als Wirtschafts- und Arbeitsstandorte 
gestärkt werden“ (LEP M-V, S. 26).  
 
Vorteile der Stadt Grevesmühlen in Kooperation mit der Gemeinde Upahl sind dabei 
die Anbindung an das internationale Straßennetz über die Bundesautobahn 20 sowie 
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an das internationale Eisenbahnnetz. Dies sind unter anderem Gründe für die Aus-
weisung eines Standortes für die Ansiedlung klassischer Industrie- und Gewerbeun-
ternehmen im Bereich der Autobahnabfahrt Grevesmühlen-Upahl. Im LEP M-V von 
2016 wurde der Standort in die Auflistung der Standorte für die Ansiedlung klassi-
scher Industrie- und Gewerbeunternehmen aufgenommen, da nach Prüfung des 
Standortes die folgenden Kriterien erfüllt werden: 
 

 
Abb. 9: Kriterien für eine zusätzliche Aufnahme in die Kategorie „Standorte für die Ansiedlung klassi-
scher Industrie- und Gewerbeunternehmen, LEP M-V, S. 51. 

 
Als Ziel der Raumordnung wird dazu unter Punkt 4.3.1 (2) Z LEP M-V folgendes de-
finiert: 
„An diesen Standorten hat die gewerbliche und industrielle Nutzung Vorrang vor 
anderen Nutzungen. Soweit raumbedeutsame Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, 
Funktionen und Nutzungen die Belange der gewerblichen und industriellen Nutzung 
beeinträchtigen, sind diese auszuschließen“ (LEP M-V, S. 50). 
 
Die Stadt Grevesmühlen in Kooperation mit der Nachbargemeinde Upahl kommen 
mit der vorliegenden Planung somit ihrer landesplanerischen Pflicht nach, ein Ge-
werbe- und Industriestandort zu entwickeln. 
 
Es erfolgt eine grundsätzliche Nutzungsänderung von einer Ackerfläche hin zu ei-
nem Gewerbegebiet. Dabei sind die Veränderungen durch Versiegelung, Immissio-
nen etc. weiter zu entersuchen. 
 
Intensität 
Es handelt sich um die Neuanlage eines Großgewerbegebietes. In diesem Gewer-
begebiet sind sowohl kleinere als auch größere Gewerbebetriebe möglich. Durch die 
dauerhafte Nutzung mit Bebauung erfolgt eine deutliche Intensivierung der Nutzung. 
Auf vorhandene und zu erwartende Immissionen wird in den nachfolgenden Punkten 
eingegangen daraus werden dann auch Prognosen zur Eintrittswahrscheinlichkeit für 
Beeinträchtigungen von sensiblen Schutzgebietsbereichen abgeleitet.  
 
Umfang 
Durch die hier betrachtete Planung wird, aufgrund der großflächigen Versiegelung 
des Gewerbegebietes, wird ein anderer Umgang mit Niederschlagswasser erfolgen 
mehr Niederschlagswasser anfallen als es derzeit bei der unversiegelten Ackerfläche 
der Fall ist. Neben der Eingrünung in den Randbereichen mit Grünstrukturen ist eine 
vollständige Ausweisung des Plangebietes mit Gewerbeflächen vorgesehen. Die 
verkehrliche Erschließung erfolgt über die bestehende Landesstraße. 
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Frequenz 
Die Nutzung des Gewerbegebietes erfolgt ganzjährig mit einer nahezu gleichblei-
benden Intensität. Die Verkehrsbewegungen erfolgen nach jetzigem Kenntnisstand 
vor allem in den Morgen- und Abendstunden. Dabei sind vor allem Lärmimmissionen 
von großer Bedeutung.  
 
3.3 Wirkfaktoren  
 
Bei der Ermittlung von Wirkungen werden bau-, anlagen- und betriebsbedingte Wirk-
faktoren (Primärwirkungen) und die durch sie verursachten Folgewirkungen unter-
schieden. Je nach Ausprägung und Vorbelastung der betroffenen Strukturen bzw. 
Funktionen können Wirkfaktoren zu keinen, nicht erheblichen oder erheblichen Be-
einträchtigungen führen.  
 
Baubedingte Wirkfaktoren  

- entstehen durch Maßnahmen, die zu temporären Beeinträchtigungen führen, 
- treten in der Regel nur während der Bauphase auf (z.B. Baulärm, Erschütte-

rungen), 
- können aber ggf. auch über die Bauphase hinaus (Bsp. Stoffeintrag) zu Beein-

trächtigungen führen. 
 
Anlagebedingte Wirkfaktoren 

- entstehen insbesondere durch dauerhafte Flächeninanspruchnahme infolge 
von Versiegelung, Überbauung oder sonstigen Nutzungsänderungen sowie 
durch Zerschneidung von Lebensräumen, Areal- und Habitatsverkleinerungen, 
sind in der Regel dauerhaft und nachhaltig. 

 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

- entstehen durch die Nutzung bzw. den Betrieb von Straßen, Gebäuden und 
sonstigen (Freizeit-)Einrichtungen, 

- werden hervorgerufen durch stoffliche Emissionen (z.B. Müll), Lärm, und opti-
sche Störwirkungen, die zur Beeinträchtigung der Fauna führen können. 
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4. Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele  
 
4.1 Methodik 
 
In Artikel 3 der FFH-RL ist als zentrales Ziel für das Schutzgebietsnetz festgeschrie-
ben „den Fortbestand oder ggf. die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszu-
standes der natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürli-
chen Verbreitungsgebiet (zu) gewährleisten.“ Artikel 6 Abs. 2 legt für die Schutzgüter 
in den Natura 2000-Gebietes darüber hinaus ein allgemeines Verschlechterungsver-
bot fest.  
 
Im Nachfolgenden werden zunächst mögliche bau-, anlage-, betriebsbedingte Beein-
trächtigungen dargestellt und bewertet.  
 
Zur Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele wurden die zur Ver-
fügung stehenden Daten zur Einleitung des Niederschlags in den Poischower Müh-
lenbach betrachtet. 
 
Dazu werden Aussagen zu den prognostizierten Nutzungen und davon ausgehenden 
Immissionen sowie dadurch ggf. entstehenden Beeinträchtigungen von FFH-
Lebensraumtypen und -arten getroffen. Es erfolgt eine verbal-argumentative Bewer-
tung der Erheblichkeit. Zentrale Fragestellung ist dabei, ob erhebliche Beeinträchti-
gungen ausgeschlossen werden können. Dazu wurden die Aussagen der Manage-
mentplanung sowie der Fachplaner genutzt.  
 
4.2 Auswirkungen der Planung 
 
Baubedingte Auswirkungen 
Mit der Umsetzung der Planungsziele des Bebauungsplanes Nr. 49 werden Gewer-
bebetriebe außerhalb des GGB (Entfernung ca. 750 m) errichtet. Die Arbeiten bezie-
hen sich nur auf die speziell festgelegten Standorte und werden als temporär be-
trachtet. Es werden keine Teilflächen des GGB in der Bauphase in Anspruch ge-
nommen. Ein Befahren der Schutzgebiete mit Baustellenfahrzeugen wird ausge-
schlossen. Die Annäherung an Schutzgebiete während der Bauphase ist auch aus 
verkehrstechnischer Sicht nicht erforderlich. Wendeflächen im Schutzbereich werden 
nicht entstehen.  
 
Aufgrund der Entfernung zum Schutzgebiet sowie der temporären Wirkung werden 
baubedingte Beeinträchtigungen ausgeschlossen.  
 
Anlagebedingte Auswirkungen 
Es werden keine Flächen innerhalb des GGB beansprucht. Das GGB befindet sich in 
einer Entfernung von ca. 750 m. Die im GGB zu beachtenden FFH-
Lebensraumtypen und FFH-Arten mit einem Schwerpunkt im Wasserlauf bzw. Ufer-
bereich sind durch Gehölzstrukturen vom hier betrachteten Geltungsbereich abge-
schirmt. Angrenzend existiert bereits teilweise Bebauung z.B. durch die Ortslage Wo-
tenitz. 
 
Aufgrund der Entfernung zum Schutzgebiet und der vorhandenen vegetativen Struk-
turen werden anlagebedingte Beeinträchtigungen ausgeschlossen.  
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Betriebsbedingte Auswirkungen 
Durch die Schaffung eines Gewerbegebietes ist von einer Erhöhung der Immissionen 
und von einem Einfluss auf den Wasserhaushalt auf das Gebiet von gemeinschaftli-
cher Bedeutung auszugehen. Im Weiteren sind die dadurch zu erwartenden Beein-
trächtigungen zu betrachten und zu bewerten. 
 
4.3 Kenntnislücken 
 
Mit dem Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen sind noch 
nicht alle Fachgutachten bzw. Untersuchungen vollständig. Auf der Grundlage vorlie-
gender Informationen wurden erste Rückschlüsse auf die Empfindlichkeiten der Ha-
bitatstrukturen und FFH-Arten gezogen. 
 
Die Arte der Gewerbeunternehmen für das Großgewerbegebiet ist nicht bekannt. Die 
Annahmen der Auswirkungen auf das GGB beziehen sich auf Festsetzungen zu Ge-
bäudehöhen, Versiegelungen sowie der Ausgestaltung des Plangebietes. 
 
Für das Entwässerungskonzept des Geltungsbereiches liegen erste Informationen 
vor. Das vollständige Konzept folgt mit dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 49. 
 
4.4 Betrachtung der relevanten Wirkfaktoren 
 
Mit der Umsetzung der Planungsziele des Bebauungsplanes Nr. 49 sind die mögli-
chen betriebsbedingten Auswirkungen durch die Nutzung des Gewerbegebietes zu 
betrachten.  
 
Im Managementplan zum benannten Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung wer-
den zu Siedlung, Industrie und Gewerbe folgende Aussagen getroffen: 
 
Ein rechtsverbindlicher Flächennutzungsplan liegt für die Gemeindegebiete der Stadt 
Dassow, Gadebusch, Grevesmühlen und Rehna sowie für die Gemeinden Börzow, 
Bülow, Holdorf, Köchelstorf, Löwitz, Mallentin, Plüschow, Roggenstorf, Rüting, 
Testorf-Steinort, Upahl und Vitense vor. 
 
Die Stadt Grevesmühlen und verfügt zudem über einen Landschaftsplan. Ebenso 
besteht ein gemeinsamer Landschaftsplan für die „Ökoregion Radegast“ mit den 
Gemeinden Holdorf, Wedendorfersee, Nesow, Vitense und der Stadt Rehna. Der 
Landschaftsplan der Stadt Dassow ist derzeit noch in Bearbeitung. Des Weiteren 
existieren zahlreiche B-Pläne und Satzungen im Bearbeitungsgebiet (siehe Kapitel 
Pläne und Projekte). 
 
Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) weist 
Schönberg sowie Upahl als bedeutsame Entwicklungsstandorte für Gewerbe und In-
dustrie dar. 
 
Laut Managementplan sind die Flächen zwischen dem GGB und dem Plangebiet des 
Bebauungsplanes Nr. 49 durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt. 
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Abb. 10: Karte 1a Aktueller Zustand, Planungen 

 
Das Gewerbegebiet weist durch seine starke Versiegelung und die dadurch anfallen-
den Mengen an Niederschlagwasser, dass versickert werden muss, eine mögliche 
Beeinträchtigung des GGB auf. Zurzeit kann das Niederschlagswasser in der Acker-
fläche versickern. Dies ist mit Errichtung des Gewerbegebietes nicht mehr möglich. 
 
Das GGB „Stepenitz-, Radegast- und Maurine mit Zuflüssen ist ein wassergeprägtes 
Schutzgebiet, das vor allem durch mögliche Veränderungen des Wasserhaushaltes 
beeinträchtigt werden kann, dies betrifft sowohl die Lebensräume als auch die Arten 
im GGB. Aufgrund der veränderten Versickerungsmöglichkeiten durch das entste-
hende Gewerbegebiet ist eine mögliche Beeinträchtigung des GGBs gegeben. 
 

182 von 236 in Zusammenstellung



Unterlage zur Natura 2000-Verträglichkeit des GGB 
„Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ 

im Rahmen der Satzung der Stadt Grevesmühlen über den 
Bebauungsplan Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“  

 

28 

Mit der vorliegenden Prüfung werden die möglichen Beeinträchtigungen auf das Ge-
biet von gemeinschaftlicher Bedeutung untersucht. Dabei liegt das Hauptaugenmerk 
auf den Veränderungen des Wasserhaushaltes. 
 
4.5 Prognostizierte Nutzung 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 beabsichtigt die Stadt Grevesmühlen, in Kooperation 
mit der Gemeinde Upahl, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuaus-
weisung eines interkommunalen Großgewerbestandortes nördlich der Autobahn 20 
zu schaffen. Das städtebauliche Konzept begründet sich aus den Zielsetzungen der 
Stadt und aus den räumlichen und technischen Gegebenheiten im Bereich des Plan-
gebiets. 
 
Die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl haben hierzu bereits umfangrei-
che Überlegungen vorgenommen, um die Flächen nördlich der Autobahn zum einen 
so effektiv wie möglich nutzen zu können sowie zum anderen ein Einfügen der Pla-
nung in den Bereich zu gewährleisten. Dazu werden unter anderem Ausgleichsmaß-
nahmen vorgesehen, die den Großgewerbestandort einfassen und begrünen sollen. 
Es ist vorgesehen, den Großgewerbestandort in zwei Bauabschnitte zu unterteilen.  
 

 
Abb. 6: Luftbild mit städtebaulicher Konzeption, Stand: April 2021, © GeoBasis DE/M-V 2021. 

 
Die äußere Erschließung des Gewerbegebietes soll über einen Kreisverkehr erfol-
gen, der als Bestandteil der Landesstraße 03 geplant wird. Durch diesen Kreisver-
kehr können beide Bauabschnitte auf Upahler sowie Grevesmühlener Seite an die 
Landesstraße angeschlossen werden. Der Kreisverkehr ist Bestandteil des Bebau-
ungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Upahl. Eine weitere Zuwegung zur Landesstraße 
soll am vorhandenen Knotenpunkt nach Groß Pravtshagen vorgesehen werden. Die 
innere Erschließung erfolgt über die Planstraßen sowie über einen Wirtschaftsweg 

183 von 236 in Zusammenstellung



Unterlage zur Natura 2000-Verträglichkeit des GGB 
„Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ 

im Rahmen der Satzung der Stadt Grevesmühlen über den 
Bebauungsplan Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“  

 

29 

entlang der Gemarkungshecke. Dabei muss im Rahmen der weiteren Planung vor 
allem die Topografie des anstehenden Geländes berücksichtigt werden. 
 
Die vorhandenen Gehölze der Feldhecke entlang der Gemeindegrenze bleiben 
überwiegend vorhanden, lediglich für die Anbindung an den geplanten Kreisverkehr 
müssen Bereiche entfernt werden.  
 
Diese Ziele sollen innerhalb der Festsetzung eines Gewerbegebietes gemäß § 8 
BauNVO mit der Zweckbestimmung „Gewerbegebiet“ erreicht werden. Nach Eintritt 
der Rechtskraft des Bebauungsplanes sollen somit Gewerbebetriebe planungsrecht-
lich zulässig sein.  
 
Die Stadt Grevesmühlen möchte gemeinsam mit der Gemeinde Upahl dem Ziel des 
Landesraumordnungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern entsprechen und auf den 
Flächen nahe der Autobahnausfahrt Grevesmühlen/Upahl eine Großgewerbegebiet 
realisieren. Die Stadt Grevesmühlen kommt damit ihrer Funktion als Mittelzentrum 
nach. 
 
Durch die Entwicklung von Ackerfläche in ein Gewerbegebiet verändert sich die Nut-
zung der Fläche und die Bodengegebenheiten. Für das wassergeprägte GGB ist vor 
allem der Umgang mit anfallendem Niederschlagswasser im Gewerbegebiet rele-
vant. Es ist vorgesehen das unbelastete Niederschlagwasser des Gewerbegebietes 
geregelt in den Poischower Mühlenbach einzuleiten und überschüssige Mengen in 
einem Regenrückhaltebecken zu speichern. Der Umgang mit dem Niederschlags-
wasser erfolgt nach dem Regelwerk der Deutschen Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA). Zudem ist für die Gebäude des Gewerbe-
gebietes eine Dachbegrünung (80 %) vorgesehen. Diese verbraucht einen Anteil des 
Niederschlagswasser durch die Bepflanzung und die Verdunstung auf diesen Flä-
chen. 
 
Die Nutzung der Fläche des Plangebietes nimmt mit der Entwicklung des Großge-
werbegebietes erheblich zu. Dadurch steigt auch die Anzahl der Nutzer in diesem 
Bereich. Die Bewertung dieses Nutzungsanstieges erfolgt im nachfolgenden Kapitel.  
 
4.6 Bewertung der Erheblichkeit 
 
Mit der hier vorliegenden FFH-Vorprüfung geht es um mögliche Auswirkungen auf 
das nahegelegene GGB durch die Schaffung eines Großgewerbestandortes und die 
damit mögliche Erhöhung des Wasserstandes in Abschnitten des GGB. Zuvor wurde 
die Umgangsweise mit dem anfallenden Niederschlagswasser im Großgewerbege-
biet erläutert. Nachfolgend wird diese Methodik betrachtet und bewertet. Außerdem 
wird die erheblich erhöhte Nutzung betrachtet und bewertet. 
 
Niederschlagswasser 
Für das Niederschlagswasser liegt für den Vorentwurf ein überschlägiges Entwässe-
rungskonzept vor. Grundsätzlich ist es nicht vorgesehen, dass die Einleitung von 
Niederschlagswasser in die Vorflut des Poischower Mühlenbachs ansteigt. Die Regu-
lation der Niederschlagsmengen erfolgt im Wesentlichen über Regenrückhaltebe-
cken. 
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Eine weitere Nutzung des Niederschlagswassers erfolgt über die Dachbegrünung der 
Gebäude. Die Pflanzen der Dachbegrünung nutzen einen Teil des Niederschlags-
wassers, ein kleiner Anteil wird über die Dachbegrünung verdunstet. Das dann noch 
übrige Niederschlagswasser wird ebenfalls im Regenrückhaltebecken gespeichert. 
Dieses Niederschlagwasser kommt zeitverzögert und in kleineren Mengen im Regen-
rückhaltebecken an, da es vorher durch die Dachbegrünung läuft. Im Bebauungsplan 
werden Festsetzungen zu der Dachbegrünung innerhalb des Plangebietes getroffen. 
 
Aufgrund der geregelten Abgabe des Niederschlagswassers an die Vorflut des Po-
ischower Mühlenbachs und die nicht ansteigende Wassermenge entstehen keine 
Veränderungen des Wasserhaushaltes des GGB. 
 
Nutzung 
Derzeit wird die Fläche des Geltungsbereiches als landwirtschaftlich intensiv bewirt-
schaftete Ackerfläche genutzt. Der Nutzer dieser Fläche ist dadurch im Wesentlichen 
der bewirtschaftende Landwirt. Durch die Schaffung eines Großgewerbegebietes er-
folgt ein starker Anstieg der Nutzeranzahl in diesem Bereich. 
 
Vom Plangebiet in das nahegelegene GGB sind keine verbindenden Strukturen vor-
handen. Es gibt keine Straßen oder Wege, die vom Geltungsbereich zu den Wasser-
läufen und Uferbereichen des GGB verlaufen. Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 wer-
den ebenfalls keine solcher Strukturen geschaffen. Außerdem besteht das GGB in 
diesem Bereich fast ausschließlich aus Wasserläufen und deren naturnahen Ufern, 
somit sind keine Strukturen vorhanden, die Menschen zum verweilen einladen.  
 
Bewertung der Erheblichkeit  
Eine erhebliche Beeinträchtigung liegt vor, wenn die Veränderungen und Störungen 
des Systems in ihrem Ausmaß oder ihrer Dauer dazu führen, dass ein Natura 2000-
Gebiet seine Funktionen nur noch in eingeschränktem Umfang erfüllen kann. 
 
Folgende FFH-Arten befinden sich gemäß des Managementplanes in dem Teil des 
GGBs, welcher sich im Umfeld des Großgewerbegebietes befindet: Groppe, Rot-
bauchunke, Kammmolch und Fischotter. Nachfolgend werden die Habitatansprüche 
dieser Arten erläutert. 
 
Groppe 

- Sauerstoffreiche, kühle, rasch fließende Fließgewässer mit natürlicher Dyna-
mik 

- Flache, wenig beschattete Gewässerabschnitte mit abwechslungsreichem Un-
tergrund (Kies, Geröll, Steine, Sand) 

- Hohe Wasserqualität und Durchgängigkeit der Gewässer 
- Möglichst geringe anthropogene Feinsedimenteinträge 
- Schutz der Gewässersohle vor mechanischen Beeinträchtigungen 
- Kein erhöhter Feinddruck durch Raubfische 

 
Rotbauchunke und Kammmolch 

- Gewässerverbund 
- Möglichst volle Besonnung des Gewässers 
- Geringer Feinddruck durch Fische 
- Wanderkorridore zu benachbarten Gewässern 
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- Extensiv genutzte Landlebensräume, die an die Gewässer angrenzen 
- Winterquartiere (Strukturreiche Gehölzbestände, Lesesteinhaufe) im Umfeld: 

bis zu 500 m (Rotbauchunke) bzw. bis zu 1000 m (Kammmolch) Entfernung 
zum Gewässer 

- Geringe Zerschneidung durch Straßen im Umfeld: bis zu 500 m (Rotbauchun-
ke) bzw. bis zu 1000 m (Kammmolch) Entfernung zum Gewässer 

 
Fischotter 

- Sicherung regionaler und überregionaler Wanderkorridore 
- Naturnahe Stand- und Fließgewässer mit störungsarmen Uferbereichen 
- Ungenutzte Gewässerrandstreifen und Ufergehölze als Versteckmöglichkeit 
- Geringe Gefährdung durch Straßenverkehr 
- Keine dauerhaften Störungen 
- Keine bzw. ottersichere Reusenfischerei 

 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung. Somit erflogt kein direkter Eingriff bzw. Flächenverlust durch die vorliegende 
Planung. Sowohl die Gewässerstrukturen als auch die Uferbereiche innerhalb des 
GGBs werden durch den Bebauungsplan Nr. 49 nicht verändert. Außerdem befinden 
sich derzeit keine Strukturen, die als Winterquartiere für die Rotbauchunke oder den 
Kammmolch dienen. Eine Nutzung des Geltungsbereiches als Wanderkorridor für 
Rotbauchunke und Kammmolch wird aufgrund der aktuell intensiven landwirtschaftli-
chen Nutzung ebenfalls ausgeschlossen.  Von Beeinträchtigungen des Fischotters 
durch die Immissionen des Großgewerbegebietes ist nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht auszugehen. 
 
Durch die hier genannten Planungsziele wird von keiner Erhöhung der Wassermen-
ge in der Vorflut des Poischower Mühlenbachs und damit im GGB ausgegangen. 
Ebenso ist nicht mit einer Erhöhung des Nutzungsdrucks innerhalb des GGB zu 
rechnen. 
 
Das Einleiten des unbelasteten Niederschlagswassers in die Vorflut des Poischower 
Mühlenbachs wird über das Regelwerk der DWA geregelt. Dies gibt vor, dass die 
Wassermenge in der Vorflut im Vergleich zur jetzigen Nutzung nicht ansteigen darf. 
 
Zwischen dem Plangebiet und dem GGB bestehen keine verbinden Strukturen wir 
Straßen oder Wege. Diese werden durch die Planung nicht geschaffen. Aus diesem 
Grund ist davon auszugehen, dass die Nutzer des Gewerbegebietes den Nutzungs-
druck innerhalb des GGB nicht erhöhen. 
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5. Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte 
 
Vorhaben können auch erst im Zusammenwirken (kumulative Effekte) mit anderen 
Plänen oder Projekten zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen führen. Vo-
raussetzung für diese mögliche Kumulation von Auswirkungen sind potentielle Aus-
wirkungen anderer Pläne und Projekte auf das jeweils von dem zu prüfenden Vorha-
ben betroffene gleiche Erhaltungsziel. 
 
Parallel zu dem Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen wird der südlich di-
rekt angrenzende Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Upahl aufgestellt. Die Stadt 
Grevesmühlen kooperiert mit der Gemeinde Upahl, um mit den beiden genannten 
Bebauungsplänen die Schaffung eines Großgewerbegebietes zu realisieren. 
Dadurch stehen beide Bebauungspläne in unmittelbarem Zusammenhang miteinan-
der.  
 
Das Regelwerk der DWA wird für beide Bebauungspläne verwendet. Somit kommt 
es auch kumulativ nicht zu einer Erhöhung der Wassermengen im GGB. Ebenso 
stimmen die Aussagen zu den Nutzern des Großgewerbegebietes überein. Beide 
Plangebiete weisen keine verbindenden Strukturen zum GGB auf. Dies wird auch mit 
der Planung nicht geändert. 
 
Aufgrund dieser Argumentation ist auch durch die kumulativen Wirkungen beider Be-
bauungspläne nicht von erheblichen Beeinträchtigungen des Gebietes gemeinschaft-
licher Bedeutung auszugehen. 
 
 
6. Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung dienen der Minderung bzw. Beseitigung ne-
gativer Wirkungen des Vorhabens, die während der Durchführung und nach dessen 
Abschluss auf ein Schutzgebiet entstehen können. Diese Maßnahmen sind dann 
umzusetzen, wenn ein Vorhaben ansonsten erhebliche Beeinträchtigung eines NA-
TURA 2000-Gebietes hervorruft und daher nicht zulässig ist.  
 
Aufgrund der in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Argumentation werden 
keine erheblichen Beeinträchtigungen prognostiziert. Im Ergebnis ist die Umsetzung 
von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung nicht erforderlich.  Die Maßnahmen zur 
Regulierung des Wasserstandes sind bereits aufgrund der Bestimmungen der DWA 
erforderlich. 
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7. Fazit  
 
Im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt Gre-
vesmühlen erfolgt die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Schaffung eines Großgewerbegebietes. Parallel zur Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 49 erfolgt die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes. Der Änderungsbe-
reich umfasst das Plangebiet des hier behandelten Bebauungsplanes. 
 
Mit der vorliegenden FFH-Untersuchung sollte abgeklärt werden, ob es durch diese 
Entwicklung zu Beeinträchtigungen des angrenzenden Gebietes von gemeinschaftli-
cher Bedeutung „Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ kommen kann. 
Das Schutzgebiet befindet sich in einer Entfernung von 760 m. Dementsprechend 
kommt es zu keiner Inanspruchnahme von Schutzgebietsflächen. Schlussfolgernd 
gehen keine FFH-Lebensraumtypen verloren und es sind keine FFH-Arten direkt be-
troffen. Bau- und anlagebedingte Auswirkungen lassen sich dementsprechend aus-
schließen. Betriebsbedingt ergibt sich eine potentielle Erhöhung des Wasserstands 
der Vorflut des Poischower Mühlenbachs, welche nördlich des Plangebietes in das 
GGB fließt.  Allerdings werden Maßnahmen zur Regulierung des Wasserstandes der 
Vorflut bereits aufgrund der Bestimmungen der DWA erforderlich. 
 
Im Zusammenhang mit der Bewertung der Erheblichkeit wurde die Einleitung des 
Niederschlagswassers in die Vorflut des Poischower Mühlenbachs ermittelt und da-
mit die potentiell erhöhte Wassermenge im GGB. Außerdem wurde die Erhöhung der 
Nutzeranzahl sowie die Auswirkungen auf die FFH-Arten und -Lebensräume betrach-
tet und bewertet. Beide Faktoren führen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
des GGB. 
 
Die im Managementplan zum GGB dargestellten Erhaltungsmaßnahmen sowie die 
dort genannten vorrangigen und wünschenswerten Entwicklungsmaßnahmen wer-
den durch die hier betrachtete Planung nicht berührt oder erheblich beeinträchtigt.  
 
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 49 ergeben sich keine Veränderungen 
oder Erhöhungen der einzuleitenden Niederschlagsmengen in die Vorflut des Po-
ischower Mühlenbachs. Ebenso ist durch den Bebauungsplan keine Schaffung von 
verbindenden Strukturen zwischen dem Geltungsbereich und dem GGB vorgesehen. 
Dementsprechend werden die Auswirkungen der Planung als gering bewertet. 
 
Aufgrund der Vorangestellten Argumentation können erhebliche Beeinträchtigungen 
der Schutzziele können ausgeschlossen werden.  
 
Die Betrachtung und Bewertung der potentiellen erheblichen Auswirkungen auf das 
Europäischen Vogelschutzgebiet „Stepenitz – Poischower Mühlenbach – Radegast – 
Maurine“ erfolgt in einer separaten SPA-Untersuchung.  
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1. Anlass 

Die Stadt Grevesmühlen möchte mit der Gemeinde Upahl zusammen ein interkommunales 
Gewerbegebiet unmittelbar nördlich der BAB 20 im Bereich der Autobahnanschlussstelle 
Grevesmühlen / Upahl schaffen. Derzeitig werden die Flächen landwirtschaftlich genutzt. 

Im Zuge der Planung und Planrealisierung sind die Belange des im Bundesnaturschutzrecht 
verankerten Artenschutzes zu berücksichtigen. Insbesondere ist zu prüfen, ob bzw. in 
welchem Ausmaß das Vorhaben Verbotstatbestände im Sinne von § 44 BNatSchG (s.u.) 
verursachen kann. Der vorliegende Fachbeitrag legt dar, ob bzw. inwieweit besonders bzw. 
streng geschützte Tier- und Pflanzenarten vom Vorhaben betroffen sein können. 

Ausschlaggebend sind dabei der direkte Einfluss der Nutzung auf den betroffenen 
Lebensraum (Tötung, Verletzung, Beschädigung, Zerstörung) sowie indirekte Wirkungen des 
Vorhabens auf umgebende, störungsempfindliche Arten durch Lärm und Bewegungen 
(Störung durch Scheuchwirkung). 

2. Artenschutzrechtliche Grundlage (§ 44 BNatSchG) 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG benennt die zu prüfenden, artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände: 

„Es ist verboten, 

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, 

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert, 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören (Zugriffsverbote). (…)“ 

Gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG gilt Folgendes: 

(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 
Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 
durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die 
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang 
IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten 
oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 
aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 
Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 
Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 
Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden 
kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 
wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 
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auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 
Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 
werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 
Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte 
Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein 
Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.“ 

Kann ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand nicht ausgeschlossen werden, besteht die 
Möglichkeit der Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG: Demnach können die nach 
Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden von den Verboten 
des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen, u.a. aus anderen zwingenden Gründen 
des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher 
Art. 

Eine Ausnahme darf allerdings nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht 
gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art – bezüglich derer 
die Ausnahme zugelassen werden soll - nicht verschlechtert. 

Im Rahmen der Bewertung von zulässigen Eingriffen im Sinne von § 17 Abs. 1 und Vorhaben 
im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG (letzteres hier vorliegend: Das Vorhaben wird 
durch einen Bebauungsplan vorbereitet) und ihren Auswirkungen auf den Besonderen 
Artenschutz sind, wie die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, somit alle europäischen 
Vogelarten sowie auf Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistete Tiere und Pflanzen zu 
berücksichtigen. 
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Abbildung 1: Schema zur Ableitung der Europäisch geschützten Arten, die bei Vorhaben gemäß §44 Abs. 5 
BNatSchG prüfrelevant sind. Quelle: https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/geschuetzte_arten.pdf, 
abgerufen am 01.09.2022. 

 

3. Artenschutzrechtliches Funktionsprinzip 

Die §§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG befassen sich unter entsprechender 
vorhabenbezogener Einschränkung durch § 44 Abs. 5 BNatSchG in Bezug auf europäische 
Vogelarten und Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (vgl. Abb. 1) mit den Verboten: 

1. Nachstellen, fangen, verletzen und Töten wild lebender Tiere sowie Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen (Tötungsverbot), 

2. Erhebliche Störung wild lebender Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten (Störungsverbot), 

3. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der 
wild lebenden Tiere (Zerstörungsverbot). 

§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG bezieht sich auf die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 
wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihrer Entwicklungsformen 
(Zugriffsverbote). 
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Im Zusammenhang mit dem Tötungsverbot ist wesentlich, dass insbesondere das 
Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 28.04.2016 (Az. 9 A 9.15, Rn. 141) auf folgende, 
für die artenschutzrechtliche Prognose wesentliche, Voraussetzungen hingewiesen hat: 

Die im Rahmen des besonderen Artenschutzes zu betrachtenden Arten leben nicht in 
unberührter Natur, sondern in vom Menschen gestalteten Naturräumen mit jeglichen damit 
verbundenen anthropogenen Elementen und Gefahren, die insofern auch Teil des sog. 
Allgemeinen Lebensrisikos der jeweils zu betrachtenden Arten sind. Das Allgemeine 
Lebensrisiko der im Umfeld des Vorhabens wild lebenden Arten wird insbesondere geprägt 
durch die Gefahren, die von der anthropogenen Flächennutzung, dem Straßenverkehr auf 
Autobahn und Landesstraße sowie der Prädation durch Haustiere ausgehen. Unter anderem 
diese anthropogenen Gefahren gehören zum sog. Grundrisiko der im Umfeld wild lebenden 
und die betreffende Planfläche ggf. mit nutzenden Arten. Das vorhabenbezogene 
Grundrisiko einer Art ist insofern kein Nullrisiko. 

Des Weiteren hat u.a. das o.g. höchstrichterliche Urteil klargestellt, dass nur dann eine 
signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos gegeben ist, wenn das Vorhaben das Hinzutreten 
besonderer Umstände hervorruft. Die Planung beansprucht im Wesentlichen eine nördlich an 
die BAB 20 und westlich an die L 03 anschließende Ackerfläche. Eine deutliche 
anthropogene Wirkung auf das Plangebiet ist insofern vorhanden. Gleichwohl ist unstrittig, 
dass die Umwandlung einer Agrarfläche zu einem großflächigen Gewerbegebiet besondere 
Umstände hervorruft, die mit der aktuellen Nutzung bislang nicht gegeben waren. 

Dies gilt im übertragenen Sinne auch für das Störungsverbot. Die Störempfindlichkeit von 
Arten welche bereits Störungen ausgesetzt sind ist erheblich geringer als diejenige der in 
ausschließlich naturnahen, siedlungsfernen und störungsarmen Habitaten lebenden Tiere. 
Unter diesem Aspekt stets zu beachten ist, dass eine Störung im artenschutzrechtlichen Sinne 
nur dann erheblich und relevant ist, „wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert.“ 

Im Hinblick auf das Zerstörungsverbot ist stets zu unterscheiden zwischen Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten, die saisonal (also pro Brut- und/oder Rastperiode) wechseln und solchen, 
die eine gewisse Stetigkeit aufweisen. Eine vom (eingeschränkt mobilen und stenöken) 
Eremiten besetzte, vermulmte alte Stieleiche weist beispielweise eine weitaus höhere Stetigkeit 
und artenschutzrechtliche Relevanz auf, als das jährlich neu innerhalb oft saisonal 
wechselnder Reviere angelegte Gelege eines Boden- oder Gehölzbrüters. 

Sofern Schutzmaßnahmen erforderlich sind, ist zwingend das bundesrechtliche Grundprinzip 
der Verhältnismäßigkeit anzuwenden. Dies bedeutet, dass die ggf. erforderliche Vermeidung 
des vorhabenbezogenen Eintritts auch artenschutzrechtlicher Verbote stets mit den mildesten 
wirksamen Mitteln erfolgen muss. 
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Den Maßstab für die vorliegende Bewertung der Planinhalte bilden, zusammenfassend 
dargestellt, die durch die höchstrichterliche Rechtsprechung zum Besonderen Artenschutz 
definierten Prinzipien: 

• Erforderlich und ausreichend ist im Artenschutzrecht eine am Maßstab praktischer 
Vernunft ausgerichtete Prüfung.1 

• Zwingend erforderlich für die Ermittlung der Relevanz einer Art ist nicht, ob diese 
tatsächlich oder potenziell im Plangebiet vorkommt, sondern ob die Planung bzw. 
das Vorhaben besondere Umstände herbeiführt, die aufgrund der regelmäßigen 
und/oder häufigen Präsenz der Arten geeignet sein können, bei diesen Verbote in 
Bezug auf jene Arten auszulösen. Wesentlich hierbei ist die Abschätzung der 
Gefahren, die sich für die relevanten Arten bereits aus dem allgemeinen 
Naturgeschehen in einer vom Menschen gestalteten Landschaft ergeben.2 

• Ein Nullrisiko ist im Rahmen der artenschutzrechtlichen Bewertung für die relevanten 
Arten nicht zu fordern.3 

• Anders als im Habitatschutz setzt die Wirksamkeit von Schutz- und 
Vermeidungsmaßnahmen nicht voraus, dass die Beeinträchtigung sowohl mit 
Gewissheit, als auch vollumfänglich ausgeschlossen werden kann.4 

• In einer Situation, die von derzeit noch nicht ausräumbaren wissenschaftlichen 
Unsicherheiten über Wirkungszusammenhänge geprägt ist, darf mit 
Prognosewahrscheinlichkeiten, Schätzungen und Analogieschlüssen gearbeitet 
werden.5 

• Sowohl die Notwendigkeit, als auch die Verhältnismäßigkeit von ggf. in Betracht 
kommenden Schutzmaßnahmen ist stets zu prüfen. Die Genehmigungs- und 
Fachbehörden haben das mildeste geeignete Mittel zur Abwendung 
artenschutzrechtlicher Verbote zu wählen. 

 

 

 

1 BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008 - 9 A 14/07 – juris, Rn. 57. 

2 BVerwG, Beschluss vom 08.03.2018 - 9 B 25.17, LS und RN 11 

3 vgl. BVerwG, Urteil vom 28. April 2016 – 9 A 9/15 − juris, Rn. 141. 

4 BVerwG, Urteil vom 27. November 2018 – 9 A 8/17 – juris, Rn. 123. 

5 BVerwG, Urteil vom 27. November 2018 – 9 A 8/17 – juris, Rn. 133 f.; BVerwG, Urteil vom 9. Juli 
2008 – 9 A 14/07 – juris, Rn. 63. 
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4. Räumliche Lage und Kurzcharakterisierung 

Das Plangebiet befindet sich auf Ackerflächen der Stadt Grevesmühlen (Abb. 2, orange 
umrandet) sowie der Gemeinde Upahl (Abb. 2 blau umrandet) im Landkreis 
Nordwestmecklenburg. Das Plangebiet grenzt nördlich an die BAB 20 und westlich an die 
L 03. Mittig im Plangebiet verläuft eine Baumhecke in Ost-West-Richtung. Westlich und 
südlich angrenzend befinden sich Grünlandflächen. Östlich an die L 03 angrenzend, aber 
noch innerhalb des Plangebietes liegend, befindet sich ein Wohnhaus.  

Die geplante verkehrliche Erschließung des Großgewerbes ist von der L 03 aus Süden 
kommend geplant. Zur Erschließung ist der Durchbruch einer nach § 20 NatSchAG M-V 
geschützten Baumhecke erforderlich. Mit dem Vorhaben ist außerdem der Abriss des 
bestehenden Wohnhauses mit Nebengebäuden im Südwesten des Plangebietes verbunden. 

Abbildung 2: Übersicht über die Lage des Plangebietes (orange = Stadt Grevesmühlen und blau = Gemeinde 
Upahl). Erstellt mit QGIS 3.16, Kartengrundlage: TK LAiV M-V 2022. 
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5. Merkmale der geplanten Geländenutzung 

Abbildung 3 zeigt die geplante Nutzung als Großgewerbestandort für den Bereich der Stadt 
Grevesmühlen und in der Gemeinde Upahl. 

Abbildung 3: Auszug aus dem Entwurf zur Satzung über den B-Plan Nr. 49 und B.-Plan 9 „Interkommunaler 
Großgewerbestandort Grevesmühlen-Upahl“, Bereich Stadt Grevesmühlen und Gemeinde Upahl. Quelle: 
Planungsbüro Hufmann 10/2023. 
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Der Geltungsbereich auf dem Territorium der Stadt Grevesmühlen hat eine Größe von rund 
35 Hektar. Begrenzt wird das Plangebiet im Norden, Osten und Westen durch 
landwirtschaftliche Nutzflächen sowie im Süden durch die Grenze mit der Gemeinde Upahl 
und daran anschließend weiteren landwirtschaftlichen Flächen. 

Der Geltungsbereich auf dem Territorium der Gemeinde Upahl hat eine Größe von rund 19 
Hektar. Begrenzt wird das Plangebiet im Norden durch die Grenze mit der Stadt 
Grevesmühlen und daran anschließend landwirtschaftlichen Nutzflächen, im Osten durch 
landwirtschaftliche Nutzflächen, im Westen durch die Grenze mit der Stadt Grevesmühlen 
und landwirtschaftliche Nutz-flächen sowie im Süden durch Grünland. 

Gemeinsames Plankonzept 

Erschließung 

Die äußere Erschließung des Gewerbegebietes soll über einen Kreisverkehr erfolgen, der als 
Bestandteil der Landesstraße 03 geplant wird. Durch diesen Kreisverkehr können beide 
Bauabschnitte auf Upahler sowie Grevesmühlener Seite an die Landesstraße angeschlossen 
werden. Der Kreisverkehr ist Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Upahl. 
Eine weitere Zuwegung zur Landesstraße soll am vorhandenen Knotenpunkt nach Groß 
Pravtshagen vorgesehen werden. Die innere Erschließung erfolgt über die Planstraßen sowie 
über einen Wirtschaftsweg entlang der Gemarkungshecke. 

Art der baulichen Nutzung 

Im festgesetzten Gewerbegebiet GE sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB Gewerbebetriebe aller 
Art, Lagerhäuser, öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 
Tankstellen sowie Anlagen für sportliche Zwecke allgemein zulässig. Lagerplätze mit 
funktionalem Zusammenhang sind zulässig, wenn sie nicht größer als 5 000 m² sind.  

Ausnahmsweise können im festgesetzten Gewerbegebiet Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen zugelassen werden.  

Im gesamten Plangebiet sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke sowie Vergnügungsstätten auch ausnahmsweise nicht zulässig, da die Stadt 
Grevesmühlen an diesem Standort keinen Bedarf für diese Nutzungen sieht.  

Einzelhandelsbetriebe sind im gesamten Plangebiet gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nur 
ausnahmsweise zulässig, wenn der Verkauf an Endverbraucher nach Art und Umfang im 
eindeutigen Zusammenhang mit der Produktion, der Ver- und Bearbeitung von Gütern 
einschließlich Reparatur- und Serviceleistungen des im Plangebiet liegenden Betriebes liegt. 

Maß der baulichen Nutzung 

Im festgesetzten Gewerbegebiet wird die Grundflächenzahl wird auf 0,8 festgesetzt. Gemäß 
§ 19 Abs. 4 BauGB darf die zulässige Grundfläche inklusive Garagen, Stellplätzen mit ihren 
Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauGB eine maximale Grundflächenzahl 
von 0,8 nicht überschreiten.  

Innerhalb des gesamten Plangebietes wird eine maximale Firsthöhe von 25 m festgesetzt. Bei 
Flachdächern entspricht die Firsthöhe der Gebäudehöhe. Dachaufbauten, wie 
Entlüftungsschächte von Filter- und Klimaanlagen, dürfen die zulässige Firsthöhe um bis zu 
2,5 m überschreiten.  

Für Stellplatzanlagen in Form von Parkpaletten, Parkdecks oder Parkhäuser wird festgesetzt, 
dass maximal drei Geschosse zulässig sind.  

Gebäude und bauliche Anlagen im Gewerbegebiet sind in einer Länge von mehr als 50 m 
zulässig.  

Die überbaubare Grundstücksfläche wird im eingeschränkten Gewerbegebiet durch die 
Festsetzung von Baugrenzen bestimmt.  
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Entlang der Landesstraße 03 dürfen in einem Streifen von 20 m, gemessen vom äußeren 
Rand der befestigten Fahrbahn, Hochbauten jeglicher Art nicht errichtet werden. Im Bereich 
des Knotenpunktes Groß Pravtshagen werden Sichtdreiecke festgesetzt.  

Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen 

Im öffentlichen Straßenraum werden im begrenzten Umfang auch Stellplätze mit einer 
ausreichenden Breite für Lkw vorgesehen, ansonsten wird festgesetzt, dass die notwendigen 
Pkw- sowie Lkw-Stellplätze für Angestellte, Kunden und Lieferanten auf den jeweiligen 
privaten Grundstücken vorzuhalten sind.  

Des Weiteren wird festgesetzt, dass innerhalb der Gewerbegebiete die ebenerdig angelegten 
Pkw-Stellplätze auf den privaten Grundstücksflächen auf 20 Stellplätze je angefangenem 
Hektar begrenzt sind. Darüber hinaus sind private Pkw-Stellplätze als Parkpaletten, Parkdecks 
oder Parkhäuser zu errichten. 

Außerdem sind innerhalb des gesamten Plangebietes Park- sowie Stellplätze mit 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 i. V. m. Nr. 23b BauGB 
generell zulässig. Der Großgewerbestandort soll als Grünes Gewerbegebiet qualifiziert 
werden. Die Nutzung erneuerbarer Energien spielt dabei eine zentrale Rolle.  

Die Errichtung von Kleinwindkraftanlagen und Funkantennen ist im gesamten 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes zulässig. Ebenfalls sind Anlagen zur Nutzung der 
Sonnenenergie auf den Dachflächen und an Fassaden grundsätzlich zulässig. Der Einsatz 
erneuerbarer Energie soll innerhalb des Gebietes eine wichtige Rolle einnehmen.  

6. Bewertungsgrundlagen und Methodik 

Die artenschutzrechtliche Prüfung greift auf folgende Datengrundlagen zurück: 

• Darstellungen des Kartenportals Umwelt M-V 2023 

• Biotoperfassung 2022 

• Rast- und Zugvogelerfassung im Zeitraum August 2022 bis April 2023 

• Erfassung der Brutvögel 2022 (300 m Umfeld) 

6.1. Methodik Bestandserfassung Avifauna 

Die Zug- und Rastvogelkartierung lief von August 2022 bis April 2023. In 10 Begehungen à 
4 h sollte im Rahmen dieser Kartierung die Bedeutung des Vorhabenbereichs samt 1 km-
Umfeld insbesondere als Nahrungsfläche für Durchzügler und Wintergäste untersucht 
werden. Für die Planung weniger relevant war insofern die Frequentierung des Gebietes 
durch überfliegende Tiere. Für jeden Kartiertag wurden hierfür 4 Stunden vor Ort angesetzt. 
Hierzu bezog der Kartierer während der Kartierungen zunächst Stellung auf einem 
Beobachtungspunkt, von dem aus freie Sicht auf den Vorhabenbereich und dessen engerem 
Umfeld besteht. Auf diesem Posten verblieb der Kartierer für ca. 2 und trug sämtliche optisch 
oder akustisch registrierten Flugbewegungen bzw. Rasttrupps und Wintergäste über bzw. 
innerhalb des Beobachtungsradius in eine Tageskarte ein und hielt Angaben zu den 
Parametern Uhrzeit, Art, Anzahl der Individuen, Flugrichtung und Flughöhe der Vögel fest. Im 
Anschluss daran wurden in den verbleibenden 2 Stunden alle Offenlandbereiche im 1 km 
Umfeld abgefahren und auf Rasttrupps abgesucht. Die Zählung der Rasttrupps findet dabei 
überwiegend vom PKW aus statt, um die Störung auf die nahrungssuchenden Vögel 
möglichst gering zu halten und keine Aufflüge zu provozieren.  

Die Erfassung der Brutvögel begann am 11.03.2022 und endete am 12.07.2022. Die 
Methodik, die Untersuchungszeiträume und die Mindestzahl an Begehung für die 
Brutvogelkartierung im Untersuchungsgebiet erfolgten unter Anwendung von Südbeck et al 
2005 sowie unter Berücksichtigung der „Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg 
Vorpommern (HzE) – Neufassung 2018“ (Tabelle 2a, MLU-MV 2018) sowie der 
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„Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von 
Windenergieanlagen (AAB-WEA) Teil Vögel – Stand: 01.08.2016“ (LUNG MV 2016). Tab. 
2 enthält eine detaillierte Auflistung der erfolgten Begehungstermine.  

Die Brutvögel wurden an 6 Terminen6 untersucht: 11.03., 01.04., 06.05., 25.05., 23.06 
und 12.07.2022. Zusätzlich wurde am 06.05.2022 und 12.07.2022 jeweils eine Nacht-/ 
bzw. Dämmerungskartierung zur Erfassung nacht- und dämmerungsaktiver Brutvogelarten 
durchgeführt.  

Bei der Brutvogelkartierung wurden im Rahmen einer Revierkartierung nach SÜDBECK et al. 
(2005) der Vorhabenbereich und sein 300 m-Umfeld systematisch abgelaufen und alle 
optisch und/oder akustisch registrierten Vögel in Tageskarten notiert. Eine punktgenaue 
Verortung erfolgte dabei insbesondere für alle wertgebenden Vogelarten (Rote Liste 
Kategorie 1-3, gelistet in Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie und/oder in der 
Bundesartenschutzverordnung sowie Arten mit tierökologischen Abstandskriterien), um nach 
Abschluss der Kartierungen sog. Papierreviere für diese Arten bilden zu können. Auch die 
nicht mit einem Schutzstatus versehenen Vogelarten wurden zur Erhebung des gesamten 
Artenspektrums entsprechend miterfasst. Im Rahmen der systematischen Kartierung des 
Vorhabenbereichs und seines 300 m-Umfelds wurde, soweit möglich, auch das 300 - 
1.000 m-Umfeld mit Hilfe eines Fernglases und Spektivs beobachtet, um evtl. auftretende 
Arten mit Relevanz für das Vorhaben (z.B. TAK-Arten) erfassen zu können. 

Die Tageskartierungen starteten möglichst um die Morgendämmerung bzw. spätestens bei 
Sonnenaufgang und wurden überwiegend bei gutem Wetter (möglichst kein starker Wind, 
kein Regen) durchgeführt. Die einzelnen Begehungen begannen dabei jeweils an 
unterschiedlichen Startpunkten, um möglichst viele Teilbereiche des Gebietes auch zu Zeiten 
der höchsten Gesangsaktivität erfassen zu können. Nachfolgend aufgeführt findet sich eine 
Übersichtskarte mit Radien der Brutvogelerfassung, 500 m und 1 km als Orientierungshilfe 
sowie eine tabellarische Auflistung der Begehungstermine der durchgeführten Kartierungen 
mit den jeweiligen Untersuchungsschwerpunkten und den Wetterverhältnissen. 

Gemäß den „Hinweisen zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern“ (MINISTERIUM FÜR 

LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT M-V 2018) werden zur Erfassung der Brutvögel neben 6 
Tagbegehungen auch 2 Nachtbegehungen empfohlen, um eine Aussage zum Vorkommen 
nacht- bzw. dämmerungsaktiver Vogelarten treffen zu können. Das potenzielle Vorkommen 
der nacht- bzw. dämmerungsaktiven Arten im Umfeld des Vorhabenbereichs wurde auf 
Grundlage der jeweiligen Phänologie der Vogelarten (vgl. SÜDBECK et al. 2005) im Rahmen 
der Nachtkartierungen (etwa eine Stunde vor Morgendämmerung) am 06.05.2022 und 
12.07.2022 überprüft. Im Rahmen der Nacht-/ bzw. Dämmerungserfassungen wurde an 
potenziell geeigneten Lebensräumen, je nach zu überprüfender Art und der jeweiligen 
artspezifischen Reaktionsbereitschaft, ggf. auch eine Klangattrappe eingesetzt (vgl. SÜDBECK 

et al. 2005, S. 80, ff.). Die akustische Kartierung pot. rufender Eulenvögel wurde an pot. 
geeigneten Lebensraumstrukturen (Wälder mit altem, höhlenreichem Baumbestand) auch 
über den 300 m-Radius hinaus durchgeführt. Da auch die Brutvogelkartierungen zwischen 
April und Juli 2022 den Tageszeitraum 1 Stunde vor Sonnenaufgang abdeckten, konnte im 
Rahmen dieser Kartierungen ebenfalls der Nacht- bzw. Dämmerungsaspekt innerhalb des 
Vorhabenbereichs und seines 300 m-Umfeldes untersucht werden. 

Tabelle 1: Untersuchungsradien und Untersuchungsschwerpunkte der 2022/2023 durchgeführten Kartierungen 
im Umfeld des Untersuchungsgebietes „Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“ 

Untersuchungsradius Untersuchungsschwerpunkt 

300 m bzw bis zur angrenzenden BAB 20 im - Brutvogelkartierung 2022 

 

6 Der 08.04. und 29.06.2022 wurde nicht nur für die Tagerfassung, sondern zuvor für die Erfassung der 
dämmerungsaktiven Brutvogelarten genutzt. So umfasst die Brutvogelkartierung 6 Tages- und 2 Nacht-/ bzw. 
Dämmerungserfassungen. 
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Süden und L03 im Nordosten 

1 km - Zug- und Rastvogelkartierung 2022/2023 

 

Abbildung 4: Übersicht über die Lage des Plangebietes (orange und blau umrandet). Erstellt mit QGIS 3.16, 
Kartengrundlage: TK LAiV M-V 2023. 

Tabelle 2: Auflistung der Begehungstermine im Rahmen der Brutvogel-, Nacht-/Dämmerungs- sowie Zug- und 
Rastvogelerfassungen und den Wetterverhältnissen im Untersuchungsgebiet „Großgewerbestandort Upahl-
Grevesmühlen“ 2022 und 2023.  

Datum Wetter Wind Temperatur Vor Ort 

11.03.2022 sonnig 4 bft aus SO -1°C 06:15-08:15 

01.04.2022 bedeckt 5 bft aus NO 2 °C 09:00-10:45 

06.05.2022 wechselnd bewölkt 1-2 bft aus W 5-8°C 04:30-07:00 

25.05.2022 sonnig 2-3 bft aus SW 12 °C 07:45-10:15 

23.06.2022 wechselnd bewölkt 1-2 bft aus NO 12-15°C 04:15-06:30 

12.07.2022 Sonnig, Bodennebel 2 bft aus W 12°C 03:10-06:30 

25.08.2022 bewölkt, vereinzelt 
Nieselregen 

3 bft aus O 18°C 07:45-11:45 

07.09.2022 wechselnd bewölkt, anfangs 
leichter Regen 

3 bft aus O 18°C 11:30-15:30 

12.10.2022 wechselnd bewölkt 2 bft aus S 9-12°C 9:00-13:00 

03.11.2022 wechselnd bewölkt 4 bft aus SO 11°C 11:15-15:15 

22.11.2022 bedeckt 4 bft aus SO 0°C 9:00-13:00 

09.12.2022 bedeckt, Hochnebel 3 bft aus SW -1°C 9:15-13:15 

18.01.2023 wechselnd bewölkt 2 bft aus SW 1°C 11:15-15:15 

03.02.2023 anfangs Regen, dann 
wechselnd bewölkt mit 
Schauern 

5-6 bft aus W 
(Böen bis 8 bft) 

n.e. 11:30-15:30 

15.03.2023 wechselnd bewölkt 4 bft aus W 
(Böen bis 7 bft) 

4°C 10:15-14:15 

03.04.2023 heiter 3 bft aus NO 3°C 9:20-13:20 
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21.06.2023 heiter 2-3 bft aus NO 23°C 11:45-12:20 

 

7. Bewertung 

7.1. Natura 2000 

Die nachfolgend abgebildete Karte verdeutlicht die topografische Lage des Plangebietes im 
Kontext mit den umgebenden nationalen und internationalen Schutzgebieten.  

• Naturschutzgebiet NSG 280 „Kalkflachmoor und Mergelgruben bei Degtow“, ca. 
700 m nordöstlich in einer Mindestentfernung von ca. 700 m. 

• Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung GGB DE 2132-303 „Stepenitz-, 
Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“, nordöstlich, nördlich, westlich und 
südlich, in einer Mindestentfernung von ca. 700 m. 

• Vogelschutzgebiet SPA DE 2233-401 „Stepenitz-Poischower Mühlenbach-Radegast-
Maurine“, nordöstlich, nördlich, westlich und südlich, in einer Mindestentfernung 
von ca. 640 m. 

Abbildung 5: Europäische und nationale Schutzgebiete im Umfeld des Plangebietes (blau und orange umrandet). 
Erstellt mit QGIS 3.16, Kartengrundlage: TK LAiV M-V 2022. 

Aufgrund der Entfernung der umgebenden Schutzgebiete und der lokal begrenzten, 
vorhabenrelevanten Auswirkungen sind keine Beeinträchtigungen der entsprechenden 
Erhaltungs- und Entwicklungsziele der umgebenden Natura2000-Kulisse zu erwarten. 

Auch artenschutzrechtlich relevante Sachverhalte ergeben sich somit aus der umgebenden 
Natura2000-Kulisse nicht. 

Nähere Ausführungen liefert die separate Unterlage zur NATURA2000-Verträglichkeit. 
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7.2. Pflanzen-, Biotop- und Habitatpotenzial für den Artenschutz 

7.2.1. Geschützte Biotope 

Im Plangebiet bzw. daran angrenzend befinden sich gesetzlich geschützten Biotope (s. Abb. 
6). 

Abbildung 6: Luftbild des Vorhabenbereichs (rote Umrandung) mit Darstellung der geschützten Biotope. Quelle: 
Kartenportal Umwelt M-V 2023. 

Im Plangebiet bzw. daran angrenzend befinden sich gemäß Biotopkataster nachfolgend 
aufgeführte geschützte Biotope: 

1. Laufende Nummer im Landkreis: NWM14032  
Biotopname: permanentes Kleingewässer 
Gesetzesbegriff: stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg.  

Fläche in qm: 395 
 
2. Laufende Nummer im Landkreis: NWM14037 
Biotopname: Hecke, überschirmt 
Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldhecke  
Fläche in qm: 2.549 
 
3. Laufende Nummer im Landkreis: NWM14026 
Biotopname: permanentes Kleingewässer, verbuscht 
Gesetzesbegriff: stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg.  

Fläche in qm: 507 
 
4. Laufende Nummer im Landkreis: NWM14025  
Biotopname:  Hecke, überschirmt 
Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldhecke  
Fläche in qm: 3612 
 

5. Laufende Nummer im Landkreis: NWM14028 
Biotopname: Feuchtbrache nordwestlich von Upahl  

Gesetzesbegriff: Seggen- und binsenreiche 
Nasswiesen, Naturnahe Sümpfe 
Fläche in qm: 4.396 
 

6. Laufende Nummer im Landkreis: NWM14029  
Biotopname:  Hecke, überschirmt, strukturreich 
Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldhecke  
Fläche in qm: 1.627 
 

7. Laufende Nummer im Landkreis: NWM09254 
Biotopname: Hecke, überschirmt, strukturreich 
Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldhecke  
Fläche in qm: 10.378 
 
8. Laufende Nummer im Landkreis: NWM09255 
Biotopname:  Hecke, überschirmt, Pappel 
Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldhecke  
Fläche in qm: 3.488 
 

9. Laufende Nummer im Landkreis: NWM09250 
Biotopname: permanentes Kleingewässer, verbuscht, 
Weide 
Gesetzesbegriff: stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg.  
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Fläche in qm: 1.128 
10. Laufende Nummer im Landkreis: NWM09267 
Biotopname: Bachlauf bei Poischow 
Gesetzesbegriff: Naturnahe und unverbaute Bach- 
und Flussabschnitte, einschl. der Uferveg. 
Fläche in qm: 24.101 

 

11. Laufende Nummer im Landkreis: NWM09276 
Biotopname:  permanentes Kleingewässer, verbuscht 
Gesetzesbegriff: stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg.  

Fläche in qm: 986 
 

12. Laufende Nummer im Landkreis: NWM09285 
Biotopname: Gebüsch, Strauchgruppe, Weide  
Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldgehölze 
Fläche in qm: 799 
 
13. Laufende Nummer im Landkreis: NWM09288  
Biotopname: Gebüsch, Strauchgruppe, Weide  
Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldgehölze 
Fläche in qm: 686 
 

14. Laufende Nummer im Landkreis: NWM09277  
Biotopname: Baumgruppe  
Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldgehölze 
Fläche in qm: 4.766 
 

15. Laufende Nummer im Landkreis: NWM09266  
Biotopname: Hecke, Eiche, überschirmt  
Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldhecken 
Fläche in qm: 1.855 

 

16. Laufende Nummer im Landkreis: NWM09261  
Biotopname: Hecke  
Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldhecken 
Fläche in qm: 2.681 
 

17. Laufende Nummer im Landkreis: NWM09263  
Biotopname: permanentes Kleingewässer, Gehölz 
Gesetzesbegriff: stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg.  
Fläche in qm: 335 
 

18. Laufende Nummer im Landkreis: NWM09256  
Biotopname: permanentes Kleingewässer, Gehölz 
Gesetzesbegriff: stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg.  

Fläche in qm: 654 
 

19. Laufende Nummer im Landkreis: NWM09259  
Biotopname: temporäres Kleingewässer, undiff. 
Röhricht, Hochstaudenflur 
Gesetzesbegriff: stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg.  

Fläche in qm: 6.814 
 

20. Laufende Nummer im Landkreis: NWM09264  
Biotopname: permanentes Kleingewässer, Gehölz 
Gesetzesbegriff: stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg.  

Fläche in qm: 919 
 
 

Innerhalb des Geltungsbereiches des B-Pläne Nr. 9 der Gemeinde Upahl sowie Nr. 49 der 
Stadt Grevesmühlen befinden sich mehrere gesetzlich geschützte Biotope. 

Die vorhandene Heckenstruktur am südlichen Rand des Plangebietes des Bebauungsplans 
Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen bzw. am nördlichen Rand des Bebauungsplanes Nr. 9 der 
Gemeinde Upahl bleibt überwiegend erhalten. Diese Heckenstruktur setzt sich aus den 
geschützten Biotopen 8, 15 und 16 (siehe Abbildung 5) zusammen.  

Der überwiegende Teil der Hecke wird mit der vorliegenden Planung nicht unmittelbar 
verändert bzw. beeinträchtigt. Im Bereich des vorgesehenen Kreisverkehrs sowie zur Anlage 
einer Erschließungsstraße wird es zur Beseitigung von Gehölzen kommen. 

Es ergeben sich aus der Planung für die Hecke (NWM09266, NWM09261, NWM09255) 
artenschutzrechtlich relevante Zusammenhänge, die im Kapitel 7.3.1 Vögel näher 
beschrieben und klassifiziert werden. Aus der artenschutzfachlichen Einschätzung ergibt sich, 
dass die jetzt in den Hecken vorhandenen Vogelarten mit der Umsetzung der Planung 
weiterhin erhalten bleiben. Die Funktion als Brut- und Nahrungshabitat geht durch die 
Errichtung eines Großgewerbegebietes demnach nicht verloren.  

Auf dem Gebiet der Gemeinde Upahl ist zudem ein Nährstoffreiches Stillgewässer (SEL) mit 
einem umgebenden Ruderalen Kriechrasen (RHK) vorhanden. Die Planung sieht vor, dieses 
gesetzlich geschützte Biotop Nr. 18 (Abb.5) auf Grundlage von § 20 Abs. 3 NatSchAG MV 
zu überbauen. 

Die Überbauung des Gewässerbiotops (NWM09256) führt ebenfalls zu artenschutzrechtlich 
relevanten Zusammenhängen, die im Kapitel 7.3.3 Amphibien näher beschrieben und 
klassifiziert werden. 

Alle anderen Biotope, die als geschützt gelistet sind, befinden sich außerhalb des 
Plangebietes, somit sind von der Umsetzung des Vorhabens keine weiteren geschützten 
Biotope direkt betroffen. 
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7.2.2. Biotope und Lebensräume 

Abbildung 7: 2022 erfasste Biotoptypen im Plangebiet und dessen Umfeld, unmaßstäbig verkleinert. 

Die Biotoptypen im Plangebiet und dessen näheren Umfeld wurden im Jahr 2022 unter 
Anwendung der Biotopkartieranleitung MV 2013 aufgenommen. Die Biotoptypen sind in 
Abbildung 7 dargestellt. Das Plangebiet befindet sich überwiegend auf Ackerflächen (ACL). 
Im mittigen Teil verläuft eine Baumhecke (BHB). Hier ist zur Anlage einer Zufahrtsstraße ein 
Durchbruch erforderlich. Im südöstlichen Teilgebiet des Geltungsbereichs sind ein bewohntes 
sowie ein leerstehendes Gebäude vorhanden. Auf dem Gebiet der Gemeinde Upahl ist 
zudem ein Nährstoffreiches Stillgewässer (SEL) mit einem umgebenden Ruderalen 
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Kriechrasen (RHK) vorhanden. Die Planung sieht vor, dieses gesetzlich geschützte Biotop auf 
Grundlage von § 20 Abs. 3 NatSchAG MV zu überbauen. 

7.3. Bewertung nach Artengruppen 

7.3.1. Vögel 

7.3.1.1. Zug- und Rastvögel 

Im Rahmen von 10 Kartierungen à 4 Stunden wurde das Rast- und Zugvogelgeschehen am 
Standort Upahl-Grevesmühlen untersucht. Eine ausführliche Beschreibung des Zug- und 
Rastvogelgeschehens ist im „Endbericht Avifauna 2022/ 2023“ (Anlage 1) zu finden.  

Zusammenfassend betrachtet, ergaben sich im Laufe der erfolgten Begehungen im Rahmen 
der Zug- und Rastvogelkartierung 2022/2023 keinerlei Hinweise auf verstärkt genutzte 
Zugkorridore über den Vorhabenstandort hinweg. Ziehende Trupps in bedeutender 
Größenordnung in für den Vogelzug typischen Höhenregionen wurden im Rahmen der 
Erfassungen nicht nachgewiesen.  

Während der Erfassungstermine wurden das Untersuchungsgebiet und insbesondere das 
Plangebiet vergleichsweise selten von Gänsen in deutlich unbedeutenden Größenordnungen 
frequentiert. Kraniche wurden zwar regelmäßig, jedoch nur in geringen Individuenzahlen, 
überfliegend im Untersuchungsgebiet beobachtet.  

Aus der Gruppe der Limikolen wurde lediglich die Art Goldregenpfeifer in geringer Anzahl 
(5 Individuen) bzw. außerhalb des Untersuchungsgebiets beobachtet. 

Lediglich 6 Singschwäne wurden einmalig am 09.12.2022 überfliegend beobachtet. 

Als Rastfläche spielte insbesondere das Plangebiet keine wesentliche Rolle. 

Bewertung 

Tötung?       Nein 

Der Tatbestand der Tötung von Rast- und Zugvögeln kann nur durch „schlagen“ von 
Individuen eintreten. Dieses Risiko besteht nur während und nach Umsetzung der Planinhalte 
durch ein Zusammenprallen der Vögel z.B. mit Glasfassaden, ansonsten ergreifen Jung- und 
Alttiere bei Baumaßnahmen, Kontakt zu Menschen etc. die Flucht. Daher ist für diese Arten 
im Untersuchungsgebiet ebenfalls von keinem erhöhten Tötungsrisiko auszugehen.  

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)?  Nein 

Erhebliche Störungen für Wintergäste, Zug- und Rastvögel können sich während der 
Bauphase nur dann ergeben, wenn diese Störungen zur Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Populationen führen können. 

Während der Bauphase verkehren mehr Fahrzeuge im Gebiet, vor allem sind mehr 
Menschen präsent, was auf die Vögel eine verstärkte Scheuchwirkung ausübt. Bei etwaigen 
Störungen durch die Bauarbeiten sind Vögel betroffen, für die in der Umgebung allerdings 
zahlreiche Ausweichmöglichkeiten (großflächige Ackerflächen, weitere Gewässer) bestehen. 
Es kann insofern von keiner erheblichen Störung während der Bauphase ausgegangen 
werden; artenschutzrechtlich relevant ist eine Störung nur dann, wenn sie zur 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. Dies ist angesichts 
der relativ kurzen Dauer der baubedingten Störungen und der Ausweichflächen in 
unmittelbarer Umgebung nicht zu erwarten. 

Während des Betriebes sind Scheuchwirkungen auf manche Vogelarten belegt Auf Grund 
der fehlenden Nutzung des Untersuchungsgebietes von rastenden oder überwinternden 
Vögeln kann eine erhebliche Störung mit negativen Auswirkungen auf (lokale) Populationen 
jedoch ausgeschlossen werden.  
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Für Kraniche und Schwäne spielte das Untersuchungsgebiet ebenfalls nur eine 
untergeordnete bzw. keine Rolle als Rastgebiet, Flugbewegungen dieser Arten deuten auf 
keine Überlagerung des geplanten Gewerbegebietes mit einer stark frequentierten Rastfläche 
hin. 

Der Untersuchungsraum zeigte insgesamt keine herausragende Bedeutung für Zug- und 
Rastvögel. 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?    Nein  

Hinreichende Entfernungen zu Rast- und Schlafgewässern schließen Beeinträchtigungen von 
Ruhestätten für Zug- und Rastvögel durch das Vorhaben aus. Der Untersuchungsbereich 
selbst und sein Umfeld übernehmen keine Funktion als Ruhestätte. 

Vorhabenbedingte Beeinträchtigungen, d.h. eine artenschutzrechtliche Relevanz des 
Vorhabens i.S.v. § 44 Abs.1 BNatSchG in Bezug auf Rast- und Zugvögel können somit 
ausgeschlossen werden. 

 

7.3.1.2. Brutvögel 

Nachfolgend werden alle während der Brutvogelkartierung von März bis Juli 2022 im 
jeweiligen Untersuchungsgebiet (UG) nachgewiesenen Vogelarten in alphabetischer 
Reihenfolge aufgelistet. Die Kartierung der Kleinvögel erfolgte dabei innerhalb des 
Vorhabenbereichs zzgl. 300 m Umfeld. Bei Arten, welche außerhalb des jeweiligen UG 
festgestellt wurden, werden in der nachfolgenden Tabelle Statusangaben zur Entfernung zum 
Vorhabenbereich gemacht. 

Bei den Angaben zum Status wird unterschieden zwischen Brutvogel (oder zumindest mit 
dauerhaft besetztem Revier) innerhalb des jeweiligen UG, Brutzeitfeststellung 
(Einzelsichtungen/seltene Überflüge nicht brütender Individuen zur Brutzeit im UG), 
Nahrungsgast (= Individuen der Art suchen zur Brutzeit regelmäßig im 300 m-Radius um 
den Vorhabenbereich nach Nahrung, brüten aber außerhalb des UG) und Durchzügler (= 
nur während der Zugzeit im UG auftretende Individuen).  

Angaben zum Schutzstatus beziehen sich auf die aktuellen Roten Listen für Mecklenburg-
Vorpommern (MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ 

MECKLENBURG-VORPOMMERN 2014) und Deutschland (RYSLAVY et al. 2020). Die Arten, die in 
den Roten Listen den Kategorien 1 („vom Aussterben bedroht“), 2 („stark gefährdet“) oder 3 
(„gefährdet“) zugeordnet sind, werden in Tab. 3 mit einem Kreuz versehen. Ergänzend hierzu 
ist in Tab. 3 aufgeführt, welche Arten gem. Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie als 
besonders zu schützenden Vogelarten gelistet und welche Arten in Anlage 1 (zu § 1) Spalte 3 
der Bundesartenschutzverordnung als streng geschützte Arten gelistet sind sowie bei welchen 
Arten gem. AAB-WEA 2016 – Teil Vögel (LUNG M-V 2016) in Tab. 5 tierökologische 
Abstandskriterien beachtet werden müssen. 
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Tabelle 3: Liste aller ermittelter Vogelarten im Untersuchungsgebiet „Großgewerbestandort Upahl-
Grevesmühlen“ mit Angaben zum Status im UG. Für die Kartierung der Singvögel erstreckte sich das UG in 
einem 300 m-Radius um den Vorhabenbereich bzw bis zur angrenzenden BAB 20 im Süden und L03 im 
Nordosten Die Angaben zum Schutzstatus beziehen sich auf die aktuellen Roten Listen für Mecklenburg-
Vorpommern (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V 2014) und Deutschland 
(RYSLAVY et al. 2020). Die Tabelle findet sich in Originalgröße als Anlage 3 im Anhang des Ergebnisberichtes 
Anlage 1. 

Lfd. Art

Nr. deutsch

Rote Liste 

D

Rote Liste 

MV

VS-RL Anh. 

I BArtSchV

1 Amsel Brutvogel

2 Baumfalke Brutvogel 1

3 Blaumeise Brutvogel 

4 Braunkehlchen Brutvogel x x 1

5 Buchfink Brutvogel 

6 Dorngrasmücke Brutvogel 

7 Elster Brutzeitfeststellung 

8 Fitis Brutvogel 

9 Feldlerche Brutvogel x x 7

10 Feldschwirl Brutvogel

11 Feldsperling Brutzeitfeststellung x

12 Gartenbaumläufer Brutvogel 

13 Gartengrasmücke Brutvogel 

14 Gelbspötter Brutvogel 

15 Goldammer Brutvogel 

16 Grauammer Brutvogel x x 3

17 Grünfink Nahrungsgast 

18 Haussperling Brutvogel 

19 Hausrotschwanz Brutvogel 

20 Klappergrasmücke Brutvogel 

21 Kohlmeise Brutvogel 

22 Kolkrabe Brutvogel 

23 Kranich Brutvogel x 1

24 Mönchsgrasmücke Brutvogel 

25 Nachtigall Brutvogel 

26 Neuntöter Brutvogel x 1

27 Rabenkrähe Nahrungsgast 

28 Rauchschwalbe Nahrungsgast 

29 Ringeltaube Brutvogel 

30 Rotkehlchen Brutvogel 

31 Schwarzkehlchen Brutvogel 

32 Singdrossel Brutvogel 

33 Star Nahrungsgast x

34 Stieglitz Brutzeitfeststellung 

35 Sumpfrohrsänger Brutvogel 

36 Zaunkönig Brutvogel 

37 Zilpzalp Brutvogel 

Ergebnisbericht Grevesmühlen 2022 

STADT LAND FLUSS Hellw eg & Höpfner

Im UG nachgewiesene Vogelarten zur Brutzeit 2022 (März bis Juli 2022) Standort Grevesmühlen

Eine systematische Singvogelkartierung erfolgte im 300 m-Radius um den Vorhabenbereich bzw. bis zur angrenzenden BAB 20 im Süden und L03 im 

Osten. Wertgebende Arten (Arten der Roten Liste mit Kategorie 1-3, gelistet in Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie und/oder in der 

Bundesartenschutzverordnung sowie Arten mit tierökologischen Abstandskriterien) sind fett gedruckt.

Status im UG  

Schutzstatus
Anzahl der 

Reviere

 

 

Wie in Tabelle 3 aufgeführt, sind Vogelarten mit entsprechendem Schutzstatus als 
„wertgebend“ anzusehen. Jene Arten sind in der Tabelle fett dargestellt. Nachgewiesene 
Brutvögel dieser Klassifizierung sind innerhalb des entsprechenden Untersuchungsgebiets 
folgende Arten: 

• Baumfalke, Braunkehlchen, Feldlerche, Feldschwirl, Grauammer, Kranich, Neuntöter 

In nachfolgender Abbildung sind die Reviermittelpunkte dieser 2022 ermittelten 
Brutvogelarten im Bereich des dafür angesetzten Untersuchungsgebiets dargestellt. 
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Abbildung 8: Reviermittelpunkte der 2022 festgestellten, wertgebenden Brutvögel innerhalb des 
Untersuchungsgebiets. Erstellt mit QGIS 3.16.4, Kartengrundlage DOP LAIV MV 2023. 
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Baumfalke 

2022 erfolgte in einem Krähennest in der Südwestecke des Plangebietes eine Brut des 
Baumfalken, vgl. Abb. 8. Bei einer erneuten Kontrolle des Brutplatzes am 21.06.2023 war 
der Horst defekt und nicht besetzt. Insofern ergibt sich keine artenschutzrechtliche Relevanz. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

Tötung        Nein 

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkungen auf lokale Population)  Nein,  

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung  
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?   Nein 

Braunkehlchen - Saxicola rubetra (Brutvogel) 

Bestandsentwicklung 

Der Bestand in M-V lag 2009 zwischen 9.500 und 19.500 Brutpaaren (BP) und hat damit in 
kurzer Zeit stark abgenommen (vgl. MLUV 2014). In der aktuellen Roten Liste der Brutvögel 
Mecklenburg-Vorpommerns (2014) wird das Braunkehlchen daher als gefährdet eingestuft 
(Kategorie 3). Fehlende Saumstrukturen, eine intensivere Bewirtschaftung des Grünlands und 
dessen Umwandlung zu Ackerflächen haben zur Folge, dass Braunkehlchen Lebensräume 
verlieren.  

Standort 

Während der Kartierungen wurde ein Braunkehlchenrevier innerhalb von Grünland bzw. 
Ruderalen Staudenfluren am westlichen Rand außerhalb des Geltungsbereiches festgestellt.  

Tötung?       Nein  

Während der Bauarbeiten können erwachsene Vögel fliehen, gefährdet sind jedoch Nest, 
Gelege und flugunfähige Küken der Braunkehlchen, sofern Bauarbeiten im Bruthabitat 
stattfinden. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Das ermittelte Brutrevier wird nicht 
überbaut, womit auch eine Tötungsgefahr für die Braunkehlchen ausgeschlossen werden 
kann. 
Während des Betriebes ist mit keinen Gefährdungen zu rechnen. 

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)?  Nein 

Erhebliche negative Auswirkungen auf die lokale Population des Braunkehlchens sind nicht 
zu erwarten. Braunkehlchen finden weiterhin geeignete Brut und Nahrungshabitate (Gräben, 
Saumstrukturen) vor, so dass sich an ihrer Lebenssituation im Vorhabenbereich kaum etwas 
ändert. 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

Es erfolgt weder durch die Errichtung der Anlagen noch durch Zuwegungen ein 
unmittelbarer Eingriff in die Bruthabitate des Braunkehlchens.  

Daher besteht keine artenschutzrechtliche Betroffenheit der Art durch das geplante 
Vorhaben. 

Feldlerche – Alauda arvensis (Brutvogel) 

Bestandsentwicklung 

Langfristige Bestandstrends weisen auf einen Rückgang der Feldlerche in Mecklenburg-
Vorpommern hin, in den letzten zehn Jahren verzeichnete die Art eine sehr starke Abnahme. 
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Derzeit wird die Brutpaarzahl der in M-V als gefährdet eingestuften Vogelart (Rote Liste 
Kategorie 3) mit 150.000 - 175.000 angegeben (vgl. MLUV M-V, 2014). Gründe für die 
Abnahme der Feldlerche werden in einer veränderten Landbewirtschaftung gesehen. 

Standort 

Feldlerchen wurden nahezu im gesamten Untersuchungsgebiet auf Feldern und Grünland 
angetroffen. Lediglich gehölznahe Strukturen wurden gemieden. Grundsätzlich muss daher 
auf allen gehölzfreien Flächen, die überbaut werden sollen, mit brütenden Feldlerchen 
gerechnet werden.  

Bewertung 

Tötung?       Nein, Vermeidungsmaßnahme 1 

Die Tötung adulter Tiere ist während der Bauphase nicht möglich, da sie bei Annäherung 
des Menschen oder vor Maschinen flüchten. Da der Tatbestand des Tötens auch auf die 
Entwicklungsformen der Art (hier Eier und Jungtiere) zutrifft, bedarf es der Vermeidung des 
bewussten In-Kauf-Nehmens des vorhabenbezogenen Tötens. Mit der 
Vermeidungsmaßnahme 1 kann eine Anlage von Nestern durch Feldlerchen im Baubereich 
vermieden und somit der Eintritt des Tötungsverbotes abgewendet werden. 

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

Eine erhebliche Störung der genannten Arten ist nicht gegeben, da die Arten bei Annäherung 
eines Menschen nicht als störungsempfindlich einzustufen sind. Aufgrund dessen kann davon 
ausgegangen werden, dass das Vorhaben keine erheblichen Störungen bzw. Auswirkungen 
auf die lokalen Populationen der genannten bodenbrütenden Arten haben wird. 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein, CEF-Maßnahme 1 

Die etwaige baubedingte Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungsstätten ist zwar 
durch eine Bauzeitenregelung vermeidbar. 

In diesem Zusammenhang sei allerdings darauf hingewiesen, dass mit Umsetzung der 
Planung insbesondere für die Feldlerche anlagebedingt ein dauerhafter Bruthabitatverlust zu 
verzeichnen ist, da die betreffende Ackerfläche bei vollständiger Umsetzung der Planinhalte 
dauerhaft verloren geht. Feldlerchen brüten in der Regel nicht innerhalb von 
Gewerbegebieten, da sie regelmäßig eine von Vertikalstrukturen (z.B. Gebäude, 
Waldränder, Baumhecken) geprägte Umgebung in Abhängigkeit ihrer Höhe und 
Kulissenwirkung mit Abständen von bis zu 200 m meiden, selbst, wenn vermeintlich größere 
Freiflächen mit kurzrasiger Struktur verbleiben sollten. Es bedarf demnach eines 
artenschutzrechtlichen Ausgleichs durch Neuanlage von Feldlerchenhabitaten in 
ausreichendem Umfang. Eine Verknüpfung der CEF-Maßnahme mit der Eingriffsregelung ist 
grundsätzlich möglich, sofern Maßnahmen zur Eingriffskompensation darauf abstellen, 
vormals für die Feldlerche (weitgehend) ungeeignete Habitate so zu gestalten, dass deren 
Ansiedlung bzw. Abundanzerhöhung möglich und wahrscheinlich ist. 

Vermeidungsmaßnahme 1  

Vorsorglicher Artenschutz Feldlerche (und weitere Bodenbrüter): 

Bauzeitenregelung: Sämtliche Bauarbeiten erfolgen zum Schutz der etwaig in der Fläche 
brütenden Feldlerchen vor dem 01.03. oder nach dem 31.08. Ist die Durchführung der 
Bauarbeiten während der Brutzeit unvermeidbar, sind die betreffenden Flächen bis zum 
Beginn der Brutzeit vegetationsfrei zu halten, oder mit Hilfe von Flatterbändern das Anlegen 
einer Brutstätte zu verhindern. 
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Sofern die Vermeidungsmaßnahme 1 sowie die CEF-Maßnahme 1 durchgeführt wird, 
besteht keine artenschutzrechtliche Betroffenheit der Feldlerche durch das geplante 
Vorhaben. 

Infolgedessen ist für die Feldlerche folgende CEF-Maßnahme durchzuführen: 

Wenngleich die Feldlerche mangels Vorhandenseins von optimalen Habitaten auch 
Fortpflanzungsstätten innerhalb weiträumiger Intensivacker anlegt, erreicht die Art in 
küstennahen Salzwiesen, Dünenlandschaften, Heidegebieten oder einjährigen 
landwirtschaftlichen Brachflächen die größten Bestandsdichten (NABU7). 

Abbildung 9: Auszug Planzeichnung B49. Kompensationsfläche (grün) südwestlich des Plangebietes. 

Die in Abbildung 9 grün dargestellte Fläche befindet sich südwestlich des B-Plangebietes 
B49. Auf knapp 3,4 ha soll die Kompensationsmaßnahme 2.31 „Extensive Mähwiese“ 
umgesetzt werden.  

Im Vergleich zur intensiv bewirtschafteten Ackerfläche steigt das Potenzial als neues Brut- und 
Nahrungshabitat. Aufgrund der höheren Nahrungsverfügbarkeit wird die Revierdichte nicht 
nur in der entsprechend von Acker zu Pionier-Ruderalflur umgewandelten Fläche, sondern 
insbesondere auch im angrenzenden Acker sehr wahrscheinlich ansteigen. 

 

7 Quelle: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-des-
jahres/feldlerche/fakten/25185.html, abgerufen am 1.11.2023. 
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Unter Beachtung, dass ein solcher Effekt bereits dann nachweislich eintritt, wenn pro ha 
Ackerfläche zwei Felderchenfenster mit jeweils 20 m² angelegt werden8, ist einzuschätzen, 
dass der mit der Maßnahmenfläche einhergehende Effekt auf die Abundanzerhöhung 
deutlich mehr als 5 neue Bruthabitate generieren wird. Durch den Nutzungsverzicht und die 
damit verbundene ökologische Aufwertung dieser Fläche kann somit der Verlust der 5 
Brutreviere der Feldlerche (vgl. Abbildung 8) in jedem Falle dauerhaft aufgefangen werden. 

Feldschwirl - Locustella naevia (Brutvogel) 

Auch der Feldschwirl ist ein Bodenbrüter. Der Bestand des Feldschwirls in M-V liegt zwischen 
5.000 und 8.500 Brutpaaren (BP) im Jahr 2009. 

Standort 

Der Feldschwirl wurde im Zuge der Erfassung als Brutvogel mit zwei Brutrevieren 
nachgewiesen. Beide Reviere befanden sich im Grünland zwischen Autobahn und südlicher 
Plangebietsgrenze, also außerhalb des Plangebietes. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§44 BNatSchG) 

Tötung?     Nein 

Die Tötung adulter Tiere während der Bauphase ist unwahrscheinlich, da diese bei 
Annäherung sofort flüchten. Die Zerstörung von Gelegen ist während der Bauarbeiten kann 
ebenfalls ausgeschlossen werden, da in diesen Bereich durch das Vorhaben nicht 
eingegriffen wird.  

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)?  Nein 

Die erhebliche Störung ist nicht gegeben, da die von der Planung unberührt bleibenden 
Grünlandflächen zwischen Autobahn und Plangebiet eine ausreichende Größe besitzen. 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten? Nein 

Es gelten die unter „Tötung“ getroffenen Aussagen analog.  

Grauammer – Emberiza calandra 

Bestandsentwicklung 

„Die Grauammer war landesweit verbreitet, derzeit weisen jedoch die Großlandschaften 
Südwestliches Vorland der Seenplatte sowie Höhenrücken und Seenplatte erhebliche 
Vorkommenslücken auf. (…) 

Besiedelt werden oft offene, ebene bis leicht wellige Naturräume mit geringem 
Gehölzbestand oder sonstigen vertikalen Strukturen als Singwarten (Einzelbüsche und –
bäume, Feldhecken, Alleen, E.-Leitungen, Koppelpfähle, Hochstauden u. ä.) auf nicht zu 
armen Böden. Zur Nahrungssuche benötigt sie niedrige und lückenhafte Bodenvegetation, 
während zur Nestanlage dichter Bewuchs bevorzugt wird“ (OAMV 2006). 

Im Zeitraum 1978 – 1982 lag der Bestand in M-V bei etwa 5.000 bis 20.000 Brutpaaren 
(BP), zwischen 1994 und 1998 zwischen 10.000 und 18.000 BP und 2009 bei 7.500 - 
16.500 BP. 

Die Grauammer ist in Schleswig-Holstein und Niedersachsen fast völlig verschwunden, 
deshalb ist in M-V auch aufgrund des leichten Rückgangs der Art eine sorgfältige 

 

8 Projekt „1000 Äcker für die Feldlerche“ des Naturschutzbundes Deutschland in Kooperation mit dem Deutschen 
Bauernverband, Abschlussbericht, Projektbericht für die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Sept. 2011. 
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Beobachtung notwendig. Auf der Roten Liste Deutschlands und M-V ist die Art derzeit als 
ungefährdet eingestuft.  

Standort 

Die Grauammer wurde im Zuge der Erfassung als Brutvogel mit drei Brutrevieren 
nachgewiesen. Zwei Reviere befanden sich im Grünland westlich des Plangebietes und ein 
weiteres zwischen Autobahn und südlicher Plangebietsgrenze. 

Bewertung 

Tötung?       Nein 

Während der Bauarbeiten können erwachsene Vögel fliehen, gefährdet sind jedoch Nest, 
Gelege und flugunfähige Küken der Grauammer, sofern Bauarbeiten im Bruthabitat 
stattfinden. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Die 2022 ermittelten Brutbiotope 
werden nicht bebaut, womit auch eine Tötungsgefahr für die Grauammern ausgeschlossen 
werden kann. 

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)?  Nein 

Wie oben beschrieben, ist keine Störung der Grauammern durch den Betrieb des 
Großgewerbestandortes zu erwarten. Insbesondere unter Beachtung der den Brutrevieren 
teilweise näherliegenden bestehenden Vorbelastungen (Autobahn A 20), ist auch während 
der Bauphase eine artenschutzrechtlich relevante Störung nicht zu erwarten.  

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

Es erfolgt weder durch die Errichtung der Gewerbebauten noch durch Zuwegungen ein 
unmittelbarer Eingriff in die nachgewiesenen und potenziell geeigneten Bruthabitate der 
Grauammer. 

Kranich – Grus grus (Brutvogel) 

Bestandsentwicklung 

Weiterhin nehmen die Brutpaarzahlen der Kraniche in Mecklenburg-Vorpommern zu, 
MEWES gibt den Bestand für 2013 mit 3.800 Paaren, für 2014 mit 4.000 Paaren an (LUNG 
M-V 2014) und vermerkt, dass eine jährlich flächendeckende Bestandserfassung nicht mehr 
möglich ist. 

Standort 

Südwestlich an den Geltungsbereich angrenzend befindet sich ein Feuchtgebüsch mit 
vorgelagertem Großseggenried. Hier wurde im Jahr durch KRIEDEMANN 2021 ein 
Brutnachweis des Kranichs erbracht. Bei den Kartierungen 2022 konnte hier zwar kein 
Brutnachweis erbracht werden, jedoch wurde im Grünland nördlich davon ein Junge 
führendes Kranichpaar beobachtet. Wo die Kranichbrutpaare im Jahr 2022 gebrütet haben, 
konnte nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Die Ausprägung des Biotopes, innerhalb 
dessen 2021 der Brutnachweis erfolgte, lässt jedoch den Schluss zu, dass es sich hierbei um 
ein dauerhaft geeignetes Bruthabitat handelt, weswegen es im Folgenden als 
Kranichbrutplatz gewertet wird. 

Nahrungssuchende Kraniche hielten sich zu Beginn der Brutvogelkartierung auf Äckern im 
näheren Vorhabenumfeld mit Truppstärken von maximal 50 Tieren auf.  

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

Tötung       Nein 
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Die Tötung adulter Tiere während der Bauphase kann ausgeschlossen werden, da diese bei 
Annäherung sofort flüchten. Die Zerstörung von Gelegen ist während der Bauarbeiten 
ebenso ausgeschlossen, da mit dem Bauvorhaben keine Eingriffe in das Bruthabitat 
verbunden sind.  

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkungen auf lokale Population)  Nein 

Gem. § 23 Abs. 4 Nr. 1 NatSchAG M-V ist es zum Schutz der Neststandorte von Kranichen 
zunächst verboten, im Umkreis von 100 Metern um den Standort (Horstschutzzone I) 
Bestockungen zu entfernen oder den Charakter des Gebietes sonst zu verändern. Für 
Kraniche, die – wie vorliegend – in der bewirtschafteten freien Landschaft (und nicht in einem 
Bruchwald) nisten, gilt jedoch der Brutplatz selbst (also das außerhalb des Geltungsbereichs 
liegende Feuchtbiotop) als Horstschutzzone I. 

Ungeachtet dessen können planumsetzungsbedingte Störungen, die zu einer Aufgabe des 
Brutplatzes führen, eintreten. Aufgrund des aktuell äußerst hohen Bestandes des Kranichs mit 
über 4.000 Brutpaaren besteht hierdurch allerdings nicht die Gefahr, dass sich der 
Erhaltungszustand der lokalen Population dieser Art verschlechtert. Gleichwohl wird die 
durch indirekte Beeinträchtigungen herbei geführte Aufgabe einer Fortpflanzungsstätte 
gleichgesetzt mit einem Verbot im Sinne von § 44 Absatz 1 Nr. 3 BNatSchG. Dieser Fall wird 
nachfolgend dargestellt. 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung  
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?   CEF-Maßnahme 2 

Das Bruthabitat befindet außerhalb des Plangebietes. Direkte Eingriffe in die 
Fortpflanzungsstätte sind mit dem Bauvorhaben dementsprechend nicht verbunden. 
Allerdings ist – trotz gutem Sichtschutz durch Gehölze – die Aufgabe des Brutplatzes nicht 
auszuschließen, wenn der nördlich angrenzende Acker (freie Landschaft) zu einem 
Gewerbegebiet umgewandelt wird. 

Infolge dessen ist für den Kranich eine CEF-Maßnahme, d.h. die Neueinrichtung eines 
Ersatzhabitats vorgesehen. 
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Abbildung 10: verkleinerte Darstellung Anlage 2: Übersicht über den räumlichen Zusammenhang zwischen der 
Örtlichkeit artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände und der zur Vermeidung vorgesehenen CEF-Maßnahme. 
Kartengrundlage: Geoportal MV 2022. 

 
Abbildung 11: verkleinerte Darstellung Anlage 3: Die CEF-Maßnahme für den Kranich beinhaltet die Aufwertung 
des Biotops NWM 09386 durch die Anlage von zwei Kleingewässern. Kartengrundlage: Geoportal MV 2022 
Fotos: STADT LAND FLUSS. 
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Abbildung 12: Verkleinerte Darstellung Anlage 4: Schematischer Aufbau zur Neuanlage eines Kranichbiotops als 
CEF-Maßnahme im Zusammenhang mit dem Vorhaben „Interkommunaler Großgewerbestandort Upahl-
Grevesmühlen“. Kartengrundlage Geoportal MV 2022. 
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Neuntöter – Lanius collurio (Brutvogel) 

Bestandsentwicklung 

Laut OAMV 2006 ergibt sich folgende Einschätzung: 

„Wie bereits durch die Kart. 78-82 festgestellt, weist der Neuntöter in M-V eine nahezu 
flächendeckende Verbreitung auf. (…) Als Offenlandbewohner nutzt der Neuntöter vorrangig Hecken 
bzw. Strand- oder Windschutzpflanzungen, gleichfalls werden aber auch Einzelgebüsche oder 
verbuschte aufgelassene Grünländer oder Seeufer besiedelt. Häufig ist er auch in kleinen 
Feldgehölzen und verbuschten Ackerhohlformen anzutreffen. Wesentlich ist, dass das Nistgebüsch – 
präferiert werden Schlehe, Weißdorn, Hundsrose und im unmittelbaren Küstenbereich auch Sanddorn 
– mit entsprechenden Warten für die Ansitzjagd ausgestattet ist und ein angrenzender offener Bereich 
mit einer nicht zu hohen bzw. dichten Krautschicht den Nahrungserwerb ermöglicht. (…) Mit seinem 
bislang stabilen Bestand aus gesamtdeutscher Sicht kommt M-V eine erhebliche Bedeutung und 
Verantwortung für die Art zu, da hier ein Flächenanteil von nur 6,7 % ca. 16% des deutschen 
Bestandes leben (BAUER et. Al. 2002). (…) Der seit Anfang der 90er Jahre häufig zu beobachtende 
Eingriff in das Brutplatzangebot durch Gebüschbeseitigungen bzw. -rückschnitt (z. T. während der 
Brutzeit) an Straßen, Feldwegen, Waldrändern und an Bahndämmen ist deshalb kritisch zu bewerten.“  

Der Bestand in M-V liegt bei 8.500 - 14.000 Brutpaaren (Stand 2009) mit negativem Trend 
(MLUV MV 2014). 

Standort 

Im Untersuchungsgebiet konnte während der Brutvogelsaison 2022 ein gesicherter Nachweis 
eines Brutvorkommens erbracht werden. Das Revier des Neuntöters befindet sich an der 
südlichen Grenze des Plangebietes außerhalb der B.-Plangrenze in einer Strauchhecke mit 
Überschirmung. 

Bewertung 

Für die Erhaltung der Art maßgeblich wichtig ist die Erhaltung der Hecken- und 
Gehölzstrukturen innerhalb des Brutreviers.  

Für den Bau und die Erschließung des geplanten Gewerbeparks sind keine Rodungen von 
Gehölzen im Bereich des Brutreviers vorgesehen. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

Tötung?     Nein 

Die Tötung adulter Tiere ist während der Bauphase nicht möglich, da sie bei Annäherung 
des Menschen oder vor Maschinen flüchten. Der Tatbestand des Tötens trifft auch auf die 
Entwicklungsformen der Art (hier Eier und Jungtiere) zu. Da jedoch keine Gehölze im Umfeld 
des Brutreviers gerodet werden, kann dieser Tatbestand ausgeschlossen werden. 

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

Für den Neuntöter wichtige Nahrungsflächen, welche sich v. a. südlich und somit 
planungsabgewandt befinden, bleiben von der Planung unberührt. Störungen der Arten mit 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen werden durch das 
Vorhaben nicht erwartet. 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

Aufgrund der Tatsache, dass keine Gehölzfällungen im Bereich des Brutreviers vorgesehen 
sind, können auch keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört werden.  
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Weitere Gehölz- und Bodenbrüter 

Abbildung 13 zeigt die verkleinerte Darstellung von Anlage 3 des Ergebnisberichtes. Darin 
sind die Reviermittelpunkte aller erfassten Brutvögel dargestellt. Dies ist insofern von 
Bedeutung, um die in Kapitel 7.2.1 getroffenen Aussagen bezüglich des Funktionserhalts der 
Hecke zu untermauern. 

 
Abbildung 13: verkleinerte Darstellung Anlage 3 Ergebnisbericht Avifauna: Übersicht über die Reviermittelpunkte 
der 2022 kartierten Brutvogelarten. 

Die Erfassungsergebnisse verdeutlichen, dass die etwa mittig durch das Plangebiet 
verlaufende Hecke nur ein geringes Bruthabitatpotenzial für Kleinvögel aufweist. 2022 
konnte dort nur ein Bruthabitat einer Kohlmeise und eines Buchfinken festgestellt werden. 
Aus der artenschutzfachlichen Einschätzung ergibt sich, dass die jetzt in den Hecken 
vorhandenen Vogelarten mit der Umsetzung der Planung weiterhin erhalten bleiben. Die 
Funktion als Brut- und Nahrungshabitat geht durch die Errichtung eines 
Großgewerbegebietes demnach nicht verloren.  

Nicht desto trotz besteht die Möglichkeit relevanter artenschutzrechtlicher Tatbestände durch 
die vorgesehenen Gehölzrodungen zur Anlage der Erschließung. Mögliche Konflikte können 
durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen umgangen werden. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

Tötung?     Nein, Vermeidungsmaßnahme 2 nötig 

Die Tötung adulter Tiere ist während der Bauphase nicht möglich, da sie bei Annäherung 
des Menschen oder vor Maschinen flüchten. Da der Tatbestand des Tötens auch auf die 
Entwicklungsformen der Art (hier Eier und Jungtiere) zutrifft, bedarf es der Vermeidung des 
bewussten In-Kauf-Nehmens des vorhabenbezogenen Tötens. Mit Hilfe von 
Vermeidungsmaßnahmen kann dies verhindert werden: 

Das Roden von Gehölzen in der Mitte des Plangebietes zur Herstellung der Zufahrtsstraße ist 
laut § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG außerhalb des Zeitraums 01. März bis 30. September 
durchzuführen.  
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Prägende Gehölze am Plangebietsrand bleiben festsetzungsgemäß bestehen. Adulte Vögel 
werden während der Bauzeit auch nicht getötet, da diese vor Menschen, Baumaschinen etc. 
flüchten. 

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

Bei den genannten Arten handelt es sich überwiegend um verbreitete Arten, die häufig in der 
Nähe des Menschen anzutreffen sind. Darüber hinaus wurde auch ein Revier des Neuntöters 
in der Hecke am südlichen Rand des Plangebietes nachgewiesen. Für die Art wichtige 
Nahrungsflächen, welche sich v. a. südlich und somit planungsabgewandt befinden, bleiben 
von der Planung unberührt. Störungen der Arten mit Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Populationen werden durch das Vorhaben vorbehaltlich 
einer vertiefenden artenschutzfachlichen Prüfung nicht erwartet. 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein, Vermeidungsmaßnahme 2 nötig  

Die etwaige Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungsstätten ist mit der oben 
genannten Anwendung von § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG vermeidbar. In diesem 
Zusammenhang wichtig ist der Sachverhalt, dass die oben aufgeführten Arten innerhalb ihres 
Reviers in der Regel jährlich neue Nester anlegen. 

Vermeidungsmaßnahme 2 

Vorsorglicher Artenschutz (Gehölzbrüter): Sämtliche Rodungen erfolgen zum Schutz der 
etwaig in den Gehölzen brütenden Tiere vor dem 01.03. oder nach dem 30.09. 
(Anwendung § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG). 

Fassaden-, Nischen- und Höhlenbrüter (Brutvögel: Haussperling, Hausrotschwanz, 
Kohlmeise) 

Im Bereich des unvermeidbaren Heckendurchbruchs sowie an den zum Abriss vorgesehenen 
Einzelgebäuden sind Bruten von Fassaden-, Nischen- und Höhlenbrütern nicht 
auszuschließen. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

Tötung       Nein, Vermeidungsmaßnahmen 2 und 3 nötig 

Die Tötung adulter Tiere während der Bauphase ist unwahrscheinlich, da diese bei 
Annäherung sofort flüchten. Die Zerstörung von Gelegen ist während der Bau- bzw. 
Abrissarbeiten nicht auszuschließen. In jedem Falle ist der Eintritt dieses Verbotstatbestandes 
vermeidbar, wenn a.) in Bezug auf höhlentragende Gehölze Vermeidungsmaßnahme 2 
umgesetzt wird (Heckendurchbruch) und b.) die Abrissarbeiten an den Bestandsgebäuden 
außerhalb der Brutzeit der kartierten Arten erfolgen; aufgrund der etwaigen Betroffenheit der 
Artengruppe Fledermäuse ist im Übrigen Vermeidungsmaßnahme 4 umzusetzen. 

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkungen auf lokale Population)  Nein 

Bei den genannten Arten handelt es sich um häufige und verbreitete Arten, die oft in der 
Nähe des Menschen anzutreffen sind und nicht besonders störungsempfindlich sind. Ebenso 
verfügen adulte Tiere im direkten Umfeld über genügend Ausweichmöglichkeiten. Daher ist 
eine Störung der Arten durch das Vorhaben ausgeschlossen. 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung  
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?  Nein  ggf. CEF-Maßnahme 3 

Die etwaige baubedingte Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungsstätten ist mit der 
oben genannten Maßnahme vermeidbar. 

222 von 236 in Zusammenstellung



Interkomm. Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen  Fachbeitrag Artenschutz 

Stadt Land Fluss Hellweg & Höpfner, Dorfstr. 6, 18211 Rabenhorst Seite - 32 - 

Sofern an den Gehölzen und Gebäuden vor deren Entfernung Brutstätten nachgewiesen 
werden, besteht ggf. die Notwendigkeit zur Schaffung von Ersatzhabitaten in Form von 
künstlichen Nisthilfen an geeigneter Stelle. 

 

Vermeidungsmaßnahme 3 

Vorsorglicher Artenschutz (Fassaden-, Nischen- und Höhlenbrüter): Der Abriss der 
Bestandsgebäude im Plangebiet erfolgt zur Vermeidung baubedingter Tötungen nach 
Begutachtung auf das Vorkommen von Fassaden-, Nischen- und Höhlenbrüter durch ein 
geeignetes Gutachterbüro. Im Übrigen siehe Vermeidungsmaßnahme 4 (Fledermäuse). 

CEF Maßnahme 3 

(Fassaden-, Nischen- und Höhlenbrüter sowie Fledermäuse): Ergeben die Kontrollen auf das 
Vorkommen von Fledermäusen vor Abriss bzw. vor Fällung einen Positivbefund sind die 
Bauarbeiten bis zum Verlassen der Quartiere auszusetzen und Fledermausflachkästen 
(Sommerquartiere) und Nisthilfen für Halbhöhlen/Nischenbrüter entsprechend der dann 
festzulegenden Anzahl an geeigneter Stelle anzubringen. 

 

7.3.2. Säugetiere 

Tabelle 4: Gem. Anh. II bzw. IV geschützte Säugetierarten in M-V. Quelle: LUNG M-V 2016. 

Säugetierarten, die dem besonderen Artenschutz unterliegen (Tab. 4 Anhang IV), wurden im 
Plangebiet nicht nachgewiesen bzw. sind im Hinblick auf die Planinhalte aufgrund 
abweichender Habitatansprüche irrelevant bzw. ausgehend von den vorhandenen 
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Biotoptypen mit Ausnahme von Fledermäusen und dem Fischotter sehr wahrscheinlich nicht 
vorhanden. 

Nachweise des Fischotters sind laut Kartenportal Umwelt M-V im betreffenden 
Messtischblattquadrant gegeben. Im Bereich der Autobahnauf- und -abfahrten 
Grevesmühlen wurde ein Totfund (24.10.2000) registriert.  

Es ist jedoch festzustellen, dass das Vorhaben keine über die Vorbelastung durch die 
umliegende Bundesautobahn BAB 20 sowie die Landesstraße L 03 hinausgehenden 
Gefahren und Konflikte generiert. 

Abbildung 14: Geplantes Vorhaben (rote Begrenzung) im Zusammenhang mit der Verbreitung (grüne Fläche) 
und dem Totfund (roter Punkt) des Fischotters. Quelle: Datenportal Umwelt MV 2023 

Für alle übrigen artenschutzrechtlich relevanten, d.h. in Anhang IV FFH-RL gelisteten 
Säugetierarten (vgl. Tab. 1) spielt das Plangebiet keine Rolle, da die hier sowohl auf als auch 
entlang der Route vorhandene Biotopstruktur nicht mit den Ansprüchen der jeweiligen Art 
übereinstimmt. 

Hinsichtlich der Quartiereignung für Fledermäuse erscheinen die im Plangebiet befindlichen, 
teilweise noch bewohnten Bestandsgebäude für Fledermäuse eher ungeeignet. Ohne weitere 
Begutachtung kann das Vorhandensein von Sommerquartieren oder Wochenstuben nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden. Das Vorhandensein von Winterquartieren wird aufgrund 
der Nichteignung der von der Planung beanspruchten Strukturen ausgeschlossen. 

Vor Abriss der Gebäude sollte eine Vorabuntersuchung der betroffenen Gebäude durch ein 
geeignetes Gutachterbüro durchgeführt werden, die eine Gefährdung der Fledermäuse 
beurteilt. Werden bei der Kontrolle Fledermausquartiere nachgewiesen, sind die 
Abrissarbeiten bis zum Verlassen der Quartiere auszusetzen. Sollten keine Quartiere 
innerhalb des Gebäudebestandes festgestellt werden, wird empfohlen die Abrissarbeiten im 
Zeitraum vom 01.11. bis zum 28.02. vorzunehmen. 

Bei den zu fällenden Bäumen kann eine Quartiereignung ohne weitere Vorabuntersuchung 
ebenso wenig ausgeschlossen werden. Sollten die Fällungen in der Zeit vom 1.11. bis zum 
28.2. vorgenommen werden, kann eine Gefährdung der Fledermäuse ausgeschlossen 
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werden, da ausreichend große, innen hohle Bäume mit entsprechender Eignung als 
Winterquartier im Plangebiet nicht vorkommen. Sollte die Fällzeitenbeschränkung zugunsten 
der Fledermäuse nicht eingehalten werden können, kann eine Vorabuntersuchung 
unmittelbar vor Fällung der betroffenen Gehölze durch ein geeignetes Gutachterbüro 
durchgeführt werden. Wenn keine Quartiere festgestellt werden sollten, können die 
Fällungen auch außerhalb des Zeitraums 1.11.-28.2. (jedoch unter Einhaltung von § 39 
Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) vorgenommen werden. Werden bei der Kontrolle 
Fledermausquartiere nachgewiesen, sind die Fällungen bis zum Verlassen der Quartiere 
auszusetzen. Ggf. sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in Form des 
Angebotes von Ersatzquartieren („Fledermauskästen“) erforderlich. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

• Tötung?    Nein, Vermeidungsmaßnahme 4 notwendig 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein, ggf. CEF-Maßnahme 3 

Vermeidungsmaßnahme 4 

Vorsorglicher Artenschutz (Fledermäuse): 

Der Abriss der Bestandsgebäude im Plangebiet sowie Fällungen von Höhlenbäumen 
erfolgen zur Vermeidung baubedingter Tötungen nach Begutachtung auf das Vorkommen 
von Fledermäusen durch ein geeignetes Gutachterbüro. 

Bei Negativbefund können Tötungen durch die Bauarbeiten ausgeschlossen werden. Bei 
Positivbefund sind die Bauarbeiten bis zum Verlassen der Quartiere auszusetzen und es 
werden CEF-Maßnahmen erforderlich. Es wird im Übrigen empfohlen, die Abriss- und 
Fällarbeiten im Zeitraum 01.11. bis 28.02. durchzuführen. 

CEF-Maßnahme 3 

(Fassaden-, Nischen- und Höhlenbrüter sowie Fledermäuse): Ergeben die Kontrollen auf das 
Vorkommen von Fledermäusen vor Abriss bzw. vor Fällung einen Positivbefund sind die 
Bauarbeiten bis zum Verlassen der Quartiere auszusetzen und Fledermausflachkästen 
(Sommerquartiere) und Nisthilfen für Halbhöhlen/Nischenbrüter entsprechend der dann 
festzulegenden Anzahl an geeigneter Stelle anzubringen. 

7.3.3. Amphibien 

Folgende Arten sind gemäß Anhang IV FFH-RL geschützt: 

Kammmolch   Triturus cristatus Rotbauchunke  Bombina Bombina 

Moorfrosch   Rana arvalis  Springfrosch  Rana dalmatina 

Kleiner Teichfrosch Pelophylax lessonae Knoblauchkröte Pelobates fuscus 

Kreuzkröte  Bufo calamita  Wechselkröte  Bufo viridis 

Laubfrosch  Hyla arborea 

Im Kleingewässer im südlichen Plangebiet wurden bei den Kartierungen Teichfrösche 
nachgewiesen. Eine Eignung als Laichhabitat für weitere Arten kann nicht ausgeschlossen 
werden. Die Planung sieht die Überbauung bzw. Entfernung dieses Biotopes vor.  

Um eine Tötung der in diesem potentiellen Sommerquartier lebenden Amphibien zu 
vermeiden, ist die Überbauung nur im Zeitraum 01.11. – 28.02. zulässig. Außerdem ist an 
anderer Stelle ein Gewässer von mindestens derselben Größe anzulegen (CEF-Maßnahme). 
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Dieses Ersatzhabitat muss mit Beginn der Bauarbeiten funktionsfähig sein. Ist die 
Durchführung der Bauarbeiten während der Zeit vom 01.03. bis zum 30.10. unvermeidbar, 
sind die im Laichhabitat lebenden Amphibien unmittelbar zuvor abzusammeln und in ein 
geeignetes Ersatzhabitat in ausreichender Entfernung zu verbringen; die große Entfernung 
verhindert ein Rückwandern in das dann überbaute Biotop.  

Die CEF-Maßnahme 2 sieht die Aufwertung des Biotops NW09386 durch die Anlage von 
zwei Kleingewässern vor. Die zu entwickelnden Kleingewässer liegen 2,3 km nordöstlich des 
Ausgangsbiotops und können als Ersatzhabitat für die Amphibien dienen. 

Konflikte (§44 BNatSchG): 

• Tötung?    Nein, Vermeidungsmaßnahme 5 notwendig 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein, CEF-Maßnahme 2 notwendig 

 

Vermeidungsmaßnahme 5 

Vorsorglicher Artenschutz (Amphibien): Die Entfernung des nachweislich von Teichfröschen 
genutzten Kleingewässers ist in der Zeit nach dem 01.11. und vor dem 28.02. 
vorzunehmen. Sollte die Durchführung der Bauarbeiten während der Zeit vom 01.03. bis 
zum 30.10. unvermeidbar sein ist das potentielle Laichgewässer von Amphibien 
abzusammeln. Die Tiere sind dann in ein das zuvor angelegte und funktionstüchtige 
Ersatzhabitat umzusiedeln. 

CEF-Maßnahme 2 

Siehe Kranich 

7.3.4. Reptilien 

Ein Vorkommen von Reptilien im Planungsgebiet kann auf Grundlage der 2022 
durchgeführten Gebietserfassungen und des Habitatpotenzials aufgrund des Ackerstandortes 
ausgeschlossen werden. Das Plangebiet bietet keine geeigneten Habitate für die nach 
Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten und in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden 
Reptilienarten wie Zauneidechse, Europäische Sumpfschildkröte und Schling- bzw. 
Glattnatter.  

Konflikte (§44 BNatSchG): 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 
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7.3.5. Rundmäuler und Fische 

Vom besonderen Artenschutz erfasst sind nur die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG 
geführten Baltischer Stör und Nordseeschnäpel. Ein Vorkommen der Arten ist im Plangebiet 
ausgeschlossen. 

Konflikte (§44 BNatSchG): 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

7.3.6. Schmetterlinge 

Folgende Arten sind nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Mecklenburg-
Vorpommern geschützt: 

- Großer Feuerfalter   Lycaena dispar 

- Blauschillernder Feuerfalter  Lampetra fluviatilis 

- Nachtkerzenschwärmer   Proserpinus proserpina 

Der Verbreitungsschwerpunkt des Großen Feuerfalters in Mecklenburg-Vorpommern liegt in 
den Flusstalmooren und auf Seeterrassen Vorpommerns. Die Primärlebensräume der Art sind 
die natürlichen Überflutungsräume an Gewässern mit Beständen des Fluss-Ampfers (Rumex 
hydrolapathum) in Großseggenrieden und Röhrichten, v.a. in den Flusstalmooren und auf 
Seeterrassen. Da diese Standorte mit ungestörtem Grundwasserhaushalt in den vergangenen 
200 Jahren fast vollständig entwässert und intensiv bewirtschaftet wurden, wurde der Große 
Feuerfalter weitgehend auf Ersatzhabitate zurückgedrängt. Dies sind v.a. Uferbereiche von 
Gräben, Torfstichen, natürlichen Fließ- und Stillgewässern mit Beständen des Fluss-Ampfers, 
die keiner Nutzung unterliegen. Die besiedelten Habitate zeichnen sich durch eutrophe 
Verhältnisse und Strukturreichtum aus. In Mecklenburg-Vorpommern liegen Nachweise von 
Eiablagen und Raupenfunden überwiegend an Fluss-Ampfer vor, in Ausnahmefällen auch 
am Stumpfblättrigen Ampfer (Rumex obtusifolius) und am Krausen Ampfer (Rumex crispus) 
Entscheidend für das Überleben der Art ist neben der Raupenfraßpflanze ein reichhaltiges 
Nektarpflanzenangebot, das entweder im Larvalhabitat oder im für die Art erreichbaren 
Umfeld vorhanden sein muss. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Große Feuerfalter relativ 
ortstreu, nur gelegentlich kann er mehr als 10 km dispergieren, nur 10 % einer Population 
können 5 km entfernte Habitate erreichen (FFH-Artensteckbrief Großer Feuerfalter, LUNG 
M-V 2012). Es gibt keine geeigneten Habitate für die Art im Umfeld des Plangebietes. 

Der Blauschillernde Feuerfalter kommt in Mecklenburg-Vorpommern nur noch als 
hochgradig isoliertes Reliktvorkommen im Ueckertal vor. Hier ist der Wiesen-Knöterich 
(Bistorta officinalis) die einzig sicher belegte Eiablage- und Raupenfraßpflanze. Feuchtwiesen 
und Moorwiesen mit reichen Beständen an Wiesenknöterich sowie deren Brachestadien mit 
eindringendem Mädesüß bilden heute die Lebensräume der Art (FFH-Artensteckbrief 
Blauschillernder Feuerfalter, LUNG M-V 2012). Es gibt keine geeigneten Habitate für die Art 
im Umfeld des Plangebietes. 

Beobachtungen des Nachtkerzenschwärmers lagen in Mecklenburg-Vorpommern v.a. aus 
dem Süden des Landes vor. Seit Mitte der 1990er Jahre ist eine Zunahme der 
Fundnachweise zu verzeichnen, 2007 kam es zu einer auffälligen Häufung der Art im Raum 
Stralsund-Greifswald und im südlichen Vorpommern. Unklar ist noch, ob die Art gegenwärtig 
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ihr Areal erweitert und in Mecklenburg-Vorpommern endgültig bodenständig wird oder ob es 
sich bei den gegenwärtig zu verzeichnenden Ausbreitungen um arttypische Fluktuationen am 
Arealrand handelt. Die Art besiedelt die Ufer von Gräben und Fließgewässern sowie Wald-, 
Straßen und Wegränder mit Weidenröschen-Beständen, ist also meist in feuchten 
Staudenfluren, Flussufer-Unkrautgesellschaften, niedrigwüchsigen Röhrichten, Flusskies- und 
Feuchtschuttfluren zu finden. Die Raupen ernähren sich von unterschiedlichen 
Nachtkerzengewächsen (Onagraceae) (FFH-Artensteckbrief Nachtkerzenschwärmer, LUNG 
M-V 2007). Es gibt keine geeigneten Habitate für die Art im Umfeld des Plangebietes. 

Auf Grund der aktuell bekannten Verbreitungsmuster der oben aufgeführten 
Schmetterlingsarten innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns und der erheblich von den 
Lebensraumansprüchen der Arten abweichenden Biotopstrukturen innerhalb des 
Plangebietes kann eine artenschutzrechtliche Betroffenheit des Großen Feuerfalters, des 
Blauschillernden Feuerfalters, und des Nachtkerzenschwärmers durch die Planinhalte 
ausgeschlossen werden. 

Konflikte (§44 BNatSchG): 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

7.3.7. Käfer 

Folgende Arten sind nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Mecklenburg-
Vorpommern geschützt: 

- Breitrand     Dytiscus latissimus 

- Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer  Lampetra fluviatilis 

- Eremit      Osmoderma eremita 

- Großer Eichenbock    Cerambyx cerdo 

Aus Mecklenburg-Vorpommern liegen einzelne historische Funde des Breitrands bis zum Jahr 
1967 sowie wenige aktuelle Nachweise aus insgesamt fünf Gewässern im südöstlichen Teil 
des Landes vor. Möglicherweise handelt es sich um Restpopulationen, die wenigen Funde 
lassen keine Bindung an bestimmte Naturräume erkennen. Als Schwimmkäfer besiedelt die 
Art ausschließlich größere (> 1 ha) und permanent wasserführende Stillgewässer. Dabei 
bevorzugt der Breitrand nährstoffarme und makrophytenreiche Flachseen, Weiher und 
Teiche mit einem breiten Verlandungsgürtel mit dichter submerser Vegetation sowie Moosen 
und/ oder Armleuchteralgen in Ufernähe. Bei den aktuellen Funden der Art in Mecklenburg-
Vorpommern handelt es sich um typische Moorgewässer mit breitem Schwingrasen- und 
Verlandungsgürtel (FFH-Artensteckbrief Breitrand, LUNG M-V 2011). Es gibt keine 
geeigneten Habitate für die Art im Plangebiet. 

Aus Mecklenburg-Vorpommern liegen einzelne historische Nachweise des Schmalbindigen 
Breitflügel-Tauchkäfers bis zum Jahr 1998 sowie mehrere aktuelle Nachweise aus insgesamt 
vier Gewässern im südöstlichen Teil des Landes vor. Die Art besiedelt ausschließlich größere 
(> 0,5 ha) permanent wasserführende Stillgewässer. Der Schmalbindige Breitflügel-
Tauchkäfer besiedelt oligo-, meso- und eutrophe Gewässer mit einer deutlichen Präferenz 
für nährstoffärmere Gewässer. Für das Vorkommen der Art scheinen ausgedehnte, besonnte 
Flachwasserbereiche mit größeren Sphagnum-Beständen und Kleinseggenrieden im 
Uferbereich sowie größere Bestände von emerser Vegetation zur Eiablage wichtig zu sein. 
Bei den aktuellen Funden der Art in Mecklenburg-Vorpommern handelt es sich um typische 
Moorgewässer mit breitem Schwingrasen- und Verlandungsgürtel sowie einen 
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Torfstichkomplex im Niedermoor (FFH-Artensteckbrief Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer, 
LUNG M-V 2011). Es gibt keine geeigneten Habitate für die Art im Plangebiet. 

Derzeitige Verbreitungsschwerpunkte des Eremiten in Mecklenburg-Vorpommern sind die 
beiden Landschaftszonen „Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“ und „Rückland 
der Mecklenburgischen Seenplatte“, wobei sich der Neustrelitz-Feldberg-Neubrandenburger 
und der Teterow-Malchiner Raum als Häufungszentren abzeichnen. Der Eremit lebt 
ausschließlich in mit Mulm gefüllten großen Höhlen alter, anbrüchiger, aber stehender und 
zumeist noch lebender Laubbäume. Als Baumart bevorzugt der Eremit die Baumart Eiche, 
daneben konnte die Art auch in Linde, Buche, Kopfweide, Erle, Bergahorn und Kiefer 
festgestellt werden. Die Art zeigt eine hohe Treue zum Brutbaum und besitzt nur ein 
schwaches Ausbreitungspotenzial. Dies erfordert über lange Zeiträume ein kontinuierlich 
vorhandenes Angebot an geeigneten Brutbäumen in der nächsten Umgebung. 
Nachgewiesen ist eine Flugdistanz von 190 m, während die mögliche Flugleistung auf 1-2 
km geschätzt wird (FFH-Artensteckbrief Eremit, LUNG M-V 2011). Es gibt keine geeigneten 
Habitate für die Art im Plangebiet. Die zu rodenden Steileichen im Plangebiet sind vital und 
mulmfrei. 

Für Mecklenburg-Vorpommern liegen ältere Nachweise des Großen Eichenbocks v.a. aus 
den südlichen Landesteilen und vereinzelt von Rügen sowie aus dem Bereich der Kühlung 
vor. Derzeit sind nur noch drei Populationen im Südwesten und Südosten des Landes 
bekannt. Weitere Vorkommen der Art in anderen Landesteilen sind nicht auszuschließen, 
obwohl die auffällige Art kaum unerkannt bleiben dürfte. Der Große Eichenbock ist 
vorzugsweise an Eichen, insbesondere an die Stieleiche (Quercus robur) als 
Entwicklungshabitat gebunden. In geringem Maße wird auch die Traubeneiche (Quercus 
petrea) genutzt. Obwohl im südlichen Teil des bundesdeutschen Verbreitungsgebiets auch 
andere Baumarten besiedelt werden, beschränkt sich die Besiedlung in Mecklenburg-
Vorpommern ausschließlich auf Eichen. Lebensräume des Eichenbocks sind in Deutschland 
offene Alteichenbestände, Parkanlagen, Alleen, Reste der Hartholzaue sowie Solitärbäume. 
Wichtig ist das Vorhandensein einzeln bzw. locker stehender, besonnter, alter Eichen. Die 
standorttreue Art besitzt nur ein geringes Ausbreitungsbedürfnis und begnügt sich eine lange 
Zeit mit dem einmal besiedelten Baum. Auch das Ausbreitungspotenzial der Art beschränkt 
sich auf wenige Kilometer (FFH-Artensteckbrief Großer Eichenbock, LUNG M-V 2011). Es 
gibt keine geeigneten Habitate für die Art im Plangebiet. Die zu rodenden Steileichen im 
Plangebiet sind vital und mulmfrei. 

Auf Grund der aktuell bekannten Verbreitungsmuster der oben aufgeführten Käferarten 
innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns und der erheblich von den Lebensraumansprüchen 
der Arten abweichenden Biotopstrukturen innerhalb des Plangebietes kann eine 
artenschutzrechtliche Betroffenheit des Breitrands, des Schmalbindigen Breitflügel-
Tauchkäfers, des Eremiten und des Großen Eichenbocks ausgeschlossen werden. 

Konflikte (§44 BNatSchG): 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 
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7.3.8. Libellen 

Folgende Arten sind nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Mecklenburg-
Vorpommern geschützt: 

- Grüne Mosaikjungfer  Aeshna viridis 

- Östliche Moosjungfer  Leucorrhinia albifrons 

- Zierliche Moosjungfer  Leucorrhinia caudalis 

- Große Moosjungfer  Leucorrhinia pectoralis 

- Sibirische Winterlibelle  Sympecma paedisca 

- Asiatische Keiljungfer  Gomphus flavipes 

Die Grüne Mosaikjungfer kommt in Mecklenburg-Vorpommern v.a. in den Flusssystemen der 
Warnow, der Trebel, der Recknitz und der Peene vor. Darüber hinaus existieren weitere 
Vorkommen im Raum Neustrelitz. Wegen der engen Bindung an die Krebsschere (Stratiotes 
aloides) als Eiablagepflanze kommt die Art vorwiegend in den Niederungsbereichen wie z.B. 
im norddeutschen Tiefland vor und besiedelt dort unterschiedliche Stillgewässertypen wie 
Altwässer, Teiche, Tümpel, Torfstiche, eutrophe Moorkolke oder Randlaggs, Seebuchten, 
Gräben und Altarme von Flüssen, sofern diese ausreichend große und dichte Bestände der 
Krebsschere aufweisen (FFH-Artensteckbrief Grüne Mosaikjungfer, LUNG M-V 2010). 
Habitate der Art sind von der Planung nicht betroffen. 

Aus Mecklenburg-Vorpommern sind bislang nur sehr wenige Vorkommen der Östlichen 
Moosjungfer an größeren Stillgewässern aus dem südöstlichen und östlichen Landesteil 
bekannt. Die Art bevorzugt saure Moorkolke und Restseen mit Schwingrieden aus 
Torfmoosen und Kleinseggen. Wesentlich für die Habitateignung ist der aktuelle Zustand der 
Moorkolke. Sie müssen zumindest fischarm sein und im günstigsten Falle zudem submerse 
Strukturen wie Drepanocladus- oder Juncus-bulbosus-Grundrasen verfügen, die zumeist in 
klarem, nur schwach humos gefärbtem Wasser gedeihen. In Mecklenburg-Vorpommern 
besiedelt die Östliche Moosjungfer vorzugsweise die echten Seen, sie überwiegend in der 
mecklenburgischen Seenplatte vorkommen (FFH-Artensteckbrief Östliche Moosjungfer, 
LUNG M-V 2010). Habitate der Art sind von der Planung nicht betroffen. 

Aus Mecklenburg-Vorpommern sind bislang relativ wenige Vorkommen der Zierlichen 
Moosjungfer an größeren Stillgewässern bekannt, sie ist – mit Ausnahme der direkten 
Küstenregionen und der Insel Rügen sowie der mecklenburgischen Seenplatte – über das 
gesamte Land verteilen. Es zeigt sich aber, dass die Art nicht flächendeckend über das 
Bundesland verbreitet ist. Die Art besiedelt in Mecklenburg-Vorpommern vorzugsweise die 
echten Seen, die überwiegend in der mecklenburgischen Seenplatte vorkommen. Die 
Zierliche Moosjungfer bevorzugt flache in Verlandung befindliche Gewässer, die 
überwiegend von submersen Makrophyten und randlich von Röhrichten oder Rieden 
besiedelt sind. Die Größe der Gewässer liegt zumeist bei 1-5 ha, das Eiablagesubstrat sind 
Tauchfluren und Schwebematten, seltener auch Grundrasen, die aber nur geringen Abstand 
zur Wasseroberfläche haben (FFH-Artensteckbrief Zierliche Moosjungfer, LUNG M-V 2010). 
Habitate der Art sind von der Planung nicht betroffen. 

Die Große Moosjungfer scheint in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckend verbreitet zu 
sein. Die Lebensraumansprüche der Männchen entsprechen einer von submersen Strukturen 
durchsetzten Wasseroberfläche (z.B. Wasserschlauch–Gesellschaften), die an lockere 
Riedvegetation gebunden ist, häufig mit Schnabel-Segge (Carex rostrata) oder Steif-Segge 
(Carex elata). Vegetationslose und stark mit Wasserrosen-Schwimmblattrasen bewachsene 
Wasserflächen werden gemieden. Die Art nutzt folgende Gewässertypen als Habitat: Lagg-
Gewässer, größere Schlenken und Kolke in Mooren, Kleinseen, mehrjährig wasserführende 
Pfühle und Weiher, Biberstauflächen, ungenutzte Fischteiche, Torfstiche und wiedervernässte 
Moore. Das Wasser ist häufig huminstoffgefärbt und schwach sauer bis alkalisch (FFH-
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Artensteckbrief Große Moosjungfer, LUNG M-V 2010). Habitate der Art sind von der 
Planung nicht betroffen. 

Von der Sibirischen Winterlibelle sind in Mecklenburg-Vorpommern aktuell zehn Vorkommen 
bekannt, die sich auf vorpommersche Kleingewässer beschränken. Als Habitate der Art 
kommen in Mitteleuropa Teiche, Weiher, Torfstiche und Seen in Frage. Voraussetzung für 
die Eignung der Gewässer als Larvalhabitat ist das Vorhandensein von Schlenkengewässern 
in leicht verschilften bultigen Seggenrieden, Schneidried und z.T. auch Rohrglanzgras-
Röhricht innerhalb der Verlandungszone, wo die Eier meist in auf der Wasseroberfläche 
liegende Halme abgelegt werden. Über die Imaginalhabitate in Mecklenburg-Vorpommern 
ist wenig bekannt. Vermutlich handelt es sich um Riede, Hochstaudenfluren und Waldränder 
(FFH-Artensteckbrief Sibirische Winterlibelle, LUNG M-V 2010). Habitate der Art sind von 
der Planung nicht betroffen. 

In den neunziger Jahren erfolgten in Deutschland zahlreiche Wieder- bzw. 
Neauansiedlungen der Asiatischen Keiljungfer an der Elbe, der Weser und am Rhein. Im 
Zuge dieser geförderten Wiederausbreitung erreichte die Art auch Mecklenburg-
Vorpommern, allerdings handelt es sich dabei nur um sehr wenige Vorkommen im Bereich 
der Elbe. Die Art kommt ausschließlich in Fließgewässern vor und bevorzugt hier die Mittel- 
und Unterläufe großer Ströme und Flüsse, da sie eine geringe Fließgeschwindigkeit und feine 
Sedimente aufweisen (FFH-Artensteckbrief Asiatische Keiljungfer, LUNG M-V 2010). 
Habitate der Art sind von der Planung nicht betroffen. 

Auf Grund der aktuell bekannten Verbreitungsmuster der oben aufgeführten Libellenarten 
innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns und der erheblich von den Lebensraumansprüchen 
der Arten abweichenden Biotopstrukturen innerhalb des Plangebietes kann eine 
artenschutzrechtliche Betroffenheit der Grünen Mosaikjungfer, der Östlichen Moosjungfer, 
der Zierlichen Moosjungfer, der Großen Moosjungfer, der Sibirischen Winterlibelle und der 
Asiatischen Keiljungfer durch Umsetzung der Planinhalte ausgeschlossen werden. 

Konflikte (§44 BNatSchG): 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

7.3.9. Weichtiere 

Folgende Arten sind nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Mecklenburg-
Vorpommern geschützt: 

Anhang IV 

- Zierliche Tellerschnecke  Anisus vorticulus 

- Bachmuschel    Unio crassus 

In Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit elf Lebendvorkommen der Zierlichen 
Tellerschnecke bekannt, damit gehört die Art zu den seltensten Molluskenarten im Land. Die 
Art bewohnt saubere, stehende Gewässer und verträgt auch saures Milieu. Besiedelt werden 
dementsprechend Altwässer, Lehm- und Kiesgruben sowie Kleingewässer in Flussauen, 
ufernahe Zonen von Seen mit Unterwasser- und Schwimmblattvegetation, Moortümpel oder 
gut strukturierte Wiesengräben. In Mecklenburg-Vorpommern besiedelt die Zierliche 
Tellerschnecke bevorzugt die unmittelbare Uferzone von Seen, den Schilfbereich und die 
Chara-Wiesen in Niedrigwasserbereichen (FFH-Artensteckbrief Zierliche Tellerschnecke, 
LUNG M-V 2010). Habitate der Art sind von der Planung nicht betroffen. 
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Mecklenburg-Vorpommern weist die größten rezenten Populationen der Bachmuschel in 
Deutschland auf. In 18 Gewässern kommen derzeit Bachmuscheln vor. Sie konzentrieren 
sich auf den westlichen Landesteil. Die geschätzten ca. 1,9 Millionen Individuen bilden etwa 
90 % des deutschen Bestandes. Die Bachmuschel wird als Indikatorart für rhithrale 
Abschnitte in Fließgewässern angesehen. Sie ist ein typischer Bewohner sauberer 
Fließgewässer mit strukturiertem Substrat und abwechslungsreicher Ufergestaltung. Sie lebt in 
schnell fließenden Bächen und Flüssen und bevorzugt eher die ufernhahen 
Flachwasserbereiche mit etwas feinerem Sediment. Gemieden werden lehmige und 
schlammige Bereiche sowie fließender Sand (FFH-Artensteckbrief Bachmuschel, LUNG M-V 
2010). Habitate der Art sind von der Planung nicht betroffen. 

Auf Grund der aktuell bekannten Verbreitungsmuster der oben aufgeführten Molluskenarten 
innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns und der von den Lebensraumansprüchen der Arten 
abweichenden Biotopstrukturen innerhalb des Plangebietes kann eine artenschutzrechtliche 
Betroffenheit der Zierlichen Tellerschnecke und der Bachmuschel ausgeschlossen werden. 

Konflikte (§44 BNatSchG): 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

 

7.3.10. Pflanzen 

Folgende Arten sind nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Mecklenburg-
Vorpommern geschützt: 

- Sumpf-Engelwurz   Angelica palustris 

- Kriechender Sellerie   Apium repens 

- Frauenschuh    Cypripedium calceolus 

- Sand-Silberscharte   Jurinea cyanoides 

- Sumpf-Glanzkraut   Liparis loeselii 

- Froschkraut    Luronium natans 

Die Sumpf-Engelwurz als eine in Mecklenburg-Vorpommern früher seltene, heute sehr 
seltene Art hatte ihr Hauptareal im östlichen Landesteil in der Landschaftszone 
„Ueckermärkisches Hügelland“, im Bereich der Uecker südlich von Pasewalk. Galt die Art 
zwischenzeitlich als verschollen, wurde sie im Jahr 2003 mit einer Population im Randowtal 
wiedergefunden, 2010 kam ein weiteres kleines Vorkommen östlich davon hinzu. Die 
Sumpf-Engelwurz scheint anmoorige Standorte und humusreiche Minirealböden zu 
bevorzugen. Augenfällig ist eine Bindung an Niedermoorstandorte. Diese müssen in jedem 
Fall nass sein und über einen gewissen Nährstoffreichtum verfügen. Ein oberflächliches 
Austrocknen wird nicht ertragen (FFH-Artensteckbrief Sumpf-Engelwurz, LUNG M-V). 
Habitate der Art sind von der Planung nicht betroffen. 

Der Kriechende Sellerie kommt in Mecklenburg-Vorpommern zerstreut in den 
Landschaftseinheiten „Mecklenburger Großseenlandschaft“, „Neustrelitzer Kleinseenland“, 
„Oberes Tollensegebiet, Grenztal und Peenetal“, „Oberes Peenegebiet“ und im „Warnow-
Recknitzgebiet“ vor, besitzt demnach einen Schwerpunkt in der Landschaftszone 
Mecklenburgische Seenplatte. Der Kriechende Sellerie benötigt als lichtliebende Art offene, 
feuchte, im Winter zeitweise überschwemmte, höchstens mäßig nährstoff- und basenreiche 
Standorte. Die Art kann auch in fließendem Wasser, selbst flutend oder untergetaucht 
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vorkommen. In Mecklenburg-Vorpommern liegen alle Vorkommen in aktuellen oder 
ehemaligen Weide- oder Mähweide-Flächen. Die Art bedarf der ständigen Auflichtung der 
Vegetationsdecke und einer regelmäßigen Neubildung vegetationsfreier oder –armer 
Pionierstandorte bei gleichzeitig erhöhter Bodenfeuchte (FFH-Artensteckbrief Kriechender 
Sellerie, LUNG M-V). Habitate der Art sind von der Planung nicht betroffen. 

In Deutschland konzentrieren sich die Vorkommen des Frauenschuhs in der collinen und 
montanen Stufe des zentralen und südlichen Bereichs. Nördlich der Mittelgebirge existieren 
nur isolierte Einzelvorkommen, zu denen auch die Vorkommen Mecklenburg-Vorpommerns 
in den Hangwäldern der Steilküste des Nationalparks Jasmund auf der Insel Rügen gehören. 
Die Art besiedelt in Mecklenburg-Vorpommern mäßig feuchte bis frische, basenreiche, 
kalkhaltige Lehm- und Kreideböden sowie entsprechende Rohböden lichter bis 
halbschattiger Standorte. Trockene oder zeitweilig stark austrocknende Böden werden 
dagegen weitgehend gemieden. Natürliche Standorte stellen Vor- und Hangwälder sowie 
lichte Gebüsche dar (FFH-Artensteckbrief Frauenschuh, LUNG M-V). Habitate der Art sind 
von der Planung nicht betroffen. 

In Mecklenburg-Vorpommern war die Sand-Silberscharte schon immer eine sehr seltene Art. 
Insgesamt wurden vier Vorkommen bekannt, von denen drei Vorkommen seit langer Zeit als 
verschollen gelten. Bis 2009 kam die Art nur noch mit einem Vorkommen in der 
Landschaftseinheit „Mecklenburgisches Elbetal“ vor. Als Pionierart benötigt die Sand-
Silberscharte offene Sandtrockenrasen mit stark lückiger Vegetation, die jedoch bereits 
weitgehend festgelegt sind. Sie gedeiht vorwiegend auf basen- bis kalkreichen Dünen- oder 
Schwemmsanden (FFH-Artensteckbrief Sand-Silberscharte, LUNG M-V). Habitate der Art sind 
von der Planung nicht betroffen. 

Bis auf das Elbetal sind aus allen Naturräumen Mecklenburg-Vorpommerns aktuelle bzw. 
historische Fundorte des Sumpf-Glanzkrauts bekannt. Der überwiegende Teil der aktuellen 
Nachweise konzentriert sich dabei auf die Landkreise Mecklenburg-Strelitz und Müritz. Die 
Art besiedelt bevorzugt offene bis halboffene Bereiche mit niedriger bis mittlerer 
Vegetationshöhe in ganzjährig nassen mesotroph-kalkreichen Niedermooren. Die 
Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern liegen meist in Quell- und 
Durchströmungsmooren, auf jungen Absenkungsterrassen von Seen sowie in feuchten 
Dünentälern an der Ostseeküste. Auch lichte Lorbeerweiden-Moorbirken-Gehölze mit 
Torfmoos-Bulten gehören zum natürlichen Habitat (FFH-Artensteckbrief Sumpf-Glanzkraut, 
LUNG M-V). Habitate der Art sind von der Planung nicht betroffen. 

Gegenwärtig gibt es in Mecklenburg-Vorpommern nur noch drei Vorkommen des 
Froschkrauts in den Landschaftseinheiten „Westliches Hügelland mit Stepenitz und 
Radegast“, „Krakower Seen- und Sandergebiet“ und „Südwestliche Talsandniederungen mit 
Elde, Sude und Rögnitz“. Die Art besiedelt flache, meso- bis oligotrophe Stillgewässer sowie 
Bäche und Gräben. Es bevorzugt Wassertiefen zwischen 20 und 60 cm, der Untergrund des 
Gewässers ist mäßig nährstoffreich und kalkarm sowie meist schwach sauer. Auffällig ist die 
weitgehende Bindung an wenig bewachsene Uferbereiche. Habitate der Art sind von der 
Planung nicht betroffen. 

Auf Grund der aktuell bekannten Verbreitungsmuster der oben aufgeführten Pflanzenarten 
innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns und der erheblich von den Lebensraumansprüchen 
der Arten abweichenden Biotopstrukturen innerhalb des Plangebietes kann eine 
artenschutzrechtliche Betroffenheit der Sumpf-Engelwurz, des Kriechenden Selleries, des 
Frauenschuhs, der Sand-Silberscharte, des Sumpf-Glanzkrauts und des Froschkrauts 
ausgeschlossen werden. 

Konflikte (§44 BNatSchG): 

• Entnahme aus der Natur?    Nein 

• Beschädigung der Pflanzen oder Standorte?  Nein 

• Zerstörung der Pflanzen oder Standorte?  Nein 
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8. Zusammenfassung 

Die Stadt Grevesmühlen möchte mit der Gemeinde Upahl zusammen ein interkommunales 
Großgewerbegebiet unmittelbar nördlich der BAB 20 schaffen. Derzeitig werden die Flächen 
landwirtschaftlich genutzt. 
Im Zuge der Planung und Planrealisierung sind die Belange des im Bundesnaturschutzrecht 
verankerten Artenschutzes zu berücksichtigen. Insbesondere ist zu prüfen, ob bzw. in 
welchem Ausmaß das Vorhaben Verbotstatbestände im Sinne von § 44 BNatSchG (s.u.) 
verursachen kann. Der vorliegende Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Entwurf legt dar, 
inwieweit diesbezüglich gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG grundsätzlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten (Europäische Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) vom 
Vorhaben betroffen sein können. 

Vorsorglicher Artenschutz: 

Vermeidungsmaßnahme 1 

Feldlerche und andere 
Bodenbrüter 

Bauzeitenregelung: Sämtliche Bauarbeiten erfolgen zum 
Schutz der etwaig in der Fläche brütenden Feldlerchen (und 
anderer Bodenbrüter) vor dem 01.03. oder nach dem 31.08. 
Ist die Durchführung der Bauarbeiten während der Brutzeit 
unvermeidbar, sind die betreffenden Flächen bis zum Beginn 
der Brutzeit vegetationsfrei zu halten, oder mit Hilfe von 
Flatterbändern das Anlegen einer Brutstätte zu verhindern. 

Vermeidungsmaßnahme 2 

Gehölzbrüter 

Bauzeitenregelung: Sämtliche Rodungen erfolgen zum Schutz 
der etwaig in den Gehölzen brütenden Tiere vor dem 01.03. 
oder nach dem 30.09. (Anwendung § 39 Abs. 5 Nr. 2 
BNatSchG). 

Vermeidungsmaßnahme 3 

Fassaden-, Nischen- und 
Höhlenbrüter 

Bauzeitenregelung: Der Abriss der Bestandsgebäude im 
Plangebiet erfolgt zur Vermeidung baubedingter Tötungen 
nach Begutachtung auf das Vorkommen von Fassaden-, 
Nischen- und Höhlenbrüter durch ein geeignetes 
Gutachterbüro. Im Übrigen siehe Vermeidungsmaßnahme 4 
(Fledermäuse). 

Vermeidungsmaßnahme 4 

Fledermäuse 

Bauzeitenregelung: Der Abriss der Bestandsgebäude im 
Plangebiet sowie Fällungen von Höhlenbäumen erfolgen zur 
Vermeidung baubedingter Tötungen nach Begutachtung auf 
das Vorkommen von Fledermäusen durch ein geeignetes 
Gutachterbüro. 

Bei Negativbefund können Tötungen durch die Bauarbeiten 
ausgeschlossen werden. Bei Positivbefund sind die 
Bauarbeiten bis zum Verlassen der Quartiere auszusetzen und 
es werden CEF-Maßnahmen erforderlich. Es wird im Übrigen 
empfohlen, die Abriss- und Fällarbeiten im Zeitraum 01.11. 
bis 28.02. durchzuführen. 

Vermeidungsmaßnahme 5 

Amphibien 

Bauzeitenregelung: Die Entfernung des nachweislich von 
Teichfröschen genutzten Kleingewässers ist in der Zeit nach 
dem 01.11. und vor dem 28.02. vorzunehmen. Sollte die 
Durchführung der Bauarbeiten während der Zeit vom 01.03. 
bis zum 30.10. unvermeidbar sein ist das potentielle 
Laichgewässer von Amphibien abzusammeln. Die Tiere sind 
dann in ein das zuvor angelegte und funktionstüchtige 
Ersatzhabitat umzusiedeln. 
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CEF-Maßnahme 1 

Feldlerche 

Als CEF-Maßnahme zugunsten der Feldlerche ist die Anlage 
von Ackerbrachen im Plangebiet vorgesehen. Auf knapp 
3,4 ha soll die Kompensationsmaßnahme 2.31 „Extensive 
Mähwiese“ umgesetzt werden. 

In Kapitel 7.3.1.2 (Feldlerche) ist die vorgesehene CEF-
Maßnahme bereits lokalisiert und beschrieben. 

CEF-Maßnahme 2 

Kranich, Amphibien 

Als Beispiele für CEF-Maßnahmen zugunsten des Kranichs 
und des Teichfroschs können angeführt werden: 

• Renaturierung von Söllen mit der Schaffung von 
Flachwasserzonen und Deckung gebender Vegetation, 
insbesondere Schilfröhricht 

• Bodenaushub und Neuanlage von Inseln zur 
Nestanlage in bislang zur Brut ungeeigneten 
Gewässern 

• Schaffung von Vernässungsflächen durch 
Wassereinstau, bspw. eine Wiedervernässung von 
Senken etc. 

Dabei muss während der Brutzeit der größte Teil der 
geschaffenen Flächen ca. 20-50 cm überstaut sein, um Schutz 
vor Bodenprädatoren zu bieten. Die neu geschaffenen 
Habitate müssen mit Beginn der Brutzeit der Kraniche im Jahr 
der Bebauung des Gewerbestandortes funktionsfähig sein. Die 
so geschaffenen attraktiven Biotope für die Art, sollten 
idealerweise im räumlichen Zusammenhang zum geplanten 
Vorhaben stehen aber außerhalb der Einwirkbereiche liegen, 
folglich im Umkreis von 0,5 bis 5 km um den 
Großgewerbestandort.  

In Kapitel 7.3.1.2 (Kranich) ist die vorgesehene CEF-
Maßnahme bereits lokalisiert und beschrieben. 

CEF-Maßnahme 3 

Fassaden-, Nischen- und 
Höhlenbrüter sowie 
Fledermäuse 

Ergeben die Kontrollen auf das Vorkommen von 
Fledermäusen vor Abriss bzw. vor Fällung einen Positivbefund 
sind die Bauarbeiten bis zum Verlassen der Quartiere 
auszusetzen und Fledermausflachkästen (Sommerquartiere) 
und Nisthilfen für Halbhöhlen/Nischenbrüter entsprechend der 
dann festzulegenden Anzahl an geeigneter Stelle anzubringen.  

 

 

Geprüft: 

Rabenhorst, den 03.11.2023 

 

 

Oliver Hellweg 
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9. Anhang 

• Ergebnisbericht Avifauna 2022 / 2023 
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